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Grundlagen
Einführung in das Anlagekonzept 

Steigende Preise, insbesondere für Energie, haben zu Leitzins-

erhöhungen der Notenbanken geführt und das Ende einer jahr-

zehntelangen Niedrigstzinsphase eingeleitet. Zugleich hat vor 

dem Hintergrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie und der 

bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Russland und der 

Ukraine die Volatilität der Aktien- und Rentenmärkte zugenom-

men. Deshalb ist nach wie vor für nahezu jedes Vermögensport-

folio, das traditionell zumeist von festverzinslichen Wertpapieren 

und Aktien dominiert wird, auch ein gewisser Anteil an ertrags-

starken Sachwertbeteiligungen empfehlenswert.

Überblick

Ausschüttungen

Die an die Anleger erfolgenden Auszahlungen verfügbarer Liqui-

dität (Ausschüttungen) beinhalten Kapitalrückzahlungen und Er-

träge. Der Gesamtbetrag der während der Dauer der Investment-

gesellschaft möglichen Ausschüttungen (Gesamtausschüttung) 

ist abhängig von den Marktbedingungen.

Die im Verkaufsprospekt dargestellten drei Szenarien und die 

Annahmen, auf denen diese beruhen, werden im nachfolgenden 

Abschnitt („Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen 

Marktbedingungen“) aktualisiert und ersetzen die Darstellung auf 

den Seiten 9 und 34 f. des Verkaufsprospekts.

Kapitalrückzahlung 
und Erträge un-
ter verschiedenen 
Marktbedingungen 
(Prognose)

Der Prognose liegt folgende angenommene Verteilung der Inves-

titionen zu Grunde: 

Die an die Anleger erfolgenden Auszahlungen verfügbarer Liquidi-

tät (Ausschüttungen) beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträ-

ge. Der Gesamtbetrag der während der Dauer der Investmentge-

sellschaft möglichen Ausschüttungen (Gesamtausschüttung) ist 

abhängig von den Marktbedingungen. Die Kapitalverwaltungs-

gesellschaft prognostiziert unter verschiedenen Marktbedingun-

gen folgende Gesamtausschüttung bezogen auf die geleistete 

Kommanditeinlage vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor 

der Besteuerung beim Anleger:
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Basis-Szenario

Dem Basis-Szenario liegen Annahmen zu den Veräußerungser-

lösen von Immobilien, Beteiligungen an Unternehmen, Energie-

erzeugungsanlagen und Infrastruktur-Einrichtungen zugrunde 

sowie zur Zinsentwicklung bei Bankguthaben, Geldmarktinst-

rumenten und Wertpapieren (zur Liquiditätsanlage), die sich bei 

EINEQ ^NDEQTNG DEQ ;AQKSBEDINGTNGEN ATF DIE <aCK[aRRE ATR

den Anlageobjekten und damit auf die Kapitalrückzahlungen und 

Erträge der Anleger auswirken.

Unterdurchschnittliche Entwicklung

Der Darstellung einer unterdurchschnittlichen Entwicklung liegt 

die Annahme zugrunde, dass die geschlossenen AIF, deren An-

teile für das Investmentvermögen erworben werden, bei Veräu-

ßerung von Immobilien einen um eine Jahresnettomiete gerin-

geren Veräußerungserlös erzielen als im Basisszenario. Es wird 

angenommen, dass bei Veräußerung von Zielunternehmen durch 

geschlossene AIF der Assetklassen Private Equity und Infrastruk-

tur das durchschnittlich erzielbare Vielfache des Kapitaleinsatzes 

(Multiple) um 0,3 niedriger sein wird als im Basis-Szenario. Ferner 

wird angenommen, dass bei einer unterdurchschnittlichen Ent-

wicklung aus der Veräußerung von Energieerzeugungsanlagen 

(aufgrund eines Rückgangs der Energiepreise) ein um 50 % ge-

ringerer Veräußerungserlös erzielt werden kann als im Basis-Sze-

nario. Hinsichtlich der Zinsentwicklung wird angenommen, dass 

die Zinssätze bei einer unterdurchschnittlichen Entwicklung um 

50 % niedriger sein werden als im Basis-Szenario angenommen.

Überdurchschnittliche Entwicklung

Der Darstellung einer überdurchschnittlichen Entwicklung liegt 

die Annahme zugrunde, dass die geschlossenen AIF, deren An-

teile für das Investmentvermögen erworben werden, bei Veräu-

ßerung von Immobilien einen um eine Jahresnettomiete höheren 

Veräußerungserlös erzielen als im Basisszenario. Es wird ange-

nommen, dass bei Veräußerung von Zielunternehmen durch ge-

schlossene AIF der Assetklassen Private Equity und Infrastruktur 

das durchschnittlich erzielbare Vielfache des Kapitaleinsatzes 

(Multiple) um 0,2 höher sein wird als im Basis-Szenario. Ferner 

wird angenommen, dass bei einer überdurchschnittlichen Ent-

wicklung (aufgrund eines Anstiegs der Energiepreise) ein um 50 

% höherer Veräußerungserlös für Energieerzeugungsanlagen er-

zielt werden kann als im Basis-Szenario. Hinsichtlich der Zinsent-

wicklung wird angenommen, dass die Zinssätze bei einer über-

durchschnittlichen Entwicklung um 50 % höher sein werden als 

im Basis-Szenario angenommen.

Die tatsächliche Abweichung von den prognostizierten Werten 

des Basis-Szenarios kann niedriger oder höher ausfallen als hier 

angenommen. Der dargestellten unterdurchschnittlichen Ent-

wicklung liegt nicht der ungünstigste Verlauf einer Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft zugrunde.

Prognosegemäß wäre die vollständige Kapitalrückzahlung (ein-

schließlich des Ausgabeaufschlags) an die Anleger über die Ge-

samtlaufzeit der Investmentgesellschaft noch möglich, wenn die 

<aCK[aRRE ATR DEM UON DEQ 9NUERSMENSGERELLRCHAFS INUERSIEQSEN

Kapital (ohne Berücksichtigung von Liquiditätsanlagen) um 27 % 

geringer ausfallen als im Basis-Szenario angenommen. Bei noch 

GEQINGEQEN <aCK[aRREN V_QE MIS ?EQLTRSEN FaQ DIE 4NLEGEQ XT

rechnen. Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner 

Szenarien sind nicht möglich. Die Darstellung lässt keinen Rück-

schluss auf die tatsächliche Wertentwicklung der Investmentge-

sellschaft zu.

Immobilien 
Deutschland

Immobilien  
Ausland

Private  
Equity

Erneuerbare 
Energie

Infrastruktur

Gesamtlaufzeit der einzelnen  
Beteiligungen in Jahren

16 11 11 14 17

7ERAMSQaCK[TRR ATR DEQ 9NUERSISION
(Basisszenario)

179 % *-1 " 177 % *1) " 170 %

Unterdurchschnittliche Entwicklung 161 % *,1 " *-1 " 136 % 140 %

Überdurchschnittliche Entwicklung 197 % *.1 " 197 % 224 % 190 %

Für Liquiditätsanlagen wurde in 2020 - 2022 ein Zinssatz von 0,0 % und ab 2023 ein Zinssatz von 0,5 % p. a. angenommen.
In den Szenarien ‚Unterdurchschnittliche Entwicklung‘ und ‚Überdurchschnittliche Entwicklung‘  
wurde für Liquiditätsanlagen ab 2023 ein Zinssatz von 0,25 % p. a. bzw. 0,75 % p. a. angenommen.

Die dargestellten drei Szenarien beruhen auf den in nachstehen-

der Tabelle dargestellten Annahmen zu durchschnittlichen Rück-

[aRREN ATR DEM UON DEQ 9NUERSMENSGERELLRCHAFS INUERSIEQSEN :A-

pital:
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Risiken
?OQ DEM 8INSEQGQTND DER BEVAFFNESEN :ON[IKSR XVIRCHEN <TRR-

land und der Ukraine und der weltweit noch nicht bewältigten 

Folgen der COVID-19-Pandemie wird die Beschreibung der 

„Marktrisiken“ im Abschnitt „Allgemeine Risiken“ auf Seite 19 f. 

des Verkaufsprospekts wie folgt aktualisiert:

Marktrisiken

Die Marktentwicklung in den einzelnen Assetklassen und der Ka-

pitalmärkte allgemein ist nicht vorhersehbar. Ein weiterer Rück-

gang des Wirtschaftswachstums in Deutschland und anderen 

Ländern, insbesondere aufgrund der bewaffneten Auseinander-

setzung zwischen Russland und der Ukraine, aufgrund der welt-

weit noch nicht bewältigten Folgen der COVID-19-Pandemie und 

der ungelösten internationalen Handelsstreitigkeiten, würde sich 

sehr wahrscheinlich negativ auf das Anlageergebnis auswirken. 

Da Investitionen über einen längeren Zeitraum vorgesehen sind, 

ist nicht ausgeschlossen, dass langfristig eine generelle Ände-

rung der geplanten  Anlagepolitik mit heute nicht absehbaren 

Auswirkungen auf die Anlageziele nötig wird. Dies könnte sich 

auch anlagegefährdend auswirken.

Steuerliche Risiken

Risiko abweichender steuerlicher Beurteilung durch 

Finanzbehörden und Finanzgerichte

Die in § 233a AO geregelte Verzinsung von Steuernachforderun-

gen (bisher: 6 % p. a.) ist nach einer Entscheidung des Bundes-

verfassungsgerichts nicht mit der Verfassung vereinbar. Steuer-

nachforderungen müssen künftig (nach Inkrafttreten des Zweiten 

Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einfüh-

rungsgesetzes zur Abgabenordnung) mit 0,15 % pro Monat ver-

zinst werden; der Zinssatz kann bei einer Änderung des Basis-

zinssatzes angepasst werden. Der letzte Absatz des Abschnitts 

„Risiko abweichender steuerlicher Beurteilung durch Finanzbe-

hörden und Finanzgerichte“ auf Seite 31 des Verkaufsprospekts 

wird daher wie folgt aktualisiert:

Es können auch rückwirkend noch nicht endgültig steuerlich 

veranlagte Veranlagungszeiträume geändert werden und sowohl 

bei der Investmentgesellschaft als auch bei den Anlegern Zinsen 

NACH DEQ 4BGABENOQDNTNG UON DEQXEIS *&1 " P( A( #UGL( Y +,,A

AO) anfallen.

Erwerb und Ausge-
staltung der Anteile
"-1%&-(& $%+ #(.%+,'%(,.%*'0&%(+ -($

Laufzeit

6IE @EICHNTNGRFQIRS VTQDE BIR XTM +1()+(+)+, UEQL_NGEQS( 6IE

Angaben zum Ende der Zeichnungsfrist auf Seite 36 des Ver-

kaufsprospektes werden wie folgt aktualisiert:

Ende der Zeichnungsfrist

:OMMANDISEINLAGEN K`NNEN BIR XTM +1()+(+)+, GEXEICHNES

werden (Ende der Zeichnungsfrist). Nach den Regeln des Gesell-

schaftsvertrages bestimmt der geschäfsführende Kommanditist 

auf Vorschlag der Kapitalverwaltungsgesellschaft die Summe der 

Einlagen, die insgesamt höchstens gezeichnet werden können, 

und die Zahl der Anleger, die insgesamt höchstens zeichnen kön-

nen. Die Zeichnungsfrist kann deshalb vorzeitig enden.

Wichtige Beteiligte 
und ihre Funktionen

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

8EQQ 7aNSEQ <ENX VIQD XTM ,*()1(+)++ ATR DEQ 7ERCH_FSRFaH-

rung der derigo GmbH & Co. KG ausscheiden. Die Angaben im 

Abschnitt „Mitglieder der Geschäftsführung“ auf den Seiten 54 f. 

des Verkaufsprospekts werden wie folgt aktualisiert:

Mitglieder der Geschäftsführung

Die Geschäfte der Kapitalverwaltungsgesellschaft werden von ih-

rem persönlich haftenden Gesellschafter, der derigo Verwaltungs 

GmbH, geführt. Dieser ist auch gesetzlich zur Vertretung der Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft befugt. Geschäftsführer der derigo 

Verwaltungs GmbH sind:

" Herr Dr. Werner Bauer

" Herr Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf

" 8EQQ 7aNSEQ <ENX #BIR ,*()1(+)++$

" Frau Claudia Bader
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Die Geschäftsanschrift der Mitglieder der Geschäftsführung lau-

SES3 <ORENHEIMEQ =SQA]E *-* H& 1*/0* ;aNCHEN(

Die Mitglieder der Geschäftsführung üben außerhalb der Kapi-

talverwaltungsgesellschaft folgende Hauptfunktionen aus, die für 

die Kapitalverwaltungsgesellschaft von Bedeutung sind:

Herr Dr. Werner Bauer und Herr Tibor von Wiedebach und Nos-

titz-Jänkendorf sind zugleich Geschäftsführer des persönlich haf-

tenden Gesellschafters und des geschäftsführenden Kommandi-

tisten der Investmentgesellschaft.

Herr Dr. Werner Bauer ist Gesellschafter der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft sowie des persönlich haftenden Gesellschafters und 

des geschäftsführenden Kommanditisten der Investmentgesell-

schaft.

Herr Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf ist zugleich 

Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschafters sowie 

Gesellschafter der BVT Holding GmbH & Co. KG, die im Wege 

der Auslagerung Verwaltungsfunktionen der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft übernimmt und Gesellschafter der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft ist.

5IR ,*()1(+)++3 8EQQ 7aNSEQ <ENX IRS XTGLEICH KATFM_NNIRCHEQ

Leiter der BVT Holding GmbH & Co. KG, die im Wege der Aus-

lagerung Verwaltungsfunktionen der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft übernimmt und Gesellschafter der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft ist.

Verträge
Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft

Aufgrund Beschlussfassung gemäß § 9 Absatz 9 und 12 des 

Gesellschaftsvertrages lautet § 5 Absatz 3 Satz 2 des Gesell-

schaftsvertrages der Investmentgesellschaft, abgedruckt auf 

Seite 70 des Verkaufsprospekts, nunmehr wie folgt:

„Die Zeichnungsfrist kann ein- oder mehrmals verlängert wer-

DEN& L_NGRSENR JEDOCH BIR XTM +1()+(+)+,(Z
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Kapitalverwaltungsgesellschaft
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Grundlagen
Überblick

Ausschüttungen

Die an die Anleger erfolgenden Auszahlungen verfügbarer Liqui-

dität (Ausschüttungen) beinhalten Kapitalrückzahlungen und Er-

träge. Der Gesamtbetrag der während der Dauer der Investment-

gesellschaft möglichen Ausschüttungen (Gesamtausschüttung) 

ist abhängig von den Marktbedingungen.

Die im Verkaufsprospekt dargestellten drei Szenarien und die 

Annahmen, auf denen diese beruhen, werden im nachfolgenden 

Abschnitt („Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen 

Marktbedingungen“) aktualisiert und ersetzen die Darstellung auf 

den Seiten 9 und 34 f. des Verkaufsprospekts.

Kapitalrückzahlung 
und Erträge un-
ter verschiedenen 
Marktbedingungen 

(Prognose)

Der Prognose liegt folgende angenommene Verteilung 

der Investitionen zu Grunde: 

Die an die Anleger erfolgenden Auszahlungen verfügbarer Liquidi-

tät (Ausschüttungen) beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträ-

ge. Der Gesamtbetrag der während der Dauer der Investmentge-

sellschaft möglichen Ausschüttungen (Gesamtausschüttung) ist 

abhängig von den Marktbedingungen. Die Kapitalverwaltungs-

gesellschaft prognostiziert unter verschiedenen Marktbedingun-

gen folgende Gesamtausschüttung bezogen auf die geleistete 

Kommanditeinlage vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor 

der Besteuerung beim Anleger:

Die dargestellten drei Szenarien beruhen auf den in der Tabelle 

RO`USabSZZbS\ :\\OV[S\ gc Rc`QVaQV\WbbZWQVS\ HpQYipaaS\ Oca

dem von der Investmentgesellschaft investierten Kapital:

Basis-Szenario

Dem Basis-Szenario liegen Annahmen zu den Veräußerungser-

lösen von Immobilien, Beteiligungen an Unternehmen, Energie-

erzeugungsanlagen und Infrastruktur-Einrichtungen zugrunde 

sowie zur Zinsentwicklung bei Bankguthaben, Geldmarktinst-

rumenten und Wertpapieren (zur Liquiditätsanlage), die sich bei 

SW\S` m\RS`c\U RS` FO`YbPSRW\Uc\US\ OcT RWS HpQYipaaS Oca

den Anlageobjekten und damit auf die Kapitalrückzahlungen und 

Erträge der Anleger auswirken

Unterdurchschnittliche Entwicklung

Der Darstellung einer unterdurchschnittlichen Entwicklung liegt 

die Annahme zugrunde, dass die geschlossenen AIF, deren An-

teile für das Investmentvermögen erworben werden, bei Veräu-

ßerung von Immobilien einen um eine Jahresnettomiete gerin-

geren Veräußerungserlös erzielen als im Basisszenario. Es wird 

angenommen, dass bei Veräußerung von Zielunternehmen durch 

geschlossene AIF der Assetklassen Private Equity und Infrastruk-

tur das durchschnittlich erzielbare Vielfache des Kapitaleinsatzes 

(Multiple) um 0,3 niedriger sein wird als im Basis-Szenario. Ferner 

wird angenommen, dass bei einer unterdurchschnittlichen Ent-

wicklung aus der Veräußerung von Energieerzeugungsanlagen 

(aufgrund eines Rückgangs der Energiepreise) ein um 50 % ge-

ringerer Veräußerungserlös erzielt werden kann als im Basis-Sze-
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Unterdurchschnittl.  Basis-Szenario  Überdurchschnittl.

Entwicklung  Entwicklung

136 %

176 %

212 %

Prognostizierte Gesamtauschüttung 2023 bis 2039 (Kapital-
rückzahlung und Erträge) in Prozent der gezeichneten Kom-
manditeinlage
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& Private Equity 
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Energie

& Infrastruktur

& Liquiditätsanlagen
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50

25

7,5

7,5

10



4

nario. Hinsichtlich der Zinsentwicklung wird angenommen, dass 

die Zinssätze bei einer unterdurchschnittlichen Entwicklung um 

50 % niedriger sein werden als im Basis-Szenario angenommen.

Überdurchschnittliche Entwicklung

Der Darstellung einer überdurchschnittlichen Entwicklung liegt 

die Annahme zugrunde, dass die geschlossenen AIF, deren An-

teile für das Investmentvermögen erworben werden, bei Veräu-

ßerung von Immobilien einen um eine Jahresnettomiete höheren 

Veräußerungserlös erzielen als im Basisszenario. Es wird ange-

nommen, dass bei Veräußerung von Zielunternehmen durch ge-

schlossene AIF der Assetklassen Private Equity und Infrastruktur 

das durchschnittlich erzielbare Vielfache des Kapitaleinsatzes 

(Multiple) um 0,2 höher sein wird als im Basis-Szenario. Ferner 

wird angenommen, dass bei einer überdurchschnittlichen Ent-

wicklung (aufgrund eines Anstiegs der Energiepreise) ein um 50 

% höherer Veräußerungserlös für Energieerzeugungsanlagen er-

zielt werden kann als im Basis-Szenario. Hinsichtlich der Zinsent-

wicklung wird angenommen, dass die Zinssätze bei einer über-

durchschnittlichen Entwicklung um 50 % höher sein werden als 

im Basis-Szenario angenommen.

Die tatsächliche Abweichung von den prognostizierten Werten 

des Basis-Szenarios kann niedriger oder höher ausfallen als hier 

angenommen. Der dargestellten unterdurchschnittlichen Ent-

wicklung liegt nicht der ungünstigste Verlauf einer Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft zugrunde.

Prognosegemäß wäre die vollständige Kapitalrückzahlung (ein-

schließlich des Ausgabeaufschlags) an die Anleger über die Ge-

samtlaufzeit der Investmentgesellschaft noch möglich, wenn die 

HpQYipaaS Oca RS[ d]\ RS` B\dSab[S\bUSaSZZaQVOTb W\dSabWS`bS\

DO^WbOZ (]V\S ;S`pQYaWQVbWUc\U d]\ EW_cWRWbnbaO\ZOUS\) c[ 06 &

geringer ausfallen als im Basis-Szenario angenommen. Bei noch 

US`W\US`S\ HpQYipaaS\ en`S [Wb LS`ZcabS\ Tp` RWS :\ZSUS` gc

rechnen. Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner 

Szenarien sind nicht möglich. Die Darstellung lässt keinen Rück-

schluss auf die tatsächliche Wertentwicklung der Investmentge-

sellschaft zu.

Wichtige Beteiligte 

und ihre Funktionen
Verwahrstelle

Firma

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Funktion

Verwahrung der Vermögensgegenstände der Investmentgesell-

schaft

Sitz und Geschäftsanschrift

Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main

Handelsregister

:[baUS`WQVb ?`O\YTc`b O[ FOW\ AH; /.64/5

Anlegerbetreuung

Firma

BVT Holding GmbH & Co. KG 

Funktion

Übernahme von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgelager-

ter administrativer Tätigkeiten (Anlegerbetreuung, geldwäsche-

`SQVbZWQVS LS`^iWQVbc\US\+ BJ,B\T`Oab`cYbc`)

Sitz und Geschäftsanschrift

H]aS\VSW[S` Ib`OkS /2/ V+ 6/45/ Fp\QVS\

Handelsregister

:[baUS`WQVb Fp\QVS\ AH: 46.65

Immobilien 
Deutschland

Immobilien  
Ausland

Private  
Equity

Erneuerbare 
Energie

Infrastruktur

Gesamtlaufzeit der einzelnen  
Beteiligungen in Jahren

16 11 11 14 /5

@SaO[b`pQYicaa Oca RS` B\dSabWbW]\
(Basisszenario)

/57 & /26 & /55 & /6. & /5. &

Unterdurchschnittliche Entwicklung 161 % /16 & /26 & 136 % 140 %

Überdurchschnittliche Entwicklung /75 & /36 & /75 & 224 % 190 %

Für Liquiditätsanlagen wurde in 2020 - 2022 ein Zinssatz von 0,0 % und ab 2023 ein Zinssatz von 0,5 % p. a. angenommen.
In den Szenarien ‚Unterdurchschnittliche Entwicklung‘ und ‚Überdurchschnittliche Entwicklung‘  
ec`RS Tp` EW_cWRWbnbaO\ZOUS\ OP 0.01 SW\ NW\aaObg d]\ .+03 & ^- O- Pge- .+53 & ^- O- O\US\][[S\-
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Persönlich haftender Gesellschafter

BVT Holding Verwaltungs GmbH, München

Kommanditisten

Harald von Scharfenberg, München, mit einem Kapitalanteil von 

63+3 & c\R SW\S` AOTbac[[S d]\ 1-.04-4.7+50 >KH

Tibor von Wiedebach und Nostitz-Jänkendorf, München, 

mit einem Kapitalanteil von 14,5 % und einer Haftsumme von 

3//-07/+66 >KH

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwaltete Investmentvermögen

Die derigo GmbH & Co. KG verwaltet folgende weitere Publi-

kums-AIF:

& BVT-PB Top Select Fund GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund Dynamic GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund II GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund III Vermögensverwaltungs GmbH & 

Co. KG und BVT-PB Top Select Fund III Gewerbliche Beteili-

gungen GmbH & Co. KG

& BVT Top Select Portfolio Fund II Vermögensverwaltungs 

GmbH & Co. KG und BVT Top Select Portfolio Fund II Ge-

werbliche Beteiligungen GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund IV Vermögensverwaltungs GmbH & 

Co. KG und BVT-PB Top Select Fund IV Gewerbliche Beteili-

gungen GmbH & Co. KG

& Top Select Fund V Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG 

und Top Select Fund V Gewerbliche Beteiligungen GmbH & 

Co. KG

& Royal Select Fund I GmbH & Co. KG

& BVT Concentio Vermögensstrukturfonds I GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

& IFK 4 Sachwertportfolio GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& IFK Select Zweitmarktportfolio GmbH & Co. Geschlossene In-

vestment KG

& BVT Ertragswertfonds Nr. 6 GmbH & Co. Geschlossene In-

vestment KG

& Top Select Fund VI GmbH & Co. Geschlossene Investment 

KG

& BVT Residential USA 11 GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& BVT Concentio Vermögensstrukturfonds II GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

& BVT Concentio Energie und Infrastruktur GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

& BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& ;LJ HSaWRS\bWOZ KI: /5 @[PA ' <]- @SaQVZ]aaS\S B\dSab-

ment KG

Darüber hinaus verwaltet die derigo GmbH & Co. KG auch Spe-

zial-AIF.

Die derigo GmbH & Co. KG wird voraussichtlich in Zukunft noch 

bei weiteren Investmentvermögen als externe Kapitalverwal-

tungsgesellschaft im Sinne des KAGB bestellt.

Die Verwahrstelle

Als Verwahrstelle ist die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 

beauftragt.

Firma, Rechtsform, Sitz

Die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG ist eine Aktienge-

sellschaft nach den Vorschriften des Aktiengesetzes mit Sitz in 

Frankfurt am Main (eingetragen im Handelsregister des Amtsge-

`WQVba ?`O\YTc`b O[ FOW\ c\bS` AH; /.64/59 @SaQVnTbaO\aQV`WTb8

Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main).

Steuerliche Hinweise
Die nachfolgenden Hinweise aktualisieren die ab Seite 60 des 

Verkaufsprospekts abgedruckten steuerlichen Hinweise, soweit 

sich steuerliche Änderungen ergeben haben.

Einkommensteuer

Ermittlung der Einkünfte

Bereits während der Platzierungsphase werden den beigetrete-

\S\ :\ZSUS`\ d]`OcaaWQVbZWQV abScS`^iWQVbWUS >`b`nUS gcUS`SQV-

net werden, welche aus Kapitalerträgen (u. a. aus den erhaltenen 

und angelegten Geldmitteln) herrühren können.

Soweit die Investmentgesellschaft entsprechend den Anlagebe-

dingungen direkt in Zielgesellschaften investiert hat, erzielen die 

Anleger hieraus Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. aufgrund 

von Ausschüttungen durch Zweckgesellschaften oder den steu-

erlich zuzurechnenden Einkünften von Immobilienfonds in der 

Rechtsform von Personengesellschaften) oder aus Vermietung 

und Verpachtung sowie aus privaten Veräußerungsgeschäften. 

Die Investmentgesellschaft unterhält damit selbst keinen Gewer-
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bebetrieb. Sie plant auch nur solche Beteiligungen direkt einzu-

gehen, die ebenfalls steuerlich als vermögensverwaltend zu qua-

ZWhgWS`S\ aW\R-

Die Ermittlung der Einkünfte erfolgt nach § 11 EStG, wonach 

Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich im Kalenderjahr des 

Nc, Pge- :PicaaSa O\gcaSbgS\ aW\R- AWS`d]\ OPeSWQVS\R aW\R

Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern 

(Grund und Boden, Gebäude und andere Anlagen) nicht im Ka-

ZS\RS`XOV` RSa :PicaaSa+ a]\RS`\ pPS` RWS Gcbgc\UaROcS` dS -̀

teilt im Rahmen von Absetzungen für Abnutzungen (Abschrei-

bungen) anzusetzen. Eine Abschreibung auf Grund und Boden 

kommt jedoch nicht in Betracht. Kosten, die – gegebenenfalls 

nur nach steuerlichen Grundsätzen – als Anschaffungsneben- 

kosten zu behandeln sind, können nicht als sofort abziehbare 

Werbungskosten behandelt werden. Dies betrifft neben den Kos-

ten für Beteiligungen, welche die Investmentgesellschaft direkt 

eingehen kann, auch Kosten für die Beteiligung an ihrer Tochter-

gesellschaft.

§ 6e Absatz 2 EStG regelt den Umfang der Anschaffungskosten 

der Anleger im Sinne des § 6e Absatz 1 Satz 2 EStG, die keine 

eSaS\bZWQVS\ >W\icaa\OV[S[oUZWQVYSWbS\ OcT ROa LS`b`OUaeS`Y

haben. Damit sind alle Aufwendungen in wirtschaftlichem Zu-

sammenhang mit der Abwicklung eines Projekts in der Investiti-

onsphase Anschaffungskosten. Den Anlegern werden daher vo-

raussichtlich keine negativen Einkünfte in bedeutendem Umfang 

zur Verrechnung mit anderen positiven Einkünften zugerechnet 

werden können.

Verlustvortrag/-rücktrag nach § 10d EStG

Der einem Anleger zugerechnete Anteil am Verlust der Invest-

mentgesellschaft wird im Rahmen der Ermittlung des Gesamtbe-

trages der Einkünfte des Anlegers grundsätzlich mit anderen ge-

werblichen und sonstigen Einkünften des Anlegers ausgeglichen 

(§ 2 Abs. 3 EStG). Nicht ausgeglichene Verluste sind nach § 10d 

Abs. 1 EStG bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR (zusammenver-

anlagte Ehegatten 2 Mio. EUR) vom Gesamtbetrag der Einkünfte 

des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungszeitraums ab-

zuziehen. Soweit Verluste auf diese Art nicht ausgeglichen wor-

den sind, werden sie nach § 10d Abs. 2 EStG in den folgenden 

Jahren vor Sonderausgaben vom Gesamtbetrag der Einkünfte 

abgezogen (sogenannter Verlustvortrag). Der Verlustvortrag ist 

begrenzt. Verluste sind in den Folgejahren unabhängig von der 

Einkunftsart, bei der sie entstanden sind und unabhängig davon, 

welche Einkünfte in den Vortragsjahren erzielt wer- den, bis zu 

einem Betrag von 1 Mio. EUR (zusammenveranlagte Ehegatten 

2 Mio. EUR) voll abziehbar. Darüber hinaus ist nur ein Ausgleich 

bis zu 60 % des 1 Mio. EUR (bzw. 2 Mio. EUR bei Zusammen-

veranlagung) übersteigenden Gesamtbetrages der Einkünfte 

möglich. Das bedeutet z. B. dass auch andere positive Einkünfte 

oberhalb des Sockelbetrages nicht mehr voll, z. B. mit Verlusten 

aus Vermietung und Verpachtung, aus den Vorjahren ausgegli-

chen werden können. Darüber hinaus bestehen erweiterte Mög-

lichkeiten zur Nutzung rücktragsfähiger Verluste im Rahmen der 

aufgrund der Corona-Krise eingeführten Möglichkeiten (§§ 110 

und 111 EStG). Verluste aus Kapitaleinkünften dürfen grundsätz-

lich nicht mit Einkünften aus anderen Einkünften ausgeglichen 

werden. Innerhalb der Kapitaleinkünfte bestehen zusätzliche 

Verlustverrechnungsbeschränkungen bzgl. der Art der Kapital-

einkünfte und betragliche Begrenzungen (EUR 20.000) gem. § 

20 Abs. 6 EStG.

Zusätzliche Informationen

Informationen zur Wertentwicklung

Bisherige Wertentwicklung

Die Investmentgesellschaft wurde im Jahr 2019 gegründet. Die 

historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Bei der 

Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche vom Invest-

mentvermögen zu tragenden Kosten und Gebühren mitberück-

sichtigt, nicht jedoch die Ausgabeaufschläge. Die angegebene 

Wertentwicklung bezieht sich auf das in dem jeweiligen Kalender-

jahr gebundene Kapital der Anleger (ohne Ausgabeaufschläge). 

Die Höhe des gebundenen Kapitals hat im Jahr 2019 " 0, im Jahr 

0.0. l 0-553-... c\R W[ COV` 0.0/ l /3-/01-/11 PSb`OUS\- =WS

O\USUSPS\S MS`bS\beWQYZc\U ec`RS [Wb RS` []RWhgWS`bS\ W\bS`-

nen Zinsfußmethode bezogen auf das volle Kalenderjahr berech-

net. In den Jahren 2019 und 2020 wurden keine Ausschüttun-

US\ USbnbWUb9 W[ COV` 0.0/ ec`RS\ :caaQVpbbc\US\ W\ AoVS d]\

" 11.209,31 getätigt. Die angegebene Wertentwicklung ent-

spricht nicht der Verzinsung des anfänglich investierten Kapitals.

Warnhinweis

Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige 

Wertentwicklung.
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Kapitalverwaltungsgesellschaft

derigo GmbH & Co. KG
Rosenheimer Straße 141 h

6/45/ Fp\QVS\

JSZST]\8 *27 67 326. 44.,.
JSZSTOf8 *27 67 326. 44.,/.

E-Mail: info@derigo.de
Internet: www.derigo.de

Mehr erfahren
www.derigo.de

WKN: A2P3VV

ISIN: DE000A2P3VV1



Ein Angebot der

BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG
Geschlossener inländischer Publikums-AIF nach dem Kapitalanlagegesetzbuch

Aktualisierung des Verkaufsprospekts



Aktualisierung des Verkaufsprospekts

zur Beteiligung an der 
BVT Concentio III Vermögensstrukturfonds III GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

WKN: A2P3VV 
ISIN: DE000A2P3VV1

extern verwaltet durch die 
derigo GmbH & Co. KG, München 
Kapitalverwaltungsgesellschaft

:M`aY PQ^ 8ahQSaZS PQ_ ?ZbQ_`YQZ`bQ^YlSQZ_6 -.+-4+/-/-

Dieses Dokument aktualisiert den Verkaufsprospekt vom 13.05.2020 und ist interessierten Anlegern  
zusammen mit dem Verkaufsprospekt vom 13.05.2020 zur Verfügung zu stellen.

Datum dieser Aktualisierung: 10.03.2021
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Risiken
Nachhaltigkeitsrisiken

Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken in den Investiti-

onsprozess

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft berücksichtigt im Investiti-

onsprozess der Investmentgesellschaft auch Nachhaltigkeitsri-

siken. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen 

in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, 

deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative 

Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.

Nachhaltigkeitsrisiken wirken direkt oder indirekt auf andere im 

Kapitel „Risiken“ des Verkaufsprospekts dargestellte Risikoarten 

ein und stellen sich insbesondere als Portfoliorisiken, Marktrisi-

WQZ) <^QYPgZMZeUQ^aZS_^U_UWQZ) JQ^_UOTQ^aZS_^U_UWQZ) @[_`QZ-

risiken, Standort- und Rohstoff-Risiken, Elementarschaden-, 

Umwelt- und Altlastenrisiken, Bonitäts- und Vertragserfüllungs-

risiken, Prognose- und Bewertungsrisiken sowie Risiken aus hö-

herer Gewalt dar.

Die Investmentgesellschaft investiert vorwiegend indirekt. Die 

Kapitalverwaltungsgesellschaft berücksichtigt Nachhaltigkeitsri-

siken daher insbesondere bei der Auswahl der Zielgesellschaf-

ten, und zwar sowohl bezogen auf die Manager der Zielgesell-

schaften als auch bezogen auf deren geplante Anlagepolitik, wie 

sie sich aus den vorvertraglichen Dokumenten für die Zielgesell-

schaften ergibt.

Zur Feststellung von Nachhaltigkeitsrisiken verwendet die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft im Rahmen ihres Sorgfaltsprüfungs-

prozesses (Due Diligence) Checklisten und Fragebögen zur 

Beurteilung der Qualität des Managers und der geplanten Inves-

titionen der Zielgesellschaften. Im Rahmen der Anlageentschei-

PaZS cU^P _[PMZZ NQa^`QUX`) [N PUQ VQcQUX_ UPQZ`UgeUQ^`QZ CMOT-

haltigkeitsrisiken ein Ausschlusskriterium darstellen bzw. wie ihr 

;UZha__ MaR PUQ ea Q^cM^`QZPQ FQZPU`Q ea NQcQ^`QZ U_`+

So könnte die Due Diligence etwa ergeben, dass aus nicht aus-

reichend nachhaltigen Bedingungen in den Bereichen Soziales 

und Unternehmensführung bei dem Manager der Zielgesellschaft 

ein operatives Risiko erwachsen kann. Aufgrund unsozialer Ar-

NQU`_NQPUZSaZSQZ WlZZ`Q Q`cM QUZQ T[TQ BU`M^NQU`Q^haW`aM`U[Z

und der Verlust von Know-how des Managements drohen. Eine 

intransparente Berichterstattung des Managers könnte zu Fehl-

vorstellungen über den Wert einer Investition führen. Die Mitwir-

kung an Steuervermeidungsstrategien oder eine ungenügende 

Geldwäscheprävention etwa könnten einen Reputationsverlust 

des Managers zur Folge haben und dazu führen, dass seine 

Fähigkeit, Kapital einzuwerben und sein Zugang zum Zielmarkt 

Einschränkungen erleidet.

Im Bereich der Immobilien-, Energie- und Infrastrukturinvesti-

tionen der Zielgesellschaften können sich in der Due Diligence 

aZ`Q^ IYcQX`M_\QW`QZ `QOTZU_OTQ aZP SQ[S^Mg_OTQ CMOTTMX`US-

keitsrisiken zeigen. So können insbesondere extreme Elemen-

tarereignisse wie Unwetter oder ein steigender Meeres- oder 

Grundwasserspiegel zu steigenden Versicherungs- und Instand-

haltungskosten, sinkenden Einnahmen und einem Wertverlust 

von Anlagen führen. Immobilien-, Energie- und Infrastrukturin-

vestitionen können auch negative Umweltauswirkungen haben, 

beispielsweise auf den Wasserhaushalt und die Artenvielfalt, und 

YU` LUQXQZ PQ_ AMZP_OTMR`_* aZP =Q_aZPTQU`__OTa`eQ_ UZ @[ZhUW`

geraten; dies kann Kosten für Schutzvorkehrungen und sinken-

de Einnahmen und einen Wertverlust von Investitionen zur Folge 

haben.

Auch im Bereich der Investitionen in Unternehmen können sich 

Nachhaltigkeitsrisiken insbesondere aus dem sektoralen und 

SQ[S^Mg_OTQZ <[Wa_ PQ^ LUQXSQ_QXX_OTMR`QZ Q^SQNQZ) Q`cM cQUX

infolge des Klimawandels bestimmte Wirtschaftszweige und 

Regionen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung (z. B. auf 

die Ausbeutung fossiler Rohstoffe) oder der Exposition gegen-

über extremen Elementarereignissen von einem negativen Wirt-

schaftswachstum betroffen sein werden.

Bewertung der zu erwartenden Auswirkungen von Nach-

haltigkeitsrisiken auf die Rendite

Es können Nachhaltigkeitsrisiken eintreten, die im Investitionspro-

zess noch nicht erkennbar waren oder nicht erfasst wurden oder 

zwar erkannt, aber in ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit oder ihren 

Auswirkungen unterschätzt wurden. Dies könnte zu einer Verrin-

gerung der Einnahmen der Zielvermögen und zu einer Wertmin-

derung ihrer Vermögensgegenstände führen und damit auch zu 

einem Rückgang der Einnahmen der Investmentgesellschaft und 

einer Wertminderung im Vermögen der Investmentgesellschaft. 

Die Investmentgesellschaft könnte dann geringere Auszahlungen 

leisten als prognostiziert. In diesem Fall würde sich die Rendite 

der Anleger verringern bis hin zu Verlusten der Anleger, die sich 

anlagegefährdend auswirken können. Eine quantitative Aussage 

ist hierzu aufgrund der bestehenden Prognoseunsicherheit der-

zeit nicht möglich.
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Wichtige Beteiligte 
und ihre Funktionen
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

Verwaltete Investmentvermögen

Die derigo GmbH & Co. KG verwaltet folgende weitere Publi-

kums-AIF:

& BVT-PB Top Select Fund GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund Dynamic GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund II GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund III Vermögensverwaltungs GmbH & 

Co. KG und BVT-PB Top Select Fund III Gewerbliche Beteili-

gungen GmbH & Co. KG

& BVT Top Select Portfolio Fund II Vermögensverwaltungs 

GmbH & Co. KG und BVT Top Select Portfolio Fund II Ge-

werbliche Beteiligungen GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund IV Vermögensverwaltungs GmbH & 

Co. KG und BVT-PB Top Select Fund IV Gewerbliche Beteili-

gungen GmbH & Co. KG

& Top Select Fund V Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG 

und Top Select Fund V Gewerbliche Beteiligungen GmbH & 

Co. KG

& Royal Select Fund I GmbH & Co. KG

& BVT Concentio Vermögensstrukturfonds I GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

& IFK 4 Sachwertportfolio GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& IFK Select Zweitmarktportfolio GmbH & Co. Geschlossene In-

vestment KG

& BVT Ertragswertfonds Nr. 6 GmbH & Co. Geschlossene In-

vestment KG

& Top Select Fund VI GmbH & Co. Geschlossene Investment 

KG

& BVT Residential USA 11 GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& BVT Concentio Vermögensstrukturfonds II GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

& BVT Concentio Energie und Infrastruktur GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

& BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

Darüber hinaus verwaltet die derigo GmbH & Co. KG auch Spe-

zial-AIF.

Die derigo GmbH & Co. KG wird voraussichtlich in Zukunft noch 

bei weiteren Investmentvermögen als externe Kapitalverwal-

tungsgesellschaft im Sinne des KAGB bestellt.

Zusätzliche  
Informationen
Informationen zur Wertentwicklung

Bisherige Wertentwicklung

Die Investmentgesellschaft wurde im Jahr 2019 gegründet. Die 

historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet. Bei der 

Berechnung der Wertentwicklung wurden sämtliche vom Invest-

mentvermögen zu tragenden Kosten und Gebühren mitberück-

sichtigt, nicht jedoch die Ausgabeaufschläge. Die angegebene 

Wertentwicklung bezieht sich auf das in dem jeweiligen Kalen-

derjahr gebundene Kapital der Anleger (ohne Ausgabeaufschlä-

ge). Die Höhe des gebundenen Kapitals hat im Jahr 2019 " 0 

und im Jahr 2020 " 2.775.000 betragen. Die angegebene Wert-

QZ`cUOWXaZS ca^PQ YU` PQ^ Y[PUgeUQ^`QZ UZ`Q^ZQZ LUZ_RajYQ`T[-

PQ NQe[SQZ MaR PM_ b[XXQ @MXQZPQ^VMT^ NQ^QOTZQ`+ GQU` 8ahQSaZS

des Fonds wurden keine Ertragsausschüttungen getätigt. Die 

angegebene Wertentwicklung entspricht nicht der Verzinsung 

des anfänglich investierten Kapitals.

Warnhinweis

Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige 

Wertentwicklung. 
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Anhang zum  
Verkaufsprospekt:
Ökologische  
und/oder soziale 
Merkmale

Für die Anteile an dieser Investmentgesellschaft wird mit ökologi-

schen und sozialen Merkmalen geworben. Nachhaltige Investiti-

[ZQZ UY GUZZQ PQ_ 8^`+ / C +̂ .3 PQ^ JQ^[^PZaZS &;I' /-.5,/-441

sind jedoch nicht Anlageziel2 dieser Investmentgesellschaft.

Es wurde kein Index als Referenzwert festgelegt, um zu bestim-

men, inwieweit die ökologischen und sozialen Merkmale erreicht 

werden.

I. Welche ökologischen und/oder sozialen 

Merkmale werden beworben?

Die Investmentgesellschaft investiert in geschlossene AIF, Ob-

jektgesellschaften und Unternehmen (nachfolgend einheitlich: 

Zielgesellschaften), die wiederum in

& Immobilien,

& Beteiligungen an Unternehmen,

& Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung 

von Strom, Gas oder Wärme aus Windenergie, Sonnenener-

gie, Wasserkraft oder Biomasse und

& Infrastruktur

investieren. Die Investmentgesellschaft investiert vorwiegend in 

Zielgesellschaften, die sich bei der Auswahl ihrer Investitionen 

von Umweltzielen, sozialen Zielen und dem Ziel einer guten Un-

ternehmensführung leiten lassen.

Mit welchen Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, 

ob die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale 

erreicht werden?

Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, wie die be- 

worbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III 
GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

. b[Y /3+ C[bQYNQ^ /-.5 mNQ^ ZMOTTMX`USWQU`_NQe[SQZQ DRRQZXQSaZS_\hUOT`QZ

im Finanzdienstleistungssektor

/ UY GUZZQ PQ_ 8^`+ 5 PQ^ JQ^[^PZaZS &;I' /-.5,/-44 b[Y /3+ C[bQYNQ^ /-.5

mNQ^ ZMOTTMX`USWQU`_NQe[SQZQ DRRQZXQSaZS_\hUOT`QZ UY <UZMZePUQZ_`XQU_`aZS_-

sektor

Ob die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bei 

einer Zielgesellschaft gegeben sind, wird von der Kapitalver-

waltungsgesellschaft, die die Investmentgesellschaft verwaltet, 

anhand eines von der Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst ent-

wickelten Scoring-Modells bewertet. Dieses beinhaltet beispiels-

weise folgende Nachhaltigkeitsindikatoren:

Bereich Umwelt

& Luftverschmutzung

& Treibhausgasemissionen

& CO2*8a__`[j,FQPaW`U[Z

& Bodenverunreinigungen

& Biodiversität

& Wasserverschmutzung

& Gefährliche Substanzen

& Bodenverunreinigungen

& Flächenversiegelung

& Lärmbelästigung

& Wasserverbrauch

Bereich Soziales

& Allgemeine Menschenrechte

& Kinderarbeit

& Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz

& Faire Arbeitsbedingungen

& Nichtdiskriminierung

& Auswirkung auf soziale Belange (Mieter / Allgemeinheit)

& Einbindung in das Quartiersumfeld

& Anbindung ÖPNV

& LcMZS_* [PQ^ EhUOT`M^NQU`

& Lokale Beschäftigung

Bereich gute Unternehmensführung

& Korruptionsbekämpfung

& ?Z`Q^Q__QZW[ZhUW`Q

& Datenschutz

& Compliance

Eine Messung der Wirkung der Investitionen auf diese Indikato-

ren kann derzeit nicht erfolgen.

II. Welche Anlagestrategie wird verfolgt?

Anlagestrategien leiten die Anlageentscheidungen auf der 

Grundlage der Anlageziele, der Risikobereitschaft und weite-

rer Faktoren.
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Mit der in den Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft 

festgelegten Anlagestrategie soll ein nach dem Grundsatz der 

Risikomischung zusammengestelltes Portfolio von Anteilen an 

geschlossenen AIF sowie Beteiligungen an Unternehmen und 

Objektgesellschaften aufgebaut werden, die in den Assetklassen 

Immobilien, Private Equity, Erneuerbare Energien und Infrastruk-

tur investieren.

Welche Elemente der Anlagestrategie gelten verbind-

lich, um die Investitionen auszuwählen, mit denen die 

einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht 

werden sollen?

Assetklasse Erneuerbare Energien

Mindestens 5 % des investierten Kapitals werden in geschlos-

senen AIF angelegt, die mindestens 60 % ihres investierten Ka-

pitals unmittelbar oder mittelbar in Anlagen zur Erzeugung, zum 

Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus 

Windenergie, Sonnenenergie, Wasserkraft oder Biomasse inves-

tieren.

Assetklasse Infrastruktur

Mindestens 5 % des investierten Kapitals werden in geschlosse-

nen AIF angelegt, die mindestens 60 % ihres investierten Kapitals 

aZYU``QXNM^ [PQ^ YU``QXNM^ UZ ?ZR^M_`^aW`a^ UZbQ_`UQ^QZ &QUZ_OTXUQj-

lich als Infrastruktur genutzter Immobilien) oder in Beteiligungen 

an Unternehmen, die Infrastruktur errichten, instand halten, in-

stand setzen, verwalten oder betreiben.

Assetklasse Private Equity

Mindestens 15 % des investierten Kapitals werden in geschlos-

senen AIF angelegt, die mindestens 60 % ihres investierten Kapi-

tals unmittelbar oder mittelbar in Beteiligungen an Unternehmen 

mit Branchenschwerpunkten in einem oder mehreren der fol-

genden Bereiche anlegen: Bauwesen, Chemie und Werkstoffe, 

Computer und Unterhaltungselektronik, Finanzdienstleistungen, 

Immobilien, Kommunikationstechnologien und Kommunikations-

inhalte, Konsumgüter und Handel, Landwirtschaft, Life Scien-

ces (Biowissenschaften und Biotechnologie, Medizin), Software, 

Transportwesen, Unternehmens- und Industriedienstleistungen, 

Unternehmens- und Industrieerzeugnisse, Verbraucherdienst-

leistungen.

Assetklasse Immobilien

Mindestens 35 % des investierten Kapitals werden in geschlos-

senen AIF angelegt, die mindestens 60 % ihres investierten Kapi-

tals unmittelbar oder mittelbar in Immobilien anlegen.

3;A8GHJ;FEN?9>HIC= :;F .7E?H7AJ;FK7AHIC=G=;G;AAG9>7<H 7I<-

=FIC: :;F 1F?C9?EA;G <DF 2;GEDCG?8A; -CJ;GHB;CH :;F 5;F;?C-

H;C 07H?DC;C &40(12-'

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist Unterzeichnerin der Prin-

ciples for Responsible Investment der Vereinten Nationen (UN-

EF?'+ GUQ TM` _UOT ea^ ;UZTMX`aZS R[XSQZPQ^ E^UZeU\UQZ bQ^\hUOT`Q`6

& Wir werden ESG-Themen in die Analyse- und Entscheidungs-

prozesse im Investmentbereich einbeziehen.

& Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen in un-

serer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen.

& Wir werden Unternehmen und Körperschaften, in die wir in-

vestieren, zu einer angemessenen Offenlegung in Bezug auf 

ESG-Themen anhalten.

& Wir werden die Akzeptanz und die Umsetzung der Prinzipien 

in der Investmentbranche vorantreiben.

& Wir werden mit anderen UN-PRI-Zeichnern, Finanzmarktteil-

nehmern, Investoren und Stakeholdern zusammenarbeiten, 

um unsere Wirksamkeit bei der Umsetzung der Prinzipien zu 

steigern.

& Wir werden über unsere Aktivitäten und Fortschritte bei der 

Umsetzung der Prinzipien Bericht erstatten.

Wie wird die Anlagestrategie dauerhaft im Anlageprozess 

umgesetzt?

Im Anlageprozess durchläuft jede Investitionsentscheidung der 

@M\U`MXbQ^cMX`aZS_SQ_QXX_OTMR` QUZ P^QU_`agSQ_ 8a_cMTXbQ^RMT-

ren. Investitionen, die alle drei Stufen des Auswahlverfahrens 

erfolgreich bestanden haben, erfüllen die beworbenen ökologi-

schen oder sozialen Merkmale. Während der Laufzeit der Inves-

`U`U[Z gZPQ` QUZ B[ZU`[^UZS Pa^OT PUQ @M\U`MXbQ^cMX`aZS_SQ_QXX-

schaft statt.

Stufe 1: Ausschlusskriterien

In Zielgesellschaften, die in folgende Branchen bzw. Wirtschafts-

aktivitäten investieren, wird nicht investiert:

& Herstellung und Handel von Rüstungsgütern und zugehörige 

Infrastruktur,

& Exploration von Kohle und Erdöl,

& Anlagen zur Energieerzeugung aus Atomkraft,

& Tabakprodukte sowie

& Pornographie und Prostitution.

3HI<; )* 1FM<IC= :;F +3,(1DA?H?@ :;G /7C7=;B;CHG :;F 6?;A-

gesellschaften

Zielgesellschaften, deren Manager über keine ESG-Politik verfü-

gen oder deren ESG-Politik nicht die Mindestanforderungen der 

@M\U`MXbQ^cMX`aZS_SQ_QXX_OTMR` Q^RmXX`) ]aMXUgeUQ^QZ _UOT ZUOT` Rm^
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Stufe 3 des Auswahlverfahrens und werden der Kategorie „An-

dere“ zugeordnet (siehe nachfolgend III.). Der Prüfungskatalog 

zur ESG-Politik beinhaltet Fragestellungen aus folgenden The-

menbereichen:

& KQ^PQZ b[Y BMZMSQ^ PQ^ LUQXSQ_QXX_OTMR` YMjSQNXUOTQ ;G=*

Kriterien (Risiken und Möglichkeiten) ermittelt und bewertet?

& KQ^PQZ YMjSQNXUOTQ ;G=*@^U`Q^UQZ UZ IZ`Q^ZQTYQZ) UZ PUQ

QUZQ LUQXSQ_QXX_OTMR` UZbQ_`UQ^`) UPQZ`UgeUQ^` aZP UY >UZNXUOW MaR

UT^Q BMjSQNXUOTWQU` QUZSQ[^PZQ` &E^[eQ__Q'7

& KQ^PQZ UPQZ`UgeUQ^`Q ;G=*@^U`Q^UQZ UZ PQZ ;Z`_OTQUPaZS_\^[-

zess, die Strukturierung der Transaktion und den Post-Invest-

ment Aktions-/ Wertschöpfungsplan aufgenommen?

& Bestehen Monitoringprozesse, um das Management der 

ESG-Kriterien in Zielunternehmen zu überprüfen?

& KQ^PQZ ;G=*@QZZeMTXQZ Q^T[NQZ aZP ^QSQXYkjUS SQYQ_-

sen?

& Erfolgt ein Reporting ESG-relevanter Themen gegenüber In-

vestoren?

& JQ^\hUOT`Q` _UOT PQ^ BMZMSQ^ PQ^ LUQXSQ_QXX_OTMR` ea UZ`Q^ZM-

tionalen Standards, Guidelines, Reporting Frameworks oder 

Initiativen, die nachhaltige Investitionsstrategien fördern (z. B. 

UN-PRI)?

Stufe 3: Scoring

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ermittelt anhand der vor-

vertraglichen Informationen, die von den Managern der Zielge-

sellschaften zur Verfügung gestellt werden, sowie anhand von 

Fragebögen, inwieweit die von ihr als relevant erachteten Nach-

haltigkeitsindikatoren erfüllt sind (Beispiele siehe in Abschnitt I). 

Ihre Ergebnisse werden je nach Feststellung mit +1, 0 oder -1 

bewertet. Durch Addition aller Bewertungen wird eine Gesamt-

punktzahl der potenziellen Zielgesellschaft ermittelt. Um die Stufe 

3 des Auswahlverfahrens zu bestehen, ist das Erreichen einer 

Sollpunktzahl erforderlich. Im Falle des Vorliegens mehrerer In-

vestitionsalternativen, die die Sollpunktzahl erreicht haben, wird 

die Investition mit der höheren Gesamtpunktzahl ausgewählt.

/DC?HDF?C=

Die Entwicklung der Investitionen der Investmentgesellschaft wird 

b[Z PQ^ @M\U`MXbQ^cMX`aZS_SQ_QXX_OTMR` MZTMZP PQ^ ^QSQXYkjU-

gen Berichterstattung der Zielgesellschaften beobachtet. Sollte 

über die Laufzeit ein Absinken des bei der Investition ermittelten 

Scores festgestellt werden, wird die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Dialog mit dem Manager der Zielgesellschaft auf eine 

stärkere Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsindikatoren, insbe-

sondere in den Bereichen, in denen eine negative Entwicklung 

aufgetreten ist, hinwirken (beispielsweise durch die Ausübung 

von Stimm- und anderen Gesellschafterrechten).

Wie wird eine gute Unternehmensführung bei den Unter-

nehmen ermittelt und bewertet, in die investiert wird?

Zur guten Unternehmensführung gehören solide Manage-

mentstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die 

Vergütung der Mitarbeiter sowie die Einhaltung der Steuervor-

schriften.

Ob eine gute Unternehmensführung gegeben ist, wird von der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft, die die Investmentgesellschaft 

verwaltet, anhand eines von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

selbst entwickelten Scoring-Modells bewertet. Dieses beinhaltet 

beispielsweise folgende Indikatoren:

& @XM^Q) PQ^ IZ`Q^ZQTYQZ_S^ljQ MZSQYQ__QZQ) BMZMSQYQZ`-

strukturen (z. B. Risikomanagement, Compliance, Interne Re-

vision) 

& Erfüllung der geltenden regulatorischen und gesetzlichen 

Standards

& Richtlinien für die Unternehmensführung, wie z. B. zur Korrup-

`U[Z_NQWkY\RaZS) ea^ JQ^YQUPaZS b[Z ?Z`Q^Q__QZW[ZhUW`QZ

etc.

& FQSQXYkjUSQ UZ`Q^ZQ aZP Qd`Q^ZQ 9Q^UOT`Q^_`M``aZS ZMOT MZ-

erkannten Standards

)1 3.0+ 6,.4,2, (,4*./3 752 '0/*-,342*4,-., 75 80+,0&

Anlagepolitik und Anlagestrategie der Investmentgesellschaft 

sind in dem gleichnamigen Kapitel des Verkaufsprospekts erläu-

tert.

III. Welche Anlageallokation ist geplant?

Als Anlageallokation wird der Anteil der Investitionen in be-

stimmten Vermögensgegenständen bezeichnet.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft strebt eine Allokation an, bei 

der mindestens 51 % der Investitionen die beworbenen ökologi-

schen und sozialen Merkmale aufweisen. Diese werden jedoch 

voraussichtlich nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige 

Wirtschaftsaktivitäten erfüllen.

Investitionen

ESG Andere

Nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-Kriterien

51 % 49%

100 %

    0 %

Merkmalen
Sonstige Investitionen mit ökologischen oder sozialen
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Die Kategorie „ESG“ beinhaltet die geplanten Investitionen der 

Investmentgesellschaft, mit denen die beworbenen ökologischen 

und sozialen Merkmale erreicht werden sollen.

Die Kategorie „Nachhaltige Investitionen im Sinne der EU-Kriteri-

QZf NQUZTMX`Q` ?ZbQ_`U`U[ZQZ) PUQ SQYkj 8^`+ / C +̂ .3 PQ^ JQ^[^P-

ZaZS &;I' /-.5,/-44 MX_ ZMOTTMX`USQ ?ZbQ_`U`U[ZQZ SQX`QZ+

Die Kategorie „Sonstige Investitionen mit ökologischen oder 

sozialen Merkmalen“ beinhaltet Investitionen, mit denen die be-

worbenen ökologischen und sozialen Merkmale erreicht werden 

sollen, die jedoch nicht die Anforderungen an nachhaltige Investi-

`U[ZQZ UY GUZZQ PQ_ 8^`+ / C +̂ .3 PQ^ JQ^[^PZaZS &;I' /-.5,/-44

erfüllen.

Die Kategorie „Andere“ beinhaltet die verbleibenden Investitionen 

der Investmentgesellschaft, die weder ökologischen oder sozia-

len Merkmalen entsprechen noch als nachhaltige Investitionen 

gelten.

Welche Investitionen sind in der Kategorie „Andere“ 

enthalten, welcher Zweck wird damit verfolgt und gibt es 

Mindestanforderungen im Hinblick auf ökologische oder 

soziale Merkmale?

Die Kategorie „Andere“ enthält die Liquiditätsanlagen (Bankgut-

haben, Geldmarktinstrumente, Wertpapiere) sowie jene Inves-

titionen der Investmentgesellschaft, welche die Stufen 2 und 3 

des in Abschnitt II. beschriebenen Auswahlverfahrens nicht er-

folgreich bestanden haben. Für Liquiditätsanlagen gelten keine 

Mindestanforderungen im Hinblick auf ökologische oder soziale 

Merkmale. Für alle sonstigen Anlagen gelten die Mindestanfor-

derungen in Stufe 1 des in Abschnitt II. beschriebenen Auswahl-

verfahrens.

3 Der Anteil solcher Investitionen liegt voraussichtlich bei 0 %, da derzeit keine 

rechtssicheren Methoden zur Messung der erheblichen Beeinträchtigungen zur 

Verfügung stehen.

IV. Werden erhebliche Beeinträchtigungen von 

Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft berücksichtigt bei Investitio-

nen der Investmentgesellschaft etwaige nachteilige Auswirkun-

gen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

ZUOT` ZMOT PQZ BMjSMNQZ PQ^ JQ^[^PZaZS &;I' /-.5,/-44) PM

ihr derzeit keine rechtssicheren Methoden zu deren Messung zur 

Verfügung stehen.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ 

gZPQ` Za^ NQU PQZVQZUSQZ PQY <UZMZe\^[PaW` eaS^aZPQ XUQSQZ-

den Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen.3 Die dem 

verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden In-

vestitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 

nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

V. Sind nähere Informationen online erhältlich?

Nähere Informationen zu dieser Investmentgesellschaft sind un-

`Q^ ccc+PQ^US[+PQ ea gZPQZ+
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Grundlagen

Einführung in das Anlagekonzept

Alternativer Investmentfonds für Privatanleger

:UbUYdc cUYd UY^YWU^ BQXbU^ WUgYSXdU^ HbYfQdQ^\UWUb RUY A^fUcdYdY-

onsentscheidungen den Faktor Sicherheit höher als den Faktor 

Rendite. In der anhaltenden Niedrigstzinsphase wird es jedoch 

immer schwieriger, mit risikoarmen Investments überhaupt den 

Kapitalerhalt zu sichern, geschweige denn auskömmliche Ren-

diten zu erzielen. Ehemals vergleichsweise sichere Assets, wie 

beispielsweise Staatsanleihen, generieren kaum noch Zinsen, 

für Spareinlagen etwa bei Kreditinstituten ist die Nulllinie vielfach 

schon erreicht, teilweise drohen sogar Negativzinsen.

1MZIVWMf]MIVYRK QMX ?EGL[IVXFIXIMPMKYRKIR

Als Ausweg aus diesem Dilemma können Investitionen in Sach-

werte dienen. Die niedrigere Korrelation der Entwicklung ihres 

Wertes zu den Schwankungen börsennotierter Assets macht sie 

zu einem attraktiven Bestandteil privater Portfolien. Denn Risi-

kostreuung, das heißt die Verteilung des Kapitals auf mehrere, 

möglichst in ihrer Entwicklung voneinander unabhängige Investi-

tionsgüter, ist eine der zentralen Stellschrauben bei der Zusam-

]U^cdU\\e^W ZUTUc H_bdV_\Y_c, <Ub Q]UbY[Q^YcSXU u[_^_] @Qbbi

Markowitz hat mit seiner Portfoliotheorie für diese nur scheinbar 

simpel anmutende Aussage den Nobelpreis für Wirtschaftswis-

senschaften errungen.

<Ub cU\Rcdw^TYWU 9eVRQe UY^Uc c_\SXU^ TYfUbcYmjYUbdU^ H_bdV_\Y_c

aus eigener Kraft ist jedoch nicht immer ein leichtes Unterfan-

gen – sowohl das notwendige Volumen als auch die erforderliche 

Marktkenntnis und der anfallende Verwaltungsaufwand stellen für 

einen Privatanleger in aller Regel unüberwindbare Hürden dar. 

Hinzu kommt selbst bei institutionellen Investoren nicht selten ein 

D_cWbxrU^`b_R\U]7 M] UY^ H_bdV_\Y_ ]Yd Q^WU]UccU^Ub <YfUbcYm-

kation aufzubauen, sind Beträge in mindestens zweistelliger Mil-

lionenhöhe empfehlenswert. Für Privatanleger ist diese Strategie 

nur schwer umzusetzen. Bereits die Zeichnung einzelner Sach-

wertbeteiligungen erfordert, damit die empfohlene Risikostreu-

ung erreicht werden kann, ein erhebliches Anlagekapital. Unter 

TU] 9c`U[d TUb <YfUbcYmjYUbe^W c_\\dU^ 9^\UWUb cYSX jeTU] Q^

mehr als nur einer einzigen Assetklasse beteiligen und benötigen 

demnach ein vielfach höheres Anlagevolumen, um in verschie-

denen Assetklassen zu investieren. Außerdem empfehlen Anla-

WU`b_mc* ^YSXd ^eb `e^[deU\\ e^T UY^]Q\YW* c_^TUb^ [_^dY^eYUb\YSX

über einen längeren Zeitraum in Sachwertanlagen zu investieren.

Dieses Problem können so genannte Portfolio- oder Vermögens-

strukturfonds wie der BVT Concentio III lösen: Er schnürt ein breit 

gestreutes Paket aus Sachwert- und Unternehmensbeteiligun-

gen unterschiedlicher Assetklassen über einen mehrjährigen In-

vestitionszeitraum.

Die Assetklassen

Der BVT Concentio III plant Investitionen in Beteiligungen aus den 

9ccUd[\QccU^ A]]_RY\YU^* HbYfQdU =aeYdi* =b^UeUbRQbU =^UbWYU^

und Infrastruktur. Diese Segmente weisen eine jahrelange Histo-

rie und deshalb eine hohe Informationsdichte auf, die den Einkauf 

zu rationalen Preisen ermöglicht.

Für mindestens 60 % des zu investierenden Kapitals werden Al-

lokationsbestimmungen aufgestellt, es sollen mindestens 35 % in 

den Bereich Immobilien, mindestens 15 % in den Bereich Private 

=aeYdi* ]Y^TUcdU^c 2 & Y^ TU^ :UbUYSX =b^UeUbRQbU =^UbWYU^ e^T

URU^VQ\\c ]Y^TUcdU^c 2 & Y^ TU^ :UbUYSX A^VbQcdbe[deb nYUrU^,

Von dieser Anlagestrategie kann abgewichen werden, wenn in 

TU^ :UbUYSXU^ HbYfQdU =aeYdi* =b^UeUbRQbU =^UbWYU^ e^T A^VbQ-

struktur nicht ausreichend in Frage kommende Beteiligungen zur 

Verfügung stehen. In diesem Falle würden zusätzlich weitere Be-

teiligungen aus dem Bereich Immobilien erworben werden.

Nach dem aktuellen Planungs- und Erkenntnisstand geht die Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft von einer tatsächlichen Kapitalallo-

kation in Höhe von rund 50 % in der Assetklasse Immobilien, von 

be^T /2 & Y^ TUb 9ccUd[\QccU HbYfQdU =aeYdi* f_^ be^T 4*2 & Y^

der Assetklasse Erneuerbare Energien, rund 7,5 % in der Asset-

klasse Infrastruktur und rund 10 % Liquiditätsanlagen aus.

Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagestrategie sind im gleichna-

migen Kapitel ab Seite 12 näher beschrieben.

Immobilien

Sowohl für Privat- als auch für institutionelle Investoren sind Im-

mobilien ein unverzichtbarer Baustein im Portfolio und dominieren 

deshalb seit jeher den Markt der Sachwertbeteiligungen. Auch in 

der Investitionsstrategie des BVT Concentio III nehmen sie einen 

entsprechend großen Raum ein. Im Rahmen einer konservativen 

Anlagestrategie und bei professionellem Assetmanagement kön-

nen sich Immobilienbeteiligungen als langfristig wirtschaftliche 

Kapitalanlage erweisen. Dies gilt insbesondere dann, wenn auf 

Investitionen in einzelne, einschätzungsgemäß überlaufene Seg-

mente des Immobilienmarktes verzichtet wird. 

Traditionell waren lange Zeit nahezu ausschließlich Büro- und 

=Y^jU\XQ^TU\cnwSXU^ f_^ A^fUcd_bU^ WUVbQWd* TQc XQd cYSX Q\\Ub-

TY^Wc Y^ TU^ \UdjdU^ BQXbU^ ^QSXXQ\dYW WUw^TUbd7 ?UbQTU TYU NYU\-

falt des Auswahlspektrums in seiner ganzen Breite über Büro-, 

Einzelhandels-, Wohn- und Logistikimmobilien eröffnet den Weg 

je UY^U] TYfUbcYmjYUbdU^ H_bdV_\Y_* TQc cdQRY\U ;QcX+>\_gc WU^U-

riert, wie sie Investoren heute mehr denn je zu schätzen wissen.

Bürogebäude bilden nach wie vor das Herzstück der Immobi-

lieninvestments. Ihre Performance ist entscheidend von der 

Wirtschaftskraft des jeweiligen Standorts abhängig, die Büro-

nwSXU^^QSXVbQWU Ycd U^W Q^ TU^ 9bRUYdc]Qb[d WU[_``U\d, FUeU

Büroarbeitskonzepte und die zunehmende Verbreitung des 
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@_]U GVmSU [x^^U^ Q\\UbTY^Wc TYU >\wSXU^^QSXVbQWU fUbbY^WUb^*

gleichzeitig werden tendenziell immer kürzere Mietverträge abge-

schlossen, so dass die Bindung der Mieter an das Objekt sinkt. 

Immer wichtiger wird eine gute Anbindung an den ÖPNV und 

das pulsierende städtische Leben; Büroparks draußen an Auto-

bahnkreuzen sind kaum mehr rentabel vermietbar. Innerstädti-

sche Multi-Tenant-Objekte mit einer größeren Anzahl von Mietern 

werden deshalb bevorzugt.

Einzelhandelsimmobilien bedürfen ebenfalls einer differenzierten 

Betrachtung: Die Konkurrenz durch den e-Commerce und On-

linehandel trifft besonders Sektoren wie Textil und Unterhaltungs-

elektronik. Der in Deutschland starke Lebensmitteleinzelhandel 

hingegen ist bislang wenig betroffen. In Deutschland geht der 

Trend weg von Standorten „auf der grünen Wiese“ hin zu inner-

städtischen Lagen mit guter Verkehrsanbindung.

Der zunehmende Online-Handel fördert die Attraktivität intelligent 

konzipierter Logistikimmobilien, die aktuell eine zunehmende 

Nachfrage verzeichnen. Das Marktsegment ist vergleichsweise 

intransparent und regional stark differenziert und stellt hohe An-

forderungen an Kompetenz und Vernetzung der Investoren. Die 

cUYd BQXbU^ e^WURb_SXU^U gYbdcSXQVd\YSXU Kdwb[U <UedcSX\Q^Tc

macht es zu einem der bevorzugten Standorte für Investoren 

in Logistik-Immobilien. Die Transaktionsvolumina stiegen in den 

\UdjdU^ BQXbU^ QeV ZUgUY\c ^UeU JU[_bTgUbdU* TQRUY cY^T QddbQ[dY-

ve Assets nach wie vor knapp.

Wohnimmobilien erleben derzeit in Deutschland eine Sonderkon-

Ze^[deb* RUbUYdc cUYd UY^YWU^ BQXbU^ cY^T cYU UY^Uc TUb QddbQ[dYfc-

ten Marktsegmente. Da die Neubautätigkeit für Wohnungen in 

<UedcSX\Q^T gUWU^ TUb UbjYU\RQbU^ EYUdbU^TYdU^ cUYd BQXbjUX^-

ten auf sehr niedrigem Niveau verharrt und nur langsam Fahrt 

aufnimmt, ist nicht nur in zuzugsstarken Großstädten bereits eine 

Hausse an den Wohnimmobilienmärkten zu beobachten. Auch 

der Migrationsdruck trägt dazu bei, dass die Nachfrage das 

Angebot am Wohnungsmarkt deutlich übersteigt, so dass das 

Preisniveau weiter anziehen dürfte. Allerdings ist zu beachten, 

dass hier historisch betrachtet bereits sehr hohe Kaufpreise im 

Verhältnis zu den Mietennahmen erreicht sind.

<Ub TUedcSXU A]]_RY\YU^]Qb[d XQd Y^ TU^ \UdjdU^ BQXbU^ Y^+ e^T

ausländische Investoren in großer Zahl angezogen, insbesondere 

wegen der stabilen wirtschaftlichen Situation hierzulande. Die fö-

derale Struktur Deutschlands mit seinen unterschiedlichen Wirt-

schaftszentren von Landeshauptstädten bis hin zu attraktiven 

Regionalstandorten, seinen vergleichsweise stabilen Immobili-

U^]wb[dU^ _X^U nwSXU^TUS[U^TU* `bUYcdbUYRU^TU :\QcU^RY\Te^W

und seiner vielfältigen Investoren- und Mieterlandschaft eröffnet 

eine erhebliche Bandbreite von Investitionsmöglichkeiten. Inter-

essenten sehen sich daher einem großen Angebot grundsätzlich 

überlegenswerter Anlagemöglichkeiten gegenüber.

Darüber hinaus kommen Investitionen in Beteiligungen an aus-

ländischen Immobilien in stabilen Volkswirtschaften in Betracht. 

In Europa haben sich als Investitionsstandorte Großbritannien, 

Frankreich, die Benelux-Länder und Skandinavien sowie mit 

Abstufungen die so genannten CEE-Länder Zentral- und Ost-

europas etablieren können. Neben dem traditionell bevorzugten 

Auslandsmarkt USA hat sich auch Australien seine Attraktivität 

für Anleger bewahren können.

Vor dem Hintergrund der zuvor beschriebenen Marktentwicklun-

gen wird BVT Concentio III plangemäß in Beteiligungen der Nut-

zungsarten Büro, Einzelhandel, Logistik und Wohnen im In- und 

Ausland investieren. 

Die in der Assetklasse Immobilien geplanten Investitionen sind 

auf Seite 12 näher beschrieben.

Private Equity

<Qc 9^\QWUcUW]U^d HbYfQdU =aeYdi e]VQccd ^YSXd+RxbcU^^_dYUbdU

Unternehmensbeteiligungen. Ziel der Investitionen ist es, den 

Unternehmen abseits der öffentlichen Kapital- und Kreditmärkte 

Finanzmittel für unterschiedliche Zwecke (beispielsweise Wachs-

de]cm^Q^jYUbe^W* =h`Q^cY_^ Y^ ^UeU Ewb[dU _TUb vRUb^QX]U

von Unternehmen oder Unternehmensteilen durch das Manage-

ment) zur Verfügung zu stellen und sie gegebenenfalls im Rah-

men des eigenen Netzwerks bei der strategischen Neuausrich-

tung zu unterstützen.

FQSX UY^Ub @Q\dUTQeUb f_^ bUWU\]wrYW UdgQ Vy^V RYc jUX^ BQX-

ren werden die Beteiligungen wieder veräußert, zum Beispiel 

entweder durch den Verkauf an einen anderen Investor oder ein 

Unternehmen oder im Zuge eines Börsengangs. Aus den Ver-

[QeVcUb\xcU^ U^dcdUXU^ TYU JyS[nyccU* TYU TUcXQ\R ^YSXd W\UYSX-

]wrYW yRUb TYU >_^Tc\QeVjUYd fUbdUY\d nYUrU^* c_^TUb^ ZUgUY\c ]Yd

dem erfolgreichen Verkauf einer Beteiligung, dem so genannten 

Exit, generiert werden. Der BVT Concentio III erwirbt über seine 

Beteiligungen an geschlossenen AIF ausschließlich Minderheits-

beteiligungen, überwiegend an bereits etablierten Unternehmen 

(so genannte Later-Stage-Investitionen).

<YU Y^ TUb 9ccUd[\QccU HbYfQdU =aeYdi WU`\Q^dU^ A^fUcdYdY_^U^ cY^T

auf Seite 12 näher beschrieben.

Erneuerbare Energien

Der Energieverbrauch steigt weltweit stetig und deutlich an. Fos-

sile Rohstoffe, wie Erdöl, Erdgas und Kohle, zählen derzeit noch 

je TU^ gYSXdYWcdU^ =^UbWYUdbwWUb^, BUT_SX gUYcU^ cYU Vyb TYU

langfristige Energieversorgung zwei Nachteile auf: Zum einen ist 

die Verfügbarkeit der fossilen Energieträger beschränkt und zum 

anderen belastet die Nutzung dieser die Umwelt und führt dem-

entsprechend zu hohen Folgekosten. Daher bestehen weltweit 

starke wirtschaftliche und politische Anreize den Energiebedarf 
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zunehmend durch Anlagen mit deutlich geringeren Kohlenstoff-

emissionen, wie Erneuerbare Energien, zu erzeugen. So haben 

sich bis Ende 2018 über 160 Länder nationale Ziele bzw. Akti-

onspläne bezüglich der zunehmenden Erzeugung von Energie 

aus erneuerbaren Quellen verschrieben. 

Beruhte die Attraktivität der Investitionen in Anlagen zur Ener-

gieerzeugung aus erneuerbaren Quellen in den Anfangsjahren 

ausschließlich auf Einspeisevergütungen gemäß dem deutschen 

EEG oder vergleichbaren Regelungen im Ausland, so hat diese 

Assetklasse mittlerweile den Weg aus dieser Abhängigkeit von 

staatlich garantierten Vergütungen zumindest in den weitentwi-

ckelten Ländern bereits vollzogen und ist damit inzwischen wett-

bewerbsfähig zu konventionellen Technologien mit entsprechen-

den Ertragschancen für Investoren. BVT Concentio III wird in die 

Anlageklasse Erneuerbare Energien vorwiegend mittelbar über 

Fonds (AIFs) investieren. 

Die in der Assetklasse Erneuerbare Energien geplanten Investiti-

onen sind auf Seite 12 näher beschrieben.

Infrastruktur

Unter Infrastruktur verstehen sich Güter und Dienstleistungen, die 

von elementarer Bedeutung für eine Volkswirtschaft sind. Ohne 

deren Existenz wäre eine privatwirtschaftliche Güterproduktion 

oder Leistungserstellung nicht oder zumindest nur mit geringerer 

=VmjYU^j ]xW\YSX, C\QccYcSXU :UYc`YU\U Vyb A^VbQcdbe[debUY^bYSXde^-

gen sind Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Energie, Wasser, 

Kommunikationsnetze) und Verkehrsnetze.

Traditionell liegt die Bereitstellung von Infrastruktur in der Verant-

wortung der öffentlichen Hand. Die Finanzierung erfolgt dem-

entsprechend in hohem Umfang durch öffentliche Finanzmittel, 

insbesondere durch Steuergelder. Allerdings sehen sich Staaten 

cdQb[ RUWbU^jdU^ m^Q^jYU\\U^ JUcc_ebSU^ Y^ Q\\U^ >Y^Q^jYUbe^Wc-

bereichen gegenüber, was sich besonders deutlich auf den Be-

reich Infrastruktur auswirkt. Daher ist zu erwarten, dass zukünftig 

vermehrt privates Kapital zur Finanzierung von Infrastrukturpro-

jekten eingesetzt wird. Als privates Kapital gelten z. B. Investitio-

nen von Versicherungen, Pensionskassen und anderen instituti-

onellen Investoren. Diese Investitionen erfolgen in der Regel über 

Beteiligungen an Infrastruktur-Fonds oder auch über Direkt- und 

Co-Investitionen in Infrastruktur-Unternehmen und Infrastruktur-

Projekte. BVT Concentio III wird in die Anlageklasse Infrastruktur 

mittelbar über (nicht börsennotierte) Infrastruktur Fonds (AIFs) 

investieren. 

Die in der Assetklasse Infrastruktur geplanten Investitionen sind 

auf Seite 13 näher beschrieben.

Überblick

Der BVT Concentio III ist ein geschlossener Alternativer Invest-

mentfonds (AIF). Er investiert in den Aufbau eines Portfolios aus 

Sachwert- und Unternehmensbeteiligungen der Assetklassen

& Immobilien,

& HbYfQdU =aeYdi*

& Erneuerbare Energien und

& Infrastruktur

im In- und Ausland.

Art des Investmentvermögens

Der BVT Concentio III ist nach dem deutschen Kapitalanlage-

gesetzbuch (KAGB) gesetzlich reguliert. Die Anleger erwerben 

Anteile an einem inländischen Investmentvermögen in der Form 

einer geschlossenen Investmentkommanditgesellschaft (Invest-

mentgesellschaft).

Die Mittel der Investmentgesellschaft werden nach der in den An-

lagebedingungen festgelegten Anlagestrategie zum Nutzen der 

Anleger gemeinschaftlich angelegt und verwaltet. Anlage und 

Verwaltung der Mittel erfolgen durch eine Kapitalverwaltungs-

gesellschaft, die für ihre Tätigkeit über eine Erlaubnis nach dem 

KAGB verfügt.

Als Publikums-AIF steht der BVT Concentio III auch Privatan-

legern offen. Für Publikums-AIF gelten aus Gründen des Anle-

gerschutzes besondere gesetzliche Anforderungen an die Anla-

gepolitik. Insbesondere ist die Zulässigkeit der Kreditaufnahme 

beschränkt.

Geschlossene Spezial-AIF stehen nur professionellen und se-

miprofessionellen Anlegern offen. Ihre Anlagepolitik unterliegt 

geringeren gesetzlichen Beschränkungen. Insbesondere ist die 

Zulässigkeit der Kreditaufnahme nicht beschränkt.

Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagestrategie

Mit der in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagepolitik und 

Anlagestrategie soll ein nach dem Grundsatz der Risikomischung 

zusammengestelltes Portfolio von Anteilen an geschlossenen AIF 

sowie Beteiligungen an Unternehmen und Objektgesellschaften 

aufgebaut werden, die in den Assetklassen Immobilien, Private 

=aeYdi* =b^UeUbRQbU =^UbWYU^ e^T A^VbQcdbe[deb Y^fUcdYUbU^, @YUb-

aus sollen Liquiditätsüberschüsse in Euro erzielt werden, die bei 

prognosegemäßem Verlauf in der Regel einmal jährlich an die An-

leger ausgezahlt (ausgeschüttet) werden.

Die Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter ver-

cSXYUTU^U^ EQb[dRUTY^We^WU^ cY^T QeV KUYdU 01 WbQmcSX TQbWU-

stellt und erläutert.

Zu Beginn steht noch nicht fest, in welche konkreten Anlageob-

jekte investiert werden soll.
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Die Investmentgesellschaft erwirbt (insgesamt zu mindestens 

3- & TUc Y^fUcdYUbdU^ CQ`YdQ\c) e^]YddU\RQb _TUb ]YddU\RQb* Y^ TUb

Regel über eine Tochtergesellschaft, Anteile an geschlossenen 

inländischen Publikums- und Spezial-AIF sowie an geschlosse-

nen EU- und geschlossenen ausländischen Spezial-AIF.

Das investierte Kapital wird auf diese Weise angelegt

& zu mindestens 35 % in Anteilen an geschlossenen AIF, die 

jeweils unmittelbar oder mittelbar in Immobilien investieren 

(Assetklasse Immobilien).

 Hierbei dürfen Projektentwicklungen erworben werden und 

auch im Bestand erfolgen, sofern eine anschließende Halte-

TQeUb f_^ ]Y^TUcdU^c TbUY BQXbU^ Q^WUcdbURd gYbT,

 Soweit sich in ausreichendem Umfang Investitionsmöglichkei-

ten bieten, die den Anlagebedingungen entsprechen, wird das 

investierte Kapital ferner angelegt

& zu mindestens 15 % in Anteilen an geschlossenen AIF, die un-

mittelbar oder mittelbar in Beteiligungen an Unternehmen in-

vestieren, wobei Schwerpunkte auf Later-Stage-Beteiligungen 

einschließlich Late-Stage Venture Capital sowie auf Unterneh-

]U^ RUcdY]]dUb :bQ^SXU^ \YUWU^ (9ccUd[\QccU HbYfQdU =aeYdi)*

& zu mindestens 5 % in Anteilen an geschlossenen AIF, die un-

mittelbar oder mittelbar in Anlagen zur Erzeugung, zum Trans-

port und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme aus 

Windenergie, Sonnenenergie, Wasserkraft oder Biomasse 

investieren (Assetklasse Erneuerbare Energien),

& zu mindestens 5 % in Anteilen an geschlossenen AIF, die un-

mittelbar oder mittelbar investieren in Infrastruktur, einschließ-

lich als Infrastruktur genutzter Immobilien sowie in Beteili-

gungen an Unternehmen, die Infrastruktur errichten, instand 

halten, instand setzen, verwalten oder betreiben (Assetklasse 

Infrastruktur).

& Immobilien

& HbYfQdU =aeYdi

& Erneuerbare 

Energie

& Infrastruktur

Mindestallokation

15

35

55

% des investierten Kapitals

Concentio 

Beteiligungs GmbH 

Komplementär

Hauck & Aufhäuser 

Privatbankiers AG  

Verwahrstelle

Concentio  

Management GmbH  

geschäftsführender  

Kommanditist

BVT Treuhandgesellschaft mbH

Treuhandkommanditist

Anleger Anleger Anleger

derigo GmbH & Co. KG 

Kapitalverwaltungs-

gesellschaft

Investitionsschema

AIF

Infra- 
struktur

AIF

Unter-
nehmen

Private
Equity

AIF

Unter-
nehmen

Private
Equity

Wind- 

parks

AIF

Immobilien

Wohn- 

immobilien

Gewerbe- 

immobilien

AIF AIF

Erneuerbare
Energie

Tochtergesellschaft GmbH

BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH & Co. Geschlossene Investment KG

Investmentgesellschaft
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Für die Anlage der verbleibenden 40 % des investierten Kapi-

tals sind keine Mindestquoten festgelegt. Insoweit kann die In-

vestmentgesellschaft nicht nur Anteile an geschlossenen AIF der 

vorgenannten Assetklassen sondern auch Wertpapiere, Geld-

marktinstrumente und Bankguthaben halten sowie Beteiligungen 

erwerben, die keine geschlossenen AIF im Sinne des KAGB sind.

Sofern sich nicht in ausreichendem Umfang Investitionsmöglich-

keiten bieten, welche die in den Anlagebedingungen festgelegten 

EUb[]Q\U Vyb A^fUcdYdY_^U^ Y^ TU^ 9ccUd[\QccU^ HbYfQdU =aeYdi* =b-

neuerbare Energien und Infrastruktur erfüllen, werden ersatzwei-

se Investitionen der Assetklasse Immobilien ausgewählt.

<YU A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd `\Q^d* JyS[nyccU Qec YXbUb A^fUcdYdY-

_^cdwdYW[UYd RYc je] BQXb /-0- Ub^Ued je Y^fUcdYUbU^, FQSX TU^

Anlagebedingungen ist dies nur zulässig, sofern im jeweiligen 

Kalenderjahr Ausschüttungen in Höhe von mindestens 4,0 % 

der gezeichneten Kommanditeinlagen an die Anleger geleistet 

werden können und den Anlegern aus der Reinvestition keine 

Einkünfte aus Gewerbebetrieb entstehen.

& Immobilien

& HbYfQdU =aeYdi

& Erneuerbare  

Energie

& Infrastruktur

& Liquiditätsanlagen

Zielallokation

50

25

7,5

7,5

10

:Uj_WU^ QeV TQc Y^fUcdYUbdU CQ`YdQ\ gYbT TYU Y^ TUb ?bQm[ pPYU\Q\\_-

kation“ gezeigte prozentuale Verteilung auf die Assetklassen Im-

]_RY\YU^* HbYfQdU =aeYdi* =b^UeUbRQbU =^UbWYU^ e^T A^VbQcdbe[deb

angestrebt.

Die Investmentgesellschaft darf Vermögensgegenstände in allen 

Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum erwerben, sowie in Staaten außerhalb des Euro-

päischen Wirtschaftsraums, und zwar jeweils höchstens bis zu 

30 % des Wertes des Investmentvermögens auf den Britischen 

Kanalinseln, im Vereinigten Königreich (sofern es nach dem Aus-

tritt aus der Europäischen Union kein Vertragsstaat des Europäi-

schen Wirtschaftsraums mehr ist) und in den Vereinigten Staaten 

von Amerika, sowie in weiteren (in den Anlagebedingungen fest-

gelegten) Staaten jeweils höchstens bis zu 20 % des Wertes des 

Investmentvermögens.

Es werden auch Geschäfte in Fremdwährungen abgeschlossen. 

Der Wert der einem Währungsrisiko unterliegenden Vermögens-

gegenstände darf 30 % des aggregierten eingebrachten Kapitals 

und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Gesell-

schaft, berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Ab-

zug sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragener 

Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung 

stehen, nicht übersteigen.

Anlageziele, Anlagepolitik und Anlagestrategie der Investmentge-

sellschaft sind im Kapitel „Anlageziele, Anlagepolitik und Anlage-

strategie“ (Seite 12) näher beschrieben.

Laufzeit und Dauer der Kapitalbindung

Der BVT Concentio III ist ein geschlossener AIF. Die Anteile an der 

Investmentgesellschaft können nicht zurückgegeben werden.

Bei prognosegemäßem Verlauf wird das von den Anlegern ein-

gesetzte Kapital durch die jährlichen Ausschüttungen der Invest-

]U^dWUcU\\cSXQVd RYc je] BQXb /-02 cSXbYddgUYcU jebyS[WUVyXbd,

<YU DQeVjUYd U^TUd ^QSX TUb je] 0.,./,/-06 WU`\Q^dU^ 9enxce^W

der Investmentgesellschaft und der Verwertung ihres restlichen 

Vermögens. Nähere Angaben zur Laufzeit enthält der Abschnitt 

p9enUWe^W TUc A^fUcd]U^dfUb]xWU^c e^T DQeVjUYdl (KUYdU 03),

Ausschüttungen

Die an die Anleger erfolgenden Auszahlungen verfügbarer Liquidi-

tät (Ausschüttungen) beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträ-

ge. Der Gesamtbetrag der während der Dauer der Investmentge-

sellschaft möglichen Ausschüttungen (Gesamtausschüttung) ist 

abhängig von den Marktbedingungen. Die Kapitalverwaltungs-

gesellschaft prognostiziert unter verschiedenen Marktbedingun-

gen folgende Gesamtausschüttung bezogen auf die geleistete 

Kommanditeinlage vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor 

der Besteuerung beim Anleger:

Die dargestellten drei Szenarien beruhen auf den auf Seite 35 

TQbWUcdU\\dU^ 9^^QX]U^ je TebSXcSX^Ydd\YSXU^ JyS[nyccU^ Qec

dem von der Investmentgesellschaft investierten Kapital.

250 %

200 %

150 %

100 %

50 %

0 %
Unterdurchschnittl.  Basis-Szenario  Überdurchschnittl.

Entwicklung  Entwicklung

137 %

178 %

214 %

Prognostizierte Gesamtauschüttung 2020 bis 2039 (Kapital-
rückzahlung und Erträge) in Prozent der gezeichneten Kom-
manditeinlage
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Investmentgesellschaft

Die BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH & Co. 

Geschlossene Investment KG mit Sitz in Neutraubling (Kreis 

Regensburg) ist eine geschlossene Investmentkommanditge-

sellschaft nach deutschem Recht. Sie wird in diesem Verkaufs-

prospekt auch als „Investmentgesellschaft“, „BVT Concentio III“ 

oder „Fonds“ bezeichnet und im Abschnitt „Die Investmentge-

sellschaft“ (Seite 52) näher beschrieben.

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Das Vermögen der Investmentgesellschaft wird durch eine von 

der Investmentgesellschaft bestellte externe Kapitalverwaltungs-

gesellschaft verwaltet: die derigo GmbH & Co. KG mit Sitz in 

München. Diese wird nachfolgend als „Kapitalverwaltungsgesell-

schaft“ bezeichnet und im Abschnitt „Die Kapitalverwaltungsge-

sellschaft“ (Seite 54) näher beschrieben.

Verwahrstelle

Ein von der Kapitalverwaltungsgesellschaft beauftragtes Kre-

ditinstitut überwacht als Verwahrstelle im Sinne des KAGB den 

Zahlungsverkehr und die Eigentumsverhältnisse an den von der 

Investmentgesellschaft erworbenen Vermögensgegenständen. 

Die Verwahrstelle wird im Abschnitt „Die Verwahrstelle“ (Seite 58) 

näher beschrieben.

Treuhandkommanditist

Ein Treuhandkommanditist im Sinne des KAGB erwirbt und hält 

Anteile als Kommanditist der Investmentgesellschaft im eigenen 

Namen treuhänderisch für Rechnung der Anleger. Der Treuhand-

kommanditist und seine Tätigkeit werden im Abschnitt „Der Treu-

handkommanditist“ (Seite 54) näher beschrieben. Der Treuhand-

vertrag ist ab Seite 84 im Wortlaut abgedruckt.

Ausgabe von Anteilen

Die Anteile an der Investmentgesellschaft werden zu einem Aus-

gabepreis ausgegeben, der sich aus der gezeichneten Komman-

diteinlage und dem Ausgabeaufschlag zusammensetzt.

Die Mindesthöhe der gezeichneten Kommanditeinlage beträgt 

10.000,00 EUR. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 

1.000,00 EUR teilbar sein.

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der gezeichneten Komman-

diteinlage. Es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft frei, einen 

niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

Nähere Angaben enthält der Abschnitt „Verfahren und Bedingun-

gen für die Ausgabe von Anteilen“ (Seite 36).

>IGLXI YRH =gMGLXIR HIV .RPIKIV

Die Anleger sind nach Annahme ihrer Zeichnung zur Zahlung des 

Ausgabepreises, bestehend aus der gezeichneten Komman-

TYdUY^\QWU e^T TU] 9ecWQRUQeVcSX\QW* fUb`nYSXdUd,

Die Anleger sind nach Zahlung des Ausgabepreises wie Kom-

manditisten (also wie Gesellschafter) an der Investmentgesell-

schaft beteiligt. Die Höhe ihrer Beteiligung bestimmt sich nach 

dem Verhältnis ihrer Kapitalanteile zueinander. Die Kapitalanteile 

berechnen sich nach den geleisteten Kommanditeinlagen.

Entsprechend ihren Kapitalanteilen stehen den Anlegern Antei-

le am Vermögen und an den Ergebnissen (Gewinn und Verlust) 

sowie an den Ausschüttungen der Investmentgesellschaft zu, 

ferner Stimmrechte in den Angelegenheiten der Investmentge-

sellschaft sowie gesetzliche Informationsrechte.

BUTUb 9^\UWUb [Q^^ ZUTUbjUYd fUb\Q^WU^* e^]YddU\RQb C_]]Q^TY-

tist der Investmentgesellschaft zu werden.

Das Nähere bestimmen der Treuhandvertrag (abgedruckt ab Sei-

te 84), der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft (ab-

gedruckt ab Seite 69) und die Anlagebedingungen (abgedruckt 

ab Seite 77).

Eine ausführliche Beschreibung der wichtigsten rechtlichen Aus-

wirkungen der für die Tätigung der Anlage eingegangenen Ver-

tragsbeziehung enthält der Abschnitt „Vertragsbeziehungen des 

Anlegers“ (ab Seite 42). Eine ausführliche Beschreibung der Art 

und der Hauptmerkmale der Anteile enthält der Abschnitt „Art 

und Hauptmerkmale der Anteile“ (ab Seite 37).

Vergütungen und Kosten

In den Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sind Art 

und Höhe der Vergütungen und Kosten festgelegt, die zu Lasten 

des Vermögens der Investmentgesellschaft gezahlt werden. Sie 

werden im Abschnitt „Kosten“ (Seite 39) näher beschrieben.

Besteuerung

Anleger mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland erzie-

len aus der Beteiligung bei prognosegemäßem Verlauf Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung sowie Einkünfte aus Kapital-

vermögen. Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen einem 

Quellensteuerabzug. Kurzangaben über die für die Anleger be-

deutsamen Steuervorschriften enthält das Kapitel „Steuerliche 

Hinweise“ (Seite 60).

>MWMOSTVSfP

EYd TUb 9^\QWU cY^T JYcY[U^ fUbRe^TU^, <Qc JYcY[_`b_m\ TUc A^-

vestmentvermögens wird im Kapitel „Risiken“ ab Seite 18 erläu-

tert.
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=VSfP HIW X\TMWGLIR .RPIKIVW& JeV HIR HEW 6R-

vestmentvermögen konzipiert ist

Der BVT Concentio III richtet sich an Privatanleger sowie an pro-

fessionelle und semiprofessionelle Anleger im Sinne des KAGB, 

die das Ziel der Vermögensoptimierung verfolgen und einen 

\Q^WVbYcdYWU^ 9^\QWUX_bYj_^d f_^ ]Y^TUcdU^c /- BQXbU^ XQRU^,

Es handelt sich um ein Produkt für Anleger mit erweiterten Kennt-

nissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger 

[Q^^ m^Q^jYU\\U NUb\ecdU dbQWU^ (RYc je] f_\\cdw^TYWU^ NUb\ecd TUc

eingesetzten Kapitals) und legt keinen Wert auf Kapitalschutz. 

Der BVT Concentio III fällt bei der Risikobewertung auf einer Ska-

la von 1 (sicherheitsorientiert) bis 7 (sehr risikobereit) in Risiko-

klasse 6.

Eine Beteiligung am BVT Concentio III ist nicht geeignet: für An-

leger, die nur über Basis-Kenntnisse und/oder Erfahrungen mit 

Finanzprodukten verfügen; für Anleger, die Wert auf Kapitalerhalt 

legen und keinen vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals 

tragen können; für Anleger, die nicht über eine hohe Risikobe-

reitschaft verfügen; für Anleger, die eine Anlage mit einer festen 

Verzinsung suchen; für Anleger, die eine Anlage mit einem bereits 

heute feststehenden Rückzahlungsbetrag zu einem festen Rück-

zahlungstermin suchen; für Anleger, die vor dem Ablauf von 20 

BQXbU^ yRUb TU^ Y^fUcdYUbdU^ :UdbQW fUbVyWU^ ]yccU^,

Die Investition in den BVT Concentio III ist als Ergänzung zu be-

reits vorhandenen Kapitalanlagen, wie etwa Lebensversicherun-

gen und Rentenfonds, gedacht. Sie sollte nicht die einzige Kapi-

talanlage des Anlegers bilden.
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Anlageziele

Mit der in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagepolitik 

und Anlagestrategie soll ein nach dem Grundsatz der Risi-

komischung zusammengestelltes Portfolio von Anteilen an 

geschlossenen AIF sowie Beteiligungen an Unternehmen und 

Objektgesellschaften aufgebaut werden, die in den Assetklas-

cU^ A]]_RY\YU^* HbYfQdU =aeYdi* =b^UeUbRQbU =^UbWYU^ e^T A^-

frastruktur investieren. Hieraus sollen Liquiditätsüberschüsse 

in Euro erzielt werden, die bei prognosegemäßem Verlauf in 

der Regel einmal jährlich an die Anleger ausgezahlt (ausge-

schüttet) werden.

Anlagepolitik und Anlagestrategie

Die Investmentgesellschaft darf die in den Anlagebedingun-

gen festgelegten Vermögensgegenstände erwerben (siehe 

„Art der Vermögensgegenstände“, Seite 14). Zu Beginn steht 

noch nicht fest, in welche konkreten Anlageobjekte investiert 

werden soll. Es ist folgende Anlagepolitik und Anlagestrategie 

festgelegt, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft bei den 

von ihr zu treffenden Anlageentscheidungen zu beachten ist:

Anteile an geschlossenen AIF

Bezogen auf das investierte Kapital werden investiert

& mindestens 10 % in Anteile an geschlossenen Publikums-

AIF mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland,

& mindestens 30 % in Anteile an geschlossenen Spezial-AIF 

mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland,

& mindestens 20 % in Anteile an geschlossenen Spezial-AIF 

mit Sitz im Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie (mit Aus-

nahme der Bundesrepublik Deutschland), im Vereinigten 

Königreich, auf den Britischen Kanalinseln, in Vertrags-

staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum, auf den Kaimaninseln sowie in den Staaten 

des East Asia Summit.

Assetklasse Immobilien

Mindestens 35 % des investierten Kapitals werden in Anteilen 

an geschlossenen AIF (im Sinne des vorstehenden Abschnitts 

„Anteile an geschlossenen AIF“) angelegt, für die Folgendes 

gilt:

& Sie legen mindestens 60 % ihres investierten Kapitals un-

mittelbar oder mittelbar in Immobilien an.

& KYU fUbV_\WU^ UY^U \Q^WVbYcdYWU 9^\QWUcdbQdUWYU (:ei Q^T

Hold), wobei Projektentwicklungen nicht nur erworben 

Anlageziele, Anlagepolitik  
und Anlagestrategie

gUbTU^* c_^TUb^ QeSX Y] :UcdQ^T UbV_\WU^ TybVU^ (:ei

and Development), sofern jeweils eine anschließende Hal-

dUTQeUb f_^ ]Y^TUcdU^c TbUY BQXbU^ Q^WUcdbURd gYbT,

& Sie planen nach ihrem Gesellschaftsvertrag, ihrer Satzung, 

ihren Anlagebedingungen oder ihrer sonstigen Fondsdo-

kumentation, unmittelbar oder mittelbar in mindestens 

eine Immobilie zu investieren.

Assetklasse Private Equity

Mindestens 15 % des investierten Kapitals werden in Anteilen 

an geschlossenen AIF (im Sinne des vorstehenden Abschnitts 

„Anteile an geschlossenen AIF“) angelegt, für die Folgendes 

gilt:

& Sie legen mindestens 60 % ihres investierten Kapitals un-

mittelbar oder mittelbar in Beteiligungen an Unternehmen 

an.

& Sie verfolgen eine Anlagestrategie mit dem Schwerpunkt 

auf Later-Stage-Beteiligungen einschließlich Late-Stage 

NU^debU ;Q`YdQ\ (EQ^QWU]U^d :ei_ed* EQ^QWU]U^d :ei+

in, Restructuring- und Turnaround-Finanzierungen sowie 

=h`Q^cY_^c+ e^T OQSXcde]cm^Q^jYUbe^WU^,

& Sie verfolgen eine Anlagestrategie mit Branchenschwer-

punkten in einem oder mehreren der folgenden Bereiche: 

Bauwesen, Chemie und Werkstoffe, Computer und Un-

terhaltungselektronik, Finanzdienstleistungen, Immobilien, 

Kommunikationstechnologien und Kommunikationsinhal-

te, Konsumgüter und Handel, Landwirtschaft, Life Sci-

ences (Biowissenschaften und Biotechnologie, Medizin), 

Software, Transportwesen, Unternehmens- und Industrie-

dienstleistungen, Unternehmens- und Industrieerzeugnis-

se, Verbraucherdienstleistungen.

& Sie planen nach ihrem Gesellschaftsvertrag, ihrer Satzung, 

ihren Anlagebedingungen oder ihrer sonstigen Fondsdo-

kumentation, unmittelbar oder mittelbar mit einer Streuung 

auf mindestens vier Beteiligungen an Unternehmen zu in-

vestieren.

Sofern sich nicht in ausreichendem Umfang Investitionsmög-

lichkeiten bieten, welche die vorstehenden Merkmale für In-

fUcdYdY_^U^ Y^ TUb 9ccUd[\QccU HbYfQdU =aeYdi UbVy\\U^* gUbTU^

ersatzweise Investitionen der Assetklasse Immobilien ausge-

wählt.

Assetklasse Erneuerbare Energien

Mindestens 5 % des investierten Kapitals werden in Anteilen 

an geschlossenen AIF (im Sinne des vorstehenden Abschnitts 

„Anteile an geschlossenen AIF“) angelegt, für die Folgendes gilt:

& Sie legen mindestens 60 % ihres investierten Kapitals un-
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mittelbar oder mittelbar in Anlagen zur Erzeugung, zum 

Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wär-

me aus Windenergie, Sonnenenergie, Wasserkraft oder 

Biomasse an.

& KYU fUbV_\WU^ UY^U \Q^WVbYcdYWU 9^\QWUcdbQdUWYU (:ei Q^T

Hold), wobei Projektentwicklungen nicht nur erworben 

gUbTU^* c_^TUb^ QeSX Y] :UcdQ^T UbV_\WU^ TybVU^ (:ei

and Development), sofern jeweils eine anschließende Hal-

dUTQeUb f_^ ]Y^TUcdU^c TbUY BQXbU^ Q^WUcdbURd gYbT,

& Sie planen nach ihrem Gesellschaftsvertrag, ihrer Satzung, 

ihren Anlagebedingungen oder ihrer sonstigen Fondsdo-

kumentation, unmittelbar oder mittelbar in mindestens 

eine Immobilie, Anlage oder Unternehmensbeteiligung zu 

investieren.

Sofern sich nicht in ausreichendem Umfang Investitionsmög-

lichkeiten bieten, welche die vorstehenden Merkmale für In-

vestitionen in der Assetklasse Erneuerbare Energien erfüllen, 

werden ersatzweise Investitionen der Assetklasse Immobilien 

ausgewählt.

Assetklasse Infrastruktur

Mindestens 5 % des investierten Kapitals werden in Anteilen 

an geschlossenen AIF (im Sinne des vorstehenden Abschnitts 

„Anteile an geschlossenen AIF“) angelegt, für die Folgendes gilt:

& Sie legen mindestens 60 % ihres investierten Kapitals un-

mittelbar oder mittelbar an in

& Infrastruktur, einschließlich als Infrastruktur genutzter 

Immobilien, und diesbezüglich eine langfristige Anlage-

cdbQdUWYU (:ei Q^T @_\T) fUbV_\WU^* g_RUY Hb_ZU[dU^d-

wicklungen nicht nur erworben werden, sondern auch 

Y] :UcdQ^T UbV_\WU^ TybVU^ (:ei Q^T <UfU\_`]U^d)*

sofern jeweils eine anschließende Haltedauer von min-

TUcdU^c TbUY BQXbU^ Q^WUcdbURd gYbT8

& Beteiligungen an Unternehmen, die Infrastruktur er-

richten, instand halten, instand setzen, verwalten oder 

betreiben, und diesbezüglich eine Anlagestrategie 

mit dem Schwerpunkt auf Later-Stage-Beteiligungen 

einschließlich Late-Stage Venture Capital verfolgen 

(EQ^QWU]U^d :ei_ed* EQ^QWU]U^d :eiY^* JUcdbeS-

turing- und Turnaround-Finanzierungen sowie Expan-

cY_^c+ e^T OQSXcde]cm^Q^jYUbe^WU^),

& Sie planen nach ihrem Gesellschaftsvertrag, ihrer Satzung, 

ihren Anlagebedingungen oder ihrer sonstigen Fondsdo-

kumentation, unmittelbar oder mittelbar mit einer Streuung 

auf mindestens vier Immobilien, Anlagen oder Beteiligun-

gen an Unternehmen zu investieren.

Sofern sich nicht in ausreichendem Umfang Investitionsmög-

lichkeiten bieten, welche die vorstehenden Merkmale für In-

vestitionen in der Assetklasse Infrastruktur erfüllen, werden 

ersatzweise Investitionen der Assetklasse Immobilien ausge-

wählt.

Regionen

Mindestens 60 % des investierten Kapitals werden in Anteilen 

an geschlossenen AIF (im Sinne des vorstehenden Abschnitts 

„Anteile an geschlossenen AIF“) angelegt, die mindestens 

3- & YXbUc Y^fUcdYUbdU^ CQ`YdQ\c Q^\UWU^ Y^

& Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs),

& Nordamerika,

& den Staaten des East Asia Summit.

Zweckgesellschaften

Die in den vorstehenden Absätzen beschriebenen In-

vestitionen können auch indirekt über eine oder mehrere 

Zweckgesellschaft(en) mit Sitz im Geltungsbereich der AIFM-

Richtlinie erfolgen.

Einhaltung der Anlagegrenzen, Reinvestitionen

Die in den vorstehenden Absätzen beschriebenen Investiti-

onskriterien müssen innerhalb von 36 Monaten nach Beginn 

des Vertriebs erreicht werden. Diese Frist kann durch Be-

schluss der Gesellschafter, welcher einer Mehrheit von 75 % 

der abgegebenen Stimmen bedarf, um bis zu zwölf Monate 

verlängert werden.

Reinvestitionen sind entsprechend der Anlagestrategie bis 

zum 31.12.2030 zulässig, sofern im jeweiligen Kalenderjahr 

Ausschüttungen in Höhe von mindestens 4,0 % der gezeich-

neten Kommanditeinlagen an die Anleger geleistet werden 

können und den Anlegern aus der Reinvestition keine Einkünf-

te aus Gewerbebetrieb entstehen.

Wertpapiere

Bis zu 20 % des Investmentvermögens dürfen in Wertpapie-

ren gehalten werden. Diese Anlagegrenze gilt erst nach Ablauf 

von 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs.

Geldmarktinstrumente

Bis zu 20 % des Investmentvermögens dürfen in Geldmarkt-

instrumenten gehalten werden. Diese Anlagegrenze gilt erst 

nach Ablauf von 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs.

Bankguthaben

Bis zum Erwerb von anderen Vermögensgegenständen nach 

Maßgabe dieser Anlagebedingungen wird das Investmentver-
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mögen in Bankguthaben gehalten. Die Bankguthaben können 

bis auf eine Mindestliquiditätsreserve verringert werden.

Die Investmentgesellschaft kann für einen Zeitraum von bis 

zu zwölf Monaten bis zu 100 % des Investmentvermögens in 

Bankguthaben halten, um es entsprechend der Anlagestra-

tegie erneut zu investieren. Die Dauer kann durch Beschluss 

der Gesellschafter mit 75 % der abgegebenen Stimmen um 

weitere zwölf Monate verlängert werden.

Staaten

Die Investmentgesellschaft darf Vermögensgegenstände in al-

len Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum erwerben, sowie Vermögensgegenstände, 

die außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über 

den Europäischen Wirtschaftsraum gelegen sind, und zwar

& jeweils höchstens bis zu 30 % des Wertes des Invest-

mentvermögens in folgenden Staaten:

 Britische Kanalinseln, Vereinigtes Königreich (sofern es 

nach dem Austritt aus der Europäischen Union kein Ver-

tragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums mehr ist), 

Vereinigte Staaten von Amerika

& jeweils höchstens bis zu 20 % des Wertes des Invest-

mentvermögens in folgenden Staaten:

9]UbY[Q^YcSXU Be^WVUb^Y^cU\^* 9^T_bbQ* 9^dYWeQ e^T :Qb-

buda, Argentinien, Aruba, Australien, Bahamas, Bahrein, 

Bangladesch, Barbados, Bermuda, Brasilien, Britische 

Be^WVUb^Y^cU\^* :be^UY* ;XY\U* ;XY^Q* UY^cSX\YUr\YSX @_^W-

kong, Costa Rica, Curaçao, Indien, Indonesien, Insel 

EQ^* AcbQU\* BQ]QY[Q* BQ`Q^* CQY]Q^Y^cU\^* CQ]R_TcSXQ*

CQ^QTQ* CQdQb* C_\e]RYU^* CegQYd* DQ_c* DYRUbYQ* EQ\Qi-

sia, Malediven, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mona-

S_* EiQ^]Qb* FUecUU\Q^T* HQ^Q]Q* HXY\Y``Y^U^* HeUbd_

Rico, Russische Föderation, San Marino, Saudi Arabien, 

KSXgUYj* KUiSXU\\U^* KY^WQ`eb* KyTQVbY[Q* KyT[_bUQ* LQY-

gQ^* LXQY\Q^T* Lyb[UY* MbeWeQi* NUbUY^YWdU 9bQRYcSXU =]Y-

rate, Vietnam.

Währungsrisiko

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass die 

Vermögensgegenstände der Investmentgesellschaft nur inso-

weit einem Währungsrisiko unterliegen, als der Wert der einem 

solchen Risiko unterliegenden Vermögensgegenstände 30 % des

aggregierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforder- 

ten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, berechnet auf der Grund-

lage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt 

von den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwen-

dungen für Anlagen zur Verfügung stehen, nicht übersteigt.

Risikomischung

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die Investmentge-

sellschaft nur nach dem im KAGB festgelegten Grundsatz der 

Risikomischung investieren. Die Investmentgesellschaft muss 

spätestens 18 Monate nach Beginn des Vertriebs risikoge-

mischt investiert sein. Sie ist bis zum Ablauf dieser Frist nicht 

risikogemischt investiert. 

Die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft festgelegten An-

lagegrenzen des Risikomanagements sehen darüber hinaus 

vor, dass im Umfang von höchstens 25 % des innerhalb von 

36 Monaten nach Beginn des Vertriebs investierten Kapitals 

Anteile an geschlossenen AIF erworben werden, die von ein 

und derselben Kapitalverwaltungsgesellschaft (insbesondere 

der derigo GmbH & Co. KG) verwaltet werden.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft strebt innerhalb dieses 

Rahmens den Erwerb von Anteilen an mindestens zehn ver-

schiedenen geschlossenen AIF und von mindestens fünf ver-

schiedenen Anbietern oder Kapitalverwaltungsgesellschaften 

Q^, <Qbe^dUb TybVU^ cYSX QeSX c_\SXU RUm^TU^* TYU f_^ TUb

derigo GmbH & Co. KG verwaltet werden.

Art der Vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf folgende Vermögensgegenstände zu In-

vestitionszwecken erwerben:

1. Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Ge-

sellschaftsvertrag oder der Satzung nur

 a) Immobilien im Sinne des § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB,

 b) Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile 

im Sinne des § 261 Abs. 2 Nr. 3 KAGB,

 c) Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Spei-

cherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerba-

ren Energien im Sinne des § 261 Abs. 2 Nr. 4 KAGB,

 d) Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Spei-

cherung von Strom, Gas oder Wärme aus fossilen 

Energien,

 e) Infrastruktur, die für die Vermögensgegenstände ge-

mäß Buchstaben b) bis d) genutzt wird,

 sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegen-

stände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Betei-

ligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen;

2. Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an 

einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt 

einbezogen sind;

3. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Pu-

blikums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB 



derigo

15

oder an europäischen oder ausländischen geschlossenen 

Publikums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anfor-

derungen unterliegt, die Vermögensgegenstände im Sinne 

dieses § 1, einschließlich der in vorstehender Nummer 1 

Buchstaben a) bis e) aufgeführten Sachwerte, erwerben 

dürfen;

4. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spe-

zial-AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Ver-

bindung mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 

338 KAGB oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder 

ausländischen geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlage-

politik vergleichbaren Anforderungen unterliegt, die Ver-

mögensgegenstände im Sinne dieses § 1, einschließlich 

der in vorstehender Nummer 1 Buchstaben a) bis e) auf-

geführten Sachwerte, erwerben dürfen;

5. Wertpapiere gemäß § 193 KAGB;

6. Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB;

7. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

Vermögensgegenstände im Sinne der vorstehenden Nummer 

1 werden in diesem Verkaufsprospekt auch als „Beteiligungen 

an Objektgesellschaften“, Vermögensgegenstände im Sinne 

der vorstehenden Nummer 2 werden in diesem Verkaufspro-

spekt auch als „Beteiligungen an Unternehmen“ bezeichnet.

Neben den vorstehend genannten Vermögensgegenständen, 

welche die Investmentgesellschaf zu Investitionszwecken 

erwerben darf, darf sie die im Abschnitt „Techniken und In-

strumente zur Verwaltung des Investmentvermögens“ (Seite 

15) genannten Vermögensgegenstände zu Absicherungszwe-

cken erwerben.

Techniken und Instrumente zur Verwaltung 

des Investmentvermögens

Nach den Anlagebedingungen sind Geschäfte, die Derivate 

zum Gegenstand haben, zur Absicherung der von der Invest-

mentgesellschaft gehaltenen Vermögensgegenstände gegen 

einen Wertverlust zulässig. Ihr Einsatz darf somit nicht zu dem 

Zweck erfolgen, eine Hebelwirkung zu erzielen, sondern darf 

nur dem Werterhalt des Investmentvermögens dienen.

Es besteht keine konkrete Absicht der Investmentgesellschaft, 

solche Techniken und Instrumente einzusetzen. Geschäfte mit 

Derivaten können jedoch, beispielsweise zur Absicherung von 

Zinsänderungs- und Währungsrisiken von den geschlossenen 

AIF, Objektgesellschaften und Unternehmen getätigt werden, 

an denen die Investmentgesellschaft sich zur Umsetzung ihrer 

Anlagestrategie beteiligt.

Hierzu können folgende Tauschgeschäfte (Swaps) und Ter-

mingeschäfte eingegangen werden:

Zinsswaps

Bei einem Zinsswap verspricht der Vertragspartner, der aus 

einem Kredit Zinsen in veränderlicher Höhe schuldet, seinem 

Tauschpartner künftige Zahlungen in fester Höhe. Der Tausch-

partner verspricht im Gegenzug, den jeweils in veränderlicher 

Höhe geschuldeten Zinsbetrag zu zahlen. Hierdurch können 

Wertverluste aus Zinsänderungen verringert werden.

Währungsswaps

Bei einem Währungsswap verspricht der Vertragspartner, der 

auf einen Kredit oder aus einem sonstigen Vertragsverhältnis 

Zahlungen in Fremdwährung leisten muss, seinem Tauschpar-

tner künftige Zahlungen in der eigenen Währung. Der Tauschpar- 

tner verspricht im Gegenzug, den jeweils in der Fremdwäh-

rung geschuldeten Betrag zu zahlen. Hierdurch können Wert-

verluste aus Wechselkursschwankungen verringert werden.

Zins-Währungsswaps

Zins- und Währungsswaps können auch zu Zins-Währungs-

swaps kombiniert werden.

Zinsbegrenzungsvereinbarungen (Caps)

Ein Zinscap sieht Ausgleichszahlungen zwischen den Ver-

tragspartnern für den Fall vor, dass ein als Referenzzinssatz 

festgelegter Marktzinssatz (z. B. EURIBOR) eine zuvor be-

stimmte Grenze überschreitet.

JUWU\]wrYW fUb`nYSXdUd cYSX UY^ ;Q`fUb[weVUb (CbUTYdY^cdYded)

am Ende der vereinbarten Zinsperioden, dem Capkäufer die 

Differenz zwischen der festgelegten Zinsobergrenze (Cap) und 

dem vereinbarten, insofern höheren, variablen Referenzzins-

satz zu zahlen. Bleibt der Marktzins unter dem Cap, werden 

keine Ausgleichszahlungen fällig.

Wirtschaftlich betrachtet bestehen Caps aus einer Serie 

von Optionen des Capkäufers auf Zinssätze, die durch Aus-

gleichszahlungen des Capverkäufers erfüllt werden. Der Cap-

käufer zahlt dem Capverkäufer für den Abschluss des Zins-

caps eine Prämie.

Terminkontrakte

Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner unbedingt ver-

`nYSXdU^TU NUbUY^RQbe^WU^* je UY^U] RUcdY]]dU^ PUYd`e^[d*

dem Fälligkeitsdatum, oder innerhalb eines bestimmten Zeit-

raums eine bestimmte Menge eines bestimmten Basiswertes 

zu einem im Voraus vereinbarten Preis (Ausübungspreis) zu 
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Zulässigkeit von Kreditaufnahmen

Die Investmentgesellschaft plant selbst nicht, Kredite aufzuneh-

men; sie wird sich jedoch mittelbar oder unmittelbar an geschlos-

senen AIF, Objektgesellschaften oder Unternehmen beteiligen, 

die Kredit aufnehmen.

Die Investmentgesellschaft darf nach den Anlagebedingungen 

Kredite bis zur Höhe von 150 % des aggregierten eingebrachten 

Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der 

Investmentgesellschaft aufnehmen, berechnet auf der Grundlage 

der Beträge, die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von 

den Anlegern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen 

für Anlagen zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass bezogen 

auf das investierbare Kapital das Verhältnis von Eigenkapital zu 

Fremdkapital etwa 40 : 60 betragen darf.

Die von Objektgesellschaften aufgenommenen Kredite sind bei 

der Berechnung der genannten Grenze entsprechend der Betei-

ligungshöhe der Investmentgesellschaft zu berücksichtigen.

Die genannte Grenze für die Kreditaufnahme gilt nicht während 

der Dauer des erstmaligen Vertriebs der Investmentgesellschaft, 

längstens jedoch für einen Zeitraum von 18 Monaten ab Beginn 

des Vertriebs.

Die Bedingungen der Kreditaufnahme müssen marktüblich sein.

Leverage

M^dUb pDUfUbQWUl (@URU\m^Q^jYUbe^W) Ycd ZUTU EUdX_TU je fUbcdU-

hen, mit der das Risiko der Investmentgesellschaft, etwa durch 

Kreditaufnahme oder auf andere Weise, erhöht wird. Nimmt die 

Investmentgesellschaft oder eine Objektgesellschaft, an der die 

Investmentgesellschaft sich ggf. beteiligt, Kredit auf (siehe vor-

stehend unter „Zulässigkeit von Kreditaufnahmen“), so führt dies 

zu einer Erhöhung des Leverage. Es ist zu erwarten, dass ge-

schlossene AIF, deren Anteile die Investmentgesellschaft erwirbt, 

sowie Unternehmen, an denen solche geschlossenen AIF Betei-

ligungen erwerben, Kreditaufnahmen und andere das Risiko er-

höhende Methoden einsetzen; die hierdurch erzeugte Hebelkraft 

wird jedoch von Gesetzes wegen in die Risikoberechnung auf 

Ebene der Investmentgesellschaft nur unter bestimmten Um-

ständen einbezogen, die voraussichtlich nicht vorliegen werden. 

Die mit dem Einsatz des Leverage verbundenen Risiken sind im 

CQ`YdU\ pJYcY[U^l Y] 9RcSX^Ydd p>bU]Tm^Q^jYUbe^WcbYcY[U^l (KUYdU

20) beschrieben.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erwartet, dass das nach den 

von der Verordnung (EU) Nr. 231/2013 vorgeschriebenen Me-

thoden (Brutto-Methode und Commitment-Methode) berechne-

te Risiko der Investmentgesellschaft ihren Nettoinventarwert um 

kaufen bzw. zu verkaufen. Dies geschieht in der Regel durch 

Vereinnahmung oder Zahlung der Differenz zwischen dem 

Ausübungspreis und dem Marktpreis im Zeitpunkt der Glatt-

stellung bzw. Fälligkeit des Geschäfts.

Terminkontrakte (Futures/Forwards) können zu Absicherungs-

zwecken für Zins- und Devisengeschäfte eingesetzt werden.

Weitere Hinweise

Weitere Hinweise zu diesen Techniken und Instrumenten und 

die mit ihnen verbundenen Risiken enthalten die Abschnitte 

„Geschäfte mit Derivaten“ (Seite 16) sowie „Risiken aus Deri-

vaten“ (Seite 21).

A^dUbUccU^[_^nY[dU Qec TU]]xW\YSXU^ =Y^cQdj TUb WU^Q^^dU^

Techniken und Instrumente sind nicht erkennbar.

Geschäfte mit Derivaten

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nach den 

Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft nur zur Absich- 

erung der von der Investmentgesellschaft gehaltenen Vermö-

gensgegenstände gegen einen Wertverlust getätigt werden.

Die Investmentgesellschaft wird hiervon selbst voraussichtlich 

keinen Gebrauch machen. Geschäfte mit Derivaten können 

jedoch, beispielsweise zur Absicherung von Zinsänderungs- 

und Währungsrisiken von den geschlossenen AIF, Unterneh-

men und Objektgesellschaften getätigt werden, an denen die 

Investmentgesellschaft sich zur Umsetzung ihrer Anlagestra-

tegie beteiligt.

Solche Sicherungsgeschäfte unterliegen dem Bonitäts-, Ver-

tragserfüllungs- und Insolvenzrisiko des jeweiligen Vertrags-

partners (siehe die Ausführungen im Abschnitt „Bonitäts-, 

Vertragserfüllungs- und Insolvenzrisiken“, Seite 20). Deriva-

te unterliegen darüber hinaus einem Marktrisiko. Es ist also 

möglich, dass Änderungen ihres Wertes zu Verlusten führen. 

Dies kann sich auch anlagegefährdend auswirken.

Wertschwankungen (Volatilität)

Die Anteile an der Investmentgesellschaft weisen aufgrund 

der vorgesehenen Zusammensetzung des Investmentvermö-

gens und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie 

den bei der Verwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte 

Volatilität auf. Das bedeutet, dass der Wert der Anteile auch 

innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach 

oben und nach unten unterworfen sein kann.
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maximal das Zweieinhalbfache übersteigt. Während der Dauer 

des erstmaligen Vertriebs der Investmentgesellschaft, längstens 

jedoch für die Dauer von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs 

kann es zu einer Überschreitung des angegebenen Höchstma-

ßes kommen. In der Folgezeit kann der Leverage abhängig von 

den Marktbedingungen schwanken, so dass es trotz der stän-

digen Überwachung durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft 

zu Überschreitungen des angegebenen Höchstmaßes kommen 

kann.

Sicherheiten

Bei Abschluss von Derivategeschäften zu Sicherungszwecken 

nimmt die Investmentgesellschaft ggf. Sicherheiten entgegen. 

Die Sicherheiten dienen dazu, das Ausfallrisiko des Vertrags-

partners dieser Geschäfte ganz oder teilweise zu reduzieren. Als 

Sicherheiten können beispielsweise Bankguthaben bzw. Pfand-

rechte an Bankguthaben dienen. Ihre Wiederverwendung ist 

nicht zulässig.

Mit der Anlage von Sicherheiten sind Bonitäts-, Vertragserfül-

lungs- und Insolvenzrisiko des jeweiligen Vertragspartners (siehe 

Seite 20) und das Risiko negativer Verzinsung von Bankguthaben 

(siehe Seite 21) verbunden. Werden Wertpapiere als Sicherhei-

ten akzeptiert, unterliegen diese neben dem Verwahrrisiko (siehe 

Seite 21) auch dem Kapitalmarktrisiko (siehe Seite 21). Es ist also 

möglich, dass Änderungen ihres Wertes zu Verlusten führen.

Änderung der Anlagestrategie oder der Anla-

gepolitik, Änderung der Anlagebedingungen

Die Anlagestrategie oder die Anlagepolitik oder beides können 

durch eine Änderung der Anlagebedingungen geändert werden. 

Die Änderung der Anlagebedingungen bedarf der Zustimmung 

durch einen Gesellschafterbeschluss der Investmentgesellschaft. 

Die Anleger haben hierbei ein eigenes Stimmrecht entsprechend 

ihrem Kapitalanteil. Für die Zustimmung genügt die einfache 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit sich nicht aus dem 

Nachstehenden etwas anderes ergibt.

Die Änderung der Anlagebedingungen bedarf außerdem der 

Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleis-

tungsaufsicht (BaFin). Die Genehmigung ist von der Kapitalver-

waltungsgesellschaft zu beantragen. Sie ist innerhalb einer Frist 

von vier Wochen nach Eingang des Antrags zu erteilen, wenn 

die geänderten Anlagebedingungen den gesetzlichen Anforde-

rungen entsprechen. 

Eine Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen 

Anlagegrundsätzen der Investmentgesellschaft nicht vereinbar ist 

oder zu einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anle-

WUbbUSXdU VyXbd* RUTQbV TUb PecdY]]e^W UY^Ub aeQ\YmjYUbdU^ EUXb-

heit von Anlegern, die mindestens zwei Drittel des gezeichneten 

Kommanditkapitals der Investmentgesellschaft auf sich vereini-

gen. Dabei darf der Treuhandkommanditist sein Stimmrecht nur 

nach vorheriger Weisung durch den jeweiligen Anleger ausüben.

Die BaFin kann eine Änderung der Anlagebedingungen nach 

dem vorstehenden Absatz unter der aufschiebenden Bedingung 

der in vorstehendem Absatz beschriebenen Zustimmung der 

Anleger genehmigen. Dabei gilt die aufschiebend bedingte Ge-

nehmigung als erteilt, wenn die BaFin nicht innerhalb einer Frist 

von vier Wochen nach Eingang des Genehmigungsantrags über 

diesen entschieden und der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter 

Angabe der Gründe mitgeteilt hat, dass die Voraussetzungen für 

die Genehmigung nicht erfüllt sind.

Zur Einholung ihrer Zustimmung hat die Kapitalverwaltungsge-

sellschaft die betroffenen Anleger mittels eines dauerhaften Da-

tenträgers über die geplanten und von der BaFin genehmigten 

Änderungen und ihre Hintergründe zu informieren und ihnen 

UY^U^ PUYdbQe] f_^ TbUY E_^QdU^ Vyb TYU =^dcSXUYTe^Wcm^Te^W

einzuräumen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt den Anlegern die geän-

derten Anlagebedingungen und den Tag ihres Inkrafttretens auf 

einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung und veröffentlicht 

diese Informationen im Bundesanzeiger sowie unter www.derigo.

de.

Die Änderung der Anlagebedingungen darf frühestens am Tag 

nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft treten.
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Vor der Entscheidung über eine Beteiligung am BVT Concentio III 

c_\\dU TUb 9^\UWUb TYU ^QSXV_\WU^TU =b\wedUbe^W TUc JYcY[_`b_m\c

des Investmentvermögens zusammen mit den anderen in die-

sem Verkaufsprospekt enthaltenen Informationen sorgfältig lesen 

und diese bei seiner Anlageentscheidung berücksichtigen. Der 

Eintritt eines oder mehrerer dieser Risiken kann für sich genom-

men oder zusammen mit anderen Umständen die Entwicklung 

des Anteilwertes und der Auszahlungen des BVT Concentio III an 

TU^ 9^\UWUb ^QSXdUY\YW RUUY^neccU^,

Der Anleger kann sein in den BVT Concentio III investiertes Kapi-

tal teilweise oder ganz verlieren. Wertzuwächse und Auszahlun-

gen an den Anleger können nicht garantiert werden.

Neben den nachstehend oder an anderer Stelle des Verkaufs-

prospekts beschriebenen Risiken und Unsicherheiten können 

die Wertentwicklung und die Auszahlungen des Fonds durch 

verschiedene weitere Risiken und Unsicherheiten beeinträchtigt 

werden, die derzeit nicht bekannt sind. Die Reihenfolge, in der 

die nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, enthält weder eine 

Aussage über die Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts noch über das 

Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt einzelner Risiken.

=Y^U PecQ]]U^VQcce^W TUc JYcY[_`b_m\c [Q^^ TU^ OUcU^d\YSXU^

Anlegerinformationen, abrufbar unter www.derigo.de, entnom-

men werden.

Risikosphären und Risikofolgen

Der Anleger beteiligt sich mit einer Kommanditeinlage an der BVT 

Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH & Co. Geschlos-

sene Investment KG („Investmentgesellschaft“). Der Anleger ist 

dadurch von der wirtschaftlichen Entwicklung der Investmentge-

sellschaft abhängig und trägt etwaige Verluste der Investmentge-

sellschaft sowie die Folgen des Ausbleibens von Auszahlungen 

der Investmentgesellschaft. Die gesetzlichen Regelungen zur 

Einlagensicherung gelten für die Kommanditeinlage nicht.

Risiken bestehen auf Ebene der Investmentgesellschaft ebenso 

wie auf Ebene der geschlossenen AIF, Objektgesellschaften und 

Unternehmen, an denen die Investmentgesellschaft Anteile bzw. 

Beteiligungen erwirbt (nachstehend einheitlich „Zielgesellschaf-

ten“ genannt, da es sich auch bei den geschlossenen AIF in der 

Regel um Gesellschaften handeln wird). Risiken auf Ebene des 

Anlegers können hinzutreten. Risiken können alle Assetklassen 

betreffen („Allgemeine Risiken“) oder als spezielle Risiken bei In-

vestitionen in bestimmten Assetklassen auftreten.

Die Darstellung der Risiken unterscheidet nach ihren Auswirkun-

gen zwischen prognosegefährdenden, anlagegefährdenden und 

anlegergefährdenden Risiken.

Prognosegefährdende Risiken

Als prognosegefährdend werden Risiken bezeichnet, die dazu 

führen, dass die Wertentwicklung und die Auszahlungen der In-

vestmentgesellschaft an den Anleger geringer ausfallen als pro-

gnostiziert. 

Prognosegefährdende Risiken können ihre Ursache sowohl auf 

Ebene der Investmentgesellschaft als auch auf Ebene der Zielge-

sellschaften haben.

Prognosegefährdende Risiken entstehen auf Ebene der Zielge-

sellschaften, wenn deren Zahlungseingänge geringer ausfallen 

Q\c Q^WU^_]]U^ _TUb gU^^ cYU UY^U^ XxXUbU^ 9eVgQ^T m^Q^-

zieren müssen als geplant, so dass die Auszahlungen der Zielge-

sellschaften an die Investmentgesellschaft geringer ausfallen als 

prognostiziert.

Auf Ebene der Investmentgesellschaft können prognosegefähr-

dende Risiken entstehen, wenn höhere Auszahlungen an Gläubi-

ger der Investmentgesellschaft zu leisten sind als angenommen.

Anlagegefährdende Risiken

Als anlagegefährdend werden Risiken bezeichnet, die dazu füh-

ren können, dass ein teilweiser oder vollständiger Verlust (Total-

verlust) des vom Anleger eingesetzten Kapitals eintritt. 

Dabei wird die gesamte Dauer der Kapitalanlage betrachtet. 

Übersteigen die Ausgaben des Anlegers seine auf die Beteiligung 

entfallenden Einnahmen, entsteht ein Verlust seines eingesetzten 

Kapitals.

Anlagegefährdende Risiken können ihre Ursache auf Ebene der 

Investmentgesellschaft und auf Ebene der Zielgesellschaften 

haben. Anlagegefährdende Risiken entstehen auf Ebene der 

Zielgesellschaften, wenn deren Einnahmen nicht ausreichen, 

e] YXbU 9ecWQRU^ f_\\cdw^TYW je m^Q^jYUbU^* c_ TQcc TQc TU^

Zielgesellschaften von der Investmentgesellschaft zur Verfügung 

gestellte Kapital aufgezehrt wird und Verluste aus der Beteiligung 

an den Zielgesellschaften entstehen. Dieser Fall kann eintreten, 

wenn Verbindlichkeiten der Zielgesellschaften zu ihrer Zahlungs-

unfähigkeit oder Überschuldung führen und die Zielgesellschaf-

ten ihre Tätigkeit einstellen, und ihr Vermögen verwertet werden 

muss.

Auf Ebene der Investmentgesellschaft können anlagegefährden-

de Risiken entstehen, wenn sie aus ihren Beteiligungen an Ziel-

gesellschaften weniger Einnahmen erzielt als zur Deckung ihrer 

Ausgaben erforderlich sind oder ihr Vermögen durch Verluste 

aus ihren Beteiligungen an Zielgesellschaften aufgezehrt wird. 

Dies kann auch auf Ebene der Investmentgesellschaft zu Zah-

lungsunfähigkeit oder Überschuldung führen, so dass auch die 

Investmentgesellschaft ihre Tätigkeit einstellt, und ihr Vermögen 

verwertet werden muss.

Risiken



derigo

19

Anlegergefährdende Risiken

Als anlegergefährdend werden Risiken bezeichnet, die dazu füh-

ren können, dass auch das weitere Vermögen des Anlegers ge-

fährdet wird.

Anlegergefährdende Risiken sind also solche Risiken, die zu pro-

gnose- und anlagegefährdenden Risiken hinzutreten können. 

Sie können durch Risiken verursacht werden, die auf Ebene der 

Zielgesellschaften entstehen und sich auch auf die Investment-

gesellschaft auswirken, so dass diese die prognostizierten Aus-

zahlungen an den Anleger nicht leisten kann.

Für den Anleger kann dies zur Folge haben, dass er den Kapi-

dQ\TYU^cd Vyb UY^U 9^dUY\cm^Q^jYUbe^W _TUb Vw\\YWU KdUeUbjQX\e^WU^

nicht leisten kann, bis hin zu einer hierdurch verursachten Pri-

vatinsolvenz des Anlegers.

Zusätzliche Risiken können sich aus der individuellen Situation 

des Anlegers ergeben. Deshalb ist es zweckmäßig, vor der Anla-

geentscheidung fachkundige Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Größenordnung des den Anleger treffenden maximalen Risikos

Es kann zu einem vollständigen Verlust der gesamten gezeich-

neten Kommanditeinlage und des Ausgabeaufschlags kommen. 

Es können Steuerzahlungen aus dem sonstigen Vermögen des 

Anlegers zu leisten sein, ohne dass der Anleger entsprechende 

Auszahlungen der Investmentgesellschaft auf seine Beteiligung 

UbXQ\dU^ XQd, A] >Q\\U UY^Ub 9^dUY\cm^Q^jYUbe^W TebSX TU^ 9^\UWUb

[Q^^ TUb 9^\UWUb fUb`nYSXdUd cUY^* TU^ CQ`YdQ\TYU^cd (PY^c e^T

Tilgung) zu erbringen, obwohl er von der Investmentgesellschaft 

keine Auszahlungen mehr erhält.

Allgemeine Risiken

Portfoliorisiken

Die wirtschaftliche Entwicklung der Zielgesellschaften wird von 

UY^Ub NYU\jQX\ f_^ JYcY[_VQ[d_bU^ RUUY^neccd* TYU Qec XUedYWUb

Sicht nicht vollständig zu überblicken sind. Hierzu zählen: die 

allgemeine Konjunkturentwicklung, die Marktentwicklung in den 

einzelnen Assetklassen, die Auswahl der Anlageobjekte sowie 

spezielle Risiken in einzelnen Zielgesellschaften. Dies kann sich 

auch anlagegefährdend auswirken.

Wertschwankungen (Volatilität)

Die Anteile an der Investmentgesellschaft weisen aufgrund der 

vorgesehenen Zusammensetzung des Investmentvermögens 

und der Abhängigkeit von der Marktentwicklung sowie den bei 

der Verwaltung verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität 

auf. Das bedeutet, dass der Wert der Anteile auch innerhalb kur-

zer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach 

unten unterworfen sein kann.

Blind Pool- und Marktzugangsrisiken, mangelnde Risiko-

mischung

Die konkreten Vermögensgegenstände, die von der Investment-

gesellschaft erworben werden, stehen noch nicht fest. Es ist 

nicht sicher, dass genügend geeignete Vermögensgegenstän-

de gefunden werden können, die den Anlagebedingungen und 

den darin enthaltenen Auswahlkriterien entsprechen. Ob dies 

möglich ist, hängt maßgeblich vom Marktumfeld, vom Angebot 

für Beteiligungen an Zielgesellschaften, dem gesamtwirtschaftli-

chen und politischen Klima sowie anderen Faktoren außerhalb 

TUc =Y^neccRUbUYSXc TUb CQ`YdQ\fUbgQ\de^WcWUcU\\cSXQVd QR, =c

ist möglich, dass die Investmentgesellschaft eine Beteiligung an 

einer Zielgesellschaft nicht erwerben kann, weil die betreffende 

Zielgesellschaft bestimmte gesetzliche Anforderungen nicht er-

füllt. Dieses Risiko wird zudem dadurch verstärkt, dass die in den 

Anlagebedingungen festgelegten Anlagegrenzen von der Invest-

mentgesellschaft zwingend einzuhalten sind. Zudem besteht das 

Risiko, dass Investitionen in Zielgesellschaften später als geplant 

getätigt werden. Dies kann dazu führen, dass Erträge aus den 

Zielgesellschaften geringer ausfallen als angenommen oder dass 

Risiken aus Zielgesellschaften in Kauf genommen werden müs-

sen, bei deren Eintritt Verluste hinzunehmen wären. Die Invest-

mentgesellschaft ist in den ersten 18 Monaten nach Beginn des 

Vertriebs nicht risikogemischt investiert.

Dies kann sich auch anlagegefährdend auswirken.

Managementrisiken

<Ub IeQ\Ym[QdY_^ e^T TU^ ?UcSXwVdc[_^dQ[dU^ TUb EYdW\YUTUb

der Geschäftsführung der Kapitalverwaltungsgesellschaft, deren 

>wXYW[UYdU^ e^T =bVQXbe^WU^ RUY TUb 9^Q\icU TUb Ewb[dU Y^ TU^

UY^jU\^U^ 9ccUd[\QccU^ c_gYU TUb ATU^dYmjYUbe^W e^T 9ecgQX\

geeigneter Zielgesellschaften für Investitionen der Investmentge-

sellschaft, kommt hohe Bedeutung für die wirtschaftliche Ent-

wicklung des Investments zu. Bei Ausfall einer oder mehrerer der 

verantwortlichen Personen ist nicht gewährleistet, dass es mög-

\YSX cUY^ gYbT* TYUcU TebSX HUbc_^U^ ]Yd fUbW\UYSXRQbUb IeQ\Ym[Q-

tion zu ersetzen (Schlüsselpersonenrisiko). Das gilt auch für das 

Management der Zielgesellschaften. Managementrisiken können 

sich auch anlagegefährdend auswirken.

Marktrisiken

Die Marktentwicklung in den einzelnen Assetklassen und der Ka-

pitalmärkte allgemein ist nicht vorhersehbar. Ein weiterer Rück-

gang des Wirtschaftswachstums in Deutschland und anderen 

Ländern, insbesondere aufgrund internationaler Handelsstreitig-

keiten oder aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs 

aus der Europäischen Union, würde sich sehr wahrscheinlich 

negativ auf das Anlageergebnis auswirken. Da Investitionen über 
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einen längeren Zeitraum vorgesehen sind, ist nicht ausgeschlos-

sen, dass langfristig eine generelle Änderung der geplanten 

Anlagepolitik mit heute nicht absehbaren Auswirkungen auf die 

Anlageziele nötig wird. Dies könnte sich auch anlagegefährdend 

auswirken.

>MWMOIR EYW DELPYRKWZIVTgMGLXYRKIR KIKIReFIV DMIPKI-

sellschaften

Die Investmentgesellschaft (bzw. eine von ihr kontrollierte Zweck-

gesellschaft) geht gegenüber den Zielgesellschaften Zahlungs-

fUb`nYSXde^WU^ Qec TU] =bgUbR f_^ 9^dUY\U^ e^T QeV JyS[WU-

währ der von den Zielgesellschaften bezogenen Ausschüttungen 

UY^, <YUcU PQX\e^WcfUb`nYSXde^WU^ [x^^U^ TU^ :UdbQW yRUbcdUY-

gen, welcher der Investmentgesellschaft liquide zur Verfügung 

steht. Zur Abwendung des Schuldnerverzugs gegenüber Zielge-

sellschaften kann die Investmentgesellschaft (bzw. die Zweckge-

sellschaft) gezwungen sein, Kredit aufzunehmen oder Anteile an 

Zielgesellschaften auf dem Sekundärmarkt zu veräußern (siehe 

p>e^WYRY\YdwdcbYcY[U^l* KUYdU /0), K_\\dU TYU =Y^jQX\e^WcfUb`nYSX-

tung gegenüber den Zielgesellschaften nicht oder nicht rechtzei-

tig erfüllt werden, kann dies Sanktionen der Zielgesellschaften 

auslösen, die zum Verlust des bereits eingezahlten Kapitals füh-

ren und somit auch anlegergefährdende Auswirkungen haben.

3VIQHfRER]MIVYRKWVMWMOIR

Ein wesentlicher Anteil der Investitionskosten der Zielgesellschaf-

dU^ gYbT ]UYcd TebSX 9eV^QX]U f_^ CbUTYdU^ m^Q^jYUbd, <QRUY

kann die Kreditaufnahme einzelner Zielgesellschaften, insbeson-

dere bei Spezial-AIF, das Eigenkapital des jeweiligen AIF um ein 

EUXbVQSXUc yRUbcdUYWU^, <YU C_^TYdY_^U^ TYUcUb >bU]Tm^Q^jYU-

rung werden regelmäßig nicht bis zur geplanten Tilgung festge-

cSXbYURU^, =c Ycd ]xW\YSX* TQcc UY^U 9^cSX\eccVbU]Tm^Q^jYUbe^W

nur zu deutlich schlechteren Konditionen erfolgen kann als kal-

kuliert. Es ist außerdem möglich, dass keine Anschlussfremd-

m^Q^jYUbe^W UbV_\WU^ [Q^^* j, :, gUY\ jecwdj\YSXUc =YWU^[Q`YdQ\

oder zusätzliche Sicherheiten verlangt und nicht gestellt werden 

können. Bereits ausgezahlte Darlehen können von Kreditinstitu-

ten gekündigt werden, wenn Zins- oder Tilgungsrückstände ent-

cdUXU^ _TUb WUWU^ 9enQWU^ TUc <Qb\UXU^cfUbdbQWUc fUbcd_rU^

wird, z. B. weil keine zusätzlichen Sicherheiten geleistet werden 

können. Kündigung und Auslaufen von Darlehensverträgen kön-

^U^ RUY KSXUYdUb^ UY^Ub 9^cSX\eccVbU]Tm^Q^jYUbe^W je PgQ^Wc-

verwaltung und Zwangsveräußerung der Investitionsobjekte der 

Zielgesellschaften führen. Außerdem sind aus dem Veräuße-

rungserlös bei Verkauf von Objekten durch die Zielgesellschaften 

vorrangig die Darlehensmittel zurückzuzahlen. Für deutsche wie 

ausländische Investitionen werden Kredite teilweise nicht in Euro, 

sondern in Fremdwährungen abgeschlossen. Hierdurch ent-

cdUXU^ OwXbe^WcbYcY[U^, >bU]Tm^Q^jYUbe^WcbYcY[U^ [x^^U^ je

Verlusten führen, d. h. sie können sich auch anlagegefährdend 

auswirken.

Versicherungsrisiken

Bestimmte Risiken sind nicht versicherbar. Dies kann die Einnah-

memöglichkeiten der Zielgesellschaften einschränken. Der Ein-

tritt nicht versicherter Ereignisse oder die Leistungsverweigerung 

des Versicherers kann zu Verlusten bei den Zielgesellschaften 

und bei der Investmentgesellschaft führen. Dies kann sich auch 

anlagegefährdend auswirken.

Währungsrisiken

Ein Teil der Investitionen sowie der Einnahmen der Investmentge-

sellschaft wird in ausländischen Währungen, insbesondere dem 

US-Dollar erfolgen. Die Entwicklung der Währungskurse ist nicht 

vorhersehbar und kann starken Schwankungen unterliegen. Dies 

kann sich auch anlagegefährdend auswirken.

Aufholung anfänglicher und laufender Kosten

Die von der Investmentgesellschaft zu tragenden Kosten führen 

zu Verlusten, die erst durch künftige Erträge aufgeholt werden 

müssen, bevor verteilungsfähige Gewinne entstehen. Bleiben 

Gewinne in entsprechender Höhe aus, vermindern die Kosten 

das Kapital der Anleger dauerhaft (anlagegefährdend). Dies gilt 

auch für die Kosten, die in den Zielgesellschaften anfallen. 

Weitere Kostenrisiken

Es ist möglich, dass die tatsächlich anfallenden laufenden Kosten 

der Investmentgesellschaft höher als kalkuliert sind. So würde 

bspw. eine weitere Erhöhung des Umsatzsteuersatzes zu einer 

Kostensteigerung führen, da die Investmentgesellschaft nicht 

bzw. nur eingeschränkt vorsteuerabzugsberechtigt ist. Konzep-

tionsbedingt bestehen entsprechende Kostenrisiken auch bei 

den Zielgesellschaften. Dies kann sich auch anlagegefährdend 

auswirken.

Bonitäts-, Vertragserfüllungs- und Insolvenzrisiken

Die Investmentgesellschaft trägt das Risiko ausreichender Bo-

nität ihrer Vertragspartner. Die Einschätzung der Bonität eines 

Vertragspartners, auch eines Kreditinstituts, kann sich kurzfris-

tig ändern. Ebenso trägt die Investmentgesellschaft das Risiko 

dafür, dass Vertragspartner die abgeschlossenen Verträge be-

anstandungsfrei erfüllen. Sollten einzelne Vertragspartner ihren 

fUbdbQW\YSXU^ NUb`nYSXde^WU^ ^YSXd ^QSX[_]]U^ _TUb QeVWbe^T

Insolvenz nicht nachkommen können, kann sich dies auch anla-

gegefährdend auswirken.
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Kapitalmarktrisiko

Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Wertpapieren, Geld-

marktinstrumenten und der ggf. zur Absicherung gegen Wertver-

luste erworbenen Derivate hängt insbesondere von der Entwick-

lung der Kapitalmärkte ab, die wiederum von der allgemeinen 

Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politi-

schen Rahmenbedingungen in den jeweiligen Ländern beein-

neccd gYbT, 9eV TYU Q\\WU]UY^U CebcU^dgYS[\e^W Y^cRUc_^TUbU Q^

einer Börse können auch irrationale Faktoren wie Stimmungen, 

Meinungen und Gerüchte einwirken. Schwankungen der Kurs- 

und Marktwerte können auch auf Veränderungen der Zinssätze, 

Wechselkurse oder der Bonität eines Emittenten zurückzuführen 

sein.

Risiko negativer Verzinsung von Bankguthaben

Die liquiden Mittel der Investmentgesellschaft werden überwie-

gend als Bankguthaben angelegt, die marktüblich verzinst wer-

den. Abhängig von der Entwicklung der Zinspolitik der jeweiligen 

Zentralbanken können sowohl kurz-, mittel- als auch langfristige 

Bankguthaben eine negative Verzinsung erzielen.

Zinsänderungsrisiko

Mit der Investition in festverzinsliche Wertpapiere ist das Risiko 

verbunden, dass sich die Marktzinsen ändern. Steigen die Markt-

zinsen gegenüber den Zinsen zum Zeitpunkt der Emission, so 

fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. 

Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinsli-

cher Wertpapiere. Diese Kursentwicklung führt dazu, dass die 

aktuelle Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in etwa dem 

aktuellen Marktzins entspricht. Diese Kursschwankungen fallen 

jedoch je nach (Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere 

unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren 

Laufzeiten haben in der Regel geringere Kursrisiken als festver-

zinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche 

Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in 

der Regel geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit 

längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ih-

rer kurzen Laufzeit von maximal 397 Tagen in der Regel geringere 

Kursrisiken.

Kursänderungsrisiko von Aktien

Aktien unterliegen Kursschwankungen. Sie werden insbeson-

dere durch die Entwicklung der Ergebnisse des Emittenten, die 

Entwicklungen des Wirtschaftszweigs und der Gesamtwirtschaft 

RUUY^neccd, <Qc NUbdbQeU^ TUb EQb[ddUY\^UX]Ub Y^ TQc ZUgUY\YWU

M^dUb^UX]U^ [Q^^ TYU CebcU^dgYS[\e^W URU^VQ\\c RUUY^neccU^,

Dies gilt insbesondere bei Unternehmen, deren Aktien erst über 

einen kürzeren Zeitraum an der Börse oder einem anderen orga-

nisierten Markt zugelassen sind. Ist bei Aktien eines Emittenten 

der frei handelbare Anteil (Streubesitz) niedrig, so können bereits 

kleinere Kauf- und Verkaufsaufträge zu starken Kursschwankun-

gen führen.

Risiken aus Derivaten

Die Investmentgesellschaft darf Geschäfte, die Derivate zum Ge-

genstand haben, zur Absicherung der von ihr gehaltenen Vermö-

gensgegenstände gegen einen Wertverlust tätigen. Es ist ferner 

möglich, dass Zielgesellschaften Derivate zu Sicherungszwecken 

einsetzen, beispielsweise um sich gegen das Risiko steigender 

Kreditzinsen oder gegen Währungsrisiken abzusichern. Solche 

Sicherungsgeschäfte unterliegen dem Bonitäts-, Vertragserfül-

lungs- und Insolvenzrisiko des jeweiligen Vertragspartners (siehe 

die Ausführungen im Abschnitt „Bonitäts-, Vertragserfüllungs- 

und Insolvenzrisiken“, Seite 20). Derivate unterliegen darüber 

hinaus einem Marktrisiko. Es ist also möglich, dass Änderungen 

ihres Wertes zu Verlusten führen. Dies kann sich auch anlagege-

fährdend auswirken.

Prognose- und Bewertungsrisiken

Die von der Kapitalgesellschaft getroffenen Prognosen über die 

künftige Entwicklung des Wertes von Vermögensgegenständen, 

Zinssätze, Kurse und Devisenmärkte können sich im Nachhinein 

als unrichtig erweisen. Es besteht das Risiko, dass Vermögens-

gegenstände zu einem günstigen Zeitpunkt nicht gekauft bzw. 

verkauft werden können oder zu einem ungünstigen Zeitpunkt 

gekauft oder verkauft werden müssen. Fehler bei der Bewertung 

eines Vermögensgegenstandes können zu ungünstigen Kondi-

tionen beim Kauf oder Verkauf eines Vermögensgegenstandes 

führen. Dies kann auch zu anlagegefährdenden Verlusten führen.

Verwahrrisiko

Mit der Verwahrung von Vermögensgegenständen ist ein Verlust-

bYcY[_ fUbRe^TU^* TQc Qec A^c_\fU^j* K_bWVQ\dc`nYSXdfUb\Udje^WU^

bzw. höherer Gewalt resultieren kann. So kann insbesondere im 

Fall der Insolvenz der Verwahrstelle oder eines etwaigen Unter-

verwahrers der Verwahrstelle die Herausgabe der Vermögensge-

genstände der Investmentgesellschaft stark erschwert sein, nur 

sehr verzögert erfolgen oder auch unmöglich werden. Guthaben 

bei der Verwahrstelle können im Fall der Insolvenz der Verwahr-

stelle wertlos werden. 

Auslandsrisiken und Risiken von Kapitalmarktbeschrän-

kungen

Bei der Durchführung vieler Investitionsvorhaben, auch auf Ebe-

ne der Zielgesellschaften, wird voraussichtlich mit ausländischen 

Partnern zusammengearbeitet und es werden Verträge abge-
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schlossen, die ausländischem Recht unterliegen. Hierbei besteht 

das Risiko, dass die Rechtsverfolgung gegenüber ausländischen 

Vertragspartnern nur unter erschwerten Bedingungen (z. B. nicht 

zeitgerecht oder zu unangemessenen Kosten) oder gar nicht 

möglich ist. Außerdem können Beschränkungen im internationa-

len Kapitalverkehr dazu führen, dass Erlöse nicht ohne weiteres 

in das Inland transferiert werden können oder ausländische Be-

teiligungen unwirtschaftlich werden. Dies kann sich auch anlage-

gefährdend auswirken.

Risiken aus Terrorismus/höherer Gewalt

Risiken aus Terrorismus, höherer Gewalt (bspw. Erdbeben) oder 

Krieg sind zum Teil nicht oder nicht in vollem Umfang versicher-

bar. Solche Gefahren können in verschiedenen Ländern unter-

schiedlich hoch sein und sich je nach ihrem Umfang auch anla-

gegefährdend auswirken.

Rechts- und Rechtsänderungsrisiken

Fehler in der Rechtsanwendung, insbesondere bei Abschluss von 

Verträgen oder durch Versäumnisse bei der außergerichtlichen 

oder gerichtlichen Durchsetzung von Rechten, Änderungen der 

Rechtsprechung, der Gesetzgebung oder der Verwaltungspraxis 

(auch im Hinblick auf die Regulierung der Kapitalmärkte, darun-

ter die Regulierung der Verwaltung von Investmentvermögen) in 

Deutschland oder einem der Investitionsländer, insbesondere 

Änderungen der Steuergesetze oder der Doppelbesteuerungs-

abkommen zwischen Deutschland und den einzelnen Investiti-

onsländern könnten zu anlagegefährdenden Verlusten führen. 

Verbraucherrechte

Zur Anwendbarkeit und Umsetzung der gesetzlichen Regelun-

gen zum Verbraucherschutz gibt es bisher noch keine gefestigte 

Rechtsprechung. Das gilt insbesondere für die Frage der Ord-

nungsmäßigkeit der Widerrufsbelehrung. Es ist möglich, dass es 

bei der Geltendmachung gegebenenfalls bestehender Rechte 

e^T 9^c`bySXU TebSX 9^\UWUb QeSX ^QSX ]UXbUbU^ BQXbU^ je

DYaeYTYdwdcQRnyccU^ e^T TQTebSX WUWURU^U^VQ\\c je DYaeYTY-

tätsengpässen bei der Investmentgesellschaft kommt, die die 

Wirtschaftlichkeit der Beteiligung beeinträchtigen und sich da-

durch auch anlagegefährdend auswirken können. 

Platzierungsrisiken

Wird die angestrebte Summe der insgesamt von Anlegern ge-

zeichneten Kommanditeinlagen nicht erreicht, so vermindert sich 

die erzielbare Streuung mit entsprechend negativen Folgen für 

die Anlagestrategie und Risikomischung der Investmentgesell-

schaft und der bei Beteiligungen an Zielgesellschaften erzielba-

ren Konditionen. Darüber hinaus könnte ein geringeres als das 

angestrebte Fondsvolumen auch zu einer prozentual höheren 

laufenden Kostenbelastung der Investmentgesellschaft führen, 

da sich nicht alle kalkulierten Kosten im gleichen Verhältnis redu-

zieren ließen. Sollte die Summe der gezeichneten Kommanditein-

lagen der Investmentgesellschaft zum Ende der Zeichnungsfrist 

nicht mindestens 3 Mio. EUR betragen, wird die Investmentge-

sellschaft auf Vorschlag der Kapitalverwaltungsgesellschaft ohne 

Vornahme von Investitionen aufgelöst. Es ist möglich, dass die 

9^\UWUb RUY 9enxce^W TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd [UY^U f_\\-

ständige Rückzahlung der Kommanditeinlage und des Ausga-

beaufschlags erhalten, weil kein Ausgleich für zwischenzeitliche 

Verluste der Investmentgesellschaft zu erlangen ist. Es können 

also anlagegefährdende Verluste entstehen. Ein entsprechendes 

Risiko kann auch auf der Ebene der Zielgesellschaften bestehen.

Majorisierungsrisiken

Falls an Beschlussfassungen bei der Investmentgesellschaft nur 

eine Minderheit der Anleger teilnimmt, können Beschlüsse ge-

fasst werden, die von der Mehrheit der Anleger, die nicht vertre-

ten waren, nicht erwünscht sind, aber auch für diese Gültigkeit 

erlangen. Da die Investmentgesellschaft konzeptionsgemäß bei 

den Zielgesellschaften nur Minderheitspositionen erwirbt, werden 

Y^ Q\\Ub JUWU\ YXbU ExW\YSX[UYdU^ TUb =Y^necc^QX]U QeccSX\YUr-

lich auf die Wahrnehmung vertraglicher oder gesetzlicher Gesell-

schafterrechte beschränkt sein. Aus diesen Gründen können die 

Anleger womöglich negative Entwicklungen auf Ebene der In-

vestmentgesellschaft oder auf Ebene der Zielgesellschaften nicht 

abwenden, was sich auch anlagegefährdend auswirken kann.

Haftung

Es besteht eine gesetzliche Haftung der Kommanditisten für Ver-

bindlichkeiten einer Kommanditgesellschaft. Sie erlischt, sobald 

der Kommanditist eine Zahlung in Höhe der im Handelsregister 

für ihn eingetragenen Haftsumme geleistet hat. Sie lebt wieder 

auf, wenn der Kommanditist Auszahlungen von der Komman-

ditgesellschaft erhält, die den Wert seiner Beteiligung unter den 

Betrag der Haftsumme sinken lassen. Solche Auszahlungen 

dürfen bei der Investmentgesellschaft nur mit Zustimmung des 

Anlegers erfolgen. Es ist vorgesehen, durch Eintragung des Treu-

handkommanditisten im Handelsregister das Haftungsrisiko für 

alle Anleger (die sich über den Treuhandkommanditisten beteili-

gen) insgesamt auf den Betrag von 5.000,00 EUR zu begrenzen. 

Für den einzelnen Anleger reduziert sich sein jeweiliger Anteil an 

dieser Haftsumme, je mehr Anleger sich über den Treuhandkom-

manditisten beteiligen. Wenn beispielsweise nur das Mindestka-

pital von 3,0 Mio. EUR eingeworben wird, beträgt die auf einen 

mit 10.000,00 EUR gezeichneter Kommanditeinlage beteiligten 

Anleger entfallende Haftsumme rechnerisch 16,67 EUR. Für An-
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leger, die sich unmittelbar in das Handelsregister eintragen las-

sen möchten, ist die Eintragung einer Haftsumme in Höhe von 

.*-- =MJ f_bWUcUXU^, <Ub 9^c`beSX TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd

auf Zahlung des Ausgabepreises (Kommanditeinlage und Aus-

gabeaufschlag) erlischt, sobald der Anleger diese erbracht hat. 

2MRPEKIRZIVTgMGLXYRK

=c RUcdUXd [UY^U NUb`nYSXde^W TUb 9^\UWUb* U^dcdQ^TU^U NUb\ecdU

auszugleichen oder Nachschüsse zu leisten. Auszahlungen der 

Investmentgesellschaft an die Anleger, die dazu führen, dass 

bei der persönlich haftenden Gesellschafterin der Investment-

gesellschaft eine Unterbilanz entsteht oder vertieft wird, müssen 

bei entsprechender Anwendung der Vorschriften der §§ 30, 31 

GmbHG an die Investmentgesellschaft zurückgezahlt werden. 

Dazu kann es insbesondere kommen, wenn die Verbindlichkeiten 

der Investmentgesellschaft nicht mehr vom Wert ihres Aktivver-

mögens gedeckt sind und gleichwohl Auszahlungen an die Anle-

ger erfolgen. Der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft 

enthält ein ausdrückliches Verbot von Auszahlungen an die Anle-

WUb* TYU je UY^Ub c_\SXU^ JyS[jQX\e^Wc`nYSXd VyXbU^ [x^^dU^, Pe

einer durch die §§ 30, 31 GmbHG begründeten Rückzahlungs-

fUb`nYSXde^W TUb 9^\UWUb [x^^dU Uc c_]Yd ^eb TQ^^ [_]]U^*

wenn die Geschäftsführung gegen vertragliche und gesetzliche 

Bestimmungen verstoßen würde.

Fungibilitätsrisiken

Eine Veräußerung oder Übertragung der Anteile ist nur im Rah-

men der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und des 

Treuhandvertrages möglich. Die anfänglichen Aufwendungen der 

Investmentgesellschaft, z. B. für Konzeption, Vertrieb und Ver-

waltung, mindern den Nettoinventarwert des Anteils. Für Anteile 

an geschlossenen AIF besteht darüber hinaus kein liquider Zweit-

markt. Die Handelbarkeit der Anteile ist deshalb eingeschränkt. 

Dadurch ist es möglich, dass überhaupt keine Veräußerung er-

folgen kann und dass kein dem Nettoinventarwert des Anteils 

angemessener Preis erzielt werden kann. Ein vorzeitiger Liquidi-

tätsbedarf des Anlegers kann sich somit anlagegefährdend aus-

wirken.

Fungibilitätsrisiken bestehen auch im Hinblick auf die Anteile an 

den Zielgesellschaften. Dies kann dazu führen, dass im Falle der 

Liquidation der Investmentgesellschaft die Anteile an den Zielge-

sellschaften nicht oder nur mit erheblichen Abschlägen veräußer-

lich sind, so dass sich die Dauer der Liquidation verlängern und 

anlagegefährdende Verluste eintreten können.

.RXIMPWfRER]MIVYRK

Anleger, die ihre Beteiligung an der Investmentgesellschaft durch 

9eV^QX]U UY^Uc `Ubcx^\YSXU^ <Qb\UXU^c f_\\ _TUb dUY\gUYcU m-

nanzieren, haben dabei Folgendes zu berücksichtigen: Für eine 

9^dUY\cm^Q^jYUbe^W cdU\\d TQc m^Q^jYUbU^TU CbUTYdY^cdYded Y^ TUb

Regel nicht auf den Wert des Anteils, sondern auf die Bonität des 

9^\UWUbc QR, =Y^U >bU]Tm^Q^jYUbe^W TUc :UdUY\YWe^WcUbgUbRc

schränkt daher den Spielraum für künftige Kreditaufnahmen ein. 

Für einen entsprechenden Kredit haftet der Anleger persönlich 

und unbegrenzt mit seinem gesamten Vermögen. Zins- und Til-

gungsleistungen für solche Kredite sind vom Anleger unabhän-

gig von etwaigen Ausschüttungen der Investmentgesellschaft 

je \UYcdU^, JYcY[U^ Qec TUb 9^dUY\cm^Q^jYUbe^W [x^^U^ cYSX Q^-

legergefährdend auswirken. Die Finanzierungskosten (Zinsen, 

Gebühren) können zum größten Teil nicht bei den steuerlichen 

Einkünften als Sonderwerbungskosten geltend gemacht werden.

Steuerzahlungen ohne Liquiditätsauszahlungen

Dem Anleger werden die auf ihn entfallenden steuerlichen Er-

gebnisanteile aus der Investmentgesellschaft unabhängig davon 

zugerechnet, ob für das betreffende Geschäftsjahr auch Aus-

zahlungen an den Anleger erfolgt sind. Es besteht deshalb das 

Risiko, dass der Anleger aufgrund seiner Beteiligung an der In-

vestmentgesellschaft Steuern zahlen muss, ohne dass er für das 

betreffende Geschäftsjahr Auszahlungen erhalten hat. Daher ist 

es möglich, dass der Anleger neben dem etwaigen Verlust seiner 

Kommanditeinlage und des Ausgabeaufschlags aufgrund seiner 

Beteiligung Steuerzahlungen aus seinem sonstigen privaten Ver-

mögen zu leisten hat. Dieses Risiko kann sich somit anlegerge-

fährdend auswirken. 

Anrechnung auf Versorgungszahlungen

Einkünfte aus der Beteiligung am BVT Concentio III werden auch 

im Sozialversicherungsrecht als Einkommen berücksichtigt. Dies 

kann (z. B. je nach der Art der bezogenen Rente) zur Kürzung 

von sozialversicherungsrechtlichen Ansprüchen oder (z. B. in der 

CbQ^[U^+ e^T HnUWUfUbcYSXUbe^W) jeb =bXxXe^W f_^ K_jYQ\fUbcY-

cherungsbeiträgen führen (anlegergefährdend).

Risiken durch Pandemien

Im Frühjahr 2020 hat sich die durch das Coronavirus SARS-

CoV-2 ausgelöste Krankheit COVID-19 zu einer weltweiten 

Pandemie entwickelt. Die Bestrebungen zur Eindämmung sind 

mit weitreichenden Einschränkungen des allgemeinen und wirt-

schaftlichen Lebens in nahezu allen Staaten der Welt verbunden. 

Es besteht die Gefahr, dass dies zu einer deutlichen Abschwä-

chung der Weltwirtschaft führt. Aktuell sind die Reise-, insbeson-

dere die Luftfahrt-, und die Freizeitbranche besonders betroffen. 

Die Dauer dieser Pandemie und damit der Zeitraum, in dem die 

Einschränkungen erforderlich sind, sind heute nicht abzusehen. 

Bei längerem Anhalten kann sich hieraus eine allgemeine Welt-
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wirtschaftskrise entwickeln, die auch das Ausmaß der Finanz- 

und Wirtschaftskrise 2008/2009 übertreffen kann. Dies könnte 

in allen für Investitionen des BVT Concentio III vorgesehenen 

Anlagebereichen zu Wertverlusten führen oder die angestrebten 

Investitionen nicht oder nicht in der vorgesehenen Zeit ermögli-

chen. Es ist auch möglich, dass nach einer scheinbaren Überwin-

dung der Pandemie eine zweite Welle von Infektionen mit noch 

gravierenderen Auswirkungen folgt und bspw. zwischenzeitlich 

erfolgte Investitionen des BVT Concentio III Wertverluste erleiden. 

9eSX Ycd Uc ]xW\YSX* TQcc cYSX ^QSX UY^YWU^ BQXbU^ UY^U wX^\YSXU

Katastrophe wiederholt. Dies kann zu Verlusten führen und sich 

somit anlagegefährdend auswirken.

:dKPMGLI 6RXIVIWWIROSRgMOXI

Der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind die Vermögensinteres-

sen der Investmentgesellschaft und ihrer Anleger anvertraut. Von 

UY^U] A^dUbUccU^[_^nY[d c`bYSXd ]Q^* gU^^ TYU ExW\YSX[UYd RU-

steht, dass diese Vermögensinteressen nicht gewahrt werden, 

weil entgegenstehende Interessen verfolgt werden.

A^dUbUccU^[_^nY[dU cY^T db_dj TUb RUY TUb CQ`YdQ\fUbgQ\de^WcWU-

sellschaft im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang hiergegen 

bestehenden Vorkehrungen in vielen Fällen nicht vollständig ver-

meidbar.

<YU ^QSXV_\WU^T TQbWUcdU\\dU^ ]xW\YSXU^ A^dUbUccU^[_^nY[dU

können prognosegefährdende Auswirkungen haben.

A^dUbUccU^[_^nY[dU [x^^U^ Y^ V_\WU^TU^ >w\\U^ U^dcdUXU^7

6RXIVIWWIR ER fRER]MIPPIR BSVXIMPIR SHIV ER HIV BIVQIM-

HYRK fRER]MIPPIV ;EGLXIMPI

<YU 9eccYSXd QeV =bjYU\e^W UY^Uc m^Q^jYU\\U^ N_bdUY\c _TUb QeV NUb-

]UYTe^W UY^Uc m^Q^jYU\\U^ NUb\ecdUc [Q^^ TQje VyXbU^* TQcc TYU

Kapitalverwaltungsgesellschaft oder mit ihr verbundene Unter-

nehmen oder deren jeweilige Mitarbeiter zum Nachteil der Invest-

mentgesellschaft und ihrer Anleger handeln.

Beispiel: Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhalten 

Kenntnis von einer Investitionsmöglichkeit und nutzen diese für 

sich selbst aus und nicht für die Investmentgesellschaft.

Interessen am Ergebnis einer Dienstleistung oder eines 

Geschäfts

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder ein verbundenes Un-

ternehmen oder ein einzelner Mitarbeiter oder mehrere Mitar-

beiter können am Ergebnis einer für die Investmentgesellschaft 

erbrachten Dienstleistung oder eines für diese getätigten Ge-

schäfts ein Interesse haben, das nicht mit den Interessen der 

Anleger übereinstimmt.

Beispiel: Das Vergütungsinteresse der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft steht der Wahrnehmung einer Desinvestitionsmöglichkeit 

entgegen, weil sich dadurch die Vergütung der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft verringert.

Anreize, andere AIF oder bestimmte Anleger zu bevorzu-

gen

=c [x^^U^ m^Q^jYU\\U _TUb c_^cdYWU 9^bUYjU RUcdUXU^* TYU A^dUb-

essen eines anderen AIF, eines Anlegers oder einer Gruppe von 

Anlegern über die Interessen der Investmentgesellschaft zu stel-

len oder die Interessen eines Anlegers über die Interessen eines 

anderen Anlegers oder einer Gruppe von Anlegern der Invest-

mentgesellschaft zu stellen.

Beispiel: Werden von der Kapitalverwaltungsgesellschaft aus ver-

schiedenen AIF unterschiedlich hohe Vergütungssätze bezogen, 

die jeweils vom Wert des AIF abhängig sind, entsteht ein Anreiz, 

für Wertzuwächse insbesondere bei solchen AIF zu sorgen, für 

die ein höherer Vergütungssatz gilt.

Konkurrenz

=c [Q^^ je A^dUbUccU^[_^nY[dU^ [_]]U^* gU^^ ^YSXd ^eb TYU

Investmentgesellschaft sondern auch die Kapitalverwaltungs-

gesellschaft oder ein verbundenes Unternehmen oder ihre je-

weiligen Mitarbeiter oder mehrere von der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft verwaltete AIF oder bestimmte Anleger demselben 

Geschäft nachgehen.

Beispiel: Der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird ein Vermögens-

gegenstand zum Erwerb angeboten, der nicht nur für den Erwerb 

durch die Investmentgesellschaft in Frage kommt, sondern auch 

für den Erwerb durch andere AIF, die von ihr verwaltet werden.

Anreize von Dritten

Es ist möglich, dass Dritte der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

oder einem verbundenen Unternehmen oder einem Mitarbeiter 

über die für eine Leistung übliche Gegenleistung hinaus Geld, 

Güter oder Dienstleistungen versprechen oder gewähren.

Beispiel: Ein Dritter verspricht einem Mitarbeiter der Kapitalver-

waltungsgesellschaft Vorzugskonditionen für ein privates Ge-

schäft, wenn der Mitarbeiter dafür sorgt, dass die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft für die Investmentgesellschaft mit dem Dritten 

eine Geschäftsbeziehung eingeht.

Spezielle Risiken bei Investitionen in  

Immobilien

Vermietungsrisiko

Ein generelles Risiko einer jeden (auch mittelbaren) Investiti-
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on in Immobilien besteht in der dauerhaften Vermietbarkeit der 

Immobilien zu Mieten, die den wirtschaftlichen Erwartungen an 

die Investition entsprechen. Es besteht das Risiko, dass Mieter 

YXbU fUbdbQW\YSX fUbUY^RQbdU^ HnYSXdU^ ^YSXd UbVy\\U^ e^T QecVQ\\U^,

Nach vertragsgemäßem oder auch vorzeitigem Ablauf bestehen-

der Mietverträge besteht das Risiko, dass die Flächen im An-

schluss nicht oder nur zu einer niedrigeren Miete als ursprünglich 

erwartet weitervermietet werden können. Dies würde jeweils zu 

Einnahmeausfällen bei den betroffenen Zielgesellschaften führen, 

die sich auch anlagegefährdend auswirken können. Niedrigere 

Q\c TYU [Q\[e\YUbdU^ A^nQdY_^cbQdU^ [x^^U^ Y] DQeVU TUb BQXbU

dazu führen, dass die in den Mietverträgen üblicherweise verein-

barte Anpassung der Miete an die Preisentwicklung nicht zu den 

kalkulierten Mietsteigerungen führt. Im ungünstigsten Fall können 

die Einnahmeausfälle so hoch sein, dass die Zins- und Tilgungs-

zahlungen für die von einer Zielgesellschaft aufgenommenen 

Kredite nicht mehr bedient werden können und die Kreditgeber 

die Immobilien verwerten, wodurch auch ein Totalverlust der in 

die betroffenen Zielgesellschaften investierten Mittel eintreten 

kann. Dies kann sich anlagegefährdend auswirken.

Marktrisiko

Die Wertentwicklung von Immobilien hängt in erster Linie von den 

nachhaltig erzielbaren Mieteinnahmen, aber auch von Faktoren 

wie Standort, Nutzungsmöglichkeiten, Bauqualität sowie der all-

gemeinen Wirtschafts- und Konjunkturentwicklung ab. Es kann 

vorkommen, dass durch eine Erhöhung des Flächenangebotes 

an dem jeweiligen Standort die Leerstandsrate steigt oder das 

Mietniveau sinkt und in der Folge sowohl die laufenden Mietein-

nahmen als auch die Wertentwicklung der Immobilien deutlich 

hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Vermietbarkeit von 

Büroimmobilien hängt insbesondere vom Bedarf an Büroar-

beitsplätzen am jeweiligen Standort ab. Dieser kann aufgrund 

[_^Ze^[debU\\Ub =Y^nyccU Q\\WU]UY^ cY^[U^ _TUb Q^ UY^jU\^U^

Standorten beispielsweise in Abhängigkeit der wirtschaftlichen 

Attraktivität einzelner Städte für Firmenansiedlungen oder auch 

aufgrund unternehmenspolitischer Entscheidungen von Groß-

unternehmen zurückgehen. Langfristig könnte auch eine zuneh-

mende Bedeutung von Heimarbeitsplätzen zu einem Rückgang 

RU^xdYWdUb :yb_nwSXU^ VyXbU^, :UY =Y^jU\XQ^TU\cY]]_RY\YU^ XQd

unter anderem das Konsumverhalten der Bevölkerung maßgeb-

\YSXU^ =Y^necc QeV TYU 9ddbQ[dYfYdwd Vyb EYUdUb, @YUb [x^^U^ cYSX

sowohl lokale Faktoren, wie die Wettbewerbssituation am Stand-

ort, als auch allgemeine Trends ändern. Insbesondere der zuneh-

mende Onlinehandel könnte langfristig negative Auswirkungen 

auf den Einzelhandel und damit die Vermietbarkeit der Immobili-

U^ XQRU^, <YUcU =Y^nyccU [x^^U^ cYSX c_g_X\ QeV TYU \QeVU^TU^

Mieteinnahmen als auch auf die Wertentwicklung der Immobilien 

negativ auswirken. Zu geringe Erlöse aus dem Verkauf von Im-

mobilien durch die Zielgesellschaften können sich anlagegefähr-

dend auswirken. 

Kostenrisiko

Es können Ertragseinbußen bis hin zu (anlagegefährdenden) 

Vermögensverlusten dadurch entstehen, dass bei den Zielgesell-

schaften höhere als die kalkulierten Aufwendungen für Repara-

debU^ e^T A^cdQ^TXQ\de^W Q^VQ\\U^, EQrWUR\YSXU^ =Y^necc XYUbQeV

haben folgende Entwicklungen: Preissteigerungen können mög-

licherweise nicht oder nicht in voller Höhe über entsprechende 

Klauseln in den Mietverträgen auf die Mieter umgelegt werden. 

Darüber hinaus ist es insbesondere in Zusammenhang mit Neu- 

oder Anschlussvermietungen möglich, dass zusätzliche Aufwen-

dungen nötig werden. Zusätzliche Aufwendungen können aber 

auch durch veränderte Anforderungen der Mieter erforderlich 

werden, um den Werterhalt der Immobilien sicherzustellen. Sol-

che Aufwendungen können auch früher notwendig werden als 

kalkuliert. Bei Verkauf der Immobilien können weitere Aufwen-

dungen zur Revitalisierung der Immobilien anfallen. Dies kann zu 

Verlusten führen und sich somit anlagegefährdend auswirken.

Projektentwicklungsrisiken

Es sind (über eine oder mehrere Zweckgesellschaften) umfang-

reiche Investitionen in Zielgesellschaften geplant, die in den 

Neubau, Umbau und die Revitalisierung von Immobilien inves-

tieren. Diese bergen zusätzliche Risiken: Projekte können mög-

licherweise aufgrund rechtlicher, witterungsbedingter oder bau-

technischer Gründe nicht rechtzeitig fertiggestellt werden. Dies 

kann zu Kostenüberschreitungen führen oder auch zur Kündi-

gung bereits geschlossener Mietverträge, sofern Übergabefris-

dU^ yRUbcSXbYddU^ gUbTU^, <YU A]]_RY\YU^ cY^T XwemW ^_SX ^YSXd

vollständig vermietet. Bei Verkauf der Objekte hängt der Kauf-

preis üblicherweise von den tatsächlichen Mieteinnahmen ab, 

so dass sich geringere als kalkulierte Mieteinnahmen unmittelbar 

auf den erzielbaren Kaufpreis auswirken. Die kalkulierten Kosten 

cY^T ]UYcd ^eb dUY\gUYcU fUbdbQW\YSX mhYUbd* c_ TQcc TQc JYcY[_ f_^

Kostenüberschreitungen besteht. Während der Bauarbeiten kön-

nen chemische Verunreinigungen der Altbausubstanz oder des 

Bodens oder Kampfmittel entdeckt werden, deren Beseitigung 

ebenfalls zu Kostensteigerungen führen kann. Rechtsstreitigkei-

ten, beispielsweise durch Klagen von Anwohnern, können zu 

Verzögerungen oder zusätzlichen Kosten führen. Der wirtschaft-

liche Erfolg einer Projektentwicklung hängt insbesondere von der 

Veräußerung der Immobilien ab. Sollte eine Veräußerung nicht 

im erwarteten Zeitrahmen oder zu den kalkulierten Konditionen 

möglich sein, hätte dies unter Umständen gravierende Auswir-

kungen auf das wirtschaftliche Ergebnis dieser Investitionen. 
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So können beispielsweise Änderungen im Wettbewerbsumfeld 

einen Verkauf deutlich verzögern oder nur zu einem reduzierten 

Preis zulassen. Projektentwicklungen werden üblicherweise zu 

UY^U] TUed\YSX XxXUbU^ 9^dUY\ TebSX :Q^[[bUTYdU m^Q^jYUbd Q\c

Bestandsimmobilien mit der Folge einer höheren Hebelwirkung. 

Das bedeutet, dass bereits kleinere Kostenüberschreitungen, 

verringerte Mieteinnahmen oder reduzierte Veräußerungserlöse 

zu einem überproportionalen Verlust des eingesetzten Kapitals 

führen können. Risiken aus Projektentwicklungen können sich 

auch anlagegefährdend auswirken.

Baumängel-, Genehmigungs- und Altlastenrisiken

Auch bereits fertig gestellte Immobilien können Mängel aufwei-

sen. Insbesondere können Ausführung und Nutzung baulicher 

Anlagen von den erteilten Genehmigungen abweichen, ohne 

dass dies bei entsprechenden Untersuchungen festgestellt wird. 

Auch können bauliche Anlagen ohne erforderliche Genehmigung 

errichtet, geändert oder umgenutzt worden sein, weil die Baube-

teiligten oder Behörden davon ausgegangen sind, dass eine Ge-

nehmigung nicht erforderlich ist. Es ist nicht immer sichergestellt, 

dass eine vorhandene Bebauung und Nutzung Bestandsschutz 

genießt, so dass sie ggf. nachträglich geändert werden muss. 

Unentdeckte oder unterschätzte Mängel und Bodenverunreini-

We^WU^ [x^^U^ je e^UbgQbdUdU^ m^Q^jYU\\U^ :U\Qcde^WU^ VyXbU^,

Baumängel-, Genehmigungs- und Altlastenrisiken können sich 

auch anlagegefährdend auswirken.

Risiken aus divergierenden Wirtschaftsentwicklungen

9ec\w^TYcSXU A]]_RY\YU^]wb[dU U^dgYS[U\^ cYSX je] LUY\ Ti^Q-

mischer als die deutschen. Dies bedeutet, dass bei negativen 

allgemeinen Entwicklungen die Auswirkungen auf die Ertrags-

situation ausländischer Immobilien größer sein können als bei 

TUedcSXU^ A]]_RY\YU^, <YU A^nQdY_^cbQdU^ Y^ fUbcSXYUTU^U^ Dw^-

dern sind weitgehend unabhängig voneinander. Die langfristige 

Steigerung der laufenden Mieteinnahmen und in der Folge auch 

die Wertentwicklung der Immobilien sind eng mit der allgemeinen 

Preisentwicklung im Belegenheitsland der Immobilien verknüpft. 

K_\\dU TYU A^nQdY_^cbQdU Y^ <UedcSX\Q^T XxXUb cUY^ Q\c Y^ UY^U] TUb

Investitionsländer, so hätte dies zur Folge, dass die Einnahmen- 

und Wertentwicklung der in diesem Land getätigten Investitio-

^U^ WUbY^WUb Ycd Q\c TYU Y^\w^TYcSXU A^nQdY_^cbQdU, A^ TYUcU] >Q\\

würden diese Auslandsinvestitionen in Immobilien aus deutscher 

KYSXd ]xW\YSXUbgUYcU UY^U^ WUbY^WUbU^ _TUb [UY^U^ A^nQdY_^cQec-

gleich bieten. Die genannten Risiken können sich somit auch an-

lagegefährdend auswirken.

Weitere Risiken

Es bestehen weitere Risiken, die unter „Allgemeine Risiken“ 

beschrieben sind, insbesondere Währungsrisiken und Risiken 

aus ausländischen Rechtsordnungen (bei Auslandsimmobilien), 

>bU]Tm^Q^jYUbe^WcbYcY[U^ e^T NUbcYSXUbe^WcbYcY[U^,

Spezielle Risiken bei Investitionen in Private 

Equity

Portfoliorisiken

Bei den Zielunternehmen, in die indirekt über Zielgesellschaften 

investiert werden soll, wird es sich konzeptionsgemäß größten-

teils um nicht oder noch nicht börsennotierte Unternehmen han-

deln, die sich insbesondere noch in der Start-up-Phase und/oder 

UY^Ub NUb\ecd`XQcU RUm^TU^ [x^^U^, <YU PYU\WUcU\\cSXQVdU^ UbXQ\-

ten von den Zielunternehmen weder Sicherheiten noch erfolgen 

fest vereinbarte regelmäßige Ausschüttungen. Die Zielgesell-

cSXQVdU^ UbjYU\U^ Y^ TUb JUWU\ JyS[nyccU Y] OUcU^d\YSXU^ Ubcd

aus dem Erlös der Veräußerung der Beteiligung an dem Zielun-

ternehmen. Im Falle der Insolvenz eines Zielunternehmens haben 

die Zielgesellschaften und damit auch die Investmentgesellschaft 

gegebenenfalls erst nach Befriedigung aller sonstigen Gläubiger 

einen Anspruch auf Rückzahlung des von ihnen eingesetzten Ka-

pitals. Insbesondere Managementprobleme und/oder Probleme 

technischer oder operativer Art, aber auch Fehlbewertungen bei 

bereits von Zielgesellschaften getätigten Investitionen (insbeson-

dere beim Erwerb von Anteilen an bereits investierten Zielgesell-

schaften, sogenannten Secondaries) sowie Marktrisiken (siehe 

nachfolgend), können dazu führen, dass die Investitionen in ein-

zelne Zielunternehmen teilweise oder vollständig verloren sind. 

Es sind anlagegefährdende Auswirkungen zu erwarten, wenn 

dies in größerem Umfang der Fall wäre.

Marktrisiken

Die Rentabilität der Beteiligung an einer Zielgesellschaft aus dem 

:UbUYSX HbYfQdU =aeYdi Xw^Wd ]QrWUR\YSX f_^ TUb gYbdcSXQVd\YSXU^

Entwicklung der von der Zielgesellschaft gehaltenen Zielunter-

^UX]U^ QR, =c Ycd ]xW\YSX* TQcc JyS[nyccU Qec HbYfQdU =aeYdi

Investitionen später erfolgen, als prognostiziert. Dies würde auch 

RUY W\UYSXUb @xXU TUb JyS[nyccU je UY^Ub NUbbY^WUbe^W TUb JU^-

dite führen. Sowohl die allgemeine Entwicklung der Märkte für 

Unternehmensbeteiligungen (z. B. der Aktienmärkte) als auch die 

spezielle Bewertung von Zielunternehmen (z. B. aufgrund der be-

triebswirtschaftlichen Situation der Zielunternehmen) sowie eine 

geringere Verfügbarkeit von Fremdmitteln zur Finanzierung von 

Transaktionen können zu einer ungünstigen Entwicklung führen. 

Ein Rückgang der Veräußerungserlöse aufgrund allgemeiner z. B. 

konjunkturbedingter Marktrisiken lässt sich durch die innerhalb 

der Zielgesellschaften geplante Streuung der Beteiligungen nicht 
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verringern, so dass auch anlagegefährdende Folgen eintreten 

können.

>MWMOSHMZIVWMf]MIVYRK

Es ist möglich, dass die Investmentgesellschaft über ihre Be-

teiligungen an Zielgesellschaften nicht den gewünschten Grad 

TUb <YfUbcYmjYUbe^W UbbUYSXd, <YUc RUdbYVVd je] UY^U^ TYU PQX\ TUb

Zielgesellschaften, zum anderen deren Streuung nach Entwick-

\e^Wcji[\U^* Ewb[dU^ e^T gUYdUbU^ bU\UfQ^dU^ CbYdUbYU^, :UY UY^Ub

WUbY^WUbU^ JYcY[_TYfUbcYmjYUbe^W [Q^^ QeV =RU^U TUb A^fUcd]U^d-

gesellschaft bei Eintritt eines Risikos bei einem oder mehreren 

Zielunternehmen oder deren Zielgesellschaften ein größerer 

FQSXdUY\ U^dcdUXU^ Q\c TYUc RUY UY^Ub QecWU`bwWdU^ <YfUbcYm[QdY_^

TUb A^fUcdYdY_^U^ TUb >Q\\ cUY^ gybTU, EQ^WU\^TU <YfUbcYmjYUbe^W

kann sich anlagegefährdend auswirken.

Weitere Risiken

Es bestehen die unter „Allgemeine Risiken“ beschriebenen Ri-

siken, insbesondere Blind-Pool- und Marktzugangsrisiken so-

wie Managementrisiken auch auf Ebene der Zielgesellschaften, 

>bU]Tm^Q^jYUbe^WcbYcY[U^* QeSX QeV =RU^U TUb PYU\e^dUb^UX]U^*

Währungsrisiken und Auslandsrisiken.

Spezielle Risiken bei Investitionen in Energie-

erzeugungs-, Energietransport- und Energie-

speicheranlagen

Energieerzeugung, Kürzung oder Wegfall von Abnahme-

ZIVTgMGLXYRKIR SHIV WXEEXPMGLIV 3dVHIVYRK

Die Höhe der Einnahmen einer Zielgesellschaft, die in Anlagen 

zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, 

Gas oder Wärme aus erneuerbaren oder fossilen Energien sowie 

in hierfür genutzte Infrastruktur investiert, ist abhängig von der 

Menge der an die Abnehmer gelieferten Energie und gegebe-

^U^VQ\\c f_^ TU^ ZUgUY\YWU^ \Q^TUcc`UjYmcSXU^ JUWU\e^WU^ jeb

Förderung der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien (die 

z. B. in Deutschland im Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG – 

enthalten sind). Es bestehen die Risiken, dass weniger Energie 

erzeugt wird als prognostiziert, Energie nicht abgenommen wird, 

TYU \Q^TUcc`UjYmcSXU^ JUWU\e^WU^ jeb >xbTUbe^W Ub^UeUbRQbUb

Energien (z. B. die Einspeisevergütung nach dem EEG) – auch 

]Yd OYb[e^W Vyb RUbUYdc Y] :UdbYUR RUm^T\YSXU 9^\QWU^ o ^UWQdYf

WUw^TUbd _TUb QeVWUX_RU^ gUbTU^ _TUb UdgQYWU \Q^TUcc`UjYm-

sche Regelungen zur Deckelung der jährlichen Einspeisemenge 

zu einem bestimmten Vergütungssatz in Prognosen der Zielge-

sellschaften nicht berücksichtigt sind. Dies kann sich auch anla-

gegefährdend auswirken.

Standort- und Rohstoffrisiko

Operative Risiken bei dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, 

zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas oder Wärme 

aus erneuerbaren oder fossilen Energien sowie der dafür genutz-

ten Infrastruktur resultieren im Wesentlichen aus dem jeweiligen 

Standort oder der Verfügbarkeit der zur Energiegewinnung er-

forderlichen Rohstoffe/Energieträger, bei der Kraft-Wärme-Kopp-

lung auch aus den Absatzmöglichkeiten an einen Wärmeabneh-

mer oder in einem Wärmenetz. Versorgungsengpässe oder eine 

geringere Energieausbeute der Rohstoffe oder der Rückgang 

oder Wegfall des Energieabsatzes würden zu einem Rückgang 

des Ertrags der Zielgesellschaft führen. Bei Windkraft-, Photo-

voltaik- und solarthermischen Anlagen sowie Wasserkraftwer-

ken spielt die Entwicklung des Windaufkommens bzw. die Son-

^U^cSXUY^Y^dU^cYdwd e^T TQeUb Rjg, TUb OQccUbTebSXnecc UY^U

wesentliche Rolle für die Energiegewinnung und somit für das 

Ergebnis der Zielgesellschaften. Dabei handelt es sich um nicht 

RUUY^neccRQbU FQdebWbxrU^* TYU UbXUR\YSXU^ KSXgQ^[e^WU^ e^-

terliegen und die für einen wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen 

Werte unter Umständen deutlich unterschreiten können. Die Er-

tragserwartungen bei Windenergie-, Photovoltaik- und Wasser-

kraft-Anlagen beruhen üblicherweise auf Gutachten. Es besteht 

das Risiko, dass das tatsächliche Windaufkommen, die tatsäch-

\YSXU K_^^U^UY^cdbQX\e^W Rjg, TUb OQccUbTebSXnecc ^QSXXQ\dYW

unter den in den Gutachten angenommenen Werten liegt. Auch 

können langfristige Klimaveränderungen diese Naturgrößen 

negativ verändern und somit zu Ertragseinbußen führen. Bei 

Photovoltaik-Anlagen kann eine Ertragsminderung auch durch 

zeitweise Verschmutzung, Schneebedeckung und Verschattung 

der Module verursacht werden. Auch bei Windkraftanlagen kann 

Abschattung, vor allem im Innenbereich eines Windparks oder 

durch den Zubau benachbarter Windparks, ertragsmindernd wir-

ken. Bei den Rohstoffen/Energieträgern für die Erzeugung von 

Strom, Gas und Wärme aus Biomasse sind Preissteigerungen, 

Versorgungsengpässe, Lieferausfälle und Qualitätsverschlechte-

rungen möglich. Ertragsausfälle können zur Zahlungsunfähigkeit 

der Zielgesellschaft führen und auf diese Weise auch anlagege-

fährdende Auswirkungen haben.

`YbIVI 2MRgeWWI

Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von 

Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren oder fossilen Ener-

gien sowie die hierfür genutzte Infrastruktur sind regelmäßig der 

OYddUbe^W QecWUcUdjd, OUddUbUY^nyccU (j, :, @QWU\* :\YdjcSX\QW*

KSX^UU\QcdU^* Kdeb]cSXwTU^) _TUb =Y^nyccU QeV TQc ?U\w^TU

(z. B. Erdbeben, Überschwemmungen) können Schäden an den 

Anlagen verursachen. Schäden können auch durch unberech-

tigte Eingriffe Dritter (z. B. Vandalismus, Diebstahl) entstehen. 
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Schadensereignisse können auch dazu führen, dass eine Anlage 

dauerhaft nicht mehr betrieben werden kann. Im Übrigen können 

technische Probleme, behördliche Anordnungen, Altlasten, un-

vorhergesehene Hindernisse oder Ereignisse höherer Gewalt zu 

(z. T. auch dauerhaften) Betriebsunterbrechungen führen. Dies 

kann sich auch anlagegefährdend auswirken.

Klimawandel

Der Ertrag von Anlagen zur Erzeugung regenerativer Energien ist 

in hohem Maße von den klimatischen Verhältnissen abhängig. 

Der Klimawandel kann hier zu heute nicht vorhersehbaren Ver-

änderungen führen. Bspw. ist es möglich, dass künftig zuneh-

]U^TU KdQb[gY^TUbUYW^YccU je XwemWUbU^ 9RcSXQ\de^WU^ f_^

Windkraftanlagen mit entsprechenden Ertragsausfällen führen. 

Ebenso ist denkbar, dass umgekehrt der Klimawandel zu einer 

Abnahme der durchschnittlichen Windstärke mit längeren Flau-

tephasen insbesondere an Binnenstandorten führt. Ein Anstieg 

des Meeresspiegels könnte den Betrieb küstennaher Energie-

erzeugungsanlagen unmöglich machen oder nicht kalkulierte 

zusätzliche Betriebskosten verursachen. Ebenso könnte der Kli-

mawandel bzw. in diesem Zusammenhang stehende politische 

Veränderungen dazu führen, dass Unternehmen bestimmter 

Branchen in ihrer künftigen Geschäftstätigkeit soweit einge-

schränkt sind, dass sie mit ihnen geschlossene Energieabnah-

meverträge nicht mehr einhalten können. Dies kann sich auch 

anlagegefährdend auswirken.

Technische Mängel, Lebensdauer, Kosten

Technische Mängel, erhöhter Verschleiß oder Materialermüdung 

können die Nutzungsdauer verringern und damit die Wirtschaft-

lichkeit der Zielgesellschaften erheblich verschlechtern. Im Übri-

gen können Ertragseinbußen dadurch entstehen, dass höhere 

als die kalkulierten Aufwendungen für Wartung, Instandhaltung/ 

-setzung und Betrieb einer Anlage anfallen. Auch besteht das 

Risiko, dass etwaige Gewährleistungsansprüche gegen Lieferan-

ten oder Hersteller der Anlagen bspw. aufgrund einer Insolvenz 

des Garantiegebers nicht durchgesetzt werden können. Dies 

kann sich auch anlagegefährdend auswirken.

;YX]YRKWZIVXVcKI

Die Nutzung der Grundstücke zur Errichtung und zum Betrieb 

von Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung 

von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren oder fossilen 

=^UbWYU^ c_gYU TUb TQVyb WU^edjdU^ A^VbQcdbe[deb UbV_\Wd XwemW

aufgrund langfristiger Nutzungsverträge. Die vorzeitige Been-

digung des Nutzungsvertrages, z. B. im Fall der Insolvenz des 

Grundstückseigentümers, kann sich anlagegefährdend auswir-

ken.

Projektentwicklungs- und Baurisiken

Es sind auch Investitionen der Zielgesellschaften in noch nicht 

begonnene oder noch nicht fertig gestellte Anlagen sowie in 

eine Erneuerung bestehender Anlagen (sogenanntes Repow-

ering) möglich. Diese bergen zusätzliche Risiken, die einerseits 

die Erstellung der Anlagen sowie die hierfür kalkulierten Kosten 

betreffen und andererseits deren spätere Nutzung. Sollte eine 

Fertigstellung und Nutzung in diesen Fällen nicht im erwarteten 

Umfang und Zeitrahmen oder zu den kalkulierten Konditionen 

möglich sein, hätte dies unter Umständen gravierende Auswir-

kungen auf das wirtschaftliche Ergebnis dieser Investitionen. 

Projektentwicklungs- und Baurisiken können sich auch anlage-

gefährdend auswirken.

Bodenverunreinigungen

Bei den Grundstücken, auf denen Photovoltaik-Anlagen errich-

dUd e^T RUdbYURU^ gUbTU^* XQ^TU\d Uc cYSX XwemW e] C_^fUbcY-

_^cnwSXU^ Qec gYbdcSXQVd\YSXUb _TUb ]Y\YdwbYcSXUb Fedje^W, =c Ycd

daher nicht unwahrscheinlich, dass die Grundstücke Altlasten 

enthalten. Die Haftung der Grundstückseigentümer für Altlasten 

wird in den Pachtverträgen regelmäßig eingeschränkt. Sofern die 

Nutzung einer Photovoltaik-Anlage aufgrund etwaiger Altlasten 

ganz oder teilweise nicht mehr möglich ist, bestehen daher nur 

sehr eingeschränkte Schadensersatzansprüche der die Anlage 

betreibenden Zielgesellschaft. Im Übrigen kann aufgrund zwin-

gender Regelungen des Bodenschutzgesetzes, neben weiteren 

NUb`nYSXdUdU^* QeSX UY^U PYU\WUcU\\cSXQVd Q\c :UdbUYRUb UY^Ub HX_-

tovoltaik-Anlage und Pächter des dafür genutzten Grundstücks 

und somit als Inhaber der tatsächlichen Gewalt in einer Ermes-

sensentscheidung der zuständigen Behörde zu Sanierungsmaß-

nahmen herangezogen werden. Dieses Risiko kann sich auch 

anlagegefährdend auswirken.

Rücklagen für Rückbau

Sollten Zielgesellschaften keine oder unzureichende Rücklagen 

für einen späteren Anlagenrückbau bilden, gehen überplanmäßi-

ge Kosten zu Lasten der jeweiligen Zielgesellschaft. Das Ergebnis 

TUb PYU\WUcU\\cSXQVd Y] BQXb TUc JyS[RQec gybTU U^dc`bUSXU^T

vermindert, wodurch sich auch das Ergebnis der Investmentge-

sellschaft verringert. Das Risiko kann sich somit anlagegefähr-

dend auswirken. 

Weitere Risiken

Es bestehen die unter „Allgemeine Risiken“ beschriebenen Ri-

cY[U^* Y^cRUc_^TUbU >bU]Tm^Q^jYUbe^Wc+ e^T NUbcYSXUbe^Wc-

risiken. Bei Investitionen in ausländische Energieanlagen ist mit 

Währungsrisiken sowie Risiken aus ausländischen Rechtsord-

nungen zu rechnen.



derigo

29

Spezielle Risiken bei Investitionen in  

Infrastruktur

Verwendungs- und Vermietungsrisiko

Ein generelles Risiko einer jeden (auch mittelbaren) Investition in 

Infrastruktur, einschließlich als Infrastruktur genutzter Immobilien, 

besteht in der dauerhaften Nutzbarkeit bzw. Vermietbarkeit zu 

Konditionen, die den wirtschaftlichen Erwartungen an die Inves-

tition entsprechen. Es besteht das Risiko, dass Nutzer ihre ver-

dbQW\YSX fUbUY^RQbdU^ HnYSXdU^ ^YSXd UbVy\\U^ e^T QecVQ\\U^, FQSX

vertragsgemäßem oder auch vorzeitigem Ablauf bestehender 

Verträge besteht das Risiko, dass die Infrastruktur-Einrichtungen 

oder  Immobilien im Anschluss nicht oder nur zu ungünstigeren 

Konditionen als ursprünglich erwartet weiterverwendet bzw. ver-

mietet werden können. Dies würde jeweils zu Einnahmeausfällen 

bei den betroffenen Zielgesellschaften führen, die sich auch anla-

gegefährdend auswirken können. Niedrigere als die kalkulierten 

A^nQdY_^cbQdU^ [x^^U^ Y] DQeVU TUb BQXbU TQje VyXbU^* TQcc TYU

in den Nutzungs- oder Mietverträgen üblicherweise vereinbarte 

Anpassung der Konditionen an die Preisentwicklung nicht zu 

den kalkulierten Einnahmensteigerungen führt. Im ungünstigsten 

Fall können die Einnahmeausfälle so hoch sein, dass die Zins- 

und Tilgungszahlungen für die von einer Zielgesellschaft aufge-

nommenen Kredite nicht mehr bedient werden können und die 

Kreditgeber die Infrastruktur-Einrichtungen oder  Immobilien ver-

werten, wodurch auch ein Totalverlust der in die betroffenen Ziel-

gesellschaften investierten Mittel eintreten kann. Dies kann sich 

anlagegefährdend auswirken.

Marktrisiko

Die Wertentwicklung von Infrastruktur-Einrichtungen und  Immo-

bilien hängt in erster Linie von den nachhaltig erzielbaren Ein-

nahmen, aber auch von Faktoren wie Standort, Nutzungsmög-

lichkeiten, Bauqualität, Stand der Technik sowie der allgemeinen 

Wirtschafts- und Konjunkturentwicklung ab. Es kann vorkom-

men, dass durch eine Erhöhung des Angebotes an dem jeweili-

gen Standort die Auslastung sinkt oder das erzielbare Preisniveau 

sinkt und in der Folge sowohl die laufenden Einnahmen als auch 

die Wertentwicklung der Infrastruktur-Einrichtungen und  Immo-

bilien deutlich hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Aus-

\Qcde^W [Q^^ QeVWbe^T [_^Ze^[debU\\Ub =Y^nyccU Q\\WU]UY^ cY^[U^

oder an einzelnen Standorten beispielsweise in Abhängigkeit 

der wirtschaftlichen Attraktivität einzelner Städte für Unterneh-

mensansiedlungen oder auch aufgrund unternehmenspolitischer 

Entscheidungen von Großunternehmen zurückgehen. Bei zahl-

reichen Infrastruktur-Einrichtungen haben unter anderem Ände-

rungen in der Bevölkerungsstruktur (Zu- und Wegzug, Lebensal-

dUb* =Y^[_]]U^) ]QrWUR\YSXU^ =Y^necc QeV YXbU NUbgU^TRQb[UYd,

Hier können sich sowohl lokale Faktoren, wie die Wettbewerbs-

situation am Standort, als auch allgemeine Trends ändern. Ins-

besondere die zunehmende Digitalisierung, die Veränderung der 

Güterströme und der Mobilität (insbesondere die Zunahme der 

Elektromobilität) aber auch die sinkende Finanzkraft öffentlicher 

9eVdbQWWURUb e^T TUb c_jYQ\U^ KYSXUbe^WccicdU]U [x^^dU^ \Q^W-

fristig negative Auswirkungen auf bestimmte Wirtschaftszweige 

und damit auf die Verwendbarkeit von Infrastruktur-Einrichtungen 

e^T A]]_RY\YU^ XQRU^, <YUcU =Y^nyccU [x^^U^ cYSX c_g_X\ QeV

die laufenden Einnahmen als auch auf die Wertentwicklung der 

Infrastruktur-Einrichtungen und  Immobilien negativ auswirken. 

Zu geringe Erlöse aus einem späteren Verkauf von Infrastruktur-

Einrichtungen und  Immobilien durch die Zielgesellschaften kön-

nen sich anlagegefährdend auswirken. 

Kostenrisiko

Es können Ertragseinbußen bis hin zu (anlagegefährdenden) 

Vermögensverlusten dadurch entstehen, dass bei den Zielgesell-

schaften höhere als die kalkulierten Aufwendungen für Repara-

debU^ e^T A^cdQ^TXQ\de^W Q^VQ\\U^, EQrWUR\YSXU^ =Y^necc XYUbQeV

haben folgende Entwicklungen: Preissteigerungen können mög-

licherweise nicht oder nicht in voller Höhe über entsprechende 

Klauseln in den Verträgen auf die Nutzer umgelegt werden. Darü-

ber hinaus ist es insbesondere in Zusammenhang mit Neu- oder 

Anschlussverträgen möglich, dass zusätzliche Aufwendungen 

nötig werden. Zusätzliche Aufwendungen können aber auch 

durch veränderte Anforderungen der Nutzer erforderlich werden, 

um den Werterhalt der Infrastruktur-Einrichtungen und  Immobi-

lien sicherzustellen. Solche Aufwendungen können auch früher 

notwendig werden als kalkuliert. Bei Verkauf der Infrastruktur-

Einrichtungen und  Immobilien können weitere Aufwendungen 

zur Revitalisierung anfallen. Dies kann zu Verlusten führen und 

sich somit anlagegefährdend auswirken.

Projektentwicklungsrisiken

Es sind auch Investitionen in Zielgesellschaften möglich, die in 

den Neubau, Umbau und die Revitalisierung von Infrastruktur-

Einrichtungen und  Immobilien investieren. Diese bergen zusätz-

liche Risiken: Projekte können möglicherweise aufgrund recht-

licher, witterungsbedingter oder bautechnischer Gründe nicht 

rechtzeitig fertiggestellt werden. Dies kann zu Kostenüberschrei-

tungen führen oder auch zur Kündigung bereits geschlossener 

Verträge mit künftigen Nutzern, sofern Übergabefristen über-

schritten werden. Die Infrastruktur-Einrichtungen und  Immobilien 

cY^T XwemW ^_SX ^YSXd f_\\cdw^TYW QecWU\QcdUd, <YU [Q\[e\YUbdU^

C_cdU^ cY^T ]UYcd ^eb dUY\gUYcU fUbdbQW\YSX mhYUbd* c_ TQcc TQc

Risiko von Kostenüberschreitungen besteht. Während der Bau-

arbeiten können chemische Verunreinigungen der Bausubstanz 
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oder des Bodens oder Kampfmittel entdeckt werden, deren Be-

seitigung ebenfalls zu Kostensteigerungen führen kann. Rechts-

streitigkeiten, beispielsweise durch Klagen von Anwohnern, 

können zu Verzögerungen oder zusätzlichen Kosten führen. Pro-

jektentwicklungen werden üblicherweise zu einem deutlich höhe-

bU^ 9^dUY\ TebSX :Q^[[bUTYdU m^Q^jYUbd Q\c :UcdQ^TcUY^bYSXde^WU^

oder  Immobilien mit der Folge einer höheren Hebelwirkung. Das 

bedeutet, dass bereits kleinere Kostenüberschreitungen, verrin-

gerte Einnahmen oder reduzierte Veräußerungserlöse zu einem 

überproportionalen Verlust des eingesetzten Kapitals führen kön-

nen. Risiken aus Projektentwicklungen können sich auch anlage-

gefährdend auswirken.

Baumängel-, Genehmigungs- und Altlastenrisiken

Auch bereits fertig gestellte Infrastruktur-Einrichtungen und  Im-

mobilien können Mängel aufweisen. Insbesondere können Aus-

führung und Nutzung baulicher Anlagen von den erteilten Ge-

nehmigungen abweichen, ohne dass dies bei entsprechenden 

Untersuchungen festgestellt wird. Auch können bauliche Anla-

gen ohne erforderliche Genehmigung errichtet, geändert oder 

umgenutzt worden sein, weil die Baubeteiligten oder Behörden 

davon ausgegangen sind, dass eine Genehmigung nicht erfor-

derlich ist. Es ist nicht immer sichergestellt, dass eine vorhan-

dene Bebauung und Nutzung Bestandsschutz genießt, so dass 

sie ggf. nachträglich geändert werden muss. Unentdeckte oder 

unterschätzte Mängel und Bodenverunreinigungen können zu 

e^UbgQbdUdU^ m^Q^jYU\\U^ :U\Qcde^WU^ VyXbU^, :Qe]w^WU\+* ?U-

nehmigungs- und Altlastenrisiken können sich auch anlagege-

fährdend auswirken.

Risiken aus divergierenden Wirtschaftsentwicklungen

9ec\w^TYcSXU Ewb[dU U^dgYS[U\^ cYSX je] LUY\ Ti^Q]YcSXUb Q\c

die deutschen. Dies bedeutet, dass bei negativen allgemeinen 

Entwicklungen die Auswirkungen auf die Ertragssituation auslän-

discher Investitionen größer sein können als bei Investitionen im 

A^\Q^T, <YU A^nQdY_^cbQdU^ Y^ fUbcSXYUTU^U^ Dw^TUb^ cY^T gUYd-

gehend unabhängig voneinander. Die langfristige Steigerung der 

laufenden Einnahmen und in der Folge auch die Wertentwicklung 

der Infrastruktur-Einrichtungen und  Immobilien sind eng mit der 

allgemeinen Preisentwicklung im Belegenheitsland der Infrastruk-

deb+=Y^bYSXde^WU^ e^T A]]_RY\YU^ fUb[^y`Vd, K_\\dU TYU A^nQdY_^c-

rate in Deutschland höher sein als in einem der Investitionsländer, 

so hätte dies zur Folge, dass die Einnahmen- und Wertentwick-

lung der in diesem Land getätigten Investitionen geringer ist als 

TYU Y^\w^TYcSXU A^nQdY_^cbQdU, A^ TYUcU] >Q\\ gybTU^ TYUcU 9ec-

landsinvestitionen aus deutscher Sicht möglicherweise einen ge-

bY^WUbU^ _TUb [UY^U^ A^nQdY_^cQecW\UYSX RYUdU^, <YU WU^Q^^dU^

Risiken können sich somit auch anlagegefährdend auswirken.

Klimawandel

Es ist denkbar, dass der Klimawandel zu einem Anstieg des 

Meeresspiegels führt so dass bspw. küstennahe Infrastrukturan-

lagen wie bspw. Häfen nicht mehr oder nur mit nicht kalkulierten 

zusätzlichen Kosten betrieben werden können. Ebenso können 

zunehmende Starkwindereignisse zu vermehrten Schäden bspw. 

an Leitungsnetzen führen. In der Folge könnten solche nicht mehr 

versicherbar sein oder steigende Versicherungsprämien würden 

zu nicht kalkulierten Mehrkosten führen. Die genannten Risiken 

können sich somit auch anlagegefährdend auswirken.

Weitere Risiken

Es bestehen weitere Risiken, die unter „Allgemeine Risiken“ be-

schrieben sind, insbesondere Währungsrisiken und Risiken aus 

ausländischen Rechtsordnungen (bei Auslandsinvestitionen), 

>bU]Tm^Q^jYUbe^WcbYcY[U^ e^T NUbcYSXUbe^WcbYcY[U^,

Spezielle Risiken bei Investitionen in  

Luftfahrzeuge

Vermietungsrisiken

Das Ergebnis der Beteiligung an Zielgesellschaften, die in Luft-

fahrzeuge investieren, hängt von den Erlösen aus der Vermie-

tung der Flugzeuge an den jeweiligen Leasingnehmer ab. Es 

besteht das Risiko, dass sich die Bonität des Leasingnehmers 

verschlechtert zum Beispiel aufgrund eines Rückgangs des Pas-

sagier- und Frachtaufkommens, des steigenden Kostendrucks 

in der Luftfahrtbranche, gestiegener Ölpreise, Einführung bzw. 

Erhöhung einer Kerosinsteuer oder von Abgaben im Zusammen-

hang mit dem Emissionshandel. Dies kann dazu führen, dass der 

DUQcY^W^UX]Ub cUY^U fUbdbQW\YSXU^ NUb`nYSXde^WU^ ^YSXd _TUb

nicht rechtzeitig erfüllt, mit der Folge von Einnahmeausfällen oder 

der vorzeitigen Beendigung der Leasingverträge (die wiederum 

mit dem Kostenrisiko bei einer Anschlussvermietung verbunden 

ist). Im Falle der Beendigung eines Leasingvertrages besteht das 

Risiko, dass das jeweilige Luftfahrzeug nicht oder nur zu einer 

niedrigeren Miete als ursprünglich erwartet weitervermietet wer-

den kann, z. B. weil starkes Flottenwachstum oder eine schwa-

che Entwicklung des Welthandels in der Zukunft zu Überkapazi-

täten und damit zu Einnahmeausfällen führen. Einnahmeausfälle 

bei den Zielgesellschaften können zu deren Zahlungsunfähigkeit 

führen und sich dadurch auch anlagegefährdend auswirken.

Marktrisiko

Die Wertentwicklung von Luftfahrzeugen hängt in erster Linie von 

der Preisentwicklung für gebrauchte Luftfahrzeuge des entspre-

SXU^TU^ Li`c QR, <YUcU gYbT Y^cRUc_^TUbU f_^ TUb =^dgYS[\e^W
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des weltweiten Personen- und Gütertransportvolumens, den 

Produktionszahlen der Luftfahrzeughersteller sowie von der all-

gemeinen weltweiten Wirtschafts- und Konjunkturentwicklung 

RUUY^neccd, =^dgYS[U\^ cYSX TYUcU =Y^neccVQ[d_bU^ ^UWQdYf* RU-

steht das Risiko, dass der tatsächliche Veräußerungserlös erheb-

lich niedriger ist als erwartet. Der Veräußerungserlös stellt neben 

den laufenden Einnahmen aus der Vermietung der Luftfahrzeuge 

regelmäßig eine wesentliche Position des wirtschaftlichen Ergeb-

nisses der Beteiligung an einer in Luftfahrzeugen, Luftfahrzeug-

bestand- und -ersatzteilen investierten Zielgesellschaft dar. Ge-

ringere Verkaufserlöse als angenommen führen deshalb zu einer 

^UWQdYfU^ NUbw^TUbe^W TUb JyS[nyccU Qec TUb A^fUcdYdY_^ e^T

können sich anlagegefährdend auswirken. 

Kostenrisiko

Bei Zielgesellschaften, die in Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbe-

stand- und -ersatzteile investieren, können Ertragseinbußen da-

durch entstehen, dass höhere als die kalkulierten Aufwendungen 

für den Erwerb und die Instandhaltung anfallen. So können Kauf-

verträge Preisanpassungsklauseln enthalten, die den Hersteller 

oder Verkäufer berechtigen, den Lieferpreis zu erhöhen bzw. 

einen Preiszuschlag infolge Lieferpreiserhöhungen zu fordern. 

PeTU] [x^^U^ QeVWbe^T f_^ 9enQWU^ TUb DeVdfUb[UXbcRUXxb-

den oder aufgrund von Vorgaben des Herstellers Umbauten 

bzw. Nachrüstungen an einem Luftfahrzeug erforderlich werden, 

wobei die hierdurch anfallenden Kosten unter Umständen nicht 

oder nicht vollständig an den Mieter des jeweiligen Luftfahrzeugs 

weitergegeben werden können. Auch bei einer Anschlussver-

mietung müssen möglicherweise derartige Kosten von der Ziel-

gesellschaft übernommen werden. Es ist ferner möglich, dass 

im Zusammenhang mit einer Anschlussvermietung unvorherge-

sehene Investitionen nötig werden. Im Übrigen können bei der 

Anschlussvermietung und bei der Veräußerung der Luftfahrzeuge 

Kosten im Rahmen der Vermarktung sowie Kosten für eine even-

tuell erforderliche Umrüstung der Luftfahrzeuge entstehen, die 

erheblich über den hierfür in Ansatz gebrachten Schätzungen lie-

gen. Kostensteigerungen auf Ebene der Zielgesellschaften haben 

bUWU\]wrYW QeSX UY^U^ ^UWQdYfU^ =Y^necc QeV TQc gYbdcSXQVd\YSXU

Ergebnis der Investmentgesellschaft. Für den Anleger kann sich 

dies auch anlagegefährdend auswirken.

Weitere Risiken

Es bestehen weitere Risiken, die unter „Allgemeine Risiken“ be-

cSXbYURU^ cY^T* Y^cRUc_^TUbU >bU]Tm^Q^jYUbe^Wc+* NUbcYSXU-

rungs- und Währungsrisiken sowie Risiken aus ausländischen 

Rechtsordnungen.

Steuerliche Risiken

Rechtsänderungsrisiko

Die steuerlichen Ausführungen in diesem Prospekt beruhen auf 

der Auffassung der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur Anwen-

dung der derzeitigen Steuergesetze. Regelmäßige Steuerände-

rungen, auch grundlegende Steuerreformen erfolgen zum Teil in 

kurzen Zeitabständen. Es ist insbesondere möglich, dass Pläne 

zur Besteuerung privater Veräußerungsgewinne bei Immobilien 

– unabhängig von der zehnjährigen Spekulationsfrist – wieder 

aufgegriffen werden. Das Risiko der Änderung steuerrechtlicher 

Regelungen sowie deren Auslegung durch die Finanzverwaltung 

und die Rechtsprechung trägt allein der Anleger.

Risiko abweichender steuerlicher Beurteilung durch 

Finanzbehörden und Finanzgerichte

Es besteht das Risiko, dass die Finanzverwaltung oder die Fi-

nanzgerichtsbarkeit zur steuerlichen Behandlung der Einkünfte 

der Investmentgesellschaft und der Anleger eine andere Auffas-

sung als die Kapitalverwaltungsgesellschaft vertritt. Das kann die 

nachfolgend im Einzelnen dargestellten steuerlichen Risiken be-

treffen sowie die übrigen steuerlichen Aspekte des Beteiligungs-

angebotes.

Eine abweichende Ansicht der Finanzverwaltung kann im Be-

steuerungsverfahren bei Erstellung der Steuerbescheide sowie 

anlässlich einer Betriebsprüfung zum Tragen kommen. Erst nach 

Abschluss dieser Verfahren und eventuell daran anschließender 

=Y^c`beSXc+ e^T m^Q^jWUbYSXd\YSXUb NUbVQXbU^ Ycd Vyb TQc RUdbUV-

fende Veranlagungsjahr die steuerliche Behandlung geklärt.

Die steuerliche Behandlung der Geschäftsvorfälle eines Veranla-

gungsjahres hindert die Finanzverwaltung nicht daran, in darauf 

V_\WU^TU^ BQXbU^ XYUbf_^ QRgUYSXU^T je U^dcSXUYTU^,

Eine von der Prospektdarstellung abweichende steuerliche Be-

handlung könnte negative Auswirkungen auf die steuerlichen Er-

gebnisse der Investmentgesellschaft und der Anleger bis hin zu 

anlegergefährdenden Wirkungen haben.

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass dem Anleger aufgrund 

eines anteilig auf ihn entfallenden steuerlichen Ergebnisses aus 

der Beteiligung an der Investmentgesellschaft bereits steuerliche 

Einkünfte zugerechnet werden ohne dass durch die Investment-

gesellschaft eine Ausschüttung erfolgt. Die Steuerschuld hat der 

Anleger in diesen Fällen aus seinem übrigen Vermögen zu leisten.

Es können auch rückwirkend noch nicht endgültig steuerlich 

veranlagte Veranlagungszeiträume geändert werden und sowohl 

bei der Investmentgesellschaft als auch bei den Anlegern Zinsen 

nach der Abgabenordnung von derzeit 6 % p. a. (vgl. § 233 a 

AO) anfallen.
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Besteuerung der Einkünfte aus Zweckgesellschaften

Es kann ferner nicht ausgeschlossen werden, dass die Finanz-

verwaltung trotz der dagegen sprechenden wirtschaftlichen und 

rechtlichen Gegebenheiten einen Gestaltungsmissbrauch unter-

stellt und die Abschirmwirkung von Zweckgesellschaften in der 

Rechtsform von Kapitalgesellschaften in Zweifel zieht, d. h. die 

Anleger so behandelt, als wären diese unmittelbar an den Ziel-

WUcU\\cSXQVdU^ RUdUY\YWd* e^T TYU PenyccU TUb :UcdUeUbe^W e^-

terwirft.

AQUYEPMf]MIVYRK HIV 2MROeRJXI HIV @VIYKIFIV

Soweit von der Finanzverwaltung die Zurechnung der Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung aufgrund einer anderen Beur-

teilung der Treuhandverhältnisse der Treugeber zum Treuhand-

kommanditisten oder auch die Treuhandverhältnisse der Invest-

mentgesellschaft als Treugeber bei einer anderen Zielgesellschaft 

abgelehnt würden, wären die erhaltenen Ausschüttungen der 

Anleger insoweit als Kapitaleinkünfte zu behandeln. Dies kann zu 

Steuernachzahlungen und zu Zinsforderungen des Fiskus führen.

4I[IVFPMGLI 6Rf]MIVYRK YRH KI[IVFPMGLIV 4VYRHWXeGOW-

handel

Es besteht das Risiko, dass die Einkünfte aus der Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft – auch rückwirkend – in Einkünfte aus 

?UgUbRURUdbYUR e]aeQ\YmjYUbd gUbTU^* c_ TQcc cYU RUY] 9^\U-

ger mit dem regulären Einkommensteuersatz besteuert werden. 

In diesem Fall wären auch die nach Ablauf der Spekulationsfrist 

erzielten Einkünfte aus der Veräußerung von Grundstücken zu 

versteuern; für Einkünfte aus Kapitalvermögen, insbesondere 

die aus Zweckgesellschaften in der Rechtsform vom Kapitalge-

sellschaften bezogenen Dividenden, wäre dann nicht der Abgel-

tungssteuersatz maßgeblich, sondern diese würden zu einem 

Anteil von 60 % im Teileinkünfteverfahren besteuert.

Hierzu kann es kommen, wenn die Investmentgesellschaft oder 

eine Personengesellschaft, an der sie direkt oder indirekt nicht 

über eine Zweckgesellschaft in der Rechtsform einer Kapitalge-

sellschaft beteiligt ist, eine Tätigkeit ausübt, die von der Finanz-

verwaltung oder der Finanzgerichtsbarkeit als gewerbliche Tätig-

keit eingestuft wird, oder wenn eine solche Personengesellschaft 

als gewerblich geprägt anzusehen ist und somit die Investment-

WUcU\\cSXQVd WUgUbR\YSX Y^mjYUbd,

<YU WUgUbR\YSXU M]aeQ\YmjYUbe^W [x^^dU j, :, UY^dbUdU^* gU^^

der Tatbestand des gewerblichen Grundstückshandels bejaht 

wird oder auch bei Investitionen in andere Vermögensanlagen 

(z. B. Luftfahrzeuge) wenn bereits beim Erwerb die (zumindest 

bedingte) Absicht besteht, einen Gewinn aus der Veräußerung 

des Wirtschaftsguts zu erzielen. Hinweise auf eine solche Ab-

sicht ergeben sich u. a. daraus, dass ein Totalgewinn über die 

gesamte Beteiligungsdauer nur im Falle einer Veräußerung des 

Wirtschaftsguts erzielt wird.

<YU WUgUbR\YSXU M]aeQ\YmjYUbe^W [x^^dU VUb^Ub QeSX TQ^^ UY^-

treten, wenn die Finanzverwaltung künftig – entgegen ihrer bis-

XUbYWU^* Y] c_WU^Q^^dU^ HbYfQdU+=aeYdi+=b\Qcc (:Kd:\, A /--1* 1-)

fUbxVVU^d\YSXdU^ NUbgQ\de^Wc`bQhYc o TUb f_] :e^TUcm^Q^jX_V

(BFH I R 46/10; BStBl. 2014, 764) vertretenen Rechtsauffassung 

folgen sollte, dass es für eine originäre gewerbliche Tätigkeit ge-

nügen kann, wenn eine Personengesellschaft ihre Geschäfte ein-

schlägig versierten und gewerblich tätigen Personen überträgt 

(die aufgrund aufsichtsbehördlicher Erlaubnis handeln) und als 

Finanzunternehmen im Sinne von § 1 Abs. 3 des Kreditwesenge-

setzes am Marktgeschehen teilnimmt.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat ihrer Planung der Investiti-

_^U^ e^T TUb (RYc je] BQXb /-0- f_bgYUWU^T yRUb UY^U L_SXdUb-

gesellschaft der Investmentgesellschaft in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft erfolgenden) Reinvestitionen die im soge-

^Q^^dU^ HbYfQdU+=aeYdi+=b\Qcc fUbxVVU^d\YSXdU NUbgQ\de^Wc`bQhYc

zugrunde gelegt. Sie geht davon aus, dass ihre aufsichtsrecht-

lich zwingend erforderliche Bestellung als externe Kapitalverwal-

tungsgesellschaft eine gewerbliche Tätigkeit nicht begründet. Es 

lässt sich nicht ausschließen, dass die Finanzverwaltung oder die 

Finanzgerichte die Gesamtumstände gleichwohl als gewerbliche 

LwdYW[UYd aeQ\YmjYUbU^ _TUb TQcc QeVWbe^T e^f_bXUbWUcUXU^Ub

Umstände, insbesondere einer sogenannten Abfärbe- oder In-

mjYUbe^WcgYb[e^W WUgUbR\YSX dwdYWUb _TUb WUgUbR\YSX WU`bwWdUb

Zielgesellschaften, der Umfang einer vermögensverwaltenden 

Tätigkeit überschritten wird.

Die vermögensverwaltende Struktur der Investmentgesellschaft 

hängt von der Befugnis zur Geschäftsführung des geschäftsfüh-

renden Kommanditisten ab. Es besteht das Risiko, dass aufgrund 

der Stellung der Kapitalverwaltungsgesellschaft die tatsächliche 

Befugnis von der Finanzverwaltung oder der Finanzgerichtsbar-

keit als zu gering erachtet wird. Eine solche Auffassung hätte die 

WUgUbR\YSXU M]aeQ\YmjYUbe^W TUb =Y^[y^VdU TUb A^fUcd]U^dWU-

cU\\cSXQVd jeb >_\WU, >Ub^Ub gybTU UY^U M]aeQ\YmjYUbe^W TUb Q\c

vermögensverwaltend eingestuften Investmentgesellschaft als 

gewerblich insbesondere zur Folge haben, dass alle Einkünfte 

der Investmentgesellschaft der Gewerbesteuer unterlägen und 

die bei vermögensverwaltender Betrachtung steuerfreien „Spe-

[e\QdY_^cWUgY^^Ul URU^VQ\\c cdUeUb`nYSXdYW gybTU^,

Gewinne aus privaten Veräußerungsgeschäften

Weiterhin können aufgrund eines Verkaufs bzw. der Übertragung 

von Kommanditanteilen (z. B. durch vorzeitiges Ausscheiden 

aus der Gesellschaft) steuerbare Gewinne aus privaten Veräuße-

rungsgeschäften entstehen, wenn sie innerhalb der in § 23 EStG 

genannten Fristen erfolgen. 
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Steuerliche Ergebniszuweisungen, Abgabe der Steuerer-

klärungen

Bei unterjährigen Veränderungen im Kapital (insb. Platzierungsphase) 

erfolgt die Zurechnung der Einkünfte zeitanteilig (pro rata temporis). 

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die in diesem Fall 

durchzuführende abweichende Ergebnisverteilung nicht alle ggf. 

etwaige daraus herrührende Benachteiligungen ausgleichen wird.

Für die alljährlich einzureichenden Steuererklärungen der Invest-

mentgesellschaft werden gültige Daten der Anleger benötigt. So-

weit diese nicht aktuell sind und deswegen eine elektronische 

Einreichung der Steuererklärung bei dem Finanzamt verspätet 

erfolgt wird die Investmentgesellschaft mit zusätzlichen Kosten 

(insb. Verspätungszuschläge) belastet.

Doppelbesteuerung, Steuererklärung im Ausland, Führen 

von Einlagenkonten ausländischer Kapitalgesellschaften

Die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sehen Inves-

titionen im Ausland vor. Trotz der bestehenden zwischenstaatli-

chen Doppelbesteuerungsabkommen und der insofern teilweise 

anzuwendenden Freistellungsmethode mit Progressionsvorbe-

halt bzw. der Anrechnungsmethode kann es ertragsteuerlich, 

aber auch bei anderen Steuerarten (Gewerbesteuer, Erbschaft-

steuer) zu einer teilweisen oder vollständigen Doppelbesteue-

rung der ausländischen Einkünfte kommen. Es besteht auch das 

Risiko der Kündigung solcher Abkommen, mit der Folge einer 

möglichen Doppelbesteuerung.

Aufgrund der geplanten Investitionen im Ausland ist es möglich, 

dass der Anleger der Investmentgesellschaft dort eigene steuerli-

che Erklärungen auf eigene Kosten abzugeben hat. 

Die Rückgewähr von nicht in das Nennkapital geleisteten Einla-

gen bei Kapitalgesellschaften gehört grundsätzlich nicht zu den 

cdUeUb`nYSXdYWU^ =Y^^QX]U^* c_gUYd TYU NUb]Y^TUbe^W TUc =Y^-

lagenkontos i.S.d. § 27 KStG als verwendet gilt. Hierzu ist ein 

gesondertes Feststellungsverfahren notwendig, dessen Ergebnis 

für die steuerliche Behandlung bindend ist. Nach Auffassung der 

>Y^Q^jfUbgQ\de^W m^TUd k /4 9Rc, 5 CKd? QeSX 9^gU^Te^W QeV

Körperschaften, die in einem Staat ansässig sind, auf den das 

Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwen-

Te^W m^TUd, =c RUcdUXd TQc JYcY[_* TQcc TYU A^fUcd]U^dWUcU\\-

cSXQVd ^YSXd WU^yWU^T =Y^necc QeV TUbQbdYWU :UdUY\YWe^Wce^dUb-

nehmen ausüben kann, um die geforderte Erklärung zur Führung 

des Einlagenkontos abzugeben. Ohne diese Feststellung würden 

TYU CQ`YdQ\byS[jQX\e^WU^ Qec c_\SXU^ A^fUcd]U^dc cdUeUb`nYSX-

tig werden.

Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer

Die erbschaft- und schenkungsteuerliche Bewertung der Antei-

le an der Investmentgesellschaft ist derzeit nicht gesichert. Die 

Finanzverwaltung vertritt bei Anteilen, die über einen Treuhän-

der gehalten werden, die Auffassung, dass nicht die Beteiligung 

unmittelbar mit den jeweiligen zuzurechnenden Bedarfswerten 

(z. B. Grundbesitz), sondern der Verkehrswert des Herausgabe-

anspruchs gegen den Treuhänder für Zwecke der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer maßgeblich ist. Derzeit orientiert sich die Be-

wertung des Herausgabeanspruchs daran, auf welchen Gegen-

stand sich dieser bezieht. Es besteht das Risiko, dass sich die-

se Auffassung der Finanzverwaltung künftig ändert und daraus 

nachteilige Bewertungsunterschiede entstehen können.
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Der Prognose liegt folgende angenommene Verteilung der Inves-

titionen zu Grunde: 

& Immobilien

& HbYfQdU =aeYdi

& Erneuerbare  

Energie

& Infrastruktur

& Liquiditätsanlagen

Zielallokation

50

25

7,5

7,5

10

Die an die Anleger erfolgenden Auszahlungen verfügbarer Liquidi-

tät (Ausschüttungen) beinhalten Kapitalrückzahlungen und Erträ-

ge. Der Gesamtbetrag der während der Dauer der Investmentge-

sellschaft möglichen Ausschüttungen (Gesamtausschüttung) ist 

abhängig von den Marktbedingungen. Die Kapitalverwaltungs-

gesellschaft prognostiziert unter verschiedenen Marktbedingun-

gen folgende Gesamtausschüttung bezogen auf die geleistete 

Kommanditeinlage vor Steuerabzug vom Kapitalertrag und vor 

der Besteuerung beim Anleger:

250 %

200 %

150 %

100 %

50 %

0 %
Unterdurchschnittl.  Basis-Szenario  Überdurchschnittl.

Entwicklung  Entwicklung

137 %

178 %

214 %

Prognostizierte Gesamtauschüttung 2020 bis 2039 (Kapital-
rückzahlung und Erträge) in Prozent der gezeichneten Kom-
manditeinlage

Die dargestellten drei Szenarien beruhen auf den in untenste-

hender Tabelle dargestellten Annahmen zu durchschnittlichen 

JyS[nyccU^ Qec TU] f_^ TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd Y^fUcdYUb-

ten Kapital:

Basis-Szenario

Dem Basis-Szenario liegen Annahmen zu den Veräußerungser-

lösen von Immobilien, Beteiligungen an Unternehmen, Energie-

erzeugungsanlagen und Infrastruktur-Einrichtungen zugrunde 

sowie zur Zinsentwicklung bei Bankguthaben, Geldmarktinst-

rumenten und Wertpapieren (zur Liquiditätsanlage), die sich bei 

UY^Ub t^TUbe^W TUb EQb[dRUTY^We^WU^ QeV TYU JyS[nyccU Qec

den Anlageobjekten und damit auf die Kapitalrückzahlungen und 

Erträge der Anleger auswirken.

Unterdurchschnittliche Entwicklung

Der Darstellung einer unterdurchschnittlichen Entwicklung liegt 

die Annahme zugrunde, dass die geschlossenen AIF, deren An-

teile für das Investmentvermögen erworben werden, bei Veräu-

rUbe^W f_^ A]]_RY\YU^ UY^U^ e] UY^U BQXbUc^Udd_]YUdU WUbY^-

geren Veräußerungserlös erzielen als im Basisszenario. Es wird 

angenommen, dass bei Veräußerung von Zielunternehmen durch 

WUcSX\_ccU^U 9A> TUb 9ccUd[\QccU^ HbYfQdU =aeYdi e^T A^VbQcdbe[-

tur das durchschnittlich erzielbare Vielfache des Kapitaleinsatzes 

(Multiple) um 0,3 niedriger sein wird als im Basis-Szenario. Ferner 

wird angenommen, dass bei einer unterdurchschnittlichen Ent-

wicklung aus der Veräußerung von Energieerzeugungsanlagen 

(aufgrund eines Rückgangs der Energiepreise) ein um 50 % ge-

ringerer Veräußerungserlös erzielt werden kann als im Basis-Sze-

nario. Hinsichtlich der Zinsentwicklung wird angenommen, dass 

die Zinssätze bei einer unterdurchschnittlichen Entwicklung um 

50 % niedriger sein werden als im Basis-Szenario angenommen.

Überdurchschnittliche Entwicklung

Der Darstellung einer überdurchschnittlichen Entwicklung liegt 

die Annahme zugrunde, dass die geschlossenen AIF, deren An-

teile für das Investmentvermögen erworben werden, bei Veräu-

rUbe^W f_^ A]]_RY\YU^ UY^U^ e] UY^U BQXbUc^Udd_]YUdU XxXUbU^

Veräußerungserlös erzielen als im Basisszenario. Es wird ange-

nommen, dass bei Veräußerung von Zielunternehmen durch ge-

cSX\_ccU^U 9A> TUb 9ccUd[\QccU^ HbYfQdU =aeYdi e^T A^VbQcdbe[deb

das durchschnittlich erzielbare Vielfache des Kapitaleinsatzes 

(Multiple) um 0,2 höher sein wird als im Basis-Szenario. Ferner 

wird angenommen, dass bei einer überdurchschnittlichen Ent-

wicklung (aufgrund eines Anstiegs der Energiepreise) ein um 

2- & XxXUbUb NUbwerUbe^WcUb\xc Vyb =^UbWYUUbjUeWe^WcQ^\Q-

gen erzielt werden kann als im Basis-Szenario. Hinsichtlich der 

Zinsentwicklung wird angenommen, dass die Zinssätze bei einer 

überdurchschnittlichen Entwicklung um 50 % höher sein werden 

als im Basis-Szenario angenommen.

Die tatsächliche Abweichung von den prognostizierten Werten 

des Basis-Szenarios kann niedriger oder höher ausfallen als hier 

angenommen. Der dargestellten unterdurchschnittlichen Ent-

wicklung liegt nicht der ungünstigste Verlauf einer Beteiligung an 

der Investmentgesellschaft zugrunde.

Prognosegemäß wäre die vollständige Kapitalrückzahlung (ein-

schließlich des Ausgabeaufschlags) an die Anleger über die Ge-

samtlaufzeit der Investmentgesellschaft noch möglich, wenn die 

Kapitalrückzahlung und Erträge unter ver-
schiedenen Marktbedingungen (Prognose)
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Immobilien 
Deutschland

Immobilien  
Ausland

Private  
=aeYdi

Erneuerbare 
Energie

Infrastruktur

Gesamtlaufzeit der einzelnen  
:UdUY\YWe^WU^ Y^ BQXbU^

16 11 11 14 17

?UcQ]dbyS[necc Qec TUb A^fUcdYdY_^
(Basisszenario)

179 % 148 % 177 % 180 % 170 %

Unterdurchschnittliche Entwicklung 161 % 138 % 148 % 136 % 140 %

Überdurchschnittliche Entwicklung 197 % 158 % 197 % 224 % 190 %

Für Liquiditätsanlagen wurde in 2020 - 2022 ein Zinssatz von 0,0 % und ab 2023 ein Zinssatz von 0,5 % p. a. angenommen.
In den Szenarien ‚Unterdurchschnittliche Entwicklung‘ und ‚Überdurchschnittliche Entwicklung‘  
wurde für Liquiditätsanlagen ab 2023 ein Zinssatz von 0,25 % p. a. bzw. 0,75 % p. a. angenommen.

JyS[nyccU Qec TU] f_^ TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd Y^fUcdYUbdU^

Kapital (ohne Berücksichtigung von Liquiditätsanlagen) um 28 % 

geringer ausfallen als im Basis-Szenario angenommen. Bei noch 

WUbY^WUbU^ JyS[nyccU^ gwbU ]Yd NUb\ecdU^ Vyb TYU 9^\UWUb je

rechnen. Aussagen über die Eintrittswahrscheinlichkeit einzelner 

Szenarien sind nicht möglich. Die Darstellung lässt keinen Rück-

schluss auf die tatsächliche Wertentwicklung der Investmentge-

sellschaft zu.
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Erwerb und Ausgestaltung  
der Anteile

.YgIKYRK HIW 6RZIWXQIRXZIVQdKIRW YRH

Laufzeit

Beginn der Zeichnungsfrist

Sobald die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß § 316 Abs. 3 Satz 1 

KAGB mitgeteilt hat, dass sie mit dem Vertrieb der Anteile begin-

nen kann, können Anleger mittelbar über den Treuhandkomman-

ditisten Anteile an der Investmentgesellschaft erwerben, indem 

sie eine Kommanditeinlage zeichnen.

Ende der Zeichnungsfrist

Kommanditeinlagen können bis zum 30.06.2022 gezeichnet 

werden (Ende der Zeichnungsfrist). Nach den Regeln des Gesell-

schaftsvertrages bestimmt der geschäftsführende Kommanditist 

auf Vorschlag der Kapitalverwaltungsgesellschaft die Summe der 

Einlagen, die insgesamt höchstens gezeichnet werden können, 

und die Zahl der Anleger, die insgesamt höchstens zeichnen kön-

nen. Die Zeichnungsfrist kann deshalb vorzeitig enden.

.YgdWYRK YRH 9EYJ]IMX

Die Investmentgesellschaft wird nach ihrem Gesellschaftsvertrag 

Q] 0.,./,/-06 QeVWU\xcd, <Qc RUY 9enxce^W ^_SX f_bXQ^TU^U

Vermögen der Investmentgesellschaft wird dann verwertet. Die 

nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Investmentgesell-

schaft verbleibende Liquidität wird unter den Gesellschaftern 

verteilt. Die Laufzeit endet mit der Verteilung.

Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung ist bis zum Ende der 

Laufzeit ausgeschlossen. Anleger können die Gesellschaft au-

ßerordentlich kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Die Anleger können mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebe-

^U^ KdY]]U^ UY^U VbyXUbU 9enxce^W TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd

beschließen.

Die Investmentgesellschaft wird auf Vorschlag der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft aufgelöst, wenn nicht bis zum Ende der Zeich-

nungsfrist Einlagen in Höhe von insgesamt mindestens 3 Mio. 

EUR gezeichnet werden.

FwXUbUc Ycd Y] 9RcSX^Ydd p9enxce^W e^T vRUbdbQWe^W TUc A^fUcd-

mentvermögens“ ab Seite 49 beschrieben.

Verfahren und Bedingungen für die Ausgabe 

von Anteilen

Zeichnung

Zum Erwerb eines Anteils gibt der Anleger im Zeichnungsschein 

einen verbindlichen Zeichnungsantrag ab.

Zeichnungsscheine werden von den mit dem Vertrieb der Anteile 

beauftragten Unternehmen bereitgehalten. Sie sind auch bei der 

Investmentgesellschaft und bei der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft erhältlich.

Die Zeichnung ist angenommen, sobald dem Anleger eine An-

nahmeerklärung des geschäftsführenden Kommanditisten der 

Investmentgesellschaft oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

zugegangen ist. Näheres zu der mit Annahme der Zeichnung be-

gründeten Vertragsbeziehung enthält der Abschnitt „Vertragsbe-

ziehungen des Anlegers“ (Seite 42).

Ausgabepreis

Der Ausgabepreis ist die Summe aus der gezeichneten Kom-

manditeinlage und dem Ausgabeaufschlag.

Mindesthöhe der gezeichneten Kommanditeinlage

Die Mindesthöhe der gezeichneten Kommanditeinlage beträgt 

10.000,00 EUR. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 

1.000,00 EUR teilbar sein.

Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der gezeichneten Komman-

diteinlage. Es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft frei, einen 

niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen. Der Ausgabeauf-

schlag wird zur Vergütung der Einlagenvermittlung verwendet 

und zu diesem Zweck in der Regel an den Vermittler weiter ge-

geben, der die Beteiligung des Anlegers vermittelt hat.

Zahlung des Ausgabepreises, Einzahlungskonto

Der Ausgabepreis ist auf folgendes Konto der Investmentgesell-

schaft zu überweisen:

Kontoinhaber: BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH 

& Co. Geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE64 7004 0041 0211 8453 00

BIC: COBADEFFXXX

Zahlungen auf andere Konten sind nicht zulässig. Dritte, insbe-

sondere Vermittler, sind nicht berechtigt, Zahlungen der Anleger 

entgegen zu nehmen.

Beginn der Beteiligung

Angenommene Zeichnungen werden jeweils zum Letzten eines 

Monats, 24.00 Uhr, ausgeführt und die jeweilige Beteiligung wird 

zu diesem Zeitpunkt wirksam, soweit die fällige Kommanditeinla-

ge und der Ausgabeaufschlag bis zu diesem Tag geleistet sind.
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Art und Hauptmerkmale der Anteile

Art der Anteile

Bei der Investmentgesellschaft handelt es sich um eine geschlos-

sene Investmentkommanditgesellschaft im Sinne der §§ 149 ff. 

KAGB und der §§ 161 ff. des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Die Anleger sind nach Abschluss eines Treuhandvertrages mit 

dem Treuhandkommanditisten und Ausführung ihrer Zeichnung 

mittelbar wie Kommanditisten an der Investmentgesellschaft be-

teiligt (§ 152 Abs. 1 Satz 2 KAGB).

Die über den Treuhandkommanditisten beteiligten Anleger haben 

im Verhältnis zur Investmentgesellschaft und der Gesellschafter 

der Investmentgesellschaft zueinander die gleiche Rechtsstel-

lung wie Kommanditisten der Investmentgesellschaft (§ 152 Abs. 

1 Satz 3 KAGB).

BUTUb 9^\UWUb [Q^^ ZUTUbjUYd fUb\Q^WU^* e^]YddU\RQb C_]]Q^TY-

tist der Investmentgesellschaft zu werden.

Hauptmerkmale der Anteile

Die Beteiligung an einer Investmentkommanditgesellschaft er-

möglicht die Teilhabe an der Wertentwicklung des Gesellschafts-

vermögens und beinhaltet gesetzliche Mitbestimmungs- und 

Kontrollrechte. Diese Teilhabe-, Mitbestimmungs- und Kontroll-

rechte werden im folgenden Abschnitt „Rechte“ (Seite 37) näher 

beschrieben.

Im Unterschied zum persönlich haftenden Gesellschafter ei-

ner Kommanditgesellschaft, der für die Verbindlichkeiten der 

Kommanditgesellschaft mit seinem gesamten (Gesellschafts-) 

Vermögen persönlich haftet, ist eine solche Haftung bei einem 

Kommanditisten auf den Betrag der im Handelsregister eingetra-

genen Haftsumme beschränkt.

Diese Haftung erlischt, sobald der Kommanditist an die Kom-

manditgesellschaft eine Kommanditeinlage in Höhe der im Han-

delsregister für ihn eingetragenen Haftsumme geleistet hat. Sie 

lebt wieder auf, wenn der Kommanditist Auszahlungen von der 

Kommanditgesellschaft erhält, die den Wert seiner Beteiligung 

unter den Betrag der Haftsumme sinken lassen. Solche Auszah-

lungen dürfen bei einer Investmentgesellschaft nur mit Zustim-

mung des Anlegers erfolgen (§ 152 Abs. 2 KAGB).

Der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft sieht vor, 

durch Eintragung des Treuhandkommanditisten im Handels-

register die Haftung für alle Anleger (die sich über den Treu-

handkommanditisten beteiligen) insgesamt auf den Betrag von 

5.000,00 EUR zu begrenzen. Für Anleger, die sich unmittelbar in 

das Handelsregister eintragen lassen möchten, ist die Eintragung 

einer Haftsumme in Höhe von 1,00 EUR vorgesehen.

Der Anspruch der Investmentgesellschaft auf Zahlung des Aus-

gabepreises (gezeichnete Kommanditeinlage und Ausgabeauf-

schlag) erlischt, sobald der Anleger diese erbracht hat (§ 152 

Abs. 3 Satz 1 KAGB).

=c RUcdUXd [UY^U NUb`nYSXde^W TUb 9^\UWUb* U^dcdQ^TU^U NUb\ecdU

auszugleichen oder Nachschüsse zu leisten (§ 152 Abs. 3 Satz 

2 und 3 KAGB).

Wie im Gesetz für Kommanditisten vorgesehen, sind die Anleger 

von der Geschäftsführung bei der Investmentgesellschaft ausge-

schlossen.

Rechte

Mit einem Anteil an der Investmentgesellschaft sind folgende 

Rechte verbunden:

& eine dem Kapitalanteil des Anlegers entsprechende Beteili-

gung am Vermögen der Investmentgesellschaft (siehe hierzu 

„Regeln für die Vermögensbewertung“, Seite 47);

& eine dem Kapitalanteil des Anlegers entsprechende Beteili-

gung an den Ergebnissen der Investmentgesellschaft (siehe 

hierzu „Regeln für die Ermittlung der Erträge“, Seite 48);

& eine dem Kapitalanteil des Anlegers entsprechende Betei-

ligung an den Ausschüttungen der Investmentgesellschaft, 

die eine unterjährige Einlagenleistung im Vorjahr zeitanteilig 

berücksichtigt (siehe hierzu „Regeln für die Verwendung der 

=bdbwWU e^T DYaeYTYdwdcyRUbcSXyccUl* KUYdU 15* c_gYU p@wemW-

keit der Ausschüttung von Erträgen und Liquiditätsüberschüs-

sen“, Seite 49);

& eine dem Kapitalanteil des Anlegers entsprechende Beteili-

gung am Liquidationsüberschuss der Investmentgesellschaft 

(cYUXU XYUbje p9enxce^W e^T vRUbdbQWe^W TUc A^fUcd]U^dfUb-

mögens“, Seite 49);

& ein dem Kapitalanteil des Anlegers entsprechendes Stimm-

recht bei Gesellschafterbeschlüssen in den Angelegenheiten 

der Investmentgesellschaft (siehe hierzu „Der Gesellschafts-

vertrag der Investmentgesellschaft“, Seite 43);

& die gesetzlichen Einsichts- und Auskunftsrechte eines Kom-

manditisten der Investmentgesellschaft (§ 166 HGB);

& das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung aus 

wichtigem Grund (siehe hierzu „Der Gesellschaftsvertrag der 

Investmentgesellschaft“, Seite 43);

& das gesetzliche Recht auf Auszahlung eines Auseinander-

setzungsguthabens in Höhe des Nettoinventarwertes des 

Anteils (abzüglich notwendiger Auslagen in nachgewiesener 

Höhe, jedoch nicht mehr als 3 % des Anteilwertes, höchstens 

0--*-- =MJ) Y] >Q\\U UY^Ub RUbUSXdYWdU^ QerUb_bTU^d\YSXU^

Kündigung;

& das Recht, vom Treuhandkommanditisten zu verlangen, un-

mittelbar Kommanditist der Investmentgesellschaft zu werden 

(verbunden mit der Eintragung des Anlegers als Kommanditist 
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der Investmentgesellschaft im Handelsregister, siehe hierzu 

„Der Treuhandvertrag“, Seite 42);

& das Recht, dem Treuhandkommanditisten Weisung und Voll-

macht zur Ausübung des Stimmrechts zu erteilen;

& das Recht, den Anteil zu übertragen (siehe hierzu „Übertrag-

barkeit der Anteile“, Seite 38).

Die Kapitalanteile berechnen sich nach den geleisteten Kom-

manditeinlagen (ohne Ausgabeaufschlag).

Übertragbarkeit der Anteile

Die Anteile sind übertragbar. Somit ist es z. B. rechtlich mög-

lich, sie zu verkaufen, zu beleihen oder zu verschenken. Die 

Übertragung kann im Wege der Abtretung der Rechte aus dem 

Treuhandvertrag und damit verbundenem Schuldbeitritt des 

Empfängers erfolgen oder im Wege der Vertragsübernahme des 

Treuhandvertrages durch den Empfänger.

Die Anleger können vom Treuhandkommanditisten jederzeit die 

Übertragung eines ihrem Kapitalanteil entsprechenden (unmittel-

baren) Kommanditanteils an der Investmentgesellschaft verlan-

gen. Der Kommanditanteil ist dann im Wege der Abtretung des 

Mitgliedschaftsrechts übertragbar.

Die Anteile sind vererblich. Besteht ein Treuhandverhältnis, so 

wird es mit den Erben fortgesetzt.

Einschränkungen der freien Handelbarkeit der Anteile, kein Han-

del an Börsen oder Märkten

Die freie Handelbarkeit der Anteile ist rechtlich und tatsächlich 

eingeschränkt, siehe im Kapitel „Risiken“ unter „Fungibilitätsrisi-

ken“ (Seite 23) sowie unter „Steuerliche Risiken“ (Seite 31):

& Verfügungen über die Anteile sind nur mit Zustimmung des 

geschäftsführenden Kommanditisten sowie des Treuhand-

kommanditisten möglich. Die Zustimmung darf nur aus wichti-

gem Grund verweigert werden, z. B. wenn die Verfügung nicht 

mit Wirkung zum Beginn eines neuen Geschäftsjahres erfolgt.

& =c m^TUd [UY^ xVVU^d\YSXUb @Q^TU\ TUb 9^dUY\U Q^ :xbcU^ _TUb

Märkten statt und es ist auch nicht geplant, die Anteile zum 

Handel an einer Börse oder einem öffentlichen Markt zuzulas-

sen.

& Sofern es Anlegern gelingen sollte, die Anteile über einen so-

genannten Zweitmarkt zu veräußern, kann der dort erzielbare 

Preis vom Anteilwert abweichen. Bei Veräußerung eines An-

teils auf dem Zweitmarkt kann die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft vom Anleger Erstattung für notwendige Auslagen in 

nachgewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 3 % des Anteil-

wertes, höchstens 300,00 EUR, verlangen.

& Es können steuerliche Nachteile für den Veräußerer entstehen.

Lässt sich der Anleger vom Treuhandkommanditisten einen 

unmittelbaren Kommanditanteil an der Investmentgesellschaft 

übertragen, ist bei nachfolgenden Übertragungen die Mitwirkung 

des Treuhandkommanditisten nicht mehr erforderlich, jedoch be-

stehen dann folgende weitere Einschränkungen der freien Han-

delbarkeit:

& Bedingung für den Erwerb eines (unmittelbaren) Kommandit-

anteils und seine spätere rechtsgeschäftliche Weiterveräuße-

be^W Ycd TYU [_cdU^`nYSXdYWU =Y^dbQWe^W TUc ZUgUY\YWU^ =bgUb-

bers im Handelsregister.

& <Ub ZUgUY\YWU =bgUbRUb Ycd fUb`nYSXdUd* TU] WUcSXwVdcVyXbU^-

den Kommanditisten auf eigene Kosten eine Handelsregister-

vollmacht in notariell beglaubigter Form zu erteilen. Das gilt 

auch im Erbfall.

Rücknahme, Umtausch

Verbrauchern, die Anteile aufgrund eines außerhalb von Ge-

schäftsräumen geschlossenen Vertrages oder aufgrund eines 

Fernabsatzvertrages erworben haben, steht ein gesetzliches 

Widerrufsrecht nach Maßgabe einer im Zeichnungsschein ent-

haltenen Widerrufsbelehrung zu. Verbraucher ist jede natürliche 

Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die über-

wiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen be-

benYSXU^ LwdYW[UYd jeWUbUSX^Ud gUbTU^ [x^^U^,

Anleger können die Beteiligung außerordentlich aus wichtigem 

Grund kündigen. Die Kündigung kann gegenüber dem ge-

schäftsführenden Kommanditisten der Investmentgesellschaft 

oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft erklärt werden.

Als wichtige Gründe im vorstehenden Sinn kommen unter Be-

rücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwä-

gung der beiderseitigen Interessen auch folgende Umstände in 

Betracht, wenn dem Anleger bzw. seinen Erben die Fortsetzung 

TUc NUbdbQWcfUbXw\d^YccUc RYc jeb 9enxce^W TUb A^fUcd]U^dWU-

sellschaft nicht zugemutet werden kann:

& anhaltende Arbeitslosigkeit des Anlegers von mehr als sechs 

aufeinander folgenden Monaten;

& anhaltende Erwerbsunfähigkeit des Anlegers von mehr als 

sechs aufeinander folgenden Monaten;

& Scheidung des Anlegers;

& Tod des Anlegers oder seines Ehegatten oder Lebenspartners 

(im Sinne des Gesetzes), wenn der Verstorbene mindestens 

zur Hälfte zu den Einkünften der Ehegatten oder Lebenspart-

ner oder der Erben beigetragen hat.

Im Falle einer berechtigten außerordentlichen Kündigung, erhal-

ten die Anleger von der Investmentgesellschaft eine Auszahlung 

in Höhe des Nettoinventarwertes ihres Anteils.

Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Gesellschaft kann die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft vom Anleger Erstattung für notwendi-

ge Auslagen in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht mehr als 3 % 

des Anteilwertes, höchstens 300,00 EUR, verlangen.

Ein Umtausch von Anteilen ist nicht vorgesehen.
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Keine Verbriefung der Anteile

Die Anteile werden nicht verbrieft, weder durch Globalurkunden 

noch durch Anteilscheine oder Einzelurkunden.

;EQIRWERXIMPI

Die Anteile lauten auf den Namen.

Stückelung

Der Nominalbetrag eines Anteils, d. h. die gezeichnete Kom-

manditeinlage ohne den Ausgabeaufschlag, beträgt mindestens 

10.000,00 EUR. Höhere Nominalbeträge müssen ohne Rest 

durch 1.000,00 EUR teilbar sein. 

Kosten

Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und Initialkosten

Der Ausgabepreis ist die Summe aus gezeichneter Kommanditein-

lage und Ausgabeaufschlag. Die gezeichnete Kommanditeinlage be- 

trägt für jeden Anleger mindestens 10.000,00 EUR. Höhere Ein- 

lagebeträge müssen ohne Rest durch 1.000,00 EUR teilbar sein.

Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während 

der Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 

8,57 % des Ausgabepreises (entspricht 9 % der Einlage).

Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der gezeichneten Komman-

diteinlage. Es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft frei, einen 

niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

Initialkosten

Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Investmentgesell-

schaft in der Beitrittsphase einmalige Kosten in Höhe von bis zu 

4 % der Einlage belastet (Initialkosten). Die Initialkosten werden 

der Investmentgesellschaft nach Leistung der Kommanditeinlage 

und Ausführung der jeweiligen Zeichnung belastet.

Steuern

Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Umsatzsteuersätze. 

Bei einer Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes wer-

den die genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entspre-

chend angepasst.

Veröffentlichungen

Der Ausgabepreis kann sich nur im Fall einer Änderung der An-

lagebedingungen ändern. In diesem Fall erfolgt die Veröffentli-

chung des neuen Ausgabepreises mit einer Aktualisierung des 

Verkaufsprospekts.

Der Nettoinventarwert des Investmentvermögens und bezogen 

auf einen Anteil wird anlassbezogen (z. B. bei Kapitalerhöhungen 

und bei Ausscheiden eines Anlegers im Falle seiner Ausschlie-

ßung oder seiner berechtigten außerordentlichen Kündigung), 

mindestens aber einmal jährlich zum Ende des Geschäftsjahres 

der Investmentgesellschaft ermittelt und unter www.derigo.de 

c_gYU Y] BQXbUcRUbYSXd fUbxVVU^d\YSXd,

Verwendung des Ausgabeaufschlags und der Vergütung 

der Initialkosten

Der Ausgabeaufschlag und ein Teil der Initialkosten werden als 

Entgelt für die Vermittlung der Anteile an die Vertriebsstellen wei-

tergeleitet.

In restlicher Höhe werden die Initialkosten für die Gründung der 

Investmentgesellschaft, die Konzeption, die Prospektierung, das 

Marketing sowie für Rechts- und Steuerberatung im Zusammen-

hang mit der Strukturierung und Konzeption der Investmentge-

sellschaft verwendet.

Sonstige Kosten, die aus dem Investmentvermögen zu 

zahlen sind

Die Summe aller laufenden Vergütungen, die an die Kapitalver-

waltungsgesellschaft sowie die Gesellschafter der Kapitalver-

waltungsgesellschaft oder der Investmentgesellschaft gezahlt 

werden, kann jährlich insgesamt bis zu 1,618 % der Bemes-

sungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr betragen. Daneben 

können Transaktionsvergütungen berechnet werden.

Bemessungsgrundlage

Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufenden 

Vergütungen gilt der durchschnittliche Nettoinventarwert der In-

vestmentgesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der Net-

toinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die Berech-

nung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am Ende des 

Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

Vergütungen, die an die Kapitalverwaltungsgesellschaft und 

bestimmte Gesellschafter zu zahlen sind

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält für die Verwaltung der 

Investmentgesellschaft eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 

1,3205 % der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäfts-

jahr. Hiervon wird ein Teil (in Höhe von bis zu 0,52 % der Bemes-

sungsgrundlage) als Vermittlungsentgelt an die mit dem Vertrieb 

der Anteile an der Investmentgesellschaft beauftragten Stellen 

weiter geleitet. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berech-

tigt, auf die jährliche Vergütung monatlich anteilige Vorschüsse 

auf Basis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche 

Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen Netto-
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inventarwertes auszugleichen. Dies gilt auch während der Liqui-

dation.

Der persönlich haftende Gesellschafter der Investmentgesell-

schaft erhält als Entgelt für seine Haftungsübernahme eine jähr-

liche Vergütung bis zur Höhe von 0,0595 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Er ist berechtigt, hierauf 

monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 

Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Fest-

stellung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen. 

Dies gilt auch während der Liquidation.

Der geschäftsführende Kommanditist der Investmentgesellschaft 

erhält als Entgelt für seine Geschäftsführungstätigkeit eine jähr-

liche Vergütung bis zur Höhe von 0,238 % der Bemessungs-

grundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Er ist berechtigt, hierauf 

monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 

Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Fest-

stellung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen. 

Dies gilt auch während der Liquidation.

Vergütungen und Kosten auf Ebene von Zweckgesellschaf-

ten, Objektgesellschaften, Beteiligungen an Unternehmen 

und geschlossenen AIF

Auf Ebene der von der Investmentgesellschaft gehaltenen 

Zweckgesellschaften, Objektgesellschaften, Beteiligungen an 

Unternehmen und geschlossenen AIF (Zielgesellschaften im 

Sinne des folgenden Satzes) fallen Vergütungen, etwa für deren 

Organe und Geschäftsleiter, und weitere Kosten an. Diese wer-

den nicht unmittelbar der Investmentgesellschaft in Rechnung 

gestellt, wirken sich aber mittelbar über den Wert der jeweiligen 

Zielgesellschaft auf den Nettoinventarwert der Investmentgesell-

schaft aus. Soweit die Investmentgesellschaft Rückvergütungen 

erhält (siehe hierzu „Vergütungen für die im Investmentvermögen 

gehaltenen Anteile an Investmentvermögen“, Seite 41) werden 

diese Auswirkungen wieder ausgeglichen.

Verwahrstellenvergütung

Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,0714 % 

p. a. der Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Die 

Verwahrstelle kann hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf 

Basis der jeweils aktuellen Planzahlen erhalten.

Aufwendungen, die zu Lasten der Investmentgesellschaft gehen

Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfallender Steuern 

hat die Gesellschaft zu tragen:

& Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der Ver-

mögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB

& Bankübliche Depotgebühren außerhalb der Verwahrstelle, 

ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwah-

rung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland

& Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr

& Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, insbe-

sondere an Dritte gezahlte Zinsen

& Für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirtschaf-

tungskosten (ausgenommen solche, die der Vorbereitung von 

Anlageentscheidungen dienen, und ausgenommen Kosten für 

den Erwerb der Vermögensgegenstände)

& Kosten für die Prüfung der Investmentgesellschaft durch de-

ren Abschlussprüfer

& Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltendma-

chung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der Invest-

mentgesellschaft sowie der Abwehr von gegen die Invest-

mentgesellschaft erhobenen Ansprüchen

& Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen öf-

fentlichen Stellen in Bezug auf die Investmentgesellschaft er-

hoben werden

& Ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb entstandene 

Kosten für die Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf 

die Investmentgesellschaft und ihre Vermögensgegenstände 

(einschließlich steuerrechtlicher Bescheinigungen), die von 

externen Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung gestellt 

werden

& Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtig-

ten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind

& Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet

& Angemessene Raum- und Sachkosten für die Durchführung 

von Gesellschafterversammlungen

Auf Ebene der von der Investmentgesellschaft gehaltenen Betei-

ligungen an Zweckgesellschaften, Objektgesellschaften, Beteili-

gungen an Unternehmen und geschlossenen AIF (nachfolgend 

auch: Zielgesellschaften) können ebenfalls Kosten nach Maß-

gabe der vorstehenden Aufzählung anfallen; sie werden nicht 

unmittelbar der Investmentgesellschaft in Rechnung gestellt, 

gehen aber unmittelbar in die Rechnungslegung der jeweiligen 

Zielgesellschaft ein, schmälern ggf. deren Vermögen und wirken 

sich mittelbar über den Wertansatz der Beteiligung in der Rech-

nungslegung auf den Nettoinventarwert der Investmentgesell-

schaft aus.

Aufwendungen, die bei den vorgenannten Zielgesellschaften 

aufgrund von besonderen Anforderungen des KAGB entstehen, 

sind von den daran beteiligten Investmentgesellschaften, die 

diesen Anforderungen unterliegen, im Verhältnis ihrer Anteile zu 

tragen.

Transaktions- und Investitionskosten

Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen wer-

den der Investmentgesellschaft die in Zusammenhang mit dem 

Erwerb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen von 
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Dritten in Rechnung gestellten Kosten belastet. Diese Aufwen-

dungen einschließlich der in diesem Zusammenhang anfallenden 

Steuern können der Investmentgesellschaft unabhängig vom 

tatsächlichen Zustandekommen des Geschäfts belastet werden.

Steuern

Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Umsatzsteuersätze. 

Bei einer Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes wer-

den die genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entspre-

chend angepasst.

Gesamtkostenquote

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft weist in den wesentlichen 

Anlegerinformationen eine Gesamtkostenquote aus. Die Ge-

samtkostenquote stellt eine einzige Zahl dar, die auf den Zahlen 

des vorangegangenen Geschäftsjahres basiert. Sie wird in den 

wesentlichen Anlegerinformationen unter der Bezeichnung „Lau-

fende Kosten“ als Prozentsatz ausgewiesen.

K_\Q^WU TYU CQ`YdQ\fUbgQ\de^WcWUcU\\cSXQVd TYUcUb NUb`nYSXde^W

bei einer neuen Investmentgesellschaft nicht nachkommen kann, 

werden die laufenden Kosten auf der Grundlage der erwarteten 

Gesamtkosten geschätzt.

In die Gesamtkostenquote werden mit Ausnahme des Ausga-

beaufschlags, der Initialkosten sowie der Transaktions- und In-

vestitionskosten die in vorstehenden Abschnitten (ab Seite 39) 

beschriebenen Kosten einbezogen.

Die Kosten werden jeweils mit dem angegebenen Höchstbetrag 

(„bis zu“) in die Berechnung eingestellt, der in diesem Verkaufs-

prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen auch zu 

Prognosezwecken zu Grunde gelegt wird.

In der Gesamtkostenquote sind Ausgabeaufschläge und Initial-

kosten sowie laufende Kosten in geschätzter Höhe enthalten, die 

bei den Zielgesellschaften anfallen. Soweit möglich, werden die-

se auch gesondert ausgewiesen.

Aus dem Investmentvermögen werden Transaktions- und Inves-

titionskosten gezahlt (siehe Abschnitt „Transaktions- und Inves-

titionskosten“, Seite 40). Die Gesamtkostenquote enthält keine 

Transaktions- und Investitionskosten.

Sonstige Kosten, die vom Anleger zu zahlen sind

Vergütung des Treuhandkommanditisten

Der Treuhandkommanditist erhält von den Anlegern, die sich mit-

telbar über den Treuhandkommanditisten an der Investmentge-

sellschaft beteiligen (Treugeber) eine jährliche Vergütung in Höhe 

von 0,0655 % des durchschnittlichen Anteilwertes im jeweiligen 

Geschäftsjahr. Die Abrechnung erfolgt über die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft.

Notargebühren und Registerkosten

Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des Treuhandvertrages 

mit dem Treuhandkommanditisten und einer eigenen Eintragung 

als Kommanditist die ihm dadurch entstehenden Notargebühren 

und Registerkosten in der jeweiligen gesetzlich bestimmten Höhe 

selbst zu tragen.

Auslagenersatz bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Invest-

mentgesellschaft

Bei vorzeitigem Ausscheiden des Anlegers aus der Investment-

gesellschaft oder Veräußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt 

kann die Kapitalverwaltungsgesellschaft vom Anleger Erstattung 

für notwendige Auslagen in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht 

mehr als 3 % des Anteilwertes, höchstens 300,00 EUR, verlan-

gen.

Geldverkehr

Weitere Kosten (gemäß Preisverzeichnis des vom Anleger be-

auftragten Kreditinstituts) können dem Anleger beim Geldverkehr 

entstehen (Zahlung des Ausgabepreises).

Ausübung von Mitwirkungsrechten

Zusätzliche Kosten können dem Anleger entstehen, wenn er an 

der Beschlussfassung der Investmentgesellschaft teilnimmt (Por-

to, Reisespesen des Anlegers) oder dem Treuhandkommandi-

tisten Weisungen hierzu erteilt oder wenn er Kontrollrechte ge-

genüber der Geschäftsführung ausübt (Porto, Reisespesen des 

Anlegers, Kosten eines Sachverständigen).

Steuererklärungen

Die Anleger tragen die Kosten für die Erstellung und Abgabe ihrer 

persönlichen Steuererklärungen im In- und Ausland.

Rückvergütungen

<Ub CQ`YdQ\fUbgQ\de^WcWUcU\\cSXQVd nYUrU^ [UY^U JyS[fUbWyde^-

gen der aus dem Investmentvermögen an die Verwahrstelle und 

an Dritte geleisteten Vergütungen und Aufwendungserstattungen 

zu. Soweit solche Rückvergütungen verhandelt werden können, 

nYUrU^ TYUcU TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd jeb EY^TUbe^W YXbUb A^-

vestitionskosten zu.

Vergütungen für die im Investmentvermögen gehaltenen 

Anteile an Investmentvermögen

Den geschlossenen AIF, an denen sich die Investmentgesell-

schaft beteiligt, werden von deren jeweiliger Verwaltungsgesell-

schaft Verwaltungsvergütungen berechnet. Es ist möglich, dass 

sich die Investmentgesellschaft an geschlossenen AIF beteiligt, 

die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet werden. 
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Hierfür erhält die Kapitalverwaltungsgesellschaft neben der Ver-

gütung für die Verwaltung der Investmentgesellschaft die jeweils 

in den Anlagebedingungen des betreffenden geschlossenen AIF 

festgelegte Vergütung.

Beim Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen, die direkt 

oder indirekt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst oder 

einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare 

oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft oder die andere Gesellschaft keine Ausgabe-

aufschläge berechnen.

A] BQXbUcRUbYSXd Ycd TYU NUbWyde^W _VVU^ je \UWU^* TYU TU] A^fUcd-

mentvermögen von der Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst, 

einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer Gesellschaft, 

mit der die Kapitalverwaltungsgesellschaft durch eine wesentli-

che unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, als 

Verwaltungsvergütung für die im Investmentvermögen gehalte-

nen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

Vertragsbeziehungen des Anlegers

EYd 9^^QX]U cUY^Ub PUYSX^e^W U^dcdUXd TYU NUb`nYSXde^W TUc

Anlegers, den Ausgabepreis, bestehend aus der gezeichneten 

Kommanditeinlage und dem Ausgabeaufschlag, auf das in die-

sem Verkaufsprospekt angegebene Konto der Investmentgesell-

schaft zu überweisen.

Angenommene Zeichnungen werden jeweils am letzten Tag ei-

nes Monats, 24.00 Uhr, ausgeführt und die jeweilige Beteiligung 

wird zu diesem Zeitpunkt wirksam, soweit die fällige Komman-

diteinlage und der Ausgabeaufschlag bis zu diesem Tag geleistet 

sind.

<QbQec V_\WU^ Vyb TU^ 9^\UWUb JUSXdU e^T HnYSXdU^ Qec UY^U]

zwischen ihm und dem Treuhandkommanditisten geschlossenen 

Treuhandvertrag und aus dem Gesellschaftsvertrag sowie den 

Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft, die im Abschnitt 

„Art und Hauptmerkmale der Anteile“ (Seite 37) sowie im Folgen-

den näher erläutert werden.

Der Treuhandvertrag

Der nachfolgende Abschnitt enthält Einzelheiten des Treuhand-

fUbdbQWUc* Y^cRUc_^TUbU UY^U =b\wedUbe^W TUb HnYSXdU^ TUc

Treuhandkommanditisten und der Rechte der Anleger. Der Treu-

handvertrag ist im vollen Wortlaut ab Seite 84 dieses Verkaufs-

prospekts abgedruckt.

Weitere Angaben zur Person, zu den Aufgaben des Treuhandkom-

manditisten und zur Rechtsgrundlage seiner Tätigkeit, zu anderen 

Tätigkeiten des Treuhandkommanditisten und zu seiner Vergütung 

enthält das Kapitel „Der Treuhandkommanditist“ (Seite 54).

.I837B5< 45A /@5C71<49=;;1<48B8AB5<

Der Treuhandkommanditist ist von der Investmentgesellschaft 

bestimmt, um im eigenen Namen eine Kommanditbeteiligung an 

der Investmentgesellschaft zu übernehmen und die Kommandit-

beteiligung im Interesse und für Rechnung aller Anleger zu hal-

ten, die einen Anteil an der Investmentgesellschaft zeichnen und 

den Treuhandvertrag mit ihm schließen (im Treuhandvertrag und 

nachfolgend als „Treugeber“ bezeichnet).

Rechte des Treugebers gegenüber der Investmentgesell-

schaft

Der Treugeber ist nach dem Gesellschaftsvertrag und dem Treu-

handvertrag berechtigt, die auf ihn entfallenden Forderungen und 

Rechte selbst gegenüber der Investmentgesellschaft geltend zu 

machen.

Der Treugeber ist ferner jederzeit berechtigt, als (im Handelsregis-

ter einzutragender) Kommanditist in die Investmentgesellschaft 

einzutreten. Ab der Eintragung des Treugebers als Kommandi-

tist im Handelsregister verwaltet der Treuhandkommanditist die 

Kommanditbeteiligung des Treugebers auf Wunsch in offener 

Stellvertretung bei entsprechender Anwendung der Bestimmun-

gen des Treuhandvertrages.

Hierzu tritt der Treuhandkommanditist im Treuhandvertrag sämtli-

che (auf den Treugeber entfallenden) bestehenden und künftigen 

abtretbaren Forderungen und Rechte aus dem treuhänderisch 

gehaltenen Kommanditanteil an den Treugeber ab und überträgt 

dem Treugeber (bereits vorab, jedoch aufschiebend bedingt 

durch die Eintragung des Treugebers in das Handelsregister) den 

für den Treugeber gehaltenen Gesellschaftsanteil.

.I837B5< 45A /@5C6525@A

Der Treugeber übernimmt mit Abschluss des Treuhandvertrages 

die anteilig nach Maßgabe des Zeichnungsscheins auf seine mit-

telbare Beteiligung entfallenden (auch künftigen) Verbindlichkei-

ten des Treuhandkommanditisten, die aus der Beteiligung des 

Treuhandkommanditisten an der Investmentgesellschaft herrüh-

ren, insbesondere die Beitragsschuld, mit der Wirkung, dass er 

als Schuldner an die Stelle des Treuhandkommanditisten tritt.

Weisungsrechte des Treugebers

Nach dem Treuhandvertrag ist der Treuhandkommanditist ver-

`nYSXdUd* cUY^U JUSXdU e^T HnYSXdU^ Qec TU] Vyb TU^ LbUeWURUb

gehaltenen Kommanditanteil nach den Weisungen des Treuge-

bers auszuüben, sofern ihm diese schriftlich erteilt werden.



derigo

43

Der Treuhandkommanditist ist zur Ausführung von Weisungen 

^YSXd fUb`nYSXdUd* c_gUYd TUb LbUeXQ^TfUbdbQW _TUb TUb ?UcU\\-

schaftsvertrag oder die Anlagebedingungen der Investmentge-

sellschaft dem entgegenstehen.

Soweit der Treugeber Forderungen und Rechte aus dem treu-

händerisch gehaltenen Kommanditanteil selbst geltend machen 

kann, ist der Treuhandkommanditist zum Tätigwerden nicht ver-

`nYSXdUd, <Qc WY\d Y^cRUc_^TUbU Vyb TYU ?U\dU^T]QSXe^W f_^ 9ec-

kunftsansprüchen.

Stimmrechtsausübung durch den Treuhandkommanditisten

Der Treuhandkommanditist ist (soweit gesetzlich zulässig) be-

rechtigt, die Stimmrechte des Treugebers in Gesellschafter-

versammlungen wahrzunehmen, soweit der Treugeber an 

Gesellschafterversammlungen nicht selbst teilnimmt. Der Treu-

handkommanditist kann dem Treugeber Vorschläge zur Aus-

übung des Stimmrechts machen. Er hat das Stimmrecht nach 

Maßgabe seines Vorschlags auszuüben, wenn dies gesetzlich 

zulässig ist und er keine abweichende Weisung des Treugebers 

erhält. Er darf von seinem Vorschlag nur abweichen, wenn er 

den Umständen nach annehmen darf, dass der Treugeber bei 

Kenntnis der Sachlage die abweichende Ausübung des Stimm-

rechts billigen würde. Macht der Treuhandkommanditist keinen 

Vorschlag zur Ausübung des Stimmrechts, so muss er sich der 

Stimme enthalten, sofern er keine Weisung erhält.

Der Geschäftsführer des Treuhandkommanditisten ist zugleich 

Angestellter der BVT Holding GmbH & Co. KG, die im Wege der 

Auslagerung Verwaltungsfunktionen der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft übernimmt und Gesellschafter der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft ist. Hieraus ergibt sich ein gesetzliches Stimmverbot 

des Treuhandkommanditisten in allen Angelegenheiten, die in 

Bezug auf die Tätigkeit der Kapitalverwaltungsgesellschaft und 

anderer Tochterunternehmen der BVT Holding GmbH & Co. KG 

einem „Richten in eigener Sache“ gleichkämen.

Haftung des Treuhandkommanditisten

Die Haftung des Treuhandkommanditisten richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen.

Rechtsnachfolge

Der Treugeber ist berechtigt, über seine Forderungen und Rechte 

c_gYU cUY^U NUb`nYSXde^WU^ Qec TU] LbUeXQ^TfUbdbQW ]Yd f_bXU-

riger schriftlicher Zustimmung des Treuhandkommanditisten zu 

verfügen. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund versagt 

werden.

Verstirbt der Treugeber, wird der Treuhandvertrag mit seinen Er-

ben fortgesetzt. Insoweit gelten die Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrages der Investmentgesellschaft entsprechend.

Beendigung des Treuhandvertrages

Der Treuhandvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er 

endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn sein Zweck 

– etwa im Falle der Beendigung der Liquidation der Investment-

gesellschaft – erreicht ist oder wenn sein Zweck – etwa im Falle 

der Kündigung des Gesellschaftsvertrages oder der Ausschlie-

ßung aus der Investmentgesellschaft – fortgefallen ist.

Der Treugeber ist berechtigt, den Treuhandvertrag jederzeit mit 

UY^Ub >bYcd f_^ cUSXc E_^QdU^ je] BQXbUcU^TU je [y^TYWU^,

Sein Recht zur außerordentlichen Kündigung bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes bleibt hiervon unberührt. Die Kündigung hat 

schriftlich gegenüber dem Treuhandkommanditisten zu erfolgen.

Endet der Treuhandvertrag durch Kündigung, so erwirbt der 

Treugeber den auf ihn entfallenden Kommanditanteil des Treu-

handkommanditisten im Wege der Sonderrechtsnachfolge.

Der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt die wichtigsten rechtli-

chen Auswirkungen des Gesellschaftsvertrages der Investment-

gesellschaft. Der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesellschaft 

ist im vollen Wortlaut ab Seite 69 dieses Verkaufsprospekts ab-

gedruckt.

Weitere Angaben zur Investmentgesellschaft enthält das Kapitel 

„Die Investmentgesellschaft“ (Seite 52).

Mittelbare Beteiligung der Anleger

Die über den Treuhandkommanditisten an der Investmentgesell-

schaft beteiligten Anleger werden nicht unmittelbar Kommandi-

tisten der Investmentgesellschaft. Von Gesetzes wegen haben 

mittelbar über einen Treuhandkommanditisten beteiligte Anleger 

im Innenverhältnis der Gesellschaft und der Gesellschafter zuei-

nander allerdings die gleiche Rechtsstellung wie ein Kommandi-

dYcd, BUTUb 9^\UWUb [Q^^ ZUTUbjUYd fUb\Q^WU^* e^]YddU\RQb C_]-

manditist der Investmentgesellschaft zu werden.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens der Investmentgesellschaft ist 

ausschließlich die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach der 

in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagestrategie zur ge-

meinschaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 KAGB 

zum Nutzen der Anleger.

Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens

Die Investmentgesellschaft hat eine ihrem Unternehmensge-

genstand entsprechende externe AIF-Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Sinne des KAGB bestellt, der insbesondere die Anlage 

und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens obliegt.
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Gründungsgesellschafter

Angaben zu den Gründungsgesellschaftern der Investmentge-

sellschaft enthält der Abschnitt „Die Investmentgesellschaft“ auf 

Seite 52.

Treuhandkommanditist

Die Rechtsstellung des Treuhandkommanditisten ist im Kapitel 

„Der Treuhandkommanditist“ (Seite 54) erläutert.

Geschäftsführung und Vertretung

Die Concentio Management GmbH, die der Investmentgesell-

schaft als Kommanditist angehört, ist zur Geschäftsführung be-

bUSXdYWd e^T fUb`nYSXdUd (WUcSXwVdcVyXbU^TUb C_]]Q^TYdYcd),

Der geschäftsführende Kommanditist ist berechtigt, Geschäfte 

der Investmentgesellschaft ganz oder teilweise von Dritten, die 

im Namen und für Rechnung der Investmentgesellschaft han-

deln, besorgen zu lassen, entsprechende Verträge mit Wirkung 

für die Investmentgesellschaft abzuschließen und entsprechende 

Vollmachten zu erteilen.

Insbesondere hat der geschäftsführende Kommanditist im Na-

men der Investmentgesellschaft die derigo GmbH & Co. KG als 

Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Anlage und der Verwal-

tung des Kommanditanlagevermögens beauftragt.

Rechtsgeschäfte, Maßnahmen und Handlungen, die nach den 

Vorschriften des KAGB der Kapitalverwaltungsgesellschaft vor-

behalten sind, führt die Kapitalverwaltungsgesellschaft im eige-

nen Namen bzw. gemäß der ihr erteilten Vollmacht im Namen der 

Gesellschaft durch.

Dem geschäftsführenden Kommanditisten ist im Umfang seiner 

?UcSXwVdcVyXbe^WcRUVeW^Yc e^gYTUbbenYSXU N_\\]QSXd UbdUY\d* TYU

Investmentgesellschaft bei allen im Zusammenhang mit dem 

Unternehmensgegenstand zu ergreifenden Maßnahmen, abzu-

schließenden Geschäften und vorzunehmenden Handlungen zu 

vertreten sowie entsprechende Erklärungen abzugeben und ent-

gegenzunehmen.

Die übrigen Gesellschafter der Investmentgesellschaft, insbe-

sondere auch ihr persönlich haftender Gesellschafter (Komple-

mentär) Concentio Beteiligungs GmbH, sind, soweit gesetzlich 

zulässig, von der Geschäftsführung ausgeschlossen.

Die Concentio Beteiligungs GmbH (Komplementär) und die Con-

centio Management GmbH (geschäftsführender Kommanditist) 

sowie ihre gesetzlichen Vertreter sind jeweils zum Abschluss von 

Geschäften mit sich selbst im eigenen Namen und als Vertreter 

eines Dritten berechtigt.

Wettbewerbsverbot

Für die Concentio Beteiligungs GmbH (Komplementär) und für 

die Concentio Management GmbH (geschäftsführender Kom-

manditist) sowie für ihre jeweiligen gesetzlichen Vertreter gilt kein 

Wettbewerbsverbot.

*58<5 -137A37CAA& C<4 05@:CAB1CA6:5837A>I837B

Der Anspruch der Investmentgesellschaft gegen einen Kom-

manditisten bzw. Treugeber auf Leistung der Einlage erlischt, 

sobald und soweit er seine Kommanditeinlage erbracht hat. Die 

C_]]Q^TYdYcdU^ cY^T ^YSXd fUb`nYSXdUd* U^dcdQ^TU^U NUb\ecdU

QecjeW\UYSXU^, =Y^U FQSXcSXecc`nYSXd TUb C_]]Q^TYdYcdU^ e^T

Treugeber ist ausgeschlossen. Zur Erhöhung des vereinbarten 

Beitrags (Einlage zuzüglich Ausgabeaufschlag) oder zur Ergän-

zung der durch Verlust verminderten Einlage sind die Gesell-

cSXQVdUb e^T LbUeWURUb c_]Yd ^YSXd fUb`nYSXdUd,

Ermittlung und Verwendung der Erträge und Liquiditätsüber-

schüsse

Die für die Ermittlung und Zuweisung der Erträge geltenden Re-

geln sind auf Seite 48 beschrieben. Die für die Auszahlung der 

Liquiditätsüberschüsse (Ausschüttungen) und die Zuweisung der 

Ausschüttungen geltenden Regeln sind ab Seite 48 beschrie-

ben.

Mitwirkungsrechte der Anleger

Die Anleger sind zur Mitwirkung in allen Angelegenheiten der In-

vestmentgesellschaft berechtigt, sofern diese nicht zu den Auf-

gaben der Geschäftsführung bzw. der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft gehören. Das Mitwirkungsrecht umfasst insbesondere die 

:UcdU\\e^W TUc 9RcSX\ecc`byVUbc* TYU >UcdcdU\\e^W TUb BQXbUcQR-

schlüsse, die Entlastung der zur Geschäftsführung befugten Per-

sonen, die Änderung des Gesellschaftsvertrages, die Änderung 

TUb 9^\QWURUTY^We^WU^ c_gYU TYU 9enxce^W _TUb M]gQ^T\e^W

(Verschmelzung, Spaltung, Vermögensübertragung, Formwech-

sel) der Investmentgesellschaft.

Gesellschafterbeschlüsse

Die Anleger können an Gesellschafterversammlungen und an 

Beschlussfassungen in Schrift- oder Textform teilnehmen. Be-

schlüsse können, gleich ob sie in einer Gesellschafterversamm-

lung oder in Schrift- oder Textform gefasst wurden, nur innerhalb 

eines Monats ab Bekanntgabe der Beschlussfassung durch Kla-

ge gegen die Investmentgesellschaft angefochten werden.

Mehrheitserfordernisse und Zustimmungsvorbehalte

Bei Abstimmungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Das Stimmgewicht richtet sich nach der Höhe des Ka-

pitalanteils.

<YU t^TUbe^W TUc ?UcU\\cSXQVdcfUbdbQWUc e^T TYU 9enxce^W

oder Umwandlung (Verschmelzung, Spaltung, Vermögensüber-
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tragung, Formwechsel) der Investmentgesellschaft bedürfen ei-

ner Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen.

Die Zustimmung des Komplementärs und des geschäftsführen-

den Kommanditisten ist erforderlich, wenn in ihre Rechte und 

HnYSXdU^ UY^WUWbYVVU^ gYbT, <Qc WY\d ^YSXd* c_gUYd Vyb TU^ C_]`\U-

mentär und den geschäftsführenden Kommanditisten ein gesetz-

liches Stimmverbot besteht, so dass in einem solchen Fall ihre 

Zustimmung nicht erforderlich ist. 

Eine Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bisherigen 

Anlagegrundsätzen der Investmentgesellschaft nicht vereinbar ist 

oder zu einer Änderung der Kosten oder der wesentlichen Anle-

WUbbUSXdU VyXbd* Ycd ^eb ]Yd PecdY]]e^W UY^Ub aeQ\YmjYUbdU^ EUXb-

heit von Anlegern, die mindestens zwei Drittel des Zeichnungska-

pitals auf sich vereinigen, möglich. Sie bedarf der Genehmigung 

der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Ordentliche Vertragslaufzeit

Die Investmentgesellschaft wird nach ihrem Gesellschaftsvertrag 

Q] 0.,./,/-06 QeVWU\xcd, <Qc RUY 9enxce^W ^_SX f_bXQ^TU^U

Vermögen der Investmentgesellschaft wird dann verwertet. Die 

nach Begleichung der Verbindlichkeiten der Investmentgesell-

schaft verbleibende Liquidität wird unter den Gesellschaftern 

verteilt. Die Laufzeit endet mit der Verteilung. Die Anleger können 

mit einer Mehrheit von 75 % der abgegebenen Stimmen eine 

VbyXUbU 9enxce^W TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd RUcSX\YUrU^, <YU

Investmentgesellschaft wird auf Vorschlag der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft aufgelöst, wenn nicht bis zum Ende der Zeich-

nungsfrist Einlagen in Höhe von insgesamt mindestens 3 Mio. 

EUR gezeichnet werden.

Eine ordentliche Kündigung der Beteiligung ist bis zum Ende der 

Laufzeit ausgeschlossen. Anleger können die Gesellschaft außer-

ordentlich kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Weitere 

Angaben hierzu enthält der Abschnitt „Rücknahme, Umtausch“ 

(Seite 38).

Ausschließung

Liegt in der Person eines Anlegers ein wichtiger Grund im Sinne 

des § 133 HGB vor, kann der geschäftsführende Kommanditist 

den Anleger aus der Investmentgesellschaft ausschließen. Ein 

solcher Grund ist insbesondere vorhanden, wenn der Anleger 

eine ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche 

NUb`nYSXde^W f_bcwdj\YSX _TUb Qec Wb_RUb >QXb\wccYW[UYd fUb\Udjd

_TUb gU^^ TYU =bVy\\e^W UY^Ub c_\SXU^ NUb`nYSXde^W e^]xW\YSX

wird.

Im Falle der Ausschließung ist der geschäftsführende Komman-

ditist berechtigt, eine oder mehrere Personen zu bestimmen, auf 

die der Betroffene seine Beteiligung Zug um Zug gegen Zahlung 

eines Übertragungsentgeltes zu übertragen hat. Das Übertra-

gungsentgelt richtet sich nach dem für die Beteiligung zu erzie-

lenden Kaufpreis. Das Übertragungsentgelt darf jedoch das in 

sonstigen Fällen des Ausscheidens von dem Ausscheidenden zu 

beanspruchende Auseinandersetzungsguthaben (Nettoinventar-

wert) nicht unterschreiten. Bei mehreren Interessenten entschei-

det ein von dem geschäftsführenden Kommanditisten durchzu-

führendes Bieterverfahren.

'2H<4C<6

Das Auseinandersetzungsguthaben eines ausscheidenden An-

legers bestimmt sich nach dem Nettoinventarwert seines Anteils 

im Sinne des § 168 KAGB. Ein negativer Saldo des Verrech-

nungskontos ist bei der Ermittlung des Auseinandersetzungs-

guthabens als Abzugsposten zu berücksichtigen, ein positiver 

Saldo des Verrechnungskontos ist hinzuzurechnen. Scheidet 

ein Anleger während der Laufzeit der Investmentgesellschaft aus 

TYUcUb Qec* WY\d TYU =bVy\\e^W TUc 9Rm^Te^WcQ^c`beSXc ^YSXd Q\c

Rückzahlung der Einlage des Kommanditisten bzw. Treugebers. 

Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der ausgeschiedene 

Kommanditist bzw. Treugeber nicht für Verbindlichkeiten der In-

vestmentgesellschaft. 

'CIGAC<6 C<4 +8?C841B8=<

<YU Vyb TYU 9enxce^W e^T DYaeYTQdY_^ TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd

RUcdUXU^TU^ JUWU\^ cY^T Y] 9RcSX^Ydd p9enxce^W e^T vRUbdbQ-

gung des Investmentvermögens“ ab Seite 49 beschrieben.

Übertragbarkeit der Anteile

Die Anteile an der Investmentgesellschaft sind übertragbar und 

vererblich. Siehe hierzu und zu den Einschränkungen ihrer freien 

Handelbarkeit die Abschnitte „Übertragbarkeit der Anteile“ und 

„Einschränkungen der freien Handelbarkeit der Anteile“ ab Seite 

38.

Mitteilungen an den Anleger

Alle Ladungen, Mitteilungen und Erklärungen im Zusammenhang 

mit dem Gesellschaftsvertrag werden an die dem geschäftsfüh-

renden Kommanditisten zuletzt bis zwei Wochen vor Versand 

vom Anleger schriftlich mitgeteilte Postanschrift, Telefax-Nummer 

oder E-Mail-Adresse gerichtet. Ist die ordnungsgemäße Absen-

dung dokumentiert, so kommt es im Hinblick auf die Ladungs-

fristen bezüglich Gesellschafterversammlungen oder sonstiger 

Beschlussfassungen nicht auf die Tatsache oder den Zeitpunkt 

des Zugangs an.

Steuererklärungen

Der geschäftsführende Kommanditist und die Kapitalverwal-

de^WcWUcU\\cSXQVd cY^T Y] JQX]U^ YXbUb =b[\wbe^Wc`nYSXd (k .5.
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Absatz 2 AO) berechtigt, mit Wirkung für die Anleger die zur 

einheitlichen Feststellung der Besteuerungsgrundlagen notwen-

digen Erklärungen gegenüber den Steuerbehörden abzugeben; 

sie sind empfangsberechtigt im Sinne des § 183 AO. Es gehört 

jedoch nicht zu ihren Aufgaben, die Anleger aufzufordern, sie 

betreffende Besteuerungsgrundlagen, wie etwa Sonderwer-

bungskosten, bekannt zu geben. Wünschen die Anleger deren 

Berücksichtigung im einheitlichen Feststellungsverfahren, so ha-

ben sie diese dem geschäftsführenden Kommanditisten oder der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft bis spätestens zum 15.03. des 

QeV TU^ >UcdcdU\\e^WcjUYdbQe] V_\WU^TU^ BQXbUc e^dUb N_b\QWU

von Belegen schriftlich mitzuteilen. Erfolgt die Mitteilung solcher 

Tatsachen nicht fristgerecht, so hat der Anleger die hierdurch 

entstehenden Kosten zu tragen. 

Der geschäftsführende Kommanditist und die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft sind berechtigt, die Gesellschafter und Treu-

WURUb TQje Q^jeXQ\dU^* =b[\wbe^Wc`nYSXdU^ WUWU^yRUb Qec\w^-

dischen Behörden nachzukommen und im Falle des Verzugs mit 

TUb =bVy\\e^W c_\SXUb =b[\wbe^Wc`nYSXdU^ TU^ TUb A^fUcd]U^dWU-

sellschaft entstandenen Schaden geltend zu machen, insbeson-

dere durch Buchung des Schadensbetrags als Auszahlung.

Die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft

Die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft bestimmen 

in Verbindung mit dem Gesellschaftsvertrag der Investmentge-

sellschaft das Rechtsverhältnis der Investmentgesellschaft zu 

den Anlegern (und ihren etwaigen Rechtsnachfolgern).

Die Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft sind in die-

sem Verkaufsprospekt ab Seite 77 im vollen Wortlaut abgedruckt.

Die Anlagebedingungen bestimmen, welche Vermögensgegen-

stände die Investmentgesellschaft erwerben darf (siehe hierzu 

auch „Art der Vermögensgegenstände“ auf Seite 14).

Die Anlagebedingungen legen fest, welche Anlagegrenzen bei 

der Investition in zulässige Vermögensgegenstände eingehalten 

werden müssen. Die Anlagegrenzen sind im Abschnitt „Anlage-

politik und Anlagestrategie“ (Seite 12) erläutert.

In den Anlagebedingungen sind auch die Zulässigkeit von Kredit-

aufnahmen und Belastungen des Investmentvermögens festge-

legt (siehe hierzu auch die Angaben ab Seite 16).

In den Anlagebedingungen ist ferner festgelegt, dass alle Anle-

ger gleiche Rechte haben und keine verschiedenen Anteilklassen 

gebildet werden.

In den Anlagebedingungen ist geregelt, welche Kosten die In-

vestmentgesellschaft und die Anleger zu tragen haben. Näheres 

enthält das Kapitel „Kosten“ (Seite 39).

Auch die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft ist in den Anla-

gebedingungen festgelegt. Angaben hierzu enthält der Abschnitt 

p@wemW[UYd TUb 9eccSXydde^W f_^ =bdbwWU^ e^T DYaeYTYdwdcyRUb-

schüssen“ (Seite 49).

Zu möglichen Änderungen der Anlagebedingungen siehe „Mehr-

heitserfordernisse und Zustimmungsvorbehalte“ auf Seite 44.

Zuständige Gerichte

Das für Klagen der Anleger zuständige Gericht wird durch den 

jeweiligen Sitz des Beklagten bestimmt (allgemeiner Gerichts-

stand).

Für Klagen gegen die Kapitalverwaltungsgesellschaft und den 

Treuhandkommanditisten sind hiernach die Gerichte in München 

zuständig.

Für Klagen gegen die Investmentgesellschaft, den Komplementär 

und den geschäftsführenden Kommanditisten der Investmentge-

sellschaft sind hiernach die Gerichte in Regensburg zuständig.

Die Zuständigkeit der Gerichte in Regensburg gilt auch für Kla-

gen gegen die Gesellschafter der Investmentgesellschaft, d. h. 

auch den Treuhandkommanditisten, soweit sie von den Anlegern 

als Mitglieder der Investmentgesellschaft gegen die Gesellschaf-

ter als Mitglieder der Investmentgesellschaft erhoben werden 

(besonderer Gerichtsstand der Mitgliedschaft).

Abweichend von den gesetzlichen Bestimmungen zum allgemei-

nen und besonderen Gerichtsstand bestimmt das Gesetz einen 

ausschließlichen Gerichtsstand für Klagen, in denen

& ein Schadensersatzanspruch wegen falscher, irreführender 

oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformation oder

& ein Schadensersatzanspruch wegen Verwendung einer fal-

schen oder irreführenden öffentlichen Kapitalmarktinformation 

oder wegen Unterlassung der gebotenen Aufklärung darüber, 

dass eine öffentliche Kapitalmarktinformation falsch oder irre-

führend ist,

geltend gemacht wird. In diesen Fällen ist das Gericht ausschließ-

lich am Sitz des betroffenen Emittenten, des betroffenen Anbie-

ters von sonstigen Vermögensanlagen oder der Zielgesellschaft 

jecdw^TYW* gU^^ cYSX TYUcUb KYdj Y] A^\Q^T RUm^TUd e^T TYU C\QWU

zumindest auch gegen den Emittenten, den Anbieter oder die 

Zielgesellschaft gerichtet wird.

Anwendbares Recht

Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Anleger und der In-

vestmentgesellschaft, den Gesellschaftern der Investmentgesell-

schaft (einschließlich des Treuhandkommanditisten) und der Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft wird das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland angewendet.

Vollstreckung von Urteilen

Urteile gegen die Investmentgesellschaft, die Gesellschafter der 

Investmentgesellschaft (einschließlich des Treuhandkommandi-
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tisten) und die Kapitalverwaltungsgesellschaft sind in der Bun-

desrepublik Deutschland nach dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland vollstreckbar.

Regeln für die Vermögensbewertung

Die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft für die Investmentge-

sellschaft aufgestellte Bewertungsrichtlinie legt folgende Grund-

sätze und Verfahren für die Bewertung des Investmentvermö-

gens und der zu ihm gehörenden Vermögensgegenstände fest:

Wert des Investmentvermögens

Der Wert des Investmentvermögens wird bestimmt, in dem die 

jeweiligen Verkehrswerte der Vermögensgegenstände der Invest-

mentgesellschaft ermittelt und die Verbindlichkeiten der Invest-

mentgesellschaft abgezogen werden. Der Bestimmung der Ver-

kehrswerte wird das jeweilige gesetzlich vorgeschriebene oder 

marktübliche Verfahren zugrunde gelegt.

;IXXSMRZIRXEV[IVX NI .RXIMP

Der Nettoinventarwert je Anteil wird jeweils für eine geleistete Ein-

lage in Höhe von 1.000,00 EUR bestimmt, da die Anleger sich 

(ab einer Mindestsumme von 10.000,00 EUR) in unterschiedli-

cher Höhe an der Investmentgesellschaft beteiligen können, wo-

bei die Nominalbeträge der gezeichneten Einlage jeweils ohne 

Rest durch 1.000,00 EUR teilbar sein müssen (siehe vorstehend 

im Abschnitt „Stückelung“, Seite 39).

Die Zahl der Anteile im Nominalbetrag von 1.000,00 EUR geleis-

teter Einlage wird berechnet, indem die Summe aller von Anle-

gern geleisteten Einlagen durch 1.000,00 EUR geteilt wird.

Der Nettoinventarwert je Anteil im Nominalbetrag von 1.000,00 

EUR geleisteter Einlage wird ermittelt, indem der Wert des Invest-

mentvermögens durch die Zahl dieser Anteile geteilt wird.

Bewertung vor Investitionen

Vor jeder Investition der Investmentgesellschaft wird der Wert des 

Anteils des geschlossenen AIF, der Objektgesellschaft bzw. des 

Unternehmens, den die Investmentgesellschaft erwerben will, 

durch einen externen Bewerter festgestellt.

Für Investitionen von mehr als 50 Mio. EUR sind zwei externe 

Bewerter vorgeschrieben, die voneinander unabhängig sind und 

voneinander unabhängig bewerten; Investitionen in dieser Grö-

ßenordnung sind nicht vorgesehen.

Externe Bewerter müssen unabhängig von der Investmentgesell-

schaft, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft und von anderen 

Personen mit engen Verbindungen zur Investmentgesellschaft 

oder zur Kapitalverwaltungsgesellschaft sein. Externe Bewerter 

müssen einer gesetzlich anerkannten obligatorischen berufsmä-

ßigen Registrierung oder Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

oder berufsständischen Regeln unterliegen. Externe Bewerter 

müssen über ausreichende Ressourcen für die Ausführung der 

ihnen übertragenen Aufgaben verfügen und die geschäftsleitend 

für externe Bewerter tätigen Personen müssen zuverlässig sein 

und über ausreichende Erfahrung verfügen. Externe Bewerter 

dürfen nicht zugleich die laufende Bewertung der Vermögensge-

genstände durchführen.

Laufende Bewertung

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und die Berechnung 

des Nettoinventarwertes je Anteil werden mindestens einmal jähr-

lich zum Ende des Geschäftsjahres der Investmentgesellschaft 

erfolgen. Die Bewertung und Berechnung sind darüber hinaus 

auch dann durchzuführen, wenn das Gesellschaftsvermögen der 

Investmentgesellschaft erhöht oder herabgesetzt wird.

Die laufende Bewertung erfolgt intern durch einen Bereich der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft, der – einschließlich der Ge-

schäftsleitung – organisatorisch von dem für die Portfoliover-

waltung zuständigen Bereich der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

getrennt ist.

Bewertungsmethoden

Für die Bewertung von Vermögensgegenständen, die zum Han-

del an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt 

zugelassen oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer 

Börse einbezogen sind, wird der letzte verfügbare handelbare 

Kurs zugrunde gelegt, der eine verlässliche Bewertung gewähr-

leistet.

Anteile an Investmentvermögen, für die kein aktueller handelba-

rer Kurs zur Verfügung steht, werden mit ihrem letzten festgestell-

ten Rücknahmepreis bewertet.

Für Vermögensgegenstände, die weder zum Handel an einer 

Börse noch an einem anderen organisierten Markt zugelassen 

oder in den regulierten Markt oder Freiverkehr einer Börse ein-

bezogen sind oder für die kein handelbarer Kurs verfügbar ist, 

werden die Verkehrswerte zugrunde gelegt, die sich bei sorgfäl-

tiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter 

Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten ergeben.

:Q^[WedXQRU^ gUbTU^ je YXbU] FU^^gUbd jejyW\YSX jeWUn_c-

sener Zinsen bewertet. Festgelder werden zum Verkehrswert 

bewertet, sofern das Festgeld kündbar ist und die Rückzahlung 

bei der Kündigung nicht zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag ange-

setzt.

Der Wert von Vermögensgegenständen mit dem Charakter einer 

unternehmerischen Beteiligung wird nach anerkannten Grund-
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sätzen für die Unternehmensbewertung ermittelt. Zum Zeitpunkt 

des Erwerbs solcher Vermögensgegenstände wird als Verkehrs-

wert der Kaufpreis einschließlich der Anschaffungsnebenkosten 

angesetzt. Der Wert dieser Vermögensgegenstände wird spä-

testens nach Ablauf von zwölf Monaten nach dem Erwerb oder 

nach der letzten Bewertung erneut ermittelt und als Verkehrswert 

angesetzt. Abweichend hiervon wird der Wert auch dann erneut 

ermittelt, wenn der Ansatz des zuletzt ermittelten Wertes auf 

Grund von Änderungen wesentlicher Bewertungsfaktoren nicht 

mehr sachgerecht ist.

Regeln für die Ermittlung der Erträge

Ermittlung der Ergebnisse der Investmentgesellschaft

Der von der Investmentgesellschaft in einem Geschäftsjahr er-

zielte Gewinn oder Verlust wird anhand des für das jeweilige Ge-

schäftsjahr von der Geschäftsführung aufgestellten, von einem 

Abschlussprüfer geprüften und von den Gesellschaftern festge-

cdU\\dU^ BQXbUcQRcSX\eccUc Ub]YddU\d,

Zuweisung der Ergebnisse der Investmentgesellschaft

Dem Verlustvortragskonto des Anlegers werden bei seinem 

Beitritt nach Maßgabe der Anlagebedingungen Verlustanteile in 

Höhe des auf seinen Anteil entfallenden Ausgabeaufschlags und 

der auf seinen Anteil entfallenden Initialkosten belastet.

Für die Verteilung von Gewinn und des nach Buchung auf dem 

Verlustvortragskonto verbleibenden Verlustes unter den Gesell-

schaftern der Investmentgesellschaft ist grundsätzlich der Ka-

pitalanteil des Anlegers maßgeblich, und zwar zum Ende des 

Geschäftsjahres. Verändern sich die Kapitalanteile während des 

Geschäftsjahres (durch die Leistung von Kommanditeinlagen 

oder das Ausscheiden von Kommanditisten), so werden die Ver-

änderungen bei der Zuweisung der Ergebnisse zeitanteilig (pro 

rata temporis) berücksichtigt.

Dies gilt auch für die Zuweisung eines etwaigen Liquidationsge-

winns der Investmentgesellschaft.

Regeln für die Verwendung der Erträge und 

Liquiditätsüberschüsse

Der geschäftsführende Kommanditist der Investmentgesellschaft 

verwendet die Erträge im Einvernehmen mit der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft, die das Liquiditätsmanagement verantwortet. 

Die hierbei zu beachtende Ausschüttungspolitik richtet sich nach 

den Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft.

Auszahlung der Liquiditätsüberschüsse (Ausschüttungen)

Die aus der Investitionstätigkeit der Investmentgesellschaft er-

zielte Liquidität (einschließlich der Liquidität aus der Veräußerung 

von Vermögensgegenständen) soll an die Anleger ausgezahlt 

werden, soweit sie nicht nach Auffassung der Geschäftsführung 

der Investmentgesellschaft für Investitionen und Reinvestitionen 

bzw. als angemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer 

ordnungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der Investment-

WUcU\\cSXQVd Rjg, jeb =bVy\\e^W f_^ PQX\e^WcfUb`nYSXde^WU^ RU-

nötigt wird. 

Die Höhe der an die Anleger zu leistenden Auszahlungen wird 

nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres in Prozent der ge-

leisteten Kommanditeinlage festgesetzt; dabei wird die Kom-

manditeinlage, die der Anleger erst während des abgelaufenen 

Geschäftsjahres geleistet hat, nach dem Verhältnis der seit der 

Leistung bis zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres ver-

gangenen Zeit in Tagen zum Geschäftsjahr (also zeitanteilig) be-

rücksichtigt.

Sofern ein Anleger mittelbar über den Treuhandkommanditisten 

an der Investmentgesellschaft beteiligt ist, wird von den ihm zu-

stehenden Ausschüttungsbeträgen die Vergütung für den Treu-

handkommanditisten abgezogen.

Quellensteuerabzug und Behandlung von Steuern, die für den 

Anleger abgeführt werden

Die ausgeschütteten Erträge der Investmentgesellschaft unter-

liegen bei der Investmentgesellschaft unmittelbar keinem Quel-

lensteuerabzug. Bei bestimmten Einnahmen der Investmentge-

sellschaft können jedoch Quellensteuern einbehalten werden, 

gU\SXU TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd ^YSXd jenYUrU^ (j, :, CQ`YdQ\-

ertragsteuern). Diese werden dem Auszahlungskonto des An-

legers belastet. Sie können bei Vorliegen der gesetzlichen Vor-

aussetzungen in der persönlichen Steuererklärung des Anlegers 

berücksichtigt werden.

Einlagenrückgewähr

Eine Rückgewähr der Einlage oder eine Ausschüttung, die den 

Wert der Kommanditeinlage unter den Betrag der Einlage (Haft-

summe) herabmindert, darf nur mit Zustimmung des betroffenen 

Anlegers erfolgen. Vor der Zustimmung ist der Anleger darauf 

hinzuweisen, dass er den Gläubigern der Investmentgesellschaft 

unmittelbar haftet, soweit die Einlage durch die Rückgewähr oder 

Ausschüttung zurückbezahlt wird.

Auszahlungen sind auch insoweit zulässig, als Verluste oder Aus-

zahlungen vorgetragen und nicht durch Gewinne ausgeglichen 

sind. Sie sind jedoch unzulässig, soweit hierdurch beim persön-

lich haftenden Gesellschafter der Investmentgesellschaft das zur 
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Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen vermindert 

würde (§ 30 GmbHG).

Zuweisung der Ausschüttungen

Für die Zuweisung der Ausschüttungen unter den Gesellschaf-

tern der Investmentgesellschaft ist grundsätzlich der Kapitalanteil 

d. h. die geleistete Kommanditeinlage, maßgeblich. Die Höhe der 

an die Kommanditisten zu leistenden Auszahlungen wird nach 

Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres in Prozent der geleisteten 

Kommanditeinlage festgesetzt. Dabei wird die Kommanditeinla-

ge, die der Kommanditist erst während des abgelaufenen Ge-

schäftsjahres geleistet hat, pro rata temporis (zeitanteilig) nach 

der seit der Leistung der Kommanditeinlage bis zum Ende des 

abgelaufenen Geschäftsjahres vergangenen Zeit in Tagen im Ver-

hältnis zum Geschäftsjahr berücksichtigt.

5cYfKOIMX HIV .YWWGLeXXYRK ZSR 2VXVcKIR YRH

Liquiditätsüberschüssen

vRUb @wemW[UYd* PUYd`e^[d e^T @xXU TUb 9eccSXydde^WU^ U^d-

scheidet der geschäftsführende Kommanditist unter Berück-

sichtigung der Vorschläge der Kapitalverwaltungsgesellschaft. 

Bei prognosegemäßem Verlauf erfolgen Ausschüttungen in der 

Regel einmal jährlich zur Mitte des Geschäftsjahres.

Die Höhe der Auszahlungen kann je nach der Liquiditätslage der 

Investmentgesellschaft variieren. Es kann zur Aussetzung der 

Auszahlungen kommen.

Geschäftsjahr, Jahresberichte, Abschlussprü-

fer

Jahresberichte

<YU BQXbUcRUbYSXdU TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd cY^T RUY TUb TUbYW_

GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München 

(Kapitalverwaltungsgesellschaft) erhältlich. Sie werden ferner im 

Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr der Investmentgesellschaft beginnt am 01.01. 

e^T U^TUd Q] 0.,./, UY^Uc BQXbUc,

Abschlussprüfer

EYd TUb HbyVe^W TUc BQXbUcQRcSX\eccUc je] 0.,./,/-/- Ycd TYU

Geipel & Kollmannsberger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, München, beauftragt. Der Abschlussprüfer für künftige 

BQXbUcQRcSX\yccU TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd gYbT f_^ TU^ 9^-

legern jeweils durch Beschluss mit der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gewählt. 

.YgdWYRK YRH aFIVXVEKYRK HIW 6RZIWXQIRX-

vermögens

.YgdWYRK HYVGL /IJVMWXYRK MQ 4IWIPPWGLEJXWZIVXVEK

Die Investmentgesellschaft wird nach ihrem Gesellschaftsver-

dbQW Q] 0.,./,/-06 QeVWU\xcd, <Qc RUY 9enxce^W ^_SX f_bXQ^-

dene Vermögen der Investmentgesellschaft wird dann in Geld 

umgesetzt. Die nach Begleichung der Verbindlichkeiten der 

Investmentgesellschaft verbleibende Liquidität wird unter den 

Gesellschaftern verteilt. Hierfür gelten dieselben Regeln wie für 

die Beteiligung der Anleger an den Erträgen und Liquiditätsüber-

schüssen, siehe „Regeln für die Verwendung der Erträge und Li-

quiditätsüberschüsse“ (Seite 48).

Die Anleger haften nach Beendigung der Liquidation nicht für die 

Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft.

.YgdWYRK HYVGL 4IWIPPWGLEJXIVFIWGLPYWW

Die Anleger haben das Recht, mit einer Mehrheit von 75 % der 

QRWUWURU^U^ KdY]]U^ UY^U VbyXUbU 9enxce^W TUb A^fUcd]U^d-

gesellschaft zu beschließen. Für diesen Fall gelten alle vorstehen-

den Ausführungen entsprechend.

.YgdWYRK [IKIR ]Y KIVMRKIV ;EGLJVEKI

Die Investmentgesellschaft wird auf Vorschlag der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft aufgelöst, wenn nicht bis zum Ende der Zeich-

nungsfrist Einlagen in Höhe von insgesamt mindestens 3 Mio. 

EUR gezeichnet werden.

Für diesen Fall haben der Komplementär und der geschäftsfüh-

rende Kommanditist sowie die Kapitalverwaltungsgesellschaft 

auf ihre Vergütungsansprüche gegenüber der Investmentgesell-

schaft verzichtet. Der geschäftsführende Kommanditist trägt in 

diesem Fall alle sonstigen Aufwendungen, für die keine Rücker-

stattung erlangt werden kann, und befreit die Gesellschaft von 

allen Verbindlichkeiten, für die von Dritten keine Befreiung erlangt 

werden kann. Kommt der geschäftsführende Kommanditist die-

cUb NUb`nYSXde^W Y] f_\\U^ M]VQ^W ^QSX* UbWYRd cYSX UY^ 9ecjQX-

lungsanspruch der Anleger, der rechnerisch ihrer geleisteten Ein-

lage und dem Ausgabeaufschlag entspricht.

Kündigung des Verwaltungsrechts, Übertragung

Im Falle der Kündigung der Verwaltung durch die Kapitalverwal-

de^WcWUcU\\cSXQVd* TYU jeb 9enxce^W e^T DYaeYTQdY_^ TUb A^fUcd-

mentgesellschaft führt, wenn sie sich nicht in eine intern ver-

waltete Investmentkommanditgesellschaft umwandelt, kann die 
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Verwaltung nach Maßgabe der bisherigen Anlagebedingungen 

mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht auf eine andere Kapitalverwaltungsgesellschaft über-

tragen werden, die über eine Erlaubnis zur Verwaltung solcher 

Arten von Investmentvermögen verfügen muss. Siehe auch „Be-

stellungsvertrag“ (Seite 56).

Vornahme der Zahlungen an die Anleger, Ver-

breitung der Berichte und sonstigen Informati-

onen über das Investmentvermögen

Zahlungen an die Anleger erfolgen von einem Konto der Invest-

mentgesellschaft und werden nach Freigabe durch die Verwahr-

stelle von der Kapitalverwaltungsgesellschaft veranlasst.

Das gilt auch für Auszahlungen nach Ausübung eines gesetzli-

chen Widerrufsrechts oder einer berechtigten außerordentlichen 

Kündigung aus wichtigem Grund oder der Ausschließung eines 

Anlegers aus wichtigem Grund. Weitere Angaben hierzu enthält 

der Abschnitt „Rücknahme, Umtausch“ (Seite 38).

Die für den Anleger relevanten Informationen über das Invest-

mentvermögen, wie z. B. diesen Verkaufsprospekt, die wesent-

lichen Anlegerinformationen, die Anlagebedingungen sowie die 

BQXbUcRUbYSXdU* [x^^U^ e^dUb ggg,TUbYW_,TU RUj_WU^ gUbTU^,

Darüber hinaus sind die vorgenannten Unterlagen auch bei der 

derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer Straße 141 h, 81671 

München erhältlich.

Gewährleistung einer fairen Behandlung der 

Anleger, Anteilklassen, Vorzugsbehandlung von 

Anlegern

Alle Anleger des BVT Concentio III haben gleiche Rechte und 

HnYSXdU^,

Die Höhe der Einlagenleistung bestimmt die Teilhabe der Anleger 

an den Ergebnissen und Ausschüttungen der Investmentgesell-

schaft sowie ihr Stimmgewicht bei Gesellschafterbeschlüssen. 

Höhe und Zeitpunkt der Einlagenleistung bestimmen die Teilhabe 

der Anleger an den Ausschüttungen der Investmentgesellschaft.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird bei der Ausführung der 

Zeichnungen und bei der Zuweisung der Ergebnisse und Aus-

schüttungen die Interessen eines Anlegers oder einer Gruppe 

von Anlegern nicht über die Interessen eines anderen Anlegers 

oder einer anderen Gruppe von Anlegern stellen.

Alle an Anleger ausgegebenen Anteile haben die gleichen Aus-

gestaltungsmerkmale. Verschiedene Anteilklassen werden nicht 

gebildet.
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Wichtige Beteiligte  
und ihre Funktionen

Überblick

Investmentgesellschaft

Firma

BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

Funktion

Investmentgesellschaft, die gemäß ihren Anlagebedingungen 

A^fUcdYdY_^U^ Y^ TU^ 9ccUd[\QccU^ A]]_RY\YU^* HbYfQdU =aeYdi* =b-

neuerbare Energien und Infrastruktur plant.

Sitz und Geschäftsanschrift

Neugablonzer Str. 1 - 11, 93073 Neutraubling

Handelsregister

Amtsgericht Regensburg HRA 9940

Bis zur Eintragung unter vorstehend genannter Firma war die 

Investmentgesellschaft im Handelsregister noch unter der Firma 

Concentio 3 GmbH & Co. KG eingetragen.

Persönlich haftender Gesellschafter

Concentio Beteiligungs GmbH, Neutraubling

Geschäftsführender Kommanditist

Concentio Management GmbH, Neutraubling

Haftsumme

5.000,00 EUR

Persönlich haftender Gesellschafter (Komplementär) der 

Investmentgesellschaft

Firma

Concentio Beteiligungs GmbH

Funktion

Übernahme der persönlichen Haftung für die Verbindlichkeiten 

der Investmentgesellschaft

Sitz und Geschäftsanschrift

Neugablonzer Str. 1 - 11, 93073 Neutraubling

Handelsregister

Amtsgericht Regensburg HRB 14123

Stammkapital

25.000,00 EUR

Geschäftsführer

LYR_b f_^ OYUTURQSX e^T F_cdYdj+Bw^[U^T_bV

Dr. Werner Bauer

Gesellschafter

BVT Holding GmbH & Co. KG, München, mit einer Beteiligung 

von 50 %

Dr. Werner Bauer, Neutraubling, mit einer Beteiligung von 50 %

Geschäftsführender Kommanditist der Investmentgesell-

schaft

Firma

Concentio Management GmbH

Funktion

Übernahme der Geschäftsführungsaufgaben bei der Investment-

gesellschaft

Sitz und Geschäftsanschrift

Neugablonzer Str. 1 - 11, 93073 Neutraubling

Handelsregister

Amtsgericht Regensburg HRB 14112

Stammkapital

25.000,00 EUR

Geschäftsführer

LYR_b f_^ OYUTURQSX e^T F_cdYdj+Bw^[U^T_bV

Dr. Werner Bauer

Gesellschafter

BVT Holding GmbH & Co. KG, München, mit einer Beteiligung 

von 50 %

Dr. Werner Bauer, Neutraubling, mit einer Beteiligung von 50 %

Treuhandkommanditist

Firma

BVT Treuhandgesellschaft mbH

Funktion

Treuhänderische Übernahme eines Kommanditanteils an der In-

vestmentgesellschaft für Rechnung der Anleger (Treugeber)

Sitz und Geschäftsanschrift

Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München

Handelsregister

Amtsgericht München HRB 237772
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Stammkapital

25.000,00 EUR

Gesellschafter

BVT Holding GmbH & Co. KG

Kapitalverwaltungsgesellschaft

Firma

derigo GmbH & Co. KG 

Funktion

Verwaltung des Kommanditanlagevermögens (Portfolioverwal-

tung und Risikomanagement), administrative Tätigkeiten, Tätig-

keiten im Zusammenhang mit den Vermögensgegenständen des 

Investmentvermögens

Sitz und Geschäftsanschrift

Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München

Handelsregister

Amtsgericht München HRA 100884

Persönlich haftender Gesellschafter

derigo Verwaltungs GmbH, München

Kommanditisten

BVT Holding GmbH & Co. KG, München, mit einem Kapitalanteil 

von 75 % und einer Haftsumme von 93.750,00 EUR

Dr. Werner Bauer, Neutraubling, mit einem Kapitalanteil von 25 % 

und einer Haftsumme von 31.250,00 EUR

Verwahrstelle

Firma

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft

Funktion

Verwahrung der Vermögensgegenstände der Investmentgesell-

schaft

Sitz und Geschäftsanschrift

Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main

Handelsregister

Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 108617

Anlegerbetreuung

Firma

BVT Holding GmbH & Co. KG 

Funktion

Übernahme von der Kapitalverwaltungsgesellschaft ausgelager-

ter administrativer Tätigkeiten (Anlegerbetreuung, geldwäsche-

bUSXd\YSXU NUb`nYSXde^WU^* AL+A^VbQcdbe[deb)

Sitz und Geschäftsanschrift

Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München

Handelsregister

Amtsgericht München HRA 68087

Persönlich haftender Gesellschafter

BVT Holding Verwaltungs GmbH, München

Kommanditisten

Harald von Scharfenberg, München, mit einem Kapitalanteil von 

80 % und einer Haftsumme von 2.045.167,52 EUR

LYR_b f_^ OYUTURQSX e^T F_cdYdj+Bw^[U^T_bV* Ey^SXU^*

mit einem Kapitalanteil von 20 % und einer Haftsumme von 

511.291,88 EUR

Vertrieb

Firma

BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für in-

ternationale Vermögensanlagen mbH

Funktion

Marketing und Vermittlung der Anteile

Sitz und Geschäftsanschrift

Tölzer Straße 2, 82031 Grünwald

Handelsregister

Amtsgericht München HRB 57844

Stammkapital

500.000,00 DM (255.646,00 EUR)

Gesellschafter

BVT Holding GmbH & Co. KG, München

Es können auch andere ausgewählte Vertriebsstellen mit der Ver-

mittlung der Anteile beauftragt werden.

Die Investmentgesellschaft

Zweck der Investmentgesellschaft ist die Anlage und Verwaltung 

ihrer Mittel nach der in ihren Anlagebedingungen festgelegten 
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Anlagestrategie. Das Vermögen der Investmentgesellschaft wird 

von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltet.

Firma, Rechtsform, Sitz

Die BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG mit Sitz in Neutraubling (Geschäftsan-

schrift: Neugablonzer Str. 1 - 11, 93073 Neutraubling) ist eine ge-

schlossene Investmentkommanditgesellschaft nach deutschem 

Recht.

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der Investmentgesellschaft sind 

ihr Gesellschaftsvertrag (in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt 

ab Seite 69) und ihre Anlagebedingungen (in diesem Verkaufs-

prospekt abgedruckt ab Seite 77).

Einzelheiten des Gesellschaftsvertrages, insbesondere zu den 

HnYSXdU^ TUb ?UcSXwVdcVyXbe^W e^T je TU^ JUSXdU^ TUb 9^\UWUb

enthält der Abschnitt „Der Gesellschaftsvertrag der Investment-

gesellschaft“ (Seite 43).

Gründungsgesellschafter

Gründungsgesellschafter der Investmentgesellschaft sind die 

Concentio Beteiligungs GmbH mit Sitz in Neutraubling als per-

sönlich haftender Gesellschafter und die Concentio Management 

GmbH mit Sitz in Neutraubling als geschäftsführender Komman-

ditist.

Der persönlich haftende Gesellschafter ist am Kapital der Invest-

mentgesellschaft sowie an ihren Gewinnen und Verlusten nicht 

beteiligt. Er haftet den Gläubigern der Investmentgesellschaft für 

Verbindlichkeiten der Investmentgesellschaft mit seinem gesam-

ten Gesellschaftsvermögen.

Der geschäftsführende Kommanditist ist in Höhe seiner geleis-

teten Einlage am Kapital der Investmentgesellschaft beteiligt. Er 

haftet den Gläubigern der Investmentgesellschaft für Verbindlich-

keiten der Investmentgesellschaft mit seiner im Handelsregister 

eingetragenen Einlage (Haftsumme) in Höhe von 5.000,00 EUR. 

Der geschäftsführende Kommanditist hat bei der Investmentge-

sellschaft eine Einlage in Höhe seiner Haftsumme zu leisten, so-

weit dies zur Deckung etwaiger Verluste erforderlich ist. In Höhe 

der geleisteten Einlage ist der geschäftsführende Kommanditist 

auch an Gewinnen und Verlusten der Investmentgesellschaft be-

teiligt.

Gesellschafter der Gründungsgesellschafter sind jeweils zu 50 % 

die BVT Holding GmbH & Co. KG, München, und Herr Dr. Wer-

ner Bauer, Neutraubling.

Das gezeichnete und eingezahlte Stammkapital der Concentio 

Beteiligungs GmbH und der Concentio Management GmbH be-

trägt jeweils 25.000,00 EUR.

Weitere Kommanditisten

Die BVT Treuhandgesellschaft mbH mit Sitz in München ist be-

rechtigt, sich für Rechnung der Anleger (Treugeber), die mit ihr 

einen Treuhandvertrag schließen, als Treuhandkommanditist an 

der Investmentgesellschaft zu beteiligen.

Die Beteiligung des Treuhandkommanditisten am Kapital der In-

vestmentgesellschaft bestimmt sich nach den Kapitalanteilen der 

Anleger. Der Treuhandkommanditist hält seinen Kommanditanteil 

ausschließlich für Rechnung der Treugeber; seine Beteiligung an 

den Gewinnen und Verlusten der Gesellschaft steht ausschließ-

lich den Treugebern zu. Der Treuhandkommanditist haftet den 

Gläubigern der Investmentgesellschaft ab seiner Eintragung im 

Handelsregister mit der dort einzutragenden Haftsumme in Höhe 

von 5.000,00 EUR.

Einzelheiten zum Treuhandkommanditisten enthält der Abschnitt 

„Der Treuhandkommanditist“ (Seite 54).

BUTUb 9^\UWUb [Q^^ ZUTUbjUYd fUb\Q^WU^* e^]YddU\RQb C_]]Q^TY-

tist der Investmentgesellschaft zu werden.

Geschäftsführung und Vertretung

Zur Geschäftsführung und Vertretung der Investmentgesellschaft 

ist die Concentio Management GmbH als geschäftsführender 

C_]]Q^TYdYcd RUbUSXdYWd e^T fUb`nYSXdUd, Peb NUbdbUde^W TUb A^-

vestmentgesellschaft ist dem geschäftsführenden Kommanditis-

ten die hierzu erforderliche Vollmacht erteilt.

Gesetzlicher Vertreter der Investmentgesellschaft ist die Concen-

tio Beteiligungs GmbH als persönlich haftender Gesellschafter. 

Der persönlich haftende Gesellschafter ist kraft Vereinbarung im 

Gesellschaftsvertrag von der Geschäftsführung weitgehend aus-

geschlossen.

Geschäftsführer des geschäftsführenden Kommanditisten und 

des persönlich haftenden Gesellschafters der Investmentgesell-

schaft sind jeweils Herr Dr. Werner Bauer, Neutraubling, und Herr 

LYR_b f_^ OYUTURQSX e^T F_cdYdj+Bw^[U^T_bV* Ey^SXU^,

Der geschäftsführende Kommanditist hat im Namen und für 

Rechnung der Investmentgesellschaft die derigo GmbH & Co. 

KG als externe Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Verwal-

tung des Vermögens der Investmentgesellschaft beauftragt und 

ihr entsprechende Vollmacht erteilt.

Andere Tätigkeiten der Gründungsgesellschafter

Die Gründungsgesellschafter der Investmentgesellschaft über-

nehmen ähnliche Aufgaben bei weiteren Investmentgesell-

schaften, möglicherweise auch bei solchen, an denen sich die 

Investmentgesellschaft als Anleger beteiligt oder die sich an der 

Investmentgesellschaft als Anleger beteiligen.
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Der Treuhandkommanditist

Der Treuhandkommanditist ist dazu bestellt, einen Kommandit-

anteil an der Investmentgesellschaft zu übernehmen und im Inte-

resse und für Rechnung der Anleger zu halten, die Anteile an der 

Investmentgesellschaft erwerben möchten.

Firma, Rechtsform, Sitz

Treuhandkommanditist ist die BVT Treuhandgesellschaft mbH 

mit Sitz in München (Geschäftsanschrift: Rosenheimer Straße 

141 h, 81671 München), eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung deutschen Rechts.

Aufgaben des Treuhandkommanditisten und Rechts-

grundlage seiner Tätigkeit

Rechtsgrundlage für die Tätigkeit des Treuhandkommanditisten 

ist der vom Anleger mit dem Treuhandkommanditisten zu schlie-

ßende Treuhandvertrag (in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt 

ab Seite 84) sowie der Gesellschaftsvertrag der Investmentge-

sellschaft (in diesem Verkaufsprospekt abgedruckt ab Seite 69) 

nebst den Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft (in 

diesem Verkaufsprospekt abgedruckt ab Seite 77).

Der Treuhandkommanditist hat bei der Investmentgesellschaft 

ein Beitrittsrecht. Der Treuhandkommanditist erwirbt und hält ei-

nen Kommanditanteil an der Investmentgesellschaft im eigenen 

Namen, jedoch im Interesse und für Rechnung der Anleger (Treu-

geber), die mit ihm einen Treuhandvertrag abschließen.

CIWIRXPMGLI >IGLXI YRH =gMGLXIR HIW @VIYLERHOSQQER-

ditisten

Alle Anleger, auch solche, die eine unmittelbare Beteiligung an 

der Gesellschaft erwerben, sind jederzeit berechtigt, dem Treu-

handkommanditisten Weisung und Vollmacht zur Ausübung ih-

res Stimmrechts zu erteilen.

Für das Rechtsverhältnis zwischen dem Treuhandkommanditis-

ten und dem Anleger sind die Bestimmungen des Treuhandver-

trages maßgeblich.

Einzelheiten des Treuhandvertrages, insbesondere eine Erläu- 

dUbe^W TUb HnYSXdU^ TUc LbUeXQ^T[_]]Q^TYdYcdU^ e^T TUb

Rechte der Anleger enthält der Abschnitt „Der Treuhandvertrag“ 

(Seite 42).

Andere Tätigkeiten des Treuhandkommanditisten von 

Bedeutung

Der Treuhandkommanditist übernimmt ähnliche Aufgaben bei 

weiteren Investmentgesellschaften, möglicherweise auch bei 

solchen, an denen sich die Investmentgesellschaft als Anleger 

beteiligt oder die sich an der Investmentgesellschaft als Anleger 

beteiligen.

Der Geschäftsführer des Treuhandkommanditisten ist zugleich 

Angestellter der BVT Holding GmbH & Co. KG, die im Wege der 

Auslagerung Verwaltungsfunktionen der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft übernimmt und Gesellschafter der Kapitalverwaltungs-

WUcU\\cSXQVd Ycd, @YUbQec [x^^U^ cYSX A^dUbUccU^[_^nY[dU UbWURU^8

siehe auch „Stimmrechtsausübung durch den Treuhandkom-

manditisten“ (Seite 43).

Gesamtbetrag der für die Wahrnehmung der Aufgaben 

vereinbarten Vergütung

Der Treuhandkommanditist erhält von den Anlegern, die sich 

mittelbar über den Treuhandkommanditisten an der Gesell-

schaft beteiligen (Treugeber) eine jährliche Vergütung in Höhe 

f_^ -*-322 & TUc TebSXcSX^Ydd\YSXU^ 9^dUY\gUbdUc Y] ZUgUY\YWU^

Geschäftsjahr. Wird der Nettoinventarwert nur einmal jährlich er-

mittelt, wird für die Berechnung des Durchschnitts der Wert am 

Anfang und am Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt. Die 

Vergütung berücksichtigt den aktuellen gesetzlichen Umsatz-

steuersatz von 19 %. Bei einer Änderung des gesetzlichen Um-

satzsteuersatzes wird der genannte Bruttobetrag entsprechend 

angepasst.

Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des Treuhandvertra-

ges mit dem Treuhandkommanditisten und einer eigenen Eintra-

gung als Kommanditist die ihm dadurch entstehenden Notarge-

bühren und Registerkosten selbst zu tragen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft

Das Vermögen der Investmentgesellschaft wird durch eine von 

der Investmentgesellschaft bestellte externe Kapitalverwaltungs-

gesellschaft verwaltet: die derigo GmbH & Co. KG. Die derigo 

GmbH & Co. KG verfügt über eine entsprechende Erlaubnis der 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Firma, Rechtsform, Sitz, Zeitpunkt der Gründung

Die derigo GmbH & Co. KG ist eine Kommanditgesellschaft nach 

den Vorschriften des Handelsgesetzbuches mit Sitz in München 

(eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München un-

ter HRA 100884; Geschäftsanschrift: Rosenheimer Straße 141 h, 

81671 München). Sie wurde am 25.06.2013 gegründet.

Mitglieder der Geschäftsführung

Die Geschäfte der Kapitalverwaltungsgesellschaft werden von ih-

rem persönlich haftenden Gesellschafter, der derigo Verwaltungs 
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GmbH, geführt. Dieser ist auch gesetzlich zur Vertretung der Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft befugt. Geschäftsführer der derigo 

Verwaltungs GmbH sind:

& Herr Dr. Werner Bauer

& @Ubb LYR_b f_^ OYUTURQSX e^T F_cdYdj+Bw^[U^T_bV

& Herr Günter Renz

& Frau Claudia Bader

Die Geschäftsanschrift der Mitglieder der Geschäftsführung lau-

tet: Rosenheimer Straße 141 h, 81671 München.

Die Mitglieder der Geschäftsführung üben außerhalb der Kapi-

talverwaltungsgesellschaft folgende Hauptfunktionen aus, die für 

die Kapitalverwaltungsgesellschaft von Bedeutung sind:

Herr Dr. Werner Bauer und Herr Tibor von Wiedebach und Nos-

dYdj+Bw^[U^T_bV cY^T jeW\UYSX ?UcSXwVdcVyXbUb TUc `Ubcx^\YSX XQV-

tenden Gesellschafters und des geschäftsführenden Kommandi-

tisten der Investmentgesellschaft.

Herr Dr. Werner Bauer ist Gesellschafter der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft sowie des persönlich haftenden Gesellschafters und 

des geschäftsführenden Kommanditisten der Investmentgesell-

schaft.

@Ubb LYR_b f_^ OYUTURQSX e^T F_cdYdj+Bw^[U^T_bV Ycd jeW\UYSX

Geschäftsführer des persönlich haftenden Gesellschafters sowie 

Gesellschafter der BVT Holding GmbH & Co. KG, die im Wege 

der Auslagerung Verwaltungsfunktionen der Kapitalverwaltungs-

gesellschaft übernimmt und Gesellschafter der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft ist.

Herr Günter Renz ist zugleich kaufmännischer Leiter der BVT 

Holding GmbH & Co. KG, die im Wege der Auslagerung Verwal-

tungsfunktionen der Kapitalverwaltungsgesellschaft übernimmt 

und Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist.

Mitglieder des Beirats

Mitglieder des Beirats der Kapitalverwaltungsgesellschaft sind:

& Herr Harald von Scharfenberg

& Herr Alfred Kübler

& Herr Achim Lutterbeck

Die Geschäftsanschrift der Mitglieder des Beirats lautet: Rosen-

heimer Straße 141 h, 81671 München.

Die Mitglieder des Beirats üben außerhalb der Kapitalverwal-

tungsgesellschaft folgende Hauptfunktionen aus, die für die Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft von Bedeutung sind:

Herr Harald von Scharfenberg ist zugleich Geschäftsführer des 

persönlich haftenden Gesellschafters sowie Gesellschafter der 

BVT Holding GmbH & Co. KG, die im Wege der Auslagerung 

Verwaltungsfunktionen der Kapitalverwaltungsgesellschaft über-

nimmt und Gesellschafter der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist.

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital

Das gezeichnete und eingezahlte Kapital der derigo GmbH & Co. 

KG beträgt 125.000,00 EUR.

Abdeckung von Berufshaftungsrisiken

Um die möglichen Berufshaftungsrisiken aus den Geschäftstä-

tigkeiten der Kapitalverwaltungsgesellschaft abzudecken, hat 

die Kapitalverwaltungsgesellschaft bei der Allianz-Versicherungs-

Aktiengesellschaft, München, eine Versicherung für die sich aus 

RUbenYSXUb >QXb\wccYW[UYd UbWURU^TU @QVde^W QRWUcSX\_ccU^,

Liquiditätsmanagement

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft steuert nach Maßgabe der 

für das Liquiditätsmanagement geltenden gesetzlichen Bestim-

mungen die Liquiditätsanlagen der Investmentgesellschaft und 

der von ihr kontrollierten Zweckgesellschaft/en mit dem Ziel, die 

jederzeitige Zahlungsfähigkeit der Investmentgesellschaft sicher-

zustellen.

Hierzu plant die Kapitalverwaltungsgesellschaft

& Zeitpunkt und Höhe der Investitionen der Investmentgesellschaft 

sowie der Investitionen und Reinvestitionen (wobei letztere 

im Regelfall über eine oder mehrere Zweckgesellschaft/en er- 

folgen) in eingeschränkt liquide Vermögensgegenstände (An- 

teile an geschlossenen AIF, Zweck- und Objektgesellschaften 

bzw. Beteiligungen an Unternehmen, nachstehend einheitlich 

„Zielgesellschaften“ genannt, da es sich auch bei den ge-

schlossenen AIF in der Regel um Gesellschaften handeln wird) 

sowie

& Zeitpunkt und Höhe der Auszahlungen an die Anleger (Aus-

schüttungen)

unter Einhaltung bestimmter Grenzen („Limite“).

Limite werden nach Maßgabe des Platzierungs- und Einzah-

\e^WcfUb\QeVc TUb =Y^\QWU^ c_gYU ^QSX EQrWQRU TUb JyS[nyccU

aus den mit der Anlagetätigkeit erzielten Liquiditätsüberschüssen 

so gesetzt, dass die Investmentgesellschaft (und ggf. die von 

ihr kontrollierte/n Zweckgesellschaft/en) sowohl die Einlagever-

`nYSXde^WU^ RUY TU^ PYU\WUcU\\cSXQVdU^ Q\c QeSX YXbU c_^cdYWU^

PQX\e^WcfUb`nYSXde^WU^* gYU cYU Y] CQ`YdU\ pC_cdU^l (KUYdU 06)

beschrieben sind, jederzeit fristgerecht erfüllen können.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft berücksichtigt dabei den ih-

ren Erfahrungen entsprechenden voraussichtlichen Umfang von 

EYddU\QRnyccU^ Y^V_\WU TUb 9ecyRe^W WUcUdj\YSXUb OYTUbbeVcbUSX-

dU f_^ NUbRbQeSXUb^* TUb FYSXdUbVy\\e^W TUb =Y^\QWUfUb`nYSXde^W

durch Anleger sowie der Ausschließung und infolge außerordent-

licher gesetzlicher Kündigungsrechte von Anlegern (die stets 

einen wichtigen Grund voraussetzen). Gesellschaftsvertrag und 
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Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft gewähren den 

Anlegern darüber hinaus keine Rechte zur Rückgabe oder zum 

Umtausch von Anteilen.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft überwacht die Mittelzu- und 

+QRnyccU RUY TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd e^T TUb f_^ YXb [_^db_\-

lierten Zweckgesellschaft(en) und sorgt mit geeigneten Limiten 

dafür, dass die Investmentgesellschaft für unvorhergesehenen 

Liquiditätsbedarf, insbesondere infolge von Widerrufen, Aus-

schließungen oder außerordentlicher Kündigungen von Anlegern 

Y^ Qdi`YcSXU] M]VQ^W* UY^U Q^WU]UccU^U DYaeYTYdwdcbUcUbfU

vorhält.

Liquiditätsanlagen erfolgen nach dem Grundsatz der Risikomi-

schung.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft führt im gesetzlich vorge-

schriebenen Umfang Stresstests (unter der Annahme normaler 

und außergewöhnlicher Liquiditätsbedingungen) durch, um Li-

quiditätsrisiken erkennen zu können.

Verwaltete Investmentvermögen

Die derigo GmbH & Co. KG verwaltet folgende weitere Publi-

kums-AIF:

& BVT-PB Top Select Fund GmbH & Co. KG

& :NL+H: L_` KU\USd >e^T <i^Q]YS ?]R@ ' ;_, C?

& BVT-PB Top Select Fund II GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund III Vermögensverwaltungs GmbH & 

Co. KG und BVT-PB Top Select Fund III Gewerbliche Beteili-

gungen GmbH & Co. KG

& BVT Top Select Portfolio Fund II Vermögensverwaltungs 

GmbH & Co. KG und BVT Top Select Portfolio Fund II Ge-

werbliche Beteiligungen GmbH & Co. KG

& BVT-PB Top Select Fund IV Vermögensverwaltungs GmbH & 

Co. KG und BVT-PB Top Select Fund IV Gewerbliche Beteili-

gungen GmbH & Co. KG

& Top Select Fund V Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG 

und Top Select Fund V Gewerbliche Beteiligungen GmbH & 

Co. KG

& J_iQ\ KU\USd >e^T A ?]R@ ' ;_, C?

& BVT Real Rendite Fonds Nr. 1 GmbH & Co. KG

& BVT Concentio Vermögensstrukturfonds I GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

& IFK 4 Sachwertportfolio GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& IFK Select Zweitmarktportfolio GmbH & Co. Geschlossene In-

vestment KG

& BVT Ertragswertfonds Nr. 6 GmbH & Co. Geschlossene In-

vestment KG

& Top Select Fund VI GmbH & Co. Geschlossene Investment 

KG

& BVT Concentio Vermögensstrukturfonds II GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG

& BVT Residential USA 11 GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& BVT Concentio Energie & Infrastruktur GmbH & Co. Geschlos-

sene Investment KG

& BVT Residential USA 15 GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

& BVT Zweitmarktportfolio II GmbH & Co. Geschlossene Invest-

ment KG

Darüber hinaus verwaltet die derigo GmbH & Co. KG auch Spe-

zial-AIF.

Die derigo GmbH & Co. KG wird voraussichtlich in Zukunft noch 

bei weiteren Investmentvermögen als externe Kapitalverwal-

tungsgesellschaft im Sinne des KAGB bestellt.

Bestellungsvertrag

Der zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Invest-

mentgesellschaft geschlossene Vertrag zur Bestellung einer ex-

ternen Kapitalverwaltungsgesellschaft datiert vom 05.12.2019.

Aufgrund dieses Vertrages ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft 

für die Verwaltung des Investmentvermögens verantwortlich. Sie 

hat die Portfolioverwaltung und das Risikomanagement zu über-

nehmen. Dazu gehören auch die Konzeption des Investmentver-

mögens und die Erstellung der Verkaufsunterlagen. Zusätzlich 

sind ihr administrative Tätigkeiten sowie Tätigkeiten im Zusam-

menhang mit den Vermögenswerten der Investmentgesellschaft 

übertragen. Dazu gehören:

& rechtliche Dienstleistungen, insbesondere die Auswahl der 

Rechts- und Steuerberater der Investmentgesellschaft, sowie 

Dienstleistungen der Fondsbuchhaltung und Rechnungsle-

gung

& Kundenanfragen

& Bewertung und Preisfestsetzung, einschließlich der Erfüllung 

cdUeUb\YSXUb HnYSXdU^

& Überwachung der Einhaltung der Rechtsvorschriften

& Führung eines Anlegerregisters

& Veranlassung der Ausschüttungen der Investmentgesellschaft

& Ausgabe von Anteilen und deren Rücknahme, soweit gesetz-

liche Widerrufs- und Kündigungsrechte bzw. Ausschließungs-

rechte der Investmentgesellschaft ausgeübt werden

& Kontraktabrechnungen

& Führung der vorgeschriebenen Aufzeichnungen

& Wahrnehmung der Rechte aus den Beteiligungen der Invest-

mentgesellschaft an geschlossenen AIF, Unternehmen und 

Objektgesellschaften

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat, wie nachstehend be-

schrieben, einen Teil der administrativen Tätigkeiten ausgelagert.
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Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, die Verwaltung 

der Investmentgesellschaft aus wichtigem Grund unter Einhal-

tung einer Kündigungsfrist von mindestens sechs Monaten durch 

Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus im 

BQXbUcRUbYSXd je [y^TYWU^, <YU Cy^TYWe^WcVbYcd ]ecc Y] Q^WU-

messenen Verhältnis zu dem Zeitraum stehen, der erforderlich 

ist, um die zum Investmentvermögen gehörenden Vermögens-

gegenstände zu liquidieren. Die Anleger sind über die Kündigung 

mittels eines dauerhaften Datenträgers unverzüglich zu unterrich-

ten.

Erlischt das Recht der Kapitalverwaltungsgesellschaft, die In-

vestmentgesellschaft zu verwalten, so geht das Verfügungsrecht 

über das Gesellschaftsvermögen auf die Verwahrstelle über, au-

ßer die Investmentgesellschaft wandelt sich in eine intern verwal-

tete geschlossene Investmentkommanditgesellschaft um oder 

benennt eine andere externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 

und dies wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht genehmigt. Die Verwahrstelle hat das Sondervermögen 

abzuwickeln und an die Anleger zu verteilen. Die Anleger können 

die Bestellung eines anderen Liquidators als der Verwahrstelle 

beschließen.

Von der Kapitalverwaltungsgesellschaft übertragene 

(ausgelagerte) Verwaltungsfunktionen

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat folgende Verwaltungs-

funktionen ausgelagert:

Anlegerbetreuung

Hierzu gehören

& Sämtliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Aufnahme 

und Betreuung der Anleger und Abwicklung der Anlegerkor-

respondenz, ausgenommen Auskünfte zur Wertentwicklung 

und zu den Investitionen der Investmentgesellschaft, sowie 

die Überwachung der Einhaltung von Embargo-Verordnungen 

der Europäischen Union

& Abbildung der Kapitalkonten

& Vorbereitung des Zahlungsverkehrs mit den Anlegern und 

Überwachung der Ausführung

& Vorbereitung der Provisionsabrechnungen gegenüber Ver-

triebsstellen

& Teilnahme an und Unterstützung bei Gesellschafterversamm-

lungen

Die Funktionen der Anlegerbetreuung sind der BVT Holding 

GmbH & Co. KG übertragen worden.

Geldwäscheprävention

Sie stellt sicher, dass die anwendbaren gesetzlichen Bestimmun-

gen zur Verhinderung der Geldwäsche eingehalten werden.

Die Funktionen der Geldwäscheprävention sind der BVT Holding 

GmbH & Co. KG übertragen worden.

Informationstechnische Infrastruktur

Hierzu gehören:

& Bereitstellung und Wartung von Computerarbeitsplätzen ein-

schließlich der notwendigen Programme

& Bereitstellung ausreichender zentraler Rechenkapazitäten 

(Server) einschließlich der notwendigen Programme, insbe-

sondere für zentrale Datenspeicherung, E-Mail-Verkehr, Anle-

gerbetreuung, Buchhaltung und Zahlungsverkehr

& Bereitstellung und Wartung von Fernkommunikationsmöglich-

keiten (Telefon, Telefax)

& 9eVRQe e^T HnUWU TUb OURcYdU TUb CQ`YdQ\fUbgQ\de^WcWUcU\\-

schaft

& Abwicklung des Briefverkehrs

Die Funktionen der informationstechnischen Infrastruktur sind 

der BVT Holding GmbH & Co. KG übertragen worden.

Compliance und Hinweisgeberverfahren

Hierzu gehört die Funktion des Compliance-Beauftragten. Der 

Compliance-Beauftragte überwacht und bewertet die Grundsät-

ze und Verfahren, die von der Kapitalverwaltungsgesellschaft zur 

Einhaltung aller für sie geltenden Regeln aufgestellt und einge-

bYSXdUd gebTU^* c_gYU TYU jeb :UXURe^W f_^ <UmjYdU^ WUdb_VVU-

nen Maßnahmen. Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

können dem Compliance Beauftragten unter Wahrung der Ver-

traulichkeit ihrer Identität Verstöße gegen investmentrechtliche 

und strafrechtliche Vorschriften melden.

Zur Compliance-Beauftragten ist die Heussen Rechtsanwaltsge-

sellschaft mbH, München, bestellt worden. Sie übernimmt keine 

Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in die-

sem Verkaufsprospekt gemachten Angaben.

Datenschutz

Zum Datenschutzbeauftragten im Sinne der Datenschutz-Grund-

verordnung ist Herr Christian Volkmer, Projekt 29 GmbH & Co. 

KG, Ostengasse 14, 93047 Regensburg, bestellt.

,G6:8375 )<B5@5AA5<9=<I89B5

Das Auslagerungsunternehmen BVT Holding GmbH & Co. KG 

ist als Muttergesellschaft ein mit der Kapitalverwaltungsgesell-

schaft verbundenes Unternehmen (siehe Seite 52). Es bestehen 

`Ubc_^U\\U e^T [Q`YdQ\]wrYWU NUbnUSXde^WU^ TUb EYdW\YUTUb TUb

Geschäftsführung, der kaufmännischen Leitung und der Mit-

glieder des Beirats der Kapitalverwaltungsgesellschaft mit dem 

Auslagerungsunternehmen BVT Holding GmbH & Co. KG, die im 

Abschnitt „Mitglieder der Geschäftsführung“ (ab Seite 54) darge-
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cdU\\d cY^T, =c cY^T [UY^U [_^[bUdU^ A^dUbUccU^[_^nY[dU Ub[U^^RQb*

die sich aus der Aufgabenübertragung durch die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft ergeben könnten. Mögliche allgemeine Inter-

UccU^[_^nY[dU cY^T Y] CQ`YdU\ pJYcY[U^l TQbWUcdU\\d (KUYdU /1),

Vergütungspolitik der Kapitalverwaltungsgesellschaft

Alle Geschäftsführer und Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsge-

sellschaft erhalten eine feste Vergütung. Es werden keine erfolgs-

abhängigen Vergütungen oder sonstigen Zuwendungen gewährt. 

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik sind auf der In-

ternetseite www.derigo.de veröffentlicht und werden auf Anfrage 

kostenlos auf Papier zur Verfügung gestellt. Sie beinhalten eine 

Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der sonstigen 

Zuwendungen sowie die Identität der für die Zuteilung der Vergü-

tung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen.

Die Verwahrstelle

Als Verwahrstelle ist die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Akti-

engesellschaft beauftragt.

Firma, Rechtsform, Sitz

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft ist eine 

Aktiengesellschaft nach den Vorschriften des Aktiengesetzes mit 

Sitz in Frankfurt am Main (eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 108617; Geschäfts-

anschrift: Kaiserstraße 24, 60311 Frankfurt am Main). Die Gesell-

schaft ist mit Wirkung zum 31.05.2017 entstanden durch form-

wechselnde Umwandlung der Hauck & Aufhäuser Privatbankiers 

Kommanditgesellschaft auf Aktien mit dem Sitz in Frankfurt am 

Main (Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 20065).

=gMGLXIR HIV BIV[ELVWXIPPI& QdKPMGLI 6RXIVIWWIROSRgMOXI

Die Verwahrstelle ist mit der laufenden Überwachung sowie der 

Verwahrung der Vermögensgegenstände der Investmentgesell-

schaft beauftragt. Sie übernimmt insbesondere folgende Aufga-

ben:

& Verwahrung der verwahrfähigen Vermögensgegenstände der 

Investmentgesellschaft

& Eigentumsüberprüfung und Bestandsführung bei nicht ver-

wahrfähigen Vermögensgegenständen der Investmentgesell-

schaft

& Sicherstellung, dass die Ausgabe und Rücknahme von Antei-

len der Investmentgesellschaft und die Ermittlung des Wertes 

des Investmentvermögens den Vorschriften des KAGB sowie 

dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen der 

Investmentgesellschaft entsprechen

& Überwachung der Überweisung des Gegenwertes aus den für 

Rechnung der Investmentgesellschaft getätigten Geschäften 

an die Investmentgesellschaft innerhalb der üblichen Fristen

& Sicherstellung, dass die Erträge der Investmentgesellschaft 

nach den Vorschriften des KAGB sowie des Gesellschafts-

vertrages und der Anlagebedingungen der Investmentgesell-

schaft verwendet werden

& Sicherstellung der Überwachung der Zahlungsströme der In-

vestmentgesellschaft, insbesondere der Einzahlungen der An-

leger und der Auszahlungen an die Anleger

& EYdgYb[e^W RUY jecdY]]e^Wc`nYSXdYWU^ ?UcSXwVdU^ TUb A^-

vestmentgesellschaft, insbesondere bei der Aufnahme von 

Krediten durch die Investmentgesellschaft, bei der Belastung 

von Vermögensgegenständen der Investmentgesellschaft und 

bei der Anlage von Bankguthaben der Investmentgesellschaft 

bei anderen Kreditinstituten sowie bei Verfügungen über sol-

che Bankguthaben.

Die Verwahrstelle darf keine Aufgaben in Bezug auf die In-

vestmentgesellschaft oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft 

gQXb^UX]U^* TYU A^dUbUccU^[_^nY[dU jgYcSXU^ TUb A^fUcd]U^d-

gesellschaft, den Anlegern der Investmentgesellschaft, der Kapi-

talverwaltungsgesellschaft und ihr selbst schaffen könnten.

Von der Verwahrstelle ausgelagerte Verwahrungs- 

aufgaben, Auslagerungen und Unterauslagerungen,  

6RXIVIWWIROSRgMOXI

Die Verwahrstelle ist unter Beachtung der gesetzlichen Vorschrif-

ten berechtigt, Verwahraufgaben auf Dritte („Unterverwahrer“) 

zu übertragen. Derzeit sind keine Verwahrungsaufgaben aus-

gelagert; es bestehen weder Auslagerungen noch Unterausla-

WUbe^WU^ e^T Uc [x^^U^ cYSX XYUbQec [UY^U A^dUbUccU^[_^nY[dU

ergeben.

Aktuelle Informationen

Den Anlegern werden auf Antrag Informationen auf dem neu-

esten Stand hinsichtlich der Identität der Verwahrstelle, ihrer 

HnYSXdU^* ]xW\YSXUb A^dUbUccU^[_^nY[dU* TUb QecWU\QWUbdU^ NUb-

wahrungsaufgaben, eine Liste der Auslagerungen und Unter-

Qec\QWUbe^WU^ c_gYU TUb A^dUbUccU^[_^nY[dU* TYU cYSX Qec TU^

Auslagerungen ergeben können, übermittelt.

Verwahrstellenvertrag

Der zwischen der Kapitalverwaltungsgesellschaft und der Ver-

wahrstelle geschlossene Verwahrstellenvertrag datiert vom 

12.11.2013. Mit Nachtrag vom 31.03.2020 wurde die Verwahr-

stelle mit der Verwahrstellenfunktion für die Investmentgesell-

schaft beauftragt.
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Der Verwahrstellenvertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlos-

sen und kann mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten zum 

Ende eines Kalenderjahres gekündigt werden, erstmals zum 

31.12.2021. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 

bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesonde-

re vor, wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

der Kapitalverwaltungsgesellschaft den Wechsel der Verwahr-

stelle auferlegt.

Sonstige Dienstleister

Für die Verwaltung der Investmentgesellschaft werden keine 

<YU^cdU f_^ :UbQde^Wcmb]U^ e^T 9^\QWURUbQdUb^ Y^ 9^c`beSX

genommen.

Vertriebsstellen

Die BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für 

internationale Vermögensanlagen mbH ist als Vertriebsstelle mit 

dem Marketing und der Vermittlung der Anteile an der Invest-

mentgesellschaft beauftragt. Sie ist berechtigt, Aufgaben an Drit-

te (Untervertriebsstellen) zu übertragen. Die Vertriebsstelle und 

die Untervertriebsstellen erhalten für die Vermittlung der Antei-

le eine anfängliche Vergütung in Höhe des Ausgabeaufschlags 

und eines Teils der Initialkosten sowie eine laufende Vergütung in 

Höhe eines Teils der Verwaltungsvergütung (siehe Kapitel „Kos-

ten“, Seite 39). Die Vertriebsstelle und die Untervertriebsstellen 

sind nicht beratend tätig und haben auch keinen sonstigen Ein-

necc QeV TYU NUbgQ\de^W TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd,

Primebroker

Es bestehen keine Vereinbarungen mit Primebrokern.
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Die nachfolgenden Hinweise enthalten einige wesentliche Grund-

lagen zu den steuerlichen Folgen aus der Beteiligung an der In-

vestmentgesellschaft, die dem Anleger einen Überblick verschaf-

fen sollen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit kann daraus nicht 

abgeleitet werden. Eine steuerliche Würdigung der Auswirkun-

gen auf die individuelle Steuersituation des Anlegers kann nur 

durch Hinzuziehung eines auf dem Gebiet erfahrenen steuerli-

chen Beraters erfolgen. 

Die Ausführungen basieren auf dem zum Datum dieses Ver-

kaufsprospekts geltenden und veröffentlichten Stand der Ge-

setzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen. Die 

Rechtsgrundlagen können sich während der Laufzeit der Invest-

mentgesellschaft jederzeit ändern. 

Die nachfolgenden Angaben beschreiben die für die Anleger we-

sentlichen steuerlichen Folgen einer Beteiligung an der Invest-

mentgesellschaft. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich in 

Deutschland ansässige natürliche Personen beteiligen, die die 

Beteiligung im steuerlichen Privatvermögen halten.

Bei Anlegern, die diese Merkmale nicht oder während der Be-

teiligung nicht mehr erfüllen, können abweichende steuerliche 

Folgen eintreten, die hier nicht beschrieben werden.

Einkommensteuer

Mitunternehmerstellung und Einkunftsarten

Die Investmentgesellschaft ist eine geschlossene Investment-

kommanditgesellschaft, deren Einkünfte nach den allgemeinen 

steuerlichen Vorschriften einheitlich und gesondert (§ 180 Abs.1 

Nr. 2 AO) ermittelt und festgestellt werden. Bezüglich der Ein-

kommensteuer stellt diese kein eigenes Steuersubjekt dar. Dies 

sind die Anleger. Lediglich für die Bestimmung der Einkunftsart 

und die Ermittlung der Einkünfte wird jeweils auf die Investment-

gesellschaft abgestellt. Die Einkünfte sind von den Anlegern nach 

den allgemeinen steuerrechtlichen Regelungen zu versteuern.

Die Anleger beteiligen sich über einen Treuhänder, der als Kom-

manditist in das Handelsregister eingetragen wird (Treuhand-

kommanditist). Der Gesellschaftsvertrag der Investmentgesell-

schaft bestimmt, wie in § 152 Abs. 1 Satz 3 KAGB angeordnet, 

dass Anleger, die mittelbar über den Treuhandkommanditisten 

an der Investmentgesellschaft beteiligt sind (Treugeber), im In-

nenverhältnis der Investmentgesellschaft und der Gesellschafter 

zueinander die gleiche Rechtsstellung wie ein unmittelbar betei-

ligter Kommanditist haben. Die Treugeber verfügen insbesondere 

über die Vermögens-, Gewinn- und Verlustbeteiligung sowie über 

die Kontroll- und Stimmrechte eines unmittelbar beteiligten Kom-

manditisten. Der Treuhandvertrag bestimmt, dass der Treuhand-

kommanditist den Weisungen der Treugeber unterworfen ist, 

Steuerliche Hinweise

c_gUYd TYU LbUeWURUb TYUcU JUSXdU ^YSXd cU\Rcd QecyRU^, BUTUb

Anleger kann jederzeit verlangen, unmittelbar Kommanditist der 

Investmentgesellschaft zu werden.

Die Investmentgesellschaft wird mit einer langfristigen Investiti-

onsabsicht Anteile an Objektgesellschaften, Beteiligungen an 

Unternehmen sowie Anteile an geschlossenen AIF erwerben 

und verwalten (nachstehend einheitlich „Zielgesellschaften“ ge-

nannt, da es sich auch bei den geschlossenen AIF in der Regel 

um Gesellschaften handeln wird). Die Zielgesellschaften wieder-

um investieren in Immobilien, Beteiligungen an Unternehmen (z. 

:, HbYfQdU =aeYdi _TUb A^VbQcdbe[debe^dUb^UX]U^)* Y^ 9^\QWU^ jeb

Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von Strom, Gas 

oder Wärme aus erneuerbaren Energien (ggf. auch aus fossilen 

Energien) sowie in hierfür genutzte Infrastruktur, sowie möglicher-

weise auch in Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatz-

teile.

Investitionen in solche Zielgesellschaften sollen zu einem großen 

Teil über eine oder mehrere Zweckgesellschaft(en) mit Sitz im 

Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie getätigt werden, insbeson-

dere soweit es sich um Investitionen handelt, welche gewerbliche 

Einkünfte hervorrufen. In der Regel wird die Zweckgesellschaft 

eine der Investmentgesellschaft gehörende Tochtergesellschaft 

in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft sein.

Die Anleger werden daher bei prognosegemäßem Verlauf Ein-

[y^VdU Qec NUb]YUde^W e^T NUb`QSXde^W WU]wr k /. 9Rc, . Fb, .

des Einkommensteuergesetzes (EStG) aus der Beteiligung der 

Investmentgesellschaft an Personengesellschaften erzielen, die 

Immobilien (und ggf. Flugzeuge) vermieten. Des Weiteren werden 

prognosegemäß Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 20 EStG) aus 

Zinsen, Dividenden und der Veräußerung von Gesellschaftsantei-

len und gegebenenfalls Einkünfte aus privaten Veräußerungsge-

schäften (§ 23 EStG) erwartet.

Die Bezeichnung der Assetklasse ist dabei nicht maßgebend für 

die steuerliche Einordnung. Ein größerer Teil der Anlagen, ins-

RUc_^TUbU A^fUcdYdY_^U^ Y^ HbYfQdU =aeYdi* gUbTU^ Q\c =Y^[y^VdU

aus Kapitalvermögen besteuert, soweit diese nicht originär ge-

gUbR\YSX _TUb WUgUbR\YSX Y^mjYUbd cY^T, DUdjdUbU^VQ\\c UbV_\Wd UY^U

Beteiligung über eine Zweckgesellschaft in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft.

Abgrenzung zu Einkünften aus Gewerbebetrieb

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft geht davon aus, dass die 

Investmentgesellschaft als vermögensverwaltende Personenge-

sellschaft keine Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielt.

Keine originäre gewerbliche Tätigkeit

Die Tätigkeit der Investmentgesellschaft besteht aus längerfris-

tigen Investitionen in den steuerrelevanten Kategorien Einkünfte 
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aus Vermietung und Verpachtung (Immobilien und ggf. Luftfahr-

zeuge) sowie Kapitaleinkünfte (Dividenden, Zinserträge) und ist 

ausschließlich auf die private Vermögensverwaltung ausgerichtet 

und darauf abgestellt, die Ausnutzung substanzieller Vermögens-

werte durch Umschichtung und/oder die Vermögensnutzung 

durch Fruchtziehung aus zu erhaltenden Substanzwerten zu er-

reichen.

Nach der Rechtsprechung des BFH ist ein Gewerbebetrieb ge-

geben (BFH vom 30.07.2003, BStBl. II 2004, Seite 408), wenn 

die Tätigkeit mit der Tätigkeit eines Wertpapier-Handelsunter-

nehmens im Sinne des KWG bzw. eines Finanzunternehmens 

im Sinne des KWG vergleichbar ist. Nach Auffassung der Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft übt die Investmentgesellschaft auch 

nach diesen Kriterien keine gewerbliche Tätigkeit aus. Allein die 

Höhe des verwalteten Anlagevolumens ist kein Indiz für eine ge-

werbliche Tätigkeit.

05@;584C<6 45@ 65D5@2:8375< )<HE85@C<6 1CA (5B58:86C<65<

an Zielgesellschaften

Gemäß § 15 Abs. 3 Nr.1 EStG gilt in vollem Umfang die mit 

Einkünfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit einer Kom-

manditgesellschaft als Gewerbebetrieb, wenn die Gesellschaft 

eine gewerbliche Tätigkeit ausübt oder gewerbliche Einkünfte 

RUjYUXd, <Q]Yd Y^mjYUbU^ WUgUbR\YSXU :UdUY\YWe^WcUY^[y^VdU UY^Ub

vermögensverwaltenden Kommanditgesellschaft (Obergesell-

schaft) aus der Beteiligung an einer anderen gewerblich tätigen 

Personengesellschaft (Untergesellschaft) die übrigen Einkünfte 

der Obergesellschaft aus der Vermögensverwaltung. Zur Ver-

]UYTe^W UY^Ub ]xW\YSXU^ WUgUbR\YSXU^ A^mjYUbe^W TUb A^fUcd-

mentgesellschaft durch die Beteiligung an einer gewerblichen 

Personengesellschaft wird die Investmentgesellschaft solche Be-

teiligungen über eine Zweckgesellschaft in der Rechtsform einer 

Kapitalgesellschaft eingehen, um die erforderliche Abschirmwir-

kung zu erzielen. 

Vermeidung der gewerblichen Prägung

Nach der Vorschrift des § 15 Abs. 3 Nr. 2 EStG gilt die mit Ein-

künfteerzielungsabsicht unternommene Tätigkeit einer Personen-

gesellschaft als Gewerbebetrieb, wenn – ohne Vorliegen einer 

originär gewerblichen Tätigkeit – ausschließlich eine oder mehre-

re Kapitalgesellschaften persönlich haftende Gesellschafter sind 

und ausschließlich diese oder Nichtgesellschafter zur Geschäfts-

führung befugt sind. Diese Voraussetzungen sind bei der Invest-

mentgesellschaft nicht erfüllt, da die Concentio Management 

GmbH als Kommanditist zur Geschäftsführung berufen ist. Der 

Komplementär ist von der Geschäftsführung ausgeschlossen. 

Der Umstand, dass es sich bei dem geschäftsführenden Kom-

manditisten um eine Kapitalgesellschaft handelt, führt zu keinem 

anderen Ergebnis. Diese Rechtsauffassung ist zwar in der Lite-

ratur umstritten, aber von der Finanzverwaltung in den Einkom-

mensteuer-Richtlinien (R 15.8 Abs. 6 EStR 2012) anerkannt.

Vermeidung des gewerblichen Grundstückshandels

Die Investmentgesellschaft wird nach Auffassung der Kapitalver-

waltungsgesellschaft keinen gewerblichen Grundstückshandel 

betreiben.

Das Vorhaben der Investmentgesellschaft, über die Beteiligung 

an Personengesellschaften in Immobilien zu investieren, beruht 

ausschließlich auf der Absicht, Mieteinnahmen zu erzielen; dabei 

werden Immobilien durch die Zielgesellschaften auch teilweise 

VbU]Tm^Q^jYUbd* gQc Vyb TYU cdUeUb\YSX bU\UfQ^dU `bYfQdU NUb]x-

gensverwaltung insoweit nicht schädlich ist. Nach Auffassung 

TUb >Y^Q^jfUbgQ\de^W (:E>+KSXbUYRU^ f_] /3,-0,/--1* :Kd:\, A

/--1* 101) yRUbcSXbUYdUd UY^ KdUeUb`nYSXdYWUb RUY A]]_RY\YU^Y^-

vestitionen die Grenze der privaten Vermögensverwaltung und 

wird somit gewerblich dann tätig, wenn die Tätigkeit des Steu-

Ub`nYSXdYWU^ ^QSX YXbU] gYbdcSXQVd\YSXU^ CUb^ TUb LwdYW[UYd UY^Uc

Bauträgers entspricht.

Sollte die Beteiligung oder der Grundbesitz der Investmentgesell-

cSXQVd Y^^UbXQ\R TUb UbcdU^ jUX^ BQXbU ^QSX =bgUbR TUc ?be^T-

stücks oder nach Beitritt des Anlegers zur Investmentgesell-

schaft veräußert werden, so könnte dies daher – in Verbindung 

mit anderen persönlichen Immobilienverkäufen des betreffenden 

Anlegers – bei diesem Anleger einen gewerblichen Grundstücks-

XQ^TU\ ]Yd ?UgUbRUcdUeUb`nYSXd e^T :UcdUeUbe^W TUc NUbwerU-

rungsgewinns begründen.

Ermittlung der Einkünfte

Bereits während der Platzierungsphase werden den beigetrete-

^U^ 9^\UWUb^ f_bQeccYSXd\YSX cdUeUb`nYSXdYWU =bdbwWU jeWUbUSX-

net werden, welche aus Kapitalerträgen (u. a. aus den erhaltenen 

und angelegten Geldmitteln) herrühren können.

Soweit die Investmentgesellschaft entsprechend den Anlagebe-

dingungen direkt in Zielgesellschaften investiert hat, erzielen die 

Anleger hieraus Einkünfte aus Kapitalvermögen (z. B. aufgrund 

von Ausschüttungen durch Zweckgesellschaften oder den steu-

erlich zuzurechnenden Einkünften von Immobilienfonds in der 

Rechtsform von Personengesellschaften) oder aus Vermietung 

und Verpachtung sowie aus privaten Veräußerungsgeschäften.

Die Investmentgesellschaft unterhält damit selbst keinen Gewer-

bebetrieb. Sie plant auch nur solche Beteiligungen direkt einzu-

gehen, die ebenfalls steuerlich als vermögensverwaltend zu qua-

\YmjYUbU^ cY^T,

Die Ermittlung der Einkünfte erfolgt nach § 11 EStG, wonach 

Einnahmen und Ausgaben grundsätzlich im Kalenderjahr des 

Pe+ Rjg, 9RneccUc Q^jecUdjU^ cY^T, @YUbf_^ QRgUYSXU^T cY^T
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Anschaffungs- und Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern 

(Grund und Boden, Gebäude und andere Anlagen) nicht im Ka-

\U^TUbZQXb TUc 9RneccUc* c_^TUb^ yRUb TYU Fedje^WcTQeUb fUb-

teilt im Rahmen von Absetzungen für Abnutzungen (Abschrei-

bungen) anzusetzen. Eine Abschreibung auf Grund und Boden 

kommt jedoch nicht in Betracht. Kosten, die – gegebenenfalls 

nur nach steuerlichen Grundsätzen – als Anschaffungsneben-

kosten zu behandeln sind, können nicht als sofort abziehbare 

Werbungskosten behandelt werden. Dies betrifft neben den Kos-

ten für Beteiligungen, welche die Investmentgesellschaft direkt 

eingehen kann, auch Kosten für die Beteiligung an ihrer Tochter-

gesellschaft.

Mit dem Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung der Elek-

tromobilität und zur Änderung weiterer steuerlicher Vorschriften 

(pBQXbUccdUeUbWUcUdj /-.6l) gebTU UY^U ^UeUb pk 3U >_^TcUdQR-

lierungskosten als Anschaffungskosten“ eingeführt. § 6e Absatz 

2 EStG regelt den Umfang der Anschaffungskosten in enger An-

lehnung an das BMF-Schreiben vom 20. Oktober 2003 (BStBl I 

S. 546 – sog. Bauherren- und Fonds-Erlass) und beschreibt die 

Anschaffungskosten der Anleger im Sinne des § 6e Absatz 1 Satz 

/ =Kd?* TYU [UY^U gUcU^d\YSXU^ =Y^necc^QX]U]xW\YSX[UYdU^ QeV

das Vertragswerk haben. Damit sind alle Aufwendungen in wirt-

schaftlichem Zusammenhang mit der Abwicklung eines Projekts 

in der Investitionsphase Anschaffungskosten. Es kommt nicht 

darauf an, ob die Aufwendungen an die Anbieterseite oder an 

Dritte geleistet werden. Für die steuerrechtliche Beurteilung als 

Anschaffungskosten ist insoweit ebenfalls nicht maßgeblich, wie 

die Vorgänge in der kapitalanlagerechtlichen Rechnungslegung 

behandelt werden. Auch die Kosten der Beitrittsphase (Ausga-

beaufschlag und Initialkosten) sowie die laufenden Haftungs-, 

Geschäftsführungs-, Verwaltungs- und Treuhandvergütungen 

rechnen hier entsprechend der Begriffsbestimmung in § 6e Ab-

satz 2 Satz 2 EStG in vollem Umfang zu den Anschaffungskosten 

der Anleger. Diese, in der steuerlichen Abrechnung zusätzlich als 

Anschaffungskosten zu behandelnden Aufwendungen, werden 

yRUb UY^U `\Q^]wrYWU 9RcSXbUYRe^W f_] cdUeUb`nYSXdYWU^ =Y^-

kommen abgezogen, soweit es sich um abschreibungsfähige 

Vermögensgegenstände handelt. Den Anlegern werden daher 

voraussichtlich keine negativen Einkünfte in bedeutendem Um-

fang zur Verrechnung mit anderen positiven Einkünften zuge-

rechnet werden können. 

Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen

Die Einkünfte der Investmentgesellschaft aus ihrer Beteiligung an 

Zweckgesellschaften in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft 

(Dividenden) sowie Zinseinkünfte der Investmentgesellschaft un-

terliegen der Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) in Höhe von 

derzeit 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag. Die Kapitalertrag-

steuer und der Solidaritätszuschlag (derzeit jedoch nicht die Kir-

chensteuer) werden einbehalten und für Rechnung der Anleger 

an das Finanzamt abgeführt.

Etwaige Veräußerungsgewinne von Beteiligungen an Kapitalge-

cU\\cSXQVdU^ cdU\\U^ URU^VQ\\c cdUeUb`nYSXdYWU CQ`YdQ\UY^[y^VdU TQb*

welche der Abgeltungsteuer unterliegen, da davon auszugehen 

ist, dass die Voraussetzungen einer wesentlichen Beteiligung im 

Regelfall nicht erfüllt sein werden. Wären diese Voraussetzungen 

bei einzelnen Anlegern z. B. aufgrund der Höhe ihrer Zeichnungs-

summe erfüllt, käme für die Besteuerung von Veräußerungs-

gewinnen das Teileinkünfteverfahren des § 3 Nr. 40 EStG zur 

Anwendung und 60 % der Veräußerungsgewinne würden dem 

persönlichen Einkommensteuertarif des Anlegers unterliegen. 

Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist ge-

]wr k /- 9Rc, 6 =Kd? Q\c OUbRe^Wc[_cdU^ UY^ :UdbQW f_^

5-.*-- =MJ QRjejYUXU^ (K`QbUb+HQecSXRUdbQW), <Ub 9RjeW TUb

tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen. Ehegatten, 

die zusammen veranlagt werden, wird ein gemeinsamer Sparer-

Pauschbetrag von 1.602,00 EUR gewährt. 

Den Anlegern zuzurechnende, an die Investmentgesellschaft 

ausbezahlte Dividenden, Veräußerungsgewinne und Zinserträge, 

unterliegen bei diesen konfessionsabhängig zusätzlich der Kir-

chensteuer, welche voraussichtlich nicht von der Auszahlungs-

stelle einbehalten wird. 

Besteuerung der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung werden als Über-

schuss der Einnahmen über die Werbungskosten ermittelt. Ne-

ben den Einnahmen und den Werbungskosten, die auf Ebene 

der jeweiligen Beteiligung der Investmentgesellschaft (z. B. einem 

Immobilien-AIF – „Immobilienfonds“ oder einem Luftfahrzeug-

AIF „Flugzeugfonds“ vermögensverwaltender Natur) anfallen, 

werden auch Werbungskosten, die im Zusammenhang mit der 

Beteiligung der Investmentgesellschaft stehen (sogenannte Son-

derwerbungskosten), berücksichtigt. Hierbei wird sowohl die 

Gesellschaftsebene der Investmentgesellschaft als auch die An-

legerebene berücksichtigt. Sonderwerbungskosten der Anleger 

sind z. B. anteilige Zinsen oder sonstige anteilige Kosten einer 

UdgQYWU^ 9^dUY\cm^Q^jYUbe^W _TUb QeSX TYU f_^ UY^U] 9^\UWUb

bezahlten Beraterhonorare.

Einkunftsermittlung bei Zweckgesellschaften in der Rechts-

form einer Kapitalgesellschaft mit Sitz im Inland

Die steuerliche Gewinnermittlung einer im Inland ansässigen Zweck- 

gesellschaft in der Rechtsform einer Kapitalgesellschaft erfolgt 

durch Bestandsvergleich und wird aus den alljährlich aufzustel-

\U^TU^ XQ^TU\cbUSXd\YSXU^ BQXbUcQRcSX\yccU^ e^dUb :UbyS[cYSX-

tigung der steuerlichen Gewinnermittlungsvorschriften abgeleitet.



derigo

63

Ein Gewinn, der bei Veräußerung der Beteiligung einer von der 

Zweckgesellschaft gehaltenen Kapitalgesellschaft realisiert wird, 

ist auf der Ebene der Zweckgesellschaft unabhängig von der 

Höhe der Beteiligung zu 95 % körperschaftsteuerfrei, soweit es 

sich um Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Anteilen an 

Kapitalgesellschaften im Sinne von § 8b Abs. 2 KStG handelt. Es 

ist möglich, dass der Gesetzgeber diese Befreiung künftig davon 

abhängig machen wird, dass eine Mindestbeteiligung (z. B. in 

Höhe von 10 %) gehalten wird.

Etwaige, durchgeleitete Dividenden aus solchen Beteiligungen 

sind bereits heute nur dann zu 95 % von der Körperschaftsteu-

er befreit, wenn eine Beteiligung von mindestens 10 % gehalten 

wird.

Finanzunternehmen, die Beteiligungen mit dem Ziel erwerben, 

sie kurzfristig weiter zu veräußern, können diese Befreiungen 

nicht in Anspruch nehmen (§ 8b Abs. 7 KStG). Zwar wird es sich 

bei der Zweckgesellschaft um ein Finanzunternehmen handeln, 

doch werden voraussichtlich weder die Zweckgesellschaft noch 

die Investmentgesellschaft noch die Anleger eine kurzfristige 

Weiterveräußerung ihrer jeweiligen Beteiligung anstreben.

Bei der Zweckgesellschaft eingehende Dividenden aus Streube-

sitz (d. h. aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften von weni-

ger als 15 %) sind, wie auch die übrigen erzielten Erträge (z. B. 

Zinseinnahmen), in der Regel in vollem Umfang gewerbesteuer-

`nYSXdYW,

Die Gewerbesteuer errechnet sich aus der Steuermesszahl von 

3,5 % multipliziert mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde 

am Sitz der Gesellschaft (z. B. Neutraubling 310 %; dies ergibt 

eine Gewerbesteuer von 10,85 %). Die Gewerbesteuer min-

dert nicht die Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer 

(.2 & jejyW\YSX K_\YTQbYdwdcjecSX\QW 2*2 &),

Bei Beteiligungen an ausländischen Gesellschaften können sich 

Besonderheiten aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen 

e^T TUb ZUgUY\YWU^ \w^TUbc`UjYmcSXU^ KdUeUbbUWU\^ UbWURU^,

Etwaige ausländische Steuern (insbesondere Quellensteuer auf 

Dividenden oder Veräußerungsgewinne) sind auf Ebene der 

Zweckgesellschaft im Regelfall nicht anrechenbar.

Bei den vorgesehenen Ausschüttungen der Zweckgesellschaft 

an die Investmentgesellschaft ist die steuerliche Verwendungs-

reihenfolge zu beachten. Danach gilt grundsätzlich zunächst der 

erzielte Gewinn der Zweckgesellschaft als ausgeschüttet. Die 

nach dieser Verwendungsreihenfolge als Gewinnausschüttungen 

anzusehenden Zahlungen gelten als Dividendenzahlungen. So-

fern darüber hinausgehende Ausschüttungen erfolgen, werden 

diese aus dem Eigenkapital der Zweckgesellschaft als Rückzah-

lung der Kapitalrücklage geleistet und sind auf Ebene der Anleger 

grundsätzlich steuerfrei, sofern eine dementsprechende geson-

derte Feststellung erfolgt ist.

Besteuerung privater Veräußerungsgeschäfte

Während die laufenden Erträge, die den Anlegern in Form von Di-

videnden, Zinsen, Mieten etc. zuzurechnen sind und im Bereich 

der Kapitaleinkünfte auch die Veräußerungsgewinne, bei diesen 

als Einkünfte aus Kapitalvermögen bzw. als Einkünfte aus Ver-

mietung und Verpachtung steuerlich zu erfassen sind, sind zu-

zurechnende Veräußerungsgewinne aus Grundstücksverkäufen 

oder einem Luftfahrzeug, sofern der Anleger seine Beteiligung 

im Privatvermögen hält, grundsätzlich nicht steuerbar, wenn 

die immobilien- bzw. luftfahrzeughaltende Personengesellschaft 

(und die Investmentgesellschaft ihren Anteil an dieser immobilien- 

bzw. luftfahrzeughaltenden Personengesellschaft) die Immobilie 

Rjg, TQc DeVdVQXbjUeW yRUb ]Y^TUcdU^c .- BQXbU Y] cdUeUb\YSXU^

Privatvermögen gehalten hat. 

Dies gilt jedoch dann nicht, wenn es sich um ein so genanntes 

privates Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 1 EStG (Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken) oder um 

Veräußerungen von anderen Wirtschaftsgütern (z. B. Luftfahrzeu-

gen) nach § 23 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 EStG handelt. Ein Gewinn 

[Q^^ TQ^^ e^T c_gUYd cdUeUb`nYSXdYW cUY^* Q\c TUb 9^\UWUb cUY^U

Anteile an der Investmentgesellschaft oder diese einen Anteil an 

einer grundstücksverwaltenden Zielgesellschaft innerhalb von 

jUX^ BQXbU^ cUYd 9^cSXQVVe^W TUb :UdUY\YWe^W fUbwerUbd (k /0

Abs. 1 S. 4 und 5 EStG).

Besteuerung der Veräußerung wesentlicher Beteiligungen

Nach § 17 EStG gehört zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb 

auch der Gewinn aus der Veräußerung von Anteilen an einer Ka-

pitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf 

BQXbU Q]CQ`YdQ\ TUb?UcU\\cSXQVd gUcU^d\YSX* T, X,]Yd]Y^TUcdU^c

1 %, beteiligt war. Für die Ermittlung der Wesentlichkeitsgrenze 

wird eine Kapitalgesellschaftsbeteiligung, die die Investmentge-

sellschaft hält, verhältnismäßig den Anlegern zugerechnet. Eine 

wesentliche Beteiligung entsteht somit nur dann, wenn der mit-

telbare Anteil des einzelnen Anlegers die Wesentlichkeitsgrenze 

übersteigt. Veräußerungsgewinne aus zuzurechnenden wesentli-

chen Beteiligungen, unterliegen dem Teileinkünfteverfahren (der-

jUYd je 3- & cdUeUb`nYSXdYW), :UY `b_W^_cUWU]wrU] NUb\QeV gYbT

die Schwelle einer sogenannten wesentlichen Beteiligung durch 

einen einzelnen Anleger voraussichtlich nicht erreicht.

Begrenzung des Verlustausgleichs durch § 15a EStG

Nach § 15a Abs. 1 Satz 1 EStG kann der dem Anleger zuzu-

rechnende Anteil am Verlust der Investmentgesellschaft nicht mit 

anderen Einkünften des Anlegers ausgeglichen werden, soweit 

durch den Verlust ein negatives Kapitalkonto des Anlegers ent-

steht oder sich erhöht. Insoweit ist auch ein Verlustausgleich, 

Verlustvortrag oder Verlustrücktrag nach § 10d EStG nicht mög-
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lich. Derartige Verlustanteile können nur mit künftigen Gewinnen 

verrechnet werden, die dem Anleger aufgrund seiner Beteiligung 

an der Investmentgesellschaft zuzurechnen sind.

Ein negatives Kapitalkonto entsteht, wenn der dem Anleger zu-

gewiesene kumulierte Verlust die von ihm geleistete Einlage ab-

züglich der geleisteten Ausschüttungen übersteigt.

K_gUYd DYaeYTYdwdcQeccSXydde^WU^ Y^ TU^ UbcdU^ BQXbU^ ?UgY^^-

anteile der Anleger übersteigen und hierdurch negative Kapital-

konten der Anleger entstehen oder sich erhöhen, sind den Anle-

gern solche Entnahmen grundsätzlich als Gewinn zuzurechnen 

und daher von ihnen zu versteuern (sogenannte Entnahmebe-

steuerung nach § 15a Abs. 3 EStG).

Bei prognosegemäßem Verlauf wird dieser Fall nicht eintreten.

Verlustverrechnungsbeschränkung nach § 15b EStG

§ 15b EStG gilt für negative Einkünfte aus Steuerstundungsmo-

dellen und ist bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 

und Einkünften aus Kapitalvermögen sinngemäß anzuwenden 

(k /. 9Rc, . KQdj / =Kd?* k /- 9Rc, 4 =Kd?), FQSX 9eVVQcce^W

der Kapitalverwaltungsgesellschaft ist § 15b EStG bei dem vor-

liegenden Angebot nicht anwendbar, da keine modellhafte Ge-

staltung vorliegt, die darauf gerichtet ist, steuerliche Vorteile in 

Form negativer Einkünfte zu erzielen. Des Weiteren übersteigen 

die prognostizierten anfänglichen Verluste nicht die Aufgriffsgren-

ze von 10 %, bezogen auf das aufzubringende Kapital (§ 15b 

Abs. 3 EStG).

Verlustvortrag/-rücktrag nach § 10d EStG

Der einem Anleger zugerechnete Anteil am Verlust der Invest-

mentgesellschaft wird im Rahmen der Ermittlung des Gesamt-

betrages der Einkünfte des Anlegers grundsätzlich mit anderen 

gewerblichen und sonstigen Einkünften des Anlegers ausgegli-

chen (§ 2 Abs. 3 EStG). Nicht ausgeglichene Verluste sind nach 

§ 10d Abs. 1 EStG bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR (zu-

sammenveranlagte Ehegatten 2 Mio. EUR) vom Gesamtbetrag 

der Einkünfte des unmittelbar vorangegangenen Veranlagungs-

zeitraums abzuziehen. Soweit Verluste auf diese Art nicht ausge-

glichen worden sind, werden sie nach § 10d Abs. 2 EStG in den 

V_\WU^TU^ BQXbU^ f_b K_^TUbQecWQRU^ f_] ?UcQ]dRUdbQW TUb

Einkünfte abgezogen (sogenannter Verlustvortrag). Der Verlust-

vortrag ist begrenzt. Verluste sind in den Folgejahren unabhängig 

von der Einkunftsart, bei der sie entstanden sind und unabhän-

gig davon, welche Einkünfte in den Vortragsjahren erzielt wer-

den, bis zu einem Betrag von 1 Mio. EUR (zusammenveranlagte 

Ehegatten 2 Mio. EUR) voll abziehbar. Darüber hinaus ist nur ein 

Ausgleich bis zu 60 % des 1 Mio. EUR (bzw. 2 Mio. EUR bei 

Zusammenveranlagung) übersteigenden Gesamtbetrages der 

Einkünfte möglich. Das bedeutet z. B. dass auch andere positive 

Einkünfte oberhalb des Sockelbetrages nicht mehr voll, z. B. mit 

Verlusten aus Vermietung und Verpachtung, aus den Vorjahren 

ausgeglichen werden können. Verluste aus Kapitaleinkünften 

dürfen grundsätzlich nicht mit Einkünften aus anderen Einkünften 

ausgeglichen werden. Innerhalb der Kapitaleinkünfte bestehen 

Verlustverrechnungsbeschränkungen (z. B. maximal EUR 10.000 

bei Termingeschäften) gem. § 20 Abs. 6 EStG.

Ausländische Einkünfte, ausländische Steuern

Soweit die Investmentgesellschaft (ggf. über Zweckgesellschaf-

ten) Beteiligungen an ausländischen Unternehmen eingeht bzw. 

die Investmentgesellschaft in ausländische Immobilien (sei es 

direkt oder über eine weitere vermögensverwaltende Personen-

gesellschaft) investiert, wird im Hinblick auf Gewinne und laufen-

de Erträge in Form von Dividenden, Zinsen und gegebenenfalls 

Mieteinkünften im Regelfall ein Doppelbesteuerungsabkommen 

zur Anwendung kommen.

Während Zinseinkünfte regelmäßig einer Besteuerung im Wohn-

sitzstaat des Anlegers unterliegen, wird bei Dividenden regelmä-

rYW Y] KYdjcdQQd TUc M^dUb^UX]U^c* Qec TU] TYU <YfYTU^TU^ nYU-

ßen, eine Quellensteuer einbehalten.

Die Doppelbesteuerungsabkommen sehen regelmäßig vor, dass 

eine ausländische Quellensteuer auf die inländische Einkommen-

steuer angerechnet wird. Voraussetzung ist u. a., dass die aus-

ländische Steuer mit der deutschen Einkommensteuer vergleich-

bar ist. Ein Überhang an ausländischer Quellensteuer kann nicht 

angerechnet werden.

Darüber hinaus können sich aufgrund der ausländischen Rechts-

f_bcSXbYVdU^ jecwdj\YSXU <U[\QbQdY_^c`nYSXdU^ e^T TYU :UQ^dbQ-

gung ausländischer Steuernummern zur Vermeidung zusätzli-

cher Quellensteuern (z. B. in USA „FATCA“) ergeben.

Bei Immobilienanlagen im Ausland hat bei Bestehen von Dop-

pelbesteuerungsabkommen (DBA) im Normalfall der ausländi-

sche Belegenheitsstaat das abschließende Besteuerungsrecht 

(gegebenenfalls unter Progressionsvorbehalt in der Bundesrepu-

blik Deutschland). Bei den von der Investmentgesellschaft an-

gestrebten ausländischen Immobilieninvestitionen erfolgt grund-

sätzlich die Besteuerung im Ausland. 

Durch den Progressionsvorbehalt wird das in Deutschland 

cdUeUb`nYSXdYWU =Y^[_]]U^ ]Yd TU] KQdj RUcdUeUbd* TUb jeb

Anwendung kommen würde, wenn sich das in Deutschland 

cdUeUb`nYSXdYWU =Y^[_]]U^ e] TQc ^QSX TU^ <_``U\RUcdUeU-

rungsabkommen steuerfreie ausländische Einkommen erhöhen 

würde. Die Verrechnungsbeschränkung für Auslandsverluste 

nach § 2a EStG gilt nicht für Verluste aus dem europäischen Aus-

land sowie aus EWR-Staaten mit Amtshilfevereinbarung. 

Soweit in einem EU/EWR-Doppelbesteuerungsabkommen die 

Anrechnungsmethode vereinbart ist, werden die jeweiligen Aus-
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landsverluste deshalb wie inländische Verluste berücksichtigt. 

Beim steuerlichen „Turnaround“ im Ausland sind die Verlustabzü-

ge im Inland nachzuversteuern. Bei EU/EWR-DBA mit Progressi-

onsvorbehalt ist der positive sowie negative Progressionsvorbe-

halt ausgeschlossen.

Da die meisten EU/EWR-DBA die Freistellungsmethode vorse-

hen, läuft die unbeschränkte Verlustverrechnung nach § 2a EStG 

praktisch ins Leere.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ein Anleger auf-

grund seiner Beteiligung an der Investmentgesellschaft in einem 

anderen Land, in welchem die Investmentgesellschaft unmittel-

bar oder mittelbar investiert ist, künftig zusätzlich eine eigene 

Steuererklärung einreichen muss. Zum Teil wird das im Ausland 

u. a. davon abhängig gemacht, ob ein Anleger nur über eine Be-

teiligung (z. B. über das vorliegende Beteiligungsangebot) verfügt 

oder zugleich in mehreren ausländischen Beteiligungen investiert 

ist.

Beendigung der Kapitalanlage

In den Fällen, in denen der Anleger seinen Anteil an der Invest-

mentgesellschaft veräußert, ist die Veräußerung der Beteiligung 

einer anteiligen Veräußerung der Wirtschaftsgüter gleichzustellen 

(vgl. die Ausführungen zur Besteuerung privater Veräußerungs-

geschäfte).

Gewinne aus der Veräußerung eines Kommanditanteils führen 

daher insoweit zu Einkünften aus Kapitalvermögen, welche der 

Abgeltungsteuer und / oder der Einkommensteuer unterliegen. 

Bei Bestehen einer wesentlichen Beteiligung (vgl. hierzu die 

Ausführungen zur Besteuerung der Veräußerung wesentlicher 

Beteiligungen) unterliegt ein Veräußerungsgewinn dem Teilein-

künfteverfahren, mit der Konsequenz, dass 60 % des Veräuße-

rungsgewinns der regulären Einkommensteuer zu unterwerfen 

sind.

Gewinne aus der Veräußerung eines Kommanditanteils vor Ab-

\QeV f_^ .- BQXbU^ ^QSX cUY^Ub 9^cSXQVVe^W e^dUb\YUWU^ jeTU]

als privates Veräußerungsgeschäft der Besteuerung, soweit es 

sich um die anteilige Veräußerung von Grundvermögen oder 

anderer Wirtschaftsgüter (z. B. Luftfahrzeuge) i.S.v. § 23 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 2 EStG handelt. Bei Ermittlung eines eventuell angefal-

lenen Veräußerungsgewinns sind auch die bis dahin angefallenen 

Abschreibungen bei Immobilien gewinnerhöhend zu berücksich-

tigen.

Überschreiten die von der Investmentgesellschaft getätigten und 

dem einzelnen Anleger anteilig zuzurechnenden Grundstücks-

veräußerungen entweder für sich gesehen oder unter Zusam-

menrechnung mit der Veräußerung von Objekten die so genann-

dU <bUY+GRZU[d+?bU^jU* ^QSX TUb UY^ KdUeUb`nYSXdYWUb Y^^UbXQ\R

UY^Uc 2 BQXbUcjUYdbQe]Uc RYc je 0 GRZU[dU fUbwerUb^ [Q^^* gYbT

der Anleger selbst im Rahmen eines gewerblichen Grundstücks-

handels tätig, wenn ihm die Objekte nach Maßgabe der Kriterien 

(Beteiligung von mehr als 10 % oder mehr als 250.000,00 EUR) 

zuzurechnen sind. In diesen Fällen liegen keine privaten Veräuße-

rungsgeschäfte im Sinne des § 23 EStG vor, sondern gewerbli-

che Einkünfte nach § 15 EStG.

Veranlagungsverfahren

Die Fondsgeschäftsführung reicht jährlich bei dem Betriebsstät-

ten-Finanzamt eine Erklärung zur gesonderten und einheitlichen 

Ergebnisfeststellung ein, welches die Einkünfte der Investment-

gesellschaft veranlagt und feststellt. Das Betriebsstätten-Finanz-

amt teilt dem jeweiligen für den Anleger zuständigen Wohnsitz-

Finanzamt dessen Anteil an den Einkünften mit, welches diesen 

bei der persönlichen Einkommensteuerveranlagung berücksich-

tigt. Eventuelle Sonderwerbungskosten des Anlegers können 

(nur) im Rahmen der gesonderten und einheitlichen Feststellung 

geltend gemacht werden, wobei aufgrund § 20 Abs. 9 EStG der 

Abzug der tatsächlichen Werbungskosten und damit auch der 

Abzug von Sonderwerbungskosten ausgeschlossen ist, sofern 

diese nicht mit anderen Einkünften der Investmentgesellschaft, 

etwa Einkünften aus Vermietung und Verpachtung in Verbindung 

stehen.

Für Kapitalerträge, die der Kapitalertragsteuer unterliegen, ist 

grundsätzlich die Einkommensteuer abgegolten. Diese Kapital-

erträge sind nach § 2 Abs. 5b Satz 1 EStG nicht zu erfassen. 

CQ`YdQ\UbdbwWU* TYU ^YSXd TUb CQ`YdQ\UbdbQWcdUeUb e^dUb\YUWU^ (j, :,

NUbwerUbe^WcWUgY^^U f_^ ?]R@+9^dUY\U^)* cY^T ^QSX k 0/T

Abs. 3 EStG in der Einkommensteuererklärung anzugeben, da-

mit auch hierfür die Abgeltungsteuer berechnet werden kann. 

Kapitalerträge, die der Kapitalertragsteuer unterlegen haben, 

[x^^U^ f_] KdUeUb`nYSXdYWU^ Y^ TUb =Y^[_]]U^cdUeUbUb[\wbe^W

angegeben werden (§ 32d Abs. 4 EStG), damit bisher nicht oder 

nicht vollständig zu berücksichtigende Tatbestände noch bei der 

Veranlagung berücksichtigt werden können (z. B. Verluste oder 

der Sparer-Pauschbetrag). Für diese Kapitalerträge ist die Abgel-

tungsteuer nach § 32d Abs. 1 EStG im Veranlagungsverfahren 

zu ermitteln. 

Nach § 51a Abs. 2b und 2c EStG wird die Kirchensteuer als Zu-

schlag zur Kapitalertragsteuer erhoben. Die Kirchensteuer wird 

im Fall der Dividendenbezüge der Investmentgesellschaft von der 

auszahlenden Stelle nicht erhoben, sofern an dieser keine inlän-

dische natürliche Person beteiligt ist. Die Kapitalerträge sind in 

TYUcU] >Q\\ f_] 9^\UWUb WUWU^yRUb TU] O_X^cYdjm^Q^jQ]d je

erklären, da dieses die Kirchensteuer gemäß § 51a Abs. 2d EStG 

zu veranlagen hat.

Einkünfte aus Kapitalvermögen von Anlegern, die einen persönli-

chen Steuersatz von unter 25 % haben, können auf Antrag nach 
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§ 32d Abs. 6 EStG in die reguläre Veranlagung bei ihrem Wohn-

cYdjm^Q^jQ]d UY^RUj_WU^ gUbTU^ (?y^cdYWUb`byVe^W), <YUcU CQ-

pitaleinkünfte werden folglich nach § 25 Abs. 1 EStG mit dem 

Einkommen des Anlegers veranlagt, das er im jeweiligen Veran-

lagungszeitraum bezogen hat. Der Antrag kann nur einheitlich 

für sämtliche Kapitalerträge gestellt werden. Die für Rechnung 

der Anleger an das Finanzamt abgeführten Steuerabzugsbeträge 

werden bei Beantragung des Wahlveranlagungsverfahrens durch 

den Anleger auf die persönliche Einkommensteuer des Anlegers 

angerechnet.

Erbschaft- und Schenkungsteuer

Übertragungen der Kommanditanteile durch Schenkung oder 

durch Erbschaft können der Erbschaft- und Schenkungsteuer 

unterliegen. Ob eine Steuerschuld entsteht, kann an dieser Stelle 

nicht beurteilt werden, da dies von einer Reihe individueller Fak-

toren abhängig ist (z. B. Höhe des Erwerbs, Güterstand, frühere 

Erwerbe, Steuerklassen, Freibeträge usw.).

Eine steuerliche Würdigung der Auswirkungen auf die individuelle 

Steuersituation des Anlegers kann jeweils nur durch Hinzuzie-

hung eines auf dem Gebiet tätigen steuerlichen Beraters erfol-

gen.

Vermögensteuer

Eine Vermögensteuer wird seit dem 01.01.1997 nicht mehr erho-

ben. Ihre künftige Wiedereinführung durch den Gesetzgeber ist 

nicht ausgeschlossen.

Umsatzsteuer

Eine Holdinggesellschaft, deren Tätigkeit lediglich im Erwerb und 

Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen besteht, be-

gründet keine nachhaltige gewerbliche Tätigkeit im Sinne von § 2 

Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG).

Die Investmentgesellschaft, wie auch Zweckgesellschaften, kön-

nen daher auch die in Rechnung gestellten Vorsteuerbeträge 

nicht abziehen.

Grunderwerbsteuer

Grunderwerbsteuer fällt bei der Investmentgesellschaft aufgrund 

der nur mittelbaren Beteiligung an Zielgesellschaften, die Grund-

besitz erwerben, nicht an.

Gewerbesteuer

Da die Investmentgesellschaft voraussichtlich keine gewerblichen 

Einkünfte erzielen wird, unterliegt sie nicht der Gewerbesteuer.
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Zusätzliche Informationen

Aktuelle Informationen zur Liquidität und zum 

Leverage

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft wird den Anlegern bis zum 

Ende der Zeichnungsfrist jeweils zum Monatsletzten auf ihrer 

OURcYdU ggg,TUbYW_,TU e^T Q^cSX\YUrU^T ZUgUY\c ]Yd TU] BQX-

resbericht die folgenden Informationen offenlegen:

& den prozentualen Anteil der Vermögensgegenstände der In-

vestmentgesellschaft, die schwer zu liquidieren sind und für 

die deshalb besondere Regelungen gelten,

& jegliche neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement der 

Investmentgesellschaft,

& TQc Q[deU\\U JYcY[_`b_m\ TUb A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd e^T TYU

von der derigo GmbH & Co. KG (Kapitalverwaltungsgesell-

schaft) zur Steuerung dieser Risiken eingesetzten Risikoma-

^QWU]U^dcicdU]U*

& alle Änderungen des maximalen Umfangs, in dem die derigo 

GmbH & Co. KG für Rechnung der Investmentgesellschaft 

Leverage einsetzen kann sowie etwaige Rechte zur Wieder-

verwendung von Sicherheiten oder sonstige Garantien, die im 

Rahmen von Leverage-Geschäften gewährt wurden, und

& die Gesamthöhe des Leverage der Investmentgesellschaft.

Informationen über Anlagegrenzen des Risiko-

managements, Risikomanagementmethoden 

und jüngste Entwicklungen bei den Risiken 

und Renditen

Am Erwerb von Anteilen am BVT Concentio III Interessierte kön-

nen auf Verlangen bei der derigo GmbH & Co. KG, Rosenheimer 

Straße 141 h, 81671 München, Informationen in Textform über 

die Anlagegrenzen des Risikomanagements, die Risikomanage-

mentmethoden und die jüngsten Entwicklungen bei den Risiken 

und Renditen der wichtigsten Kategorien von Vermögensgegen-

ständen des BVT Concentio III erhalten.

Informationen zur Wertentwicklung

Bisherige Wertentwicklung

<YU A^fUcd]U^dWUcU\\cSXQVd gebTU Y] BQXb /-.6 WUWby^TUd* cYU

gYbT ZUT_SX Ubcd QR YXbUb 9enUWe^W (cYUXU KUYdU /) 9^dUY\U Qec-

geben und Vermögensgegenstände anschaffen; sämtliche bis 

dahin die Investmentgesellschaft betreffenden Aufwendungen 

wurden und werden von den Gründungsgesellschaftern und der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft getragen. Der Nettoinventarwert 

des Investmentvermögens zum 31.12.2019 hat demgemäß 

-*-- s RUdbQWU^,

Nach jeder Bewertung der Vermögensgegenstände und Berech-

nung des Nettoinventarwertes je Anteil werden diese unter www.

derigo.de offengelegt.

Warnhinweis

Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige 

Wertentwicklung.

Für die Stiftungsverwaltung relevante Informa-

tionen

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft stellt den Anlegern auf ihrer 

Website www.derigo.de auch Informationen zur Verfügung, die 

für die Stiftungsverwaltung relevant sind. Zu diesen Informatio-

^U^ WUXxbU^ 9^WQRU^ jeb XQ^TU\cRY\Q^jYU\\U^ IeQ\Ym[QdY_^ f_^

Ausschüttungsbestandteilen. Die Ausschüttungen des BVT Con-

centio III werden bei prognosegemäßem Verlauf sowohl handels-

bilanzielle Kapitalrückzahlungen als auch handelsbilanzielle Ge-

winnausschüttungen enthalten.

Sofern eine Stiftung nach handelsrechtlichen Vorschriften bilan-

ziert, führen die Kapitalrückzahlungen zu einer Verringerung des 

Beteiligungsansatzes des Anteils an dem BVT Concentio III, wäh-

rend die Gewinnausschüttungen als Erträge zu erfassen sind.

?be^Tcwdj\YSX TQbV UY^U KdYVde^W ^eb TYU YXb jenYUrU^TU^ =bdbwWU

für Stiftungszwecke verwenden. Das Stiftungsvermögen muss 

ungeschmälert erhalten bleiben. Der Nachweis des Erhalts des 

Stiftungsvermögens erfolgt durch eine Vermögensaufstellung, 

bei der das Stiftungsvermögen mit dem gemeinen Wert bzw. 

dem Verkehrswert bewertet werden muss.

Der gemeine Wert des Anteils an dem BVT Concenito III lässt sich 

der jährlichen Offenlegung des Nettoinventarwertes entnehmen. 

Sofern der Nettoinventarwert des Anteils an dem BVT Concentio 

III auf Grund von Wertsteigerungen höher ist als der handels-

bilanzielle Ansatz des Anteils in der Bilanz einer Stiftung, kann 

eine Stiftung auch Ausschüttungsbestandteile, die bilanziell als 

Kapitalrückzahlungen anzusehen sind, für Stiftungszwecke ver-

wenden.

Dem auf Seite 34 dargestellten Basis-Szenario liegt die Annahme 

jeWbe^TU* TQcc Y^ TU^ BQXbU^ /-/- RYc /-06 Y^cWUcQ]d JyS[-

nyccU Y^ @xXU f_^ .45 & e^T c_]Yd TebSXcSX^Ydd\YSXU ZwXb\YSXU

Erträge in Höhe von ca. 3,9 % erzielt werden. Solange und so-

weit keine Erkenntnisse darüber vorliegen, dass die tatsächli-

che Entwicklung schlechter als die ursprünglich prognostizierte 

Entwicklung sein wird, können Stiftungen daher – unabhängig 
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f_^ TUb XQ^TU\cRY\Q^jYU\\U^ IeQ\Ym[QdY_^ TUb 9eccSXydde^WU^ o

jährliche Ausschüttungen in Höhe von bis zu 3,9 % für ihre Stif-

tungszwecke verwenden. Höhere Ausschüttungsbeträge sollten 

als Kapitalrückzahlung betrachtet und dem Stiftungsvermögen 

zugeordnet werden.

Alle Anleger werden außerdem über das auf ihren Anteil am BVT 

Concentio III entfallende steuerliche Ergebnis informiert.

Sofern eine Stiftung gemeinnützig ist, muss sie grundsätzlich 

Beträge in Höhe des steuerlichen Ergebnisses für Stiftungszwe-

cke verwenden, sofern sie nicht auf Grund von steuerrechtlichen 

Sondervorschriften zur Bildung von Rücklagen berechtigt ist.



derigo

69

Verträge
Gesellschaftsvertrag der  

Investmentgesellschaft

 § 1 Rechtsform, Firma, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Die Gesellschaft ist eine geschlossene Investmentkomman-

ditgesellschaft nach den Vorschriften des Kapitalanlagege-

setzbuchs (KAGB).

(2) Die Firma der Gesellschaft lautet: BVT Concentio Vermö-

gensstrukturfonds III GmbH & Co. Geschlossene Investment 

KG.

(3) Sitz der Gesellschaft ist Neutraubling (Kreis Regensburg).

(4) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 § 2 Gegenstand des Unternehmens, Anlage und  

Verwaltung des Kommanditanlagevermögens

(1) Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist aus-

schließlich die Anlage und Verwaltung ihrer Mittel nach der 

in den Anlagebedingungen festgelegten Anlagestrategie zur 

gemeinschaftlichen Kapitalanlage nach den §§ 261 bis 272 

KAGB zum Nutzen der Anleger.

(2) Die Gesellschaft bestellt eine ihrem Unternehmensgegen-

stand entsprechende externe AIF-Kapitalverwaltungsgesell-

schaft im Sinne des KAGB, der insbesondere die Anlage und 

Verwaltung des Kommanditanlagevermögens obliegt.

 § 3 Anlagebedingungen

(1) Die Anlagebedingungen bestimmen gemäß §§ 151 und 266 

KAGB in Verbindung mit diesem Gesellschaftsvertrag das 

Rechtsverhältnis der Gesellschaft zu den Kommanditisten. 

Dies gilt ab dem Zeitpunkt ihres Eintritts in die Gesellschaft 

auch für den oder die Rechtsnachfolger eines Kommanditis-

ten.

(2) Die Anlagebedingungen sind nicht Bestandteil des Ge-

sellschaftsvertrages. Sie werden als Anlage 1 zum Gesell-

schaftsvertrag genommen.

 § 4 Gesellschafter, Kommanditeinlagen

(1) Gründungsgesellschafter sind:

 a) die Concentio Beteiligungs GmbH mit Sitz in Neutraubling 

(Kreis Regensburg) als Gesellschafter ohne Haftungsbe-

schränkung (persönlich haftender Gesellschafter, Kom-

plementär), der zur Geschäftsführung nicht berechtigt 

e^T ^YSXd fUb`nYSXdUd Ycd* QecWU^_]]U^ cUY^U EYdgYb[e^W

ist zur Vertretung der Gesellschaft erforderlich. Der Kom-

plementär hat keine Kommanditeinlage zu leisten und ist 

am Kapital der Gesellschaft nicht beteiligt.

 b) die Concentio Management GmbH mit Sitz in Neutraub-

ling (Kreis Regensburg) als zur Geschäftsführung berech-

dYWdUb e^T fUb`nYSXdUdUb ?UcU\\cSXQVdUb* TUccU^ @QVde^W

gegenüber Gläubigern der Gesellschaft auf den Betrag 

seiner im Handelsregister einzutragenden Einlage (Haft-

ce]]U) Y^ @xXU f_^ 2,--- s RUcSXbw^[d e^T TUb WU]wr

§ 8 dieses Gesellschaftsvertrages zur Geschäftsführung 

RUbUSXdYWd e^T fUb`nYSXdUd Ycd (WUcSXwVdcVyXbU^TUb C_]-

manditist). Der geschäftsführende Kommanditist hat eine 

Kommanditeinlage in Höhe seiner Haftsumme zu leisten, 

soweit dies zur Deckung etwaiger Verluste erforderlich ist. 

Er ist in Höhe seiner geleisteten Kommanditeinlage am 

Kapital der Gesellschaft beteiligt.

(2) An der Gesellschaft können sich Anleger über einen Kom-

manditisten (Treuhandkommanditisten) mittelbar beteiligen, 

der im Einvernehmen mit der von der Gesellschaft bestellten 

externen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft von der Gesell-

schaft bestimmt wird und Anteile an der Gesellschaft im ei-

genen Namen für Rechnung der Anleger (Treugeber) erwirbt 

und hält. Der Treuhandkommanditist ist zu diesem Zweck 

berechtigt, in die Gesellschaft als Kommanditist einzutreten. 

Der Treuhandkommanditist hat keine Kommanditeinlage zu 

leisten und ist am Kapital der Gesellschaft ausschließlich für 

Rechnung derjenigen Anleger beteiligt, die gegenüber der 

Gesellschaft nach Maßgabe des § 5 eine Kommanditeinlage 

zeichnen und leisten. Die Haftung des Treuhandkomman-

ditisten gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft ist auf 

seine im Handelsregister einzutragende Haftsumme in Höhe 

f_^ 2,--- s RUcSXbw^[d, <Ub =Y^dbYdd TUc LbUeXQ^T[_]]Q^-

ditisten in die Gesellschaft wird erst mit der Eintragung des 

Eintritts im Handelsregister wirksam. 

(3) Bei mittelbarer Beteiligung über den Treuhandkommanditis-

ten hat der mittelbar beteiligte Anleger (Treugeber) im Innen-

verhältnis der Gesellschaft und der Gesellschafter zueinan-

der die gleiche Rechtsstellung wie ein Kommanditist. Soweit 

dieser Gesellschaftsvertrag die Bezeichnung „Kommandi-

tist“ verwendet, sind auch Treugeber gemeint.

(4) Treugeber haben jederzeit das Recht, die Übertragung des 

vom Treuhandkommanditisten für ihre Rechnung gehaltenen 

Gesellschaftsanteils auf sich zu verlangen und als Sonder-

rechtsnachfolger des Treuhandkommanditisten in die Ge-

sellschaft einzutreten. Der Eintritt des Treugebers in die Ge-
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sellschaft wird erst mit der Eintragung des Eintritts, d. h. der 

Sonderrechtsnachfolge, im Handelsregister wirksam. Für 

9^\UWUb Ycd Q\c @QVdce]]U . s Y] @Q^TU\cbUWYcdUb UY^jedbQ-

gen. Es gelten ferner die Bestimmungen des nachfolgenden 

§ 13 Absatz 5.

 § 5 Zeichnung durch Anleger

(1) Sobald die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

der von der Gesellschaft bestellten externen AIF-Kapital-

verwaltungsgesellschaft gemäß § 316 Abs. 3 Satz 1 KAGB 

mitgeteilt hat, dass sie mit dem Vertrieb der Anteile beginnen 

kann, können Anleger mittelbar über den Treuhandkomman-

ditisten Anteile an der Gesellschaft erwerben. Hierzu zeich-

nen die Anleger eine Kommanditeinlage.

(2) Der geschäftsführende Kommanditist ist zur Abgabe und 

zum Empfang aller für die Zeichnung der Kommanditeinlage 

und die Ausführung der Zeichnung notwendigen Willenser-

klärungen berechtigt. Der geschäftsführende Kommanditist 

ist berechtigt, der von der Gesellschaft bestellten externen 

AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft Untervollmacht zu ertei-

len. Ihm ist von allen in die Gesellschaft eintretenden Kom-

]Q^TYdYcdU^ U^dc`bUSXU^TU e^gYTUbbenYSXU N_\\]QSXd je

erteilen.

(3) Der geschäftsführende Kommanditist bestimmt auf Vor-

schlag der von der Gesellschaft bestellten externen AIF-

Kapitalverwaltungsgesellschaft den Zeitpunkt, bis zu dem 

Kommanditeinlagen gezeichnet werden können (Ende 

der Zeichnungsfrist). Die Zeichnungsfrist kann ein- oder 

mehrmals verlängert werden, längstens jedoch bis zum 

30.06.2022.

(4) Der geschäftsführende Kommanditist bestimmt auf Vor-

schlag der von der Gesellschaft bestellten externen AIF-Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft die Summe der Kommanditein-

lagen, die insgesamt höchstens gezeichnet werden kann, 

und die Zahl der Anleger, die insgesamt höchstens zeichnen 

können.

(5) Mindesthöhe und Fälligkeit der Kommanditeinlage sowie 

des auf die Kommanditeinlage zu leistenden Ausgabeauf-

schlags richten sich nach den Anlagebedingungen (Anlage 1).

(6) Angenommene Zeichnungen werden jeweils zum Letzten 

eines Monats, 24.00 Uhr, ausgeführt und die jeweilige Betei-

ligung wird zu diesem Zeitpunkt wirksam, soweit die Kom-

manditeinlage und der Ausgabeaufschlag bis zu diesem Tag 

geleistet sind.

(7) Sacheinlagen sind unzulässig.

^ , 8IMRI ;EGLWGLYWW' YRH BIVPYWXEYWKPIMGLWTgMGLX

(1) Der Anspruch der Gesellschaft gegen einen Kommanditisten 

auf Leistung der Einlage erlischt, sobald er seine Komman-

diteinlage erbracht hat.

(/) <YU C_]]Q^TYdYcdU^ cY^T ^YSXd fUb`nYSXdUd* U^dcdQ^TU^U NUb-

luste auszugleichen.

(0) =Y^U FQSXcSXecc`nYSXd TUb C_]]Q^TYdYcdU^ Ycd QecWU-

schlossen.

(4) Zur Erhöhung des vereinbarten Beitrags oder zur Ergänzung 

der durch Verlust verminderten Einlage sind die Gesellschaf-

dUb c_]Yd ^YSXd fUb`nYSXdUd* k 4-4 TUc :ybWUb\YSXU^ ?UcUdj-

buchs (BGB).

 § 7 Gesellschafterkonten

(1) Für jeden Kommanditisten werden folgende Kapitalkonten 

geführt:

 a) Einlagenkonto: Auf diesem Konto wird der Betrag der 

geleisteten Kommanditeinlage (ohne den Ausgabeauf-

schlag) gebucht.

 b) Rücklagenkonto: Auf diesem Konto wird der geleistete 

Ausgabeaufschlag gebucht.

 c) Verlustvortragskonto: Auf diesem Konto wird der nach 

k ./ 9RcQdj / jeWUgYUcU^U NUb\ecdQ^dUY\ (RYc jeb @xXU

des Ausgabeaufschlags und der Initialkosten) gebucht.

 d) Gewinn- und Verlustkonto: Auf diesem Konto werden die 

Anteile an den realisierten Ergebnissen der Gesellschaft 

gebucht.

 e) Auszahlungskonto: Auf diesem Konto werden alle Aus-

zahlungen an den Kommanditisten gebucht. Hierzu ge-

hören auch persönliche Steuern des Kommanditisten 

(Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag), 

die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bei der Ge-

sellschaft für Rechnung des jeweiligen Kommanditisten 

durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben werden, sowie 

ausländische Quellensteuern auf das Einkommen.

(2) Der Kapitalanteil eines Kommanditisten richtet sich nach 

dem Stand des Einlagenkontos.

(3) Sämtliche Kapitalkonten sind unverzinslich.

(4) Für den Komplementär und für jeden Kommanditisten wird 

ein Verrechnungskonto geführt. Auf diesem Konto werden 

alle sonstigen Geschäftsvorfälle gebucht.

(5) Der geschäftsführende Kommanditist kann bei Bedarf Un-

terkonten einrichten.
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 § 8 Geschäftsführung und Vertretung,  

Wettbewerbsverbot

(1) Der geschäftsführende Kommanditist ist zur Geschäftsfüh-

be^W RUbUSXdYWd e^T fUb`nYSXdUd, <Ub C_]`\U]U^dwb e^T TYU

weiteren Kommanditisten sind von der Geschäftsführung 

ausgeschlossen, sofern nicht die gesetzliche Vertretung der 

Gesellschaft durch den Komplementär zwingend die Füh-

rung von Geschäften durch diesen voraussetzt.

(2) Der geschäftsführende Kommanditist ist berechtigt, Ge-

schäfte der Gesellschaft ganz oder teilweise von Dritten, 

die im Namen und für Rechnung der Gesellschaft handeln, 

besorgen zu lassen, entsprechende Verträge mit Wirkung 

für die Gesellschaft abzuschließen und entsprechende 

Vollmachten zu erteilen. Die durch die Beauftragung Drit-

ter entstehenden Kosten trägt die Gesellschaft nach Maß-

gabe der Anlagebedingungen (Anlage 1). Insbesondere ist 

der geschäftsführende Kommanditist berechtigt, eine dem 

Unternehmensgegenstand der Gesellschaft entsprechende 

externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Anlage 

und der Verwaltung des Kommanditanlagevermögens zu 

beauftragen. Etwaige in diesem Gesellschaftsvertrag geson-

dert geregelte Zustimmungsvorbehalte und Mitwirkungsbe-

fugnisse der Gesellschafter bleiben hiervon unberührt.

(3) Die Geschäftsführung wird bei dem geschäftsführenden 

Kommanditisten von mindestens zwei Personen wahrge-

nommen. Die Mitglieder der Geschäftsführung müssen zu-

verlässig sein und die zur Leitung der Gesellschaft erforderli-

che fachliche Eignung haben, auch in Bezug auf die Art des 

Unternehmensgegenstandes der Gesellschaft.

(4) Der geschäftsführende Kommanditist führt die Geschäfte der 

Gesellschaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns 

unter Beachtung der Gesetze und der Bestimmungen dieses 

Gesellschaftsvertrages in Übereinstimmung mit den Anlage-

RUTY^We^WU^, <YU ?UcSXwVdcVyXbe^W Ycd fUb`nYSXdUd*

 a) bei der Ausübung ihrer Tätigkeit im ausschließlichen Inter-

esse der Gesellschafter und der Integrität des Marktes zu 

handeln,

 b) ihre Tätigkeit mit der gebotenen Sachkenntnis, Sorgfalt 

und Gewissenhaftigkeit im besten Interesse des von ihr 

verwalteten Vermögens und der Integrität des Marktes 

auszuüben und

S) cYSX e] TYU NUb]UYTe^W f_^ A^dUbUccU^[_^nY[dU^ je RU-

mühen und, wenn diese sich nicht vermeiden lassen, 

TQVyb je c_bWU^* TQcc e^fUb]UYTRQbU C_^nY[dU e^dUb TUb

gebotenen Wahrung der Interessen der Gesellschafter 

gelöst werden.

 Die Geschäftsführung hat bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-

ben unabhängig von der Verwahrstelle zu handeln.

(5) Rechtsgeschäfte, Maßnahmen und Handlungen, die nach 

den Vorschriften des KAGB der von der Gesellschaft bestell-

ten externen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft vorbehal-

ten sind, führt die Kapitalverwaltungsgesellschaft im eigenen 

bzw. gemäß der ihr erteilten Vollmacht im Namen der Gesell-

schaft durch.

(6) Dem geschäftsführenden Kommanditisten ist im Umfang 

cUY^Ub ?UcSXwVdcVyXbe^WcRUVeW^Yc TYU e^gYTUbbenYSXU N_\\-

macht erteilt, die Gesellschaft bei allen im Zusammenhang 

mit dem Unternehmensgegenstand zu ergreifenden Maß-

nahmen, abzuschließenden Geschäften und vorzunehmen-

den Handlungen zu vertreten sowie entsprechende Erklärun-

gen abzugeben und entgegenzunehmen. Er ist berechtigt, 

Untervollmachten zu erteilen. Der geschäftsführende Kom-

manditist hat Anspruch auf Erteilung dieser Vollmacht in 

notariell beglaubigter Form. Die Geschäftsführungs- und 

Vertretungsbefugnis des geschäftsführenden Kommandi-

tisten erlischt automatisch mit seinem Ausscheiden aus der 

Gesellschaft. Eine in notariell beglaubigter Form erteilte Voll-

machtsurkunde ist der Gesellschaft zurückzugeben.

(7) Der Komplementär und der geschäftsführende Kommandi-

tist sowie ihre gesetzlichen Vertreter sind von den Beschrän-

kungen des § 181 BGB befreit.

(8) Der Komplementär und der geschäftsführende Kommandi-

tist sowie ihre gesetzlichen Vertreter sind von dem Wettbe-

werbsverbot nach §§ 161 Abs. 2, 112 HGB befreit.

 § 9 Beschlüsse, Vertraulichkeit, Anlegerbeirat

(1) Der Beschlussfassung durch die Kommanditisten unterlie-

gen alle Gegenstände, über die nach diesem Gesellschafts-

vertrag und dem Gesetz die Gesellschafter zur Entscheidung 

berufen sind.

(2) Der Beschlussfassung durch die Kommanditisten unterlie-

gen insbesondere die folgenden Beschlussgegenstände:

 a) die Bestellung eines Abschlussprüfers;

R) TYU >UcdcdU\\e^W TUc BQXbUcQRcSX\eccUc TUb ?UcU\\cSXQVd8

 c) die Entlastung der zur Geschäftsführung befugten Perso-

nen;

 d) Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages;

 e) Änderungen der Anlagebedingungen (§ 3 Absatz 2);

V) 9enxce^W _TUb M]gQ^T\e^W (NUbcSX]U\je^W* K`Q\de^W*

Vermögensübertragung, Formwechsel) der Gesellschaft;

 g) alle Angelegenheiten, die der geschäftsführende Kom-

manditist zur Entscheidung vorlegt;
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 h) alle sonstigen Angelegenheiten, für die dieser Gesell-

schaftsvertrag oder das Gesetz die Zuständigkeit der 

Gesellschafter vorsehen, soweit es sich nicht um Maß-

nahmen der Geschäftsführung handelt.

(3) Beschlüsse werden in Gesellschafterversammlungen oder 

durch Stimmabgabe der Kommanditisten in Schrift- oder 

Textform gefasst.

(4) Die ordentliche Beschlussfassung über die Bestellung eines 

9RcSX\ecc`byVUbc* TYU >UcdcdU\\e^W TUc BQXbUcQRcSX\eccUc

und die Entlastung der zur Geschäftsführung befugten Per-

c_^U^ m^TUd ZwXb\YSX Y^^UbXQ\R TUb WUcUdj\YSXU^ >bYcdU^ cdQdd,

Eine außerordentliche Beschlussfassung ist herbeizuführen, 

wenn

 a) das Wohl der Gesellschaft es erfordert oder

 b) Kommanditisten, auf die allein oder zusammen mindes-

tens 10 % der Stimmrechte entfallen, dies schriftlich ver-

langen; sie können zugleich eine bestimmte Form der 

Beschlussfassung (Gesellschafterversammlung oder Ab-

stimmung nach Absatz 9) verlangen.

(2) ?UcU\\cSXQVdUbfUbcQ]]\e^WU^ m^TU^ Q] KYdj TUb ?UcU\\-

schaft oder am Sitz der von der Gesellschaft bestellten ex-

ternen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft statt, sofern der 

geschäftsführende Kommanditist nicht nach billigem Ermes-

sen (§ 315 BGB) einen anderen Ort bestimmt. Sie werden 

durch den geschäftsführenden Kommanditisten schriftlich 

oder in Textform (z. B. per Telefax oder E-Mail) unter voll-

ständiger Angabe der Beschlussgegenstände einberufen. 

Die Ladungsfrist beträgt vier Wochen. Bei außerordentlichen 

Gesellschafterversammlungen kann die Einberufungsfrist in 

eilbedürftigen Fällen auf zwei Wochen verkürzt werden. Der 

Tag des Versands und der Tag der Gesellschafterversamm-

lung sind bei Berechnung der Frist nicht mitzuzählen.

(6) In einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse ge-

fasst werden, wenn mehr als 50 % der Stimmrechte anwe-

send oder durch schriftliche Vollmacht vertreten sind. Ist ein 

Vertreter des Treuhandkommanditisten anwesend, so gelten 

alle Anleger, die aufgrund eines bestehenden Treuhandver-

trages mittelbar über den Treuhandkommanditisten beteiligt 

sind, als anwesend. Ist die Gesellschafterversammlung nicht 

beschlussfähig, so ist sie zu vertagen und mit derselben Ta-

gesordnung und einer Ladungsfrist von zwei Wochen erneut 

zu laden. Diese Gesellschafterversammlung ist unabhängig 

von der Höhe der anwesenden oder vertretenen Stimmrech-

te beschlussfähig. Ist die Gesellschafterversammlung nicht 

beschlussfähig, so kann der geschäftsführende Kommandi-

tist an Stelle einer erneuten Ladung die Beschlussfassung 

auch gemäß nachfolgendem Absatz 9 in Schrift- oder Text-

form herbeiführen.

(7) In einer Gesellschafterversammlung kann das Stimmrecht 

durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Bevoll-

mächtigt ein Stimmberechtigter mehr als eine Person, so 

kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurück-

weisen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

bedürfen der Schriftform.

(8) Den Vorsitz in der Gesellschafterversammlung übernimmt 

eine zur Vertretung des geschäftsführenden Kommanditis-

ten befugte Person. Über die Ergebnisse der Gesellschaf-

terversammlung ist ein schriftliches Protokoll anzufertigen. In 

dem Protokoll sind der Ort und der Tag der Gesellschafter-

versammlung, der Name des Vorsitzenden sowie die Art und 

das Ergebnis der Abstimmung anzugeben. Das Protokoll ist 

vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. Von dem Protokoll hat 

die Gesellschaft den Anlegern eine Kopie zu übersenden.

(9) Beschlüsse können durch Stimmabgabe in Schrift- oder 

Textform gefasst werden, wenn alle Kommanditisten unter 

der gemäß § 18 bekannt gegebenen Adresse zur Stimmab-

gabe aufgefordert werden. Für die Stimmabgabe ist mindes-

tens eine der Ladungsfrist entsprechende Frist zu setzen. 

Nach Ablauf der Frist eingegangene Stimmen bleiben un-

berücksichtigt. Beschlüsse sind mit Ablauf der Frist gefasst, 

sofern mindestens 10 % des stimmberechtigten Kapitals der 

Gesellschaft fristgerecht auf die Aufforderung zur Stimmab-

gabe geantwortet haben. Die Regelungen in vorstehendem 

Absatz 8 gelten entsprechend. Scheitert die Beschlussfas-

sung aufgrund zu geringer Beteiligung, ist nach vorstehen-

dem Absatz 5 eine Gesellschafterversammlung einzuberu-

fen, die unabhängig von der Höhe der anwesenden oder 

vertretenen Stimmrechte beschlussfähig ist.

(10) Beschlüsse werden, soweit das Gesetz oder dieser Gesell-

schaftsvertrag nicht zwingend eine andere Mehrheit vorse-

hen, mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Das Stimmgewicht richtet sich nach dem Kapitalan-

teil (§ 7 Absatz 2). Enthaltungen gelten als nicht abgegebene 

Stimmen.

(11) Eine Änderung der Anlagebedingungen, die mit den bishe-

rigen Anlagegrundsätzen des geschlossenen Publikums-AIF 

nicht vereinbar ist oder zu einer Änderung der Kosten oder 

der wesentlichen Anlegerrechte führt, wird nur unter den Vo-

raussetzungen des § 267 Abs. 3 KAGB wirksam.

(12) Beschlüsse über die Änderung dieses Gesellschaftsvertra-

WUc e^T yRUb TYU 9enxce^W _TUb M]gQ^T\e^W (NUbcSX]U\-

zung, Spaltung, Vermögensübertragung, Formwechsel) der 

Gesellschaft bedürfen einer Mehrheit von 75 % der abgege-

benen Stimmen. Wird durch den Beschluss in ihre Rechte 

e^T HnYSXdU^ UY^WUWbYVVU^* Ycd VUb^Ub TYU PecdY]]e^W TUc
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Komplementärs sowie des geschäftsführenden Komman-

ditisten erforderlich, sofern kein gesetzliches Stimmverbot 

besteht.

(13) Die Unwirksamkeit eines Beschlusses kann nur binnen ei-

ner Ausschlussfrist von einem Monat nach Bekanntgabe 

der Beschlussfassung durch eine gegen die Gesellschaft zu 

richtende Klage geltend gemacht werden.

(14) Der Komplementär und die Kommanditisten sind zur Wah-

rung der Vertraulichkeit in allen Angelegenheiten der Gesell-

cSXQVd fUb`nYSXdUd,

(15) Bei der Gesellschaft kann zur Beratung des geschäftsführen-

den Kommanditisten und der von der Gesellschaft bestellten 

externen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft ein aus bis zu 

drei Personen bestehender Anlegerbeirat gebildet werden. 

Die Mitglieder des Anlegerbeirats können die Handelsbü-

cher und Papiere der Gesellschaft einsehen und von dem 

geschäftsführenden Kommanditisten Auskünfte verlangen, 

soweit dies zur Erfüllung ihrer beratenden Aufgabe erforder-

lich ist. Sie berichten über ihre Wahrnehmungen nur auf ein 

durch Beschluss gemäß diesem § 9 geäußertes Verlangen.

(16) Die Mitglieder des Anlegerbeirats werden durch Wahlbe-

schluss gemäß diesem § 9 aus dem Kreis der Kommanditis-

ten bestimmt und können durch Beschluss nach diesem § 9 

jederzeit abberufen werden. §§ 127, 137 AktG gelten für die 

Wahl entsprechend; wobei es genügt, wenn Wahlvorschläge 

auf der Internetseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft be-

kannt gegeben werden.

(17) Für den Anlegerbeirat gelten die §§ 100 Abs. 1, 102 Abs. 1, 

105 Abs. 1, 109, 110 AktG entsprechend. Vergütungen und 

Auslagenersatz können den Mitgliedern des Anlegerbeirats 

zu Lasten der Investmentgesellschaft nur gewährt werden, 

soweit die Anlagebedingungen dies zulassen. Der Anleger-

beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. Er wählt aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden.

 § 10 Vergütungen, Kosten

(1) Bemessungsgrundlage für die Berechnung der nachfolgen-

den laufenden Vergütungen ist der durchschnittliche Netto-

inventarwert der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr.

(2) Der Komplementär erhält als Entgelt für seine Haftungsüber-

^QX]UUY^U ZwXb\YSXUNUbWyde^WRYcjeb@xXUf_^-*-262&TUb

Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Er ist be- 

rechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis der 

jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlun- 

gen sind nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwer- 

tes auszugleichen. Dies gilt auch während der Liquidation.

(3) Der geschäftsführende Kommanditist erhält als Entgelt für 

seine Geschäftsführungstätigkeit eine jährliche Vergütung 

bis zur Höhe von 0,238 % der Bemessungsgrundlage im 

jeweiligen Geschäftsjahr. Er ist berechtigt, hierauf monatlich 

anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzah-

len zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind nach Feststel-

lung des tatsächlichen Nettoinventarwertes auszugleichen. 

Dies gilt auch während der Liquidation.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 genannten Beträge berücksichti-

gen die aktuellen Umsatzsteuersätze. Bei einer Änderung des 

gesetzlichen Umsatzsteuersatzes werden die genannten 

Bruttobeträge bzw. Prozentsätze entsprechend angepasst.

(5) Die Gesellschaft sowie die Anleger tragen ferner die in den 

Anlagebedingungen (Anlage 1) aufgeführten Kosten.

 § 11 Jahresabschluss

(1) Der geschäftsführende Kommanditist stellt innerhalb der 

gesetzlichen Fristen einen den Vorschriften des KAGB ent-

c`bUSXU^TU^ BQXbUcQRcSX\ecc c_gYU UY^U^ DQWURUbYSXd QeV

und leitet diese der von der Gesellschaft bestellten externen 

9A>+CQ`YdQ\fUbgQ\de^WcWUcU\\cSXQVd jeb =bcdU\\e^W TUc BQX-

resberichts zu.

(2) Bewertungs- und Bilanzierungsentscheidungen unterliegen 

nicht der Beschlussfassung durch die Gesellschafter.

(0) =c m^TUd UY^U 9RcSX\ecc`byVe^W ^QSX TU^ N_bcSXbYVdU^ TUc

KAGB statt.

 § 12 Ergebnisbeteiligung, Auszahlungen

(1) Die Beteiligung an den realisierten Ergebnissen sowie an der 

zur Auszahlung an die Kommanditisten zur Verfügung ste-

henden Liquidität der Gesellschaft richtet sich, vorbehaltlich 

des folgenden Absatzes 2, nach dem Verhältnis der Kapital-

anteile (§ 7 Absatz 2).

(2) Dem Verlustvortragskonto des Kommanditisten werden 

nach Maßgabe der Anlagebedingungen Verlustanteile in 

Höhe des auf seinen Anteil entfallenden Ausgabeaufschlags 

und der auf seinen Anteil entfallenden Initialkosten belastet. 

Maßgeblich sind im Übrigen die Kapitalanteile zum Ende des 

Geschäftsjahres; verändern sich die Kapitalanteile während 

des Geschäftsjahres (durch die Leistung von Kommanditein-

lagen oder das Ausscheiden von Kommanditisten), so wer-

den die Veränderungen bei der Zuweisung der Ergebnisse 

und der Auszahlungen zeitanteilig (pro rata temporis) be-

rücksichtigt.
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(3) Zeitpunkt und Höhe von Auszahlungen bestimmt der ge-

schäftsführende Kommanditist abweichend von § 169 Abs. 

1 Satz 2 HGB im Einvernehmen mit der von der Gesellschaft 

bestellten externen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft, die 

das Liquiditätsmanagement verantwortet, wie folgt:

a) Die hierbei zu beachtende Ausschüttungspolitik der Gesell-

schaft richtet sich nach den Anlagebedingungen (Anlage 1). 

b) Die Höhe der an die Kommanditisten zu leistenden Auszahlun-

gen wird nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres in Pro- 

zent der geleisteten Kommanditeinlage festgesetzt; dabei wird 

die Kommanditeinlage, die der Kommanditist erst während des 

abgelaufenen Geschäftsjahres geleistet hat, nach dem Ver-

hältnis der seit der Leistung bis zum Ende des abgelaufenen 

Geschäftsjahres vergangenen Zeit in Tagen zum Geschäfts-

jahr (also zeitanteilig/pro rata temporis) berücksichtigt.

c) Auszahlungen für Rechnung des Anlegers erfolgen somit 

auch bei Abführung von Steuern (Kapitalertragsteuer) und 

Kosten, die gemäß den Anlagebedingungen nicht von der 

Gesellschaft zu tragen, sondern vom Anleger zu entrichten 

sind; sie werden als Vorabanteil auf die dem Anleger gemäß 

vorstehendem Absatz zustehende Beteiligung an der zur 

Auszahlung zur Verfügung stehenden Liquidität der Gesell-

schaft behandelt.

(4) Eine Rückgewähr der Einlage oder eine Ausschüttung, die 

den Wert der Kommanditeinlage unter den Betrag der Einla-

ge (Haftsumme) herabmindert, darf nur mit Zustimmung des 

betroffenen Kommanditisten erfolgen. Vor der Zustimmung 

ist der Kommanditist darauf hinzuweisen, dass er den Gläu-

bigern der Gesellschaft unmittelbar haftet, soweit die Einlage 

durch die Rückgewähr oder Ausschüttung zurückbezahlt 

wird. Bei mittelbarer Beteiligung über den Treuhandkom-

manditisten bedarf die Rückgewähr der Einlage oder eine 

Ausschüttung, die den Wert der Kommanditeinlage unter 

den Betrag der Einlage (Haftsumme) herabmindert, zusätz-

lich der Zustimmung des betroffenen mittelbar beteiligten 

Anlegers, Satz 2 gilt entsprechend.

(5) Auszahlungen sind im vorstehend geregelten Umfang auch 

insoweit zulässig, als Verluste oder Auszahlungen vorgetra-

gen und nicht durch Gewinne ausgeglichen sind. Sie sind je-

doch unzulässig, soweit hierdurch beim Komplementär das 

zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen 

vermindert würde (§ 30 GmbHG).

 § 13 Verfügungen über Gesellschaftsanteile

(1) Über Gesellschaftsanteile kann, vorbehaltlich der nachste-

henden Bestimmungen, rechtsgeschäftlich verfügt werden. 

Rechtsgeschäftliche Verfügung ist jede Abtretung, Verpfän-

dung oder sonstige Belastung.

(2) Rechtsgeschäftliche Verfügungen des Treuhandkomman-

ditisten, die zugunsten des jeweiligen Treugebers erfolgen, 

bedürfen keiner Zustimmung.

(3) Sonstige rechtsgeschäftliche Verfügungen über Gesell-

schaftsanteile, ihnen gleichkommende Verfügungen von 

Treugebern über ihre durch den Treuhandkommanditisten 

vermittelte Stellung sowie Verfügungen über Ansprüche 

aus dem Gesellschaftsverhältnis bedürfen – soweit nicht 

in diesem Gesellschaftsvertrag abweichend geregelt – der 

Zustimmung des geschäftsführenden Kommanditisten. Die 

Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund versagt werden. 

Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn rechtsgeschäftliche Ver-

fügungen über Gesellschaftsanteile und ihnen gleichkom-

mende Verfügungen von Treugebern über ihre durch den 

Treuhandkommanditisten vermittelte Stellung nicht mit Wir-

kung zum Beginn eines künftigen Geschäftsjahres erfolgen.

(4) Der Eintritt eines Kommanditisten, auch im Wege der Son-

derrechtsnachfolge, steht unter der aufschiebenden Bedin-

gung der Eintragung seines Eintritts im Handelsregister.

(5) Die Kosten seiner Eintragung im Handelsregister trägt der 

Eintretende. Sämtliche zum Handelsregister erforderlichen 

Anmeldungen erfolgen durch den geschäftsführenden Kom-

manditisten oder auf Weisung des geschäftsführenden Kom-

manditisten durch den persönlich haftenden Gesellschafter. 

BUTUb UY^dbUdU^TU C_]]Q^TYdYcd XQd TU] WUcSXwVdcVyXbU^-

den Kommanditisten und dem persönlich haftenden Gesell-

schafter unverzüglich eine für die gesamte Dauer der Betei-

\YWe^W Q^ TUb ?UcU\\cSXQVd WU\dU^TU e^gYTUbbenYSXU* ^_dQbYU\\

beglaubigte Handelsregistervollmacht zu erteilen, die zur 

Vornahme aller Handlungen, zur Abgabe und zum Empfang 

von Erklärungen und zu allen sonstigen Maßnahmen im Zu-

sammenhang mit Handelsregisteranmeldungen bzw. -ein-

tragungen bevollmächtigt, bei denen die Mitwirkung des Ein-

dbUdU^TU^ UbV_bTUb\YSX Ycd, =Y^U U^dc`bUSXU^TU NUb`nYSXde^W

trifft auch den oder die Rechtsnachfolger eines Kommandi-

tisten. Die Kosten der Vollmacht trägt der Vollmachtgeber.

(6) Im Falle des Todes eines Gesellschafters wird die Gesell-

schaft ohne Auseinandersetzung mit seinen Erben fort-

gesetzt. Entstehen hierdurch Gesellschaftsanteile, auf die 

weniger als die in den Anlagebedingungen (Anlage 1) fest-

gelegte Mindestzeichnungssumme entfällt, so kann der ge-

schäftsführende Kommanditist verlangen, dass die Erben 

ihre Rechte stets einheitlich ausüben und zur Ausübung 

ihrer Rechte sowie zum Empfang von Erklärungen und Leis-

tungen einen gemeinsamen Vertreter bzw. Empfangsbevoll-

mächtigten bestellen. Ist kein gemeinsamer Empfangsbe-
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vollmächtigter bestellt, so wirkt die Leistung der Gesellschaft 

an einen der Erben in Ansehung aller Erben schuldbefreiend. 

Mehrere Erben haften der Gesellschaft in Ansehung eines 

solchen Gesellschaftsanteils gesamtschuldnerisch.

(7) Erben müssen sich durch einen Erbnachweis legitimieren. 

Bis zur Legitimation ruht ihr Stimmrecht. Zum Nachweis der 

rechtsgeschäftlichen Sonderrechtsnachfolge ist die Schrift-

form erforderlich.

(8) Alle Aufwendungen und Verbindlichkeiten, insbesondere 

steuerliche Nachteile, die der Gesellschaft aufgrund Sonder- 

oder Gesamtrechtsnachfolge entstehen, gehen im Verhältnis 

zur Gesellschaft zu Lasten des von der Sonder- oder Ge-

samtrechtsnachfolge betroffenen Kapitalanteils.

 § 14 Dauer der Gesellschaft, Kündigung,  

 Ausschließung von Gesellschaftern

(1) Die Gesellschaft ist bis zum 31.12.2039 befristet. Sie wird 

nach Ablauf dieser Dauer aufgelöst und abgewickelt (liqui-

diert), es sei denn die Gesellschafter beschließen mit der 

hierfür vorgesehenen Stimmenmehrheit etwas anderes.

(2) Die ordentliche Kündigung der Gesellschaft ist ausgeschlos-

sen.

(3) Die Beendigung des zwischen dem Treuhandkommandi-

tisten und dem Treugeber bestehenden Treuhandvertrages 

berührt die Wirksamkeit der für den Treuhandkommanditis-

ten und den Treugeber geltenden Bestimmungen dieses Ge-

sellschaftsvertrages nicht. Der auf den Treugeber entfallende 

Gesellschaftsanteil ist dem Treugeber oder, die Zustimmung 

des geschäftsführenden Kommanditisten vorausgesetzt, ei-

nem vom Treugeber benannten Dritten zu übertragen. Die 

Bestimmungen des § 13 gelten entsprechend.

(4) Ein Kommanditist kann ausgeschlossen werden, wenn 

in seiner Person ein wichtiger Grund im Sinne des § 133 

HGB vorliegt. Die Erklärung der Ausschließung erfolgt, ohne 

dass es eines Beschlusses nach § 9 bedarf, durch den ge-

schäftsführenden Kommanditisten. Der Komplementär, der 

geschäftsführende Kommanditist und der Treuhandkom-

manditist können nur durch Urteil (§ 140 HGB) oder aus den 

in § 133 HGB genannten Gründen durch Beschluss gemäß 

§ 9 ausgeschlossen werden.

(5) Im Falle einer Ausschließung ist der geschäftsführende Kom-

manditist berechtigt, eine oder mehrere Personen zu bestim-

men, auf die der Betroffene gemäß § 13 seine Beteiligung 

Zug um Zug gegen Zahlung eines Übertragungsentgelts zu 

übertragen hat. Das Übertragungsentgelt richtet sich nach 

dem für die Beteiligung zu erzielenden Kaufpreis. Das Über-

tragungsentgelt darf jedoch das sich nach § 16 ergeben-

de Auseinandersetzungsguthaben nicht unterschreiten. Bei 

mehreren Interessenten entscheidet ein Bieterverfahren, 

welches der geschäftsführende Kommanditist durchführt.

(6) Ein Gesellschafter kann die Gesellschaft außerordentlich 

kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. § 133 Abs. 2 

und 3 HGB sind entsprechend anzuwenden.

(7) Als wichtige Gründe im vorstehenden Sinn kommen unter 

Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 

Abwägung der beiderseitigen Interessen auch folgende Um-

stände in Betracht, wenn dem Anleger bzw. seinen Erben 

TYU >_bdcUdje^W TUc NUbdbQWcfUbXw\d^YccUc RYc jeb 9enxce^W

der Gesellschaft nicht zugemutet werden kann:

 a) anhaltende Arbeitslosigkeit des Anlegers von mehr als 

sechs aufeinander folgenden Monaten;

 b) anhaltende Erwerbsunfähigkeit des Anlegers von mehr 

als sechs aufeinander folgenden Monaten;

 c) Scheidung des Anlegers;

 d) Tod des Anlegers oder seines Ehegatten oder Lebenspart-

ners (im Sinne des Gesetzes), wenn der Verstorbene min-

destens zur Hälfte zu den Einkünften der Ehegatten oder 

Lebenspartner oder der Erben beigetragen hat.

(8) Bei der im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund ge-

botenen Abwägung der beiderseitigen Interessen (§ 314 

Abs. 1 Satz 2 BGB) ist die Liquiditätslage der Gesellschaft 

angemessen zu berücksichtigen. Aus dem für die Kom-

manditisten geltenden Treuegebot (§ 242 BGB) kann sich 

in diesem Fall sowie im Falle seiner Ausschließung die Ver-

`nYSXde^W UbWURU^* TQc 9ecUY^Q^TUbcUdje^WcWedXQRU^ c_-

lange und soweit nicht geltend zu machen, als dies bei der 

Gesellschaft zu einem Insolvenzgrund führen würde oder 

dazu führen würde, dass die Gesellschaft die Voraussetzun-

gen von Artikel 1 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 

694/2014 erfüllt.

 § 15 Ausscheiden

(1) Folgende Gründe führen zum Ausscheiden des Betroffenen 

aus der Gesellschaft:

 a) die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermö-

gen des Gesellschafters,

 b) die Kündigung des Gesellschafters (aus wichtigem Grund) 

oder durch den Privatgläubiger des Gesellschafters,

 c) die Ausschließung,

 d) die Verfügung über die Mitgliedschaft nach § 13 zu den 

dort geregelten Bedingungen.
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(2) Droht das Ausscheiden des Treuhandkommanditisten, hat 

er die Mitgliedschaft nach Maßgabe des § 13 auf den oder 

die von den Treugebern bestimmten Rechtsnachfolger zu 

übertragen.

(3) Geht die Rechtsstellung eines Kommanditisten auf einen 

_TUb ]UXbUbU JUSXdc^QSXV_\WUb yRUb* m^TUd [UY^U 9ecUY^Q^-

dersetzung statt.

(4) Droht das Ausscheiden des Komplementärs oder des ge-

schäftsführenden Kommanditisten nach Maßgabe des vor-

stehenden Absatzes 1 Buchstaben a) bis c), ist unter den 

verbleibenden Gesellschaftern durch Beschluss nach § 9 

eine Regelung über die Rechtsnachfolge zu treffen.

 § 16 Auseinandersetzung im Falle des Ausscheidens

(1) Das Auseinandersetzungsguthaben des Ausscheidenden 

bestimmt sich nach dem Nettoinventarwert seines Anteils im 

Sinne des § 168 KAGB.

(2) Ein negativer Saldo des Verrechnungskontos ist bei der Er-

mittlung des Auseinandersetzungsguthabens als Abzugs-

posten zu berücksichtigen, ein positiver Saldo des Verrech-

nungskontos ist hinzuzurechnen.

(3) Scheidet ein Kommanditist während der Laufzeit der Gesell-

cSXQVd Qec TYUcUb Qec* WY\d TYU =bVy\\e^W TUc 9Rm^Te^WcQ^-

spruchs nicht als Rückzahlung der Einlage des Komman-

ditisten. Ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens haftet der 

ausgeschiedene Kommanditist nicht für Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft.

^ )- .YgdWYRK& 9MUYMHEXMSR

(1) Die Gesellschaft kann durch Beschluss gemäß § 9 auch vor 

der festgelegten Dauer aufgelöst werden. Die Gesellschaft 

ist dann nach den gesetzlichen Vorschriften zu liquidieren.

(2) Die Gesellschaft wird auf Vorschlag der von der Gesellschaft 

bestellten externen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft 

durch Erklärung des geschäftsführenden Kommanditisten 

aufgelöst, ohne dass es eines besonderen Beschlusses ge-

mäß § 9 bedarf, wenn nicht bis zum Ende der Zeichnungs-

frist Kommanditeinlagen in Höhe von insgesamt mindestens 

0 EY_, s WUjUYSX^Ud gUbTU^, >yb TYUcU^ >Q\\ fUbjYSXdU^ TUb

Komplementär und der geschäftsführende Kommanditist 

bereits heute auf ihre Vergütungsansprüche gegenüber der 

Gesellschaft. Der geschäftsführende Kommanditist trägt 

in diesem Fall alle sonstigen Aufwendungen, für die keine 

Rückerstattung erlangt werden kann, und befreit die Gesell-

schaft von allen Verbindlichkeiten, für die von Dritten keine 

Befreiung erlangt werden kann.

(3) Wird die Gesellschaft aufgelöst, hat sie auf den Tag, an dem 

das Recht der von ihr bestellten externen AIF-Kapitalverwal-

tungsgesellschaft zur Verwaltung des Gesellschaftsvermö-

WU^c Ub\YcSXd* UY^U^ 9enxce^WcRUbYSXd je UbcdU\\U^* TUb TU^

Anforderungen nach § 158 KAGB entspricht.

(4) Soweit nicht die Liquidation durch die von der Gesellschaft 

bestellte externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft zu er-

folgen hat, ist die Liquidation ausschließlich dem geschäfts-

führenden Kommanditisten übertragen.

(5) Die Bestimmungen der §§ 8, 10 und 12 gelten in der Liqui-

dation entsprechend.

(6) Der Liquidator hat jährlich sowie auf den Tag, an dem die Ab-

wicklung beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu erstellen, 

der den Anforderungen nach § 158 KAGB entspricht.

(7) Die Kommanditisten haften nach Beendigung der Liquidati-

on nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

 § 18 Mitteilungen, Steuererklärungen

(1) Alle Ladungen, Mitteilungen und Erklärungen im Zusammen-

hang mit diesem Gesellschaftsvertrag sind an die dem ge-

schäftsführenden Kommanditisten zuletzt bis zwei Wochen 

vor Versand schriftlich mitgeteilte Postanschrift, Telefax-

Nummer oder E-Mail-Adresse des Kommanditisten zu rich-

ten. Ist die ordnungsgemäße Absendung dokumentiert, so 

kommt es im Hinblick auf die Regelungen in § 9 nicht auf die 

Tatsache oder den Zeitpunkt des Zugangs an.

(2) Der geschäftsführende Kommanditist sowie die von der 

Gesellschaft bestellte externe AIF-Kapitalverwaltungsgesell-

cSXQVd cY^T Y] JQX]U^ YXbUb =b[\wbe^Wc`nYSXd (k .5. 9Rc,

2 AO) berechtigt, mit Wirkung für alle Gesellschafter und 

Treugeber die zur einheitlichen Feststellung der Besteue-

rungsgrundlagen notwendigen Erklärungen gegenüber den 

Steuerbehörden abzugeben; sie sind empfangsberechtigt 

im Sinne des § 183 AO. Es gehört jedoch nicht zu ihren Auf-

gaben, die Gesellschafter und Treugeber aufzufordern, sie 

betreffende Besteuerungsgrundlagen, wie etwa Sonderwer-

bungskosten, bekannt zu geben. Wünscht der Gesellschaf-

ter oder Treugeber deren Berücksichtigung im einheitlichen 

Feststellungsverfahren, so hat er sie dem geschäftsführen-

den Kommanditisten oder der von der Gesellschaft bestellten 



derigo

77

externen AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft bis spätestens 

zum 15.03. des auf den Feststellungszeitraum folgenden 

BQXbUc e^dUb N_b\QWU f_^ :U\UWU^ cSXbYVd\YSX ]YdjedUY\U^, =b-

folgt die Mitteilung solcher Tatsachen nicht fristgerecht, so 

hat der Gesellschafter oder Treugeber die hierdurch entste-

henden Kosten zu tragen.

(3) Der geschäftsführende Kommanditist sowie die von der 

Gesellschaft bestellte externe AIF-Kapitalverwaltungsge-

sellschaft sind berechtigt, die Gesellschafter und Treugeber 

TQje Q^jeXQ\dU^* =b[\wbe^Wc`nYSXdU^ WUWU^yRUb Qec\w^TY-

schen Behörden nachzukommen, und im Falle des Verzugs 

]Yd TUb =bVy\\e^W c_\SXUb =b[\wbe^Wc`nYSXdU^ TU^ TUb ?UcU\\-

schaft entstandenen Schaden geltend zu machen, insbe-

sondere durch Buchung des Schadensbetrags als Auszah-

lung. § 14 Absatz 4 bleibt unberührt. 

 § 19 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen dieses Gesellschaftsvertrages bedürfen zu ihrer 

Wirksamkeit der Schriftform. Die Schriftform gilt als gewahrt, 

wenn das Ergebnis einer Beschlussfassung nach Maßgabe 

dieses Gesellschaftsvertrages von dem geschäftsführenden 

Kommanditisten festgestellt ist.

(2) Ist oder wird ein Teil dieses Gesellschaftsvertrages nichtig, 

so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestim-

mungen nicht berührt.

(3) Regelungslücken, gleich ob sie von Anfang an bestanden 

haben oder nachträglich entstanden sind, sind durch ergän-

zende Vertragsauslegung zu schließen.

(4) Diese Fassung des Gesellschaftsvertrages ersetzt die bis-

herige Fassung des Gesellschaftsvertrages mit Wirkung ab 

dem Tag seiner Feststellung, frühestens jedoch mit Wirkung 

ab dem Tag der Genehmigung der Anlagebedingungen in 

der als Anlage 1 beigefügten Fassung durch die Bundes-

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Bei Genehmigung 

einer von der Anlage 1 abweichenden Fassung der Anlage-

bedingungen ist der Gesellschaftsvertrag samt der geneh-

migten Fassung der Anlagebedingungen neu festzustellen.

(5) Bis zur Eintragung unter der in § 1 festgelegten Firma ist 

die Gesellschaft beim Amtsgericht Regensburg, HRA 9940, 

unter ihrer bisherigen Firma Concentio 3 GmbH & Co. KG 

eingetragen.

Festgestellt mit einer Anlage am 10.02.2020

Concentio Beteiligungs GmbH:

gez. Dr. Werner Bauer

Geschäftsführer

WUj, LYR_b f_^ OYUTURQSX e^T F_cdYdj+Bw^[U^T_bV

Geschäftsführer

Concentio Management GmbH:

gez. Dr. Werner Bauer

Geschäftsführer

WUj, LYR_b f_^ OYUTURQSX e^T F_cdYdj+Bw^[U^T_bV

Geschäftsführer

Anlage 1: Anlagebedingungen gemäß § 3

Anlagebedingungen der  

Investmentgesellschaft

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern 

und der BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH & Co. 

Geschlossene Investment KG mit Sitz in Neutraubling,

(nachstehend „Gesellschaft“ genannt)

extern verwaltet durch die derigo GmbH & Co. KG mit Sitz in 

München,

(nachstehend „Kapitalverwaltungsgesellschaft“ genannt)

für den von der Kapitalverwaltungsgesellschaft verwalteten ge-

schlossenen Publikums-AIF, die nur in Verbindung mit dem Ge-

sellschaftsvertrag der Gesellschaft gelten.

6( .;9.424>A;1?`@D2 A;1 .;9.424>2;D2;

 § 1 Vermögensgegenstände

Die Gesellschaft darf folgende Vermögensgegenstände zu Inves-

titionszwecken erwerben:

1. Anteile oder Aktien an Gesellschaften, die nach dem Gesell-

schaftsvertrag oder der Satzung nur
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 a) Immobilien im Sinne des § 261 Abs. 2 Nr. 1 KAGB,

 b) Luftfahrzeuge, Luftfahrzeugbestand- und -ersatzteile im 

Sinne des § 261 Abs. 2 Nr. 3 KAGB,

 c) Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Spei-

cherung von Strom, Gas oder Wärme aus erneuerbaren 

Energien im Sinne des § 261 Abs. 2 Nr. 4 KAGB,

 d) Anlagen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speiche-

rung von Strom, Gas oder Wärme aus fossilen Energien,

 e) Infrastruktur, die für die Vermögensgegenstände gemäß 

Buchstaben b) bis d) genutzt wird,

  sowie die zur Bewirtschaftung dieser Vermögensgegen-

stände erforderlichen Vermögensgegenstände oder Be-

teiligungen an solchen Gesellschaften erwerben dürfen;

2. Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an ei-

ner Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt ein-

bezogen sind;

3. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Publi-

kums-AIF nach Maßgabe der §§ 261 bis 272 KAGB oder 

an europäischen oder ausländischen geschlossenen Publi-

kums-AIF, deren Anlagepolitik vergleichbaren Anforderungen 

unterliegt, die Vermögensgegenstände im Sinne dieses § 1, 

einschließlich der in vorstehender Nummer 1 Buchstaben a) 

bis e) aufgeführten Sachwerte, erwerben dürfen;

4. Anteile oder Aktien an geschlossenen inländischen Spezial-

AIF nach Maßgabe der §§ 285 bis 292 KAGB in Verbindung 

mit den §§ 273 bis 277 KAGB, der §§ 337 und 338 KAGB 

oder an geschlossenen EU-Spezial-AIF oder ausländischen 

geschlossenen Spezial-AIF, deren Anlagepolitik vergleichba-

ren Anforderungen unterliegt, die Vermögensgegenstände 

im Sinne dieses § 1, einschließlich der in vorstehender Num-

mer 1 Buchstaben a) bis e) aufgeführten Sachwerte, erwer-

ben dürfen;

5. Wertpapiere gemäß § 193 KAGB;

6. Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB;

7. Bankguthaben gemäß § 195 KAGB.

Vermögensgegenstände im Sinne der vorstehenden Nummer 1 

werden im Folgenden auch als „Beteiligungen an Objektgesell-

schaften“, Vermögensgegenstände im Sinne der vorstehenden 

Nummer 2 werden im Folgenden auch als „Beteiligungen an Un-

ternehmen“ bezeichnet.

 § 2 Anlagegrenzen

(1) Indirekte Investitionen, Bezugsgröße und Auswahl der 

Investitionen.

 Investitionen der Gesellschaft können direkt oder indirekt 

über eine oder mehrere Zweckgesellschaft(en) mit Sitz im 

Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie erfolgen.

 Die Prozentangaben der nachfolgenden Absätze dieses § 2 

beziehen sich auf das investierte Kapital, sofern keine ande-

re Bezugsgröße genannt wird.

(2) Anteile an geschlossenen inländischen Publikums-AIF.

 Mindestens 10 % werden in Anteile an geschlossenen Publi-

kums-AIF mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland inves-

tiert.

(3) Anteile an geschlossenen inländischen Spezial-AIF.

 Mindestens 30 % werden in Anteile an geschlossenen Spe-

zial-AIF mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland inves-

tiert.

(4) Anteile an geschlossenen EU- und ausländischen 

Spezial-AIF.

 Mindestens 20 % werden in Anteile an geschlossenen Spe-

zial-AIF mit Sitz im Geltungsbereich der AIFM-Richtlinie (mit 

Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland), im Vereinigten 

Königreich, auf den Britischen Kanalinseln, in Vertragsstaa-

ten des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-

raum, auf den Kaimaninseln sowie in den Staaten des East 

Asia Summit investiert.

(5) Assetklasse Immobilien.

 Mindestens 35 % werden in Anteilen an geschlossenen 

AIF im Sinne der Absätze 2 bis 4 angelegt, die jeweils min-

destens 60 % ihres investierten Kapitals unmittelbar oder 

mittelbar in Immobilien investieren und diesbezüglich eine 

\Q^WVbYcdYWU 9^\QWUcdbQdUWYU (:ei Q^T @_\T) fUbV_\WU^* g_RUY

Projektentwicklungen nicht nur erworben werden, sondern 

QeSX Y] :UcdQ^T UbV_\WU^ TybVU^ (:ei Q^T <UfU\_`]U^d)*

sofern jeweils eine anschließende Haltedauer von mindes-

dU^c TbUY BQXbU^ Q^WUcdbURd gYbT,

 Die geschlossenen AIF müssen nach ihrem Gesellschafts-

vertrag, ihrer Satzung, ihren Anlagebedingungen oder ihrer 

sonstigen Fondsdokumentation planen, unmittelbar oder 

mittelbar in mindestens eine Immobilie zu investieren.

(6) Assetklasse Private Equity.

 Mindestens 15 % werden in Anteilen an geschlossenen AIF 

im Sinne der Absätze 2 bis 4 angelegt, die mindestens 60 % 

ihres investierten Kapitals unmittelbar oder mittelbar in Betei-

ligungen an Unternehmen investieren und diesbezüglich eine 

Anlagestrategie

 1. mit dem Schwerpunkt auf Later-Stage-Beteiligungen 

einschließlich Late-Stage Venture Capital (Management 

:ei_ed* EQ^QWU]U^d :eiY^* JUcdbeSdebY^W+ e^T Leb^Q-

round-Finanzierungen sowie Expansions- und Wachs-

de]cm^Q^jYUbe^WU^ c_gYU
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 2. mit Branchenschwerpunkten in einem oder mehreren der 

folgenden Bereiche: Bauwesen, Chemie und Werkstoffe, 

Computer und Unterhaltungselektronik, Finanzdienst-

leistungen, Immobilien, Kommunikationstechnologien 

und Kommunikationsinhalte, Konsumgüter und Handel, 

Landwirtschaft, Life Sciences (Biowissenschaften und 

Biotechnologie, Medizin), Software, Transportwesen, 

Unternehmens- und Industriedienstleistungen, Unterneh-

mens- und Industrieerzeugnisse, Verbraucherdienstleis-

tungen verfolgen.

  Die geschlossenen AIF müssen nach ihrem Gesell-

schaftsvertrag, ihrer Satzung, ihren Anlagebedingungen 

oder ihrer sonstigen Fondsdokumentation planen, unmit-

telbar oder mittelbar mit einer Streuung auf mindestens 

vier Beteiligungen an Unternehmen zu investieren.

  Sofern sich nicht in ausreichendem Umfang Investitions-

möglichkeiten bieten, welche die vorstehenden Merkmale 

Vyb A^fUcdYdY_^U^ Y^ TUb 9ccUd[\QccU HbYfQdU =aeYdi UbVy\-

len, wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft ersatzweise 

Investitionen der Assetklasse Immobilien gemäß vorste-

hendem Absatz 5 auswählen.

(7) Assetklasse Erneuerbare Energien.

 Mindestens 5 % werden in Anteilen an geschlossenen AIF 

im Sinne der Absätze 2 bis 4 angelegt, die mindestens 60 % 

ihres investierten Kapitals unmittelbar oder mittelbar in Anla-

gen zur Erzeugung, zum Transport und zur Speicherung von 

Strom, Gas oder Wärme aus Windenergie, Sonnenenergie, 

Wasserkraft oder Biomasse investieren und diesbezüglich 

UY^U \Q^WVbYcdYWU 9^\QWUcdbQdUWYU (:ei Q^T @_\T) fUbV_\WU^*

wobei Projektentwicklungen nicht nur erworben werden, 

c_^TUb^ QeSX Y] :UcdQ^T UbV_\WU^ TybVU^ (:ei Q^T <UfU-

lopment), sofern jeweils eine anschließende Haltedauer von 

]Y^TUcdU^c TbUY BQXbU^ Q^WUcdbURd gYbT,

 Die geschlossenen AIF müssen nach ihrem Gesellschafts-

vertrag, ihrer Satzung, ihren Anlagebedingungen oder ihrer 

sonstigen Fondsdokumentation planen, unmittelbar oder 

mittelbar in mindestens eine Immobilie, Anlage oder Unter-

nehmensbeteiligung zu investieren.

 Sofern sich nicht in ausreichendem Umfang Investitions-

möglichkeiten bieten, welche die vorstehenden Merkmale 

für Investitionen in der Assetklasse Erneuerbare Energien 

erfüllen, wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft ersatzweise 

Investitionen der Assetklasse Immobilien gemäß vorstehen-

dem Absatz 5 auswählen.

(8) Assetklasse Infrastruktur.

 Mindestens 5 % werden in Anteilen an geschlossenen AIF 

im Sinne der Absätze 2 bis 4 angelegt, die mindestens 60 % 

ihres investierten Kapitals unmittelbar oder mittelbar investie-

ren in

 1. Infrastruktur, einschließlich als Infrastruktur genutzter 

Immobilien, und diesbezüglich eine langfristige Anlage-

cdbQdUWYU (:ei Q^T @_\T) fUbV_\WU^* g_RUY Hb_ZU[dU^d-

wicklungen nicht nur erworben werden, sondern auch im 

:UcdQ^T UbV_\WU^ TybVU^ (:ei Q^T <UfU\_`]U^d)* c_VUb^

jeweils eine anschließende Haltedauer von mindestens 

TbUY BQXbU^ Q^WUcdbURd gYbT8

 2. Beteiligungen an Unternehmen, die Infrastruktur errich-

ten, instand halten, instand setzen, verwalten oder be-

treiben, und diesbezüglich eine Anlagestrategie mit dem 

Schwerpunkt auf Later-Stage-Beteiligungen einschließ-

lich Late-Stage Venture Capital verfolgen (Management 

:ei_ed* EQ^QWU]U^d :eiY^* JUcdbeSdebY^W+ e^T Leb^Q-

round-Finanzierungen sowie Expansions- und Wachs-

de]cm^Q^jYUbe^WU^),

  Die geschlossenen AIF müssen nach ihrem Gesell-

schaftsvertrag, ihrer Satzung, ihren Anlagebedingungen 

oder ihrer sonstigen Fondsdokumentation planen, unmit-

telbar oder mittelbar mit einer Streuung auf mindestens 

vier Immobilien, Anlagen oder Beteiligungen an Unterneh-

men zu investieren.

  Sofern sich nicht in ausreichendem Umfang Investitions-

möglichkeiten bieten, welche die vorstehenden Merkmale 

für Investitionen in der Assetklasse Infrastruktur erfüllen, 

wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft ersatzweise In-

vestitionen der Assetklasse Immobilien gemäß vorstehen-

dem Absatz 5 auswählen.

(9) Regionen.

 Mindestens 60 % werden in Anteilen an geschlossenen AIF 

im Sinne der Absätze 2 bis 4 angelegt, die mindestens 60 % 

ihres investierten Kapitals anlegen in

 1. Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs),

 2. Nordamerika,

 3. den Staaten des East Asia Summit.

(10) Einhaltung der Anlagegrenzen, Reinvestitionen.

 Die in den vorstehenden Absätzen festgelegten Investitions-

kriterien müssen innerhalb von 36 Monaten nach Beginn des 

Vertriebs erreicht werden. Diese Frist kann durch Beschluss 

der Gesellschafter, welcher einer Mehrheit von 75 % der ab-

gegebenen Stimmen bedarf, um bis zu zwölf Monate verlän-

gert werden.

 Reinvestitionen sind entsprechend der Anlagestrategie bis 

zum 31.12.2030 zulässig, sofern im jeweiligen Kalenderjahr 

Ausschüttungen (gemäß § 9) in Höhe von mindestens 4,0 % 

der gezeichneten Einlagen an die Anleger geleistet werden 
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können und den Anlegern aus der Reinvestition keine Ein-

künfte aus Gewerbebetrieb entstehen.

(11) Wertpapiere.

 Bis zu 20 % des Investmentvermögens dürfen in Wertpa-

pieren gehalten werden. Diese Anlagegrenze gilt erst nach 

Ablauf von 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs.

(12) Geldmarktinstrumente.

 Bis zu 20 % des Investmentvermögens dürfen in Geldmarkt-

instrumenten gehalten werden. Diese Anlagegrenze gilt erst 

nach Ablauf von 18 Monaten nach Beginn des Vertriebs.

(13) Bankguthaben.

 Bis zum Erwerb von anderen Vermögensgegenständen 

nach Maßgabe dieser Anlagebedingungen wird das Invest-

mentvermögen in Bankguthaben gehalten. Die Bankgutha-

ben können bis auf eine Mindestliquiditätsreserve verringert 

werden.

 Die Gesellschaft kann für einen Zeitraum von bis zu zwölf 

Monaten bis zu 100 % des Investmentvermögens in Bank-

guthaben halten, um es entsprechend der Anlagestrategie 

erneut zu investieren. Die Dauer kann durch Beschluss der 

Gesellschafter mit 75 % der abgegebenen Stimmen um wei-

tere zwölf Monate verlängert werden.

(14) Staaten.

 Die Gesellschaft darf Vermögensgegenstände in allen Ver-

tragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum erwerben, sowie Vermögensgegenstände, die 

außerhalb eines Vertragsstaates des Abkommens über den 

Europäischen Wirtschaftsraum gelegen sind, und zwar

 1. jeweils höchstens bis zu 30 % des Wertes des Invest-

mentvermögens in folgenden Staaten:

  Britische Kanalinseln, Vereinigtes Königreich (sofern es 

nach dem Austritt aus der Europäischen Union kein Ver-

tragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums mehr ist), 

Vereinigte Staaten von Amerika

 2. jeweils höchstens bis zu 20 % des Wertes des Invest-

mentvermögens in folgenden Staaten:

9]UbY[Q^YcSXU Be^WVUb^Y^cU\^* 9^T_bbQ* 9^dYWeQ e^T :Qb-

buda, Argentinien, Aruba, Australien, Bahamas, Bahrein, 

Bangladesch, Barbados, Bermuda, Brasilien, Britische 

Be^WVUb^Y^cU\^* :be^UY* ;XY\U* ;XY^Q* UY^cSX\YUr\YSX @_^W-

kong, Costa Rica, Curaçao, Indien, Indonesien, Insel 

EQ^* AcbQU\* BQ]QY[Q* BQ`Q^* CQY]Q^Y^cU\^* CQ]R_T-

scha, Kanada, Katar, Kolumbien, Kuwait, Laos, Liberia, 

EQ\QicYQ* EQ\UTYfU^* EQbcXQ\\Y^cU\^* EQebYdYec* EUhY[_*

E_^QS_* EiQ^]Qb* FUecUU\Q^T* HQ^Q]Q* HXY\Y``Y^U^*

Puerto Rico, Russische Föderation, San Marino, Saudi 

9bQRYU^* KSXgUYj* KUiSXU\\U^* KY^WQ`eb* KyTQVbY[Q* KyT-

[_bUQ* LQYgQ^* LXQY\Q^T* Lyb[UY* MbeWeQi* NUbUY^YWdU 9bQ-

bische Emirate, Vietnam.

(15) Währungsrisiko.

 Die Kapitalverwaltungsgesellschaft hat sicherzustellen, dass 

die Vermögensgegenstände der Gesellschaft nur insoweit 

einem Währungsrisiko unterliegen, als der Wert der einem 

solchen Risiko unterliegenden Vermögensgegenstände 

30 % des aggregierten eingebrachten Kapitals und noch 

nicht eingeforderten zugesagten Kapitals der Gesellschaft, 

berechnet auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug 

sämtlicher direkt oder indirekt von den Anlegern getragener 

Gebühren, Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Ver-

fügung stehen, nicht übersteigt.

(16) Risikomischung.

 Die Kapitalverwaltungsgesellschaft darf für die Gesellschaft 

nur nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 

Abs. 1 KAGB investieren. Die Gesellschaft muss spätestens 

18 Monate nach Beginn des Vertriebs risikogemischt inves-

tiert sein.

§ 3 Leverage und Belastungen

(1) Kreditaufnahmen sind bis zur Höhe von 150 % des aggre-

gierten eingebrachten Kapitals und noch nicht eingeforder-

ten zugesagten Kapitals der Gesellschaft möglich, berechnet 

auf der Grundlage der Beträge, die nach Abzug sämtlicher 

direkt oder indirekt von den Anlegern getragener Gebühren, 

Kosten und Aufwendungen für Anlagen zur Verfügung ste-

hen, wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme marktüb-

lich sind. Die von Objektgesellschaften aufgenommenen 

Kredite sind bei der Berechnung der in Satz 1 genannten 

Grenze entsprechend der Beteiligungshöhe der Gesellschaft 

zu berücksichtigen.

(2) Die Belastung von Vermögensgegenständen, die zu der Ge-

sellschaft gehören, sowie die Abtretung und Belastung von 

Forderungen aus Rechtsverhältnissen, die sich auf diese 

Vermögensgegenstände beziehen, sind zulässig, wenn dies 

mit einer ordnungsgemäßen Wirtschaftsführung vereinbar ist 

und die Verwahrstelle den vorgenannten Maßnahmen zu-

stimmt, weil sie die Bedingungen, unter denen die Maßnah-

men erfolgen sollen, für marktüblich erachtet. Zudem darf die 

Belastung insgesamt 150 % des aggregierten eingebrachten 

Kapitals und noch nicht eingeforderten zugesagten Kapitals 

der Gesellschaft, berechnet auf der Grundlage der Beträge, 

die nach Abzug sämtlicher direkt oder indirekt von den An-

legern getragener Gebühren, Kosten und Aufwendungen für 

Anlagen zur Verfügung stehen, nicht überschreiten.
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(3) Die vorstehenden Grenzen für die Kreditaufnahme und die 

Belastung gelten nicht während der Dauer des erstmaligen 

Vertriebs der Gesellschaft, längstens jedoch für einen Zeit-

raum von 18 Monaten ab Beginn des Vertriebs.

§ 4 Verwahrstelle

(1) Für die Gesellschaft wird eine Verwahrstelle gemäß § 80 

KAGB beauftragt; die Verwahrstelle handelt unabhängig von 

der Kapitalverwaltungsgesellschaft und ausschließlich im In-

teresse der Gesellschaft und ihrer Anleger. 

(2) <YU 9eVWQRU^ e^T HnYSXdU^ TUb NUbgQXbcdU\\U bYSXdU^ cYSX

nach dem Verwahrstellenvertrag, nach dem KAGB und den 

Anlagebedingungen. 

(3) Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben nach Maßgabe 

des § 82 KAGB auf ein anderes Unternehmen (Unterverwah-

rer) auslagern. 

(4) Die Verwahrstelle haftet gegenüber der Gesellschaft oder 

gegenüber den Anlegern für das Abhandenkommen eines 

verwahrten Finanzinstrumentes im Sinne des § 81 Absatz 

1 Nr. 1 KAGB (Finanzinstrument) durch die Verwahrstelle 

oder durch einen Unterverwahrer, dem die Verwahrung von 

Finanzinstrumenten nach § 82 Absatz 1 KAGB übertragen 

wurde. Die Verwahrstelle haftet nicht, wenn sie nachweisen 

kann, dass das Abhandenkommen auf äußere Ereignisse 

zurückzuführen ist, deren Konsequenzen trotz aller ange-

messenen Gegenmaßnahmen unabwendbar waren. Weiter-

gehende Ansprüche, die sich aus den Vorschriften des bür-

gerlichen Rechts auf Grund von Verträgen oder unerlaubten 

Handlungen ergeben, bleiben unberührt. Die Verwahrstelle 

haftet auch gegenüber der Gesellschaft oder den Anlegern 

für sämtliche sonstigen Verluste, die diese dadurch erleiden, 

dass die Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ihre Ver-

`nYSXde^WU^ ^QSX TU^ N_bcSXbYVdU^ TUc C9?: ^YSXd UbVy\\d,

Die Haftung der Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen 

Übertragung der Verwahraufgaben nach Absatz 3 unbe-

rührt.

§ 5 Derivate

Geschäfte, die Derivate zum Gegenstand haben, dürfen nur zur 

Absicherung der von der Gesellschaft gehaltenen Vermögensge-

genstände gegen einen Wertverlust getätigt werden.

66( .;@26989.??2;

§ 6 Anteilklassen

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungsmerkmale; verschiede-

ne Anteilklassen gemäß § 149 Abs. 2 in Verbindung mit § 96 Abs. 

1 KAGB werden nicht gebildet.

666( .A?4./2=>26? A;1 8<?@2;

§ 7 Ausgabepreis, Ausgabeaufschlag und Initialkos-

ten

(1) Ausgabepreis.

 Der Ausgabepreis für einen Anleger entspricht der Summe 

aus seiner gezeichneten Kommanditeinlage in die Gesell-

schaft und dem Ausgabeaufschlag. Die gezeichnete Kom-

manditeinlage beträgt für jeden Anleger mindestens EUR 

10.000,00. Höhere Summen müssen ohne Rest durch EUR 

1.000,00 teilbar sein.

 Die Summe aus dem Ausgabeaufschlag und den während 

der Beitrittsphase anfallenden Initialkosten beträgt maximal 

8,57 % des Ausgabepreises. Dies entspricht 9 % der ge-

zeichneten Kommanditeinlage.

(2) Ausgabeaufschlag.

 Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der Kommanditeinlage. 

Es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft frei, einen nied-

rigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

(3) Initialkosten

 Neben dem Ausgabeaufschlag werden der Gesellschaft in 

der Beitrittsphase einmalige Kosten in Höhe von bis zu 4 % 

der Kommanditeinlage belastet (Initialkosten). Die Initialkos-

ten werden der Gesellschaft anteilig nach Leistung der Kom-

manditeinlage und Ausführung der jeweiligen Zeichnung be-

lastet.

(4) Steuern.

 Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Umsatzsteuersät-

ze. Bei einer Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersat-

zes werden die genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze 

entsprechend angepasst.
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§ 8 Laufende Kosten

(1) Summe aller laufenden Vergütungen.

 Die Summe aller laufenden Vergütungen, die an die Kapi-

talverwaltungsgesellschaft sowie die Gesellschafter der Ka-

pitalverwaltungsgesellschaft oder der Gesellschaft gezahlt 

werden, kann jährlich insgesamt bis zu 1,618 % der Be-

messungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr betragen. 

Daneben können Transaktionsvergütungen nach Absatz 7 

berechnet werden.

(2) Bemessungsgrundlage.

 Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der laufen-

den Vergütungen gilt der durchschnittliche Nettoinventar-

wert der Gesellschaft im jeweiligen Geschäftsjahr. Wird der 

Nettoinventarwert nur einmal jährlich ermittelt, wird für die 

Berechnung des Durchschnitts der Wert am Anfang und am 

Ende des Geschäftsjahres zugrunde gelegt.

(3) Vergütungen, die an die Kapitalverwaltungsgesellschaft und 

bestimmte Gesellschafter zu zahlen sind.

 1. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält für die Ver-

waltung der Gesellschaft eine jährliche Vergütung bis 

zur Höhe von 1,3205 % der Bemessungsgrundlage im 

jeweiligen Geschäftsjahr. Die Kapitalverwaltungsgesell-

schaft ist berechtigt, auf die jährliche Vergütung monat-

lich anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen 

Planzahlen zu erheben. Mögliche Überzahlungen sind 

nach Feststellung des tatsächlichen Nettoinventarwertes 

auszugleichen. Dies gilt auch während der Liquidation. 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist berechtigt, einen 

im Verkaufsprospekt ausgewiesenen Anteil dieser Vergü-

tung an Vertriebsstellen weiterzuleiten.

 2. Der persönlich haftende Gesellschafter der Gesellschaft 

erhält als Entgelt für seine Haftungsübernahme eine jähr-

liche Vergütung bis zur Höhe von 0,0595 % der Bemes-

sungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Er ist be-

rechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Basis 

der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche 

Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen 

Nettoinventarwertes auszugleichen. Dies gilt auch wäh-

rend der Liquidation.

 3. Der geschäftsführende Kommanditist der Gesellschaft 

erhält als Entgelt für seine Geschäftsführungstätigkeit 

eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,238 % der 

Bemessungsgrundlage im jeweiligen Geschäftsjahr. Er ist 

berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse auf Ba-

sis der jeweils aktuellen Planzahlen zu erheben. Mögliche 

Überzahlungen sind nach Feststellung des tatsächlichen 

Nettoinventarwertes auszugleichen. Dies gilt auch wäh-

rend der Liquidation.

(4) Vergütungen und Kosten auf Ebene von Objektgesell-

schaften, Beteiligungen an Unternehmen und geschlos-

senen AIF.

 Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen Objektgesell-

schaften, Beteiligungen an Unternehmen und geschlosse-

nen AIF (Zielgesellschaften im Sinne des folgenden Satzes) 

fallen Vergütungen, etwa für deren Organe und Geschäfts-

leiter, und weitere Kosten an. So erhalten die Kapitalverwal-

tungsgesellschaft, der persönlich haftende Gesellschafter 

und der geschäftsführende Kommanditist der Gesellschaft 

aus dem Vermögen von Zielgesellschaften Vergütungen für 

deren Verwaltung bzw. für ihre Haftungsübernahme und Ge-

schäftsführungstätigkeit. Die genannten Vergütungen und 

weiteren Kosten werden nicht unmittelbar der Gesellschaft in 

Rechnung gestellt, wirken sich aber mittelbar über den Wert 

des jeweiligen Zielinvestmentvermögens auf den Nettoinven-

tarwert der Gesellschaft aus. Der Verkaufsprospekt und der 

BQXbUcRUbYSXd U^dXQ\dU^ XYUbje [_^[bUdU =b\wedUbe^WU^ (cYUXU

auch Absatz 9).

(5) Verwahrstellenvergütung.

 Die jährliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 0,0714 

% p. a. der Bemessungsgrundlage nach Absatz 2 im jeweili-

gen Geschäftsjahr. Die Verwahrstelle kann hierauf monatlich 

anteilige Vorschüsse auf Basis der jeweils aktuellen Planzah-

len erhalten.

(6) Aufwendungen, die zu Lasten der Gesellschaft gehen.

 Folgende Kosten einschließlich darauf ggf. entfallender 

Steuern hat die Gesellschaft zu tragen:

 1. Kosten für den externen Bewerter für die Bewertung der 

Vermögensgegenstände gemäß §§ 261, 271 KAGB;

 2. Bankübliche Depotgebühren außerhalb der Verwahrstel-

le, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die 

Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im 

Ausland;

 3. Kosten für Geldkonten und Zahlungsverkehr;

 4. Aufwendungen für die Beschaffung von Fremdkapital, 

insbesondere an Dritte gezahlte Zinsen;

 5. Für die Vermögensgegenstände entstehende Bewirt-

schaftungskosten (Verwaltungs-, Instandhaltungs- und 

Betriebskosten), die von Dritten in Rechnung gestellt wer-

den;

 6. Kosten für die Prüfung der Gesellschaft durch deren Ab-

schlussprüfer;

 7. Von Dritten in Rechnung gestellte Kosten für die Geltend-

machung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen der 
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Gesellschaft sowie der Abwehr von gegen die Gesell-

schaft erhobenen Ansprüchen;

 8. Gebühren und Kosten, die von staatlichen und anderen 

öffentlichen Stellen in Bezug auf die Gesellschaft erhoben 

werden;

 9. Ab Zulassung der Gesellschaft zum Vertrieb entstandene 

Kosten für die Rechts- und Steuerberatung im Hinblick 

auf die Gesellschaft und ihre Vermögensgegenstände 

(einschließlich steuerrechtlicher Bescheinigungen), die 

von externen Rechts- oder Steuerberatern in Rechnung 

gestellt werden;

10. Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevoll-

mächtigten, soweit diese gesetzlich erforderlich sind;

11. Steuern und Abgaben, die die Gesellschaft schuldet;

12. Angemessene Raum- und Sachkosten für die Durchfüh-

rung von Gesellschafterversammlungen.

 Auf Ebene der von der Gesellschaft gehaltenen Beteiligungen 

an Zweckgesellschaften, Objektgesellschaften, Beteiligun-

gen an Unternehmen und geschlossenen AIF (nachfolgend 

auch: Zielgesellschaften) können ebenfalls Kosten nach 

Maßgabe der vorstehenden Nummern 1 bis 12 anfallen; sie 

werden nicht unmittelbar der Gesellschaft in Rechnung ge-

stellt, gehen aber unmittelbar in die Rechnungslegung der 

jeweiligen Zielgesellschaft ein, schmälern ggf. deren Vermö-

gen und wirken sich mittelbar über den Wertansatz der Be-

teiligung in der Rechnungslegung auf den Nettoinventarwert 

der Gesellschaft aus.

 Aufwendungen, die bei den vorgenannten Zielgesellschaften 

aufgrund von besonderen Anforderungen des KAGB entste-

hen, sind von den daran beteiligten Investmentgesellschaf-

ten, die diesen Anforderungen unterliegen, im Verhältnis ihrer 

Anteile zu tragen.

(7) Transaktions- und Investitionskosten.

 Neben den vorgenannten Vergütungen und Aufwendungen 

werden der Gesellschaft die in Zusammenhang mit dem Er-

werb und der Veräußerung von Vermögensgegenständen 

von Dritten in Rechnung gestellten Kosten belastet. Diese 

Aufwendungen einschließlich der in diesem Zusammenhang 

anfallenden Steuern können der Gesellschaft unabhängig 

vom tatsächlichen Zustandekommen des Geschäfts belas-

tet werden.

(8) Sonstige vom Anleger zu entrichtende Kosten.

 Der Treuhandkommanditist erhält von den Anlegern, die 

sich mittelbar über den Treuhandkommanditisten an der Ge-

sellschaft beteiligen (Treugeber) eine jährliche Vergütung in 

Höhe von 0,0655 % des durchschnittlichen Anteilwertes im 

jeweiligen Geschäftsjahr.

 Der Anleger hat im Falle einer Beendigung des Treuhandver-

trages mit dem Treuhandkommanditisten und einer eigenen 

Eintragung als Kommanditist die ihm dadurch entstehenden 

Notargebühren und Registerkosten selbst zu tragen. Zah-

\e^WcfUb`nYSXde^WU^ WUWU^yRUb TUb CQ`YdQ\fUbgQ\de^WcWU-

sellschaft oder der Gesellschaft entstehen ihm aus diesem 

Anlass nicht.

 Bei vorzeitigem Ausscheiden aus der Gesellschaft oder Ver-

äußerung eines Anteils auf dem Zweitmarkt kann die Kapital-

verwaltungsgesellschaft vom Anleger Erstattung für notwen-

dige Auslagen in nachgewiesener Höhe, jedoch nicht mehr 

als 3 % des Anteilwertes, höchstens jedoch EUR 300,00, 

verlangen.

(9) Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen.

 Beim Erwerb von Anteilen an Investmentvermögen, die di-

rekt oder indirekt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft 

selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit 

der die Kapitalverwaltungsgesellschaft durch eine wesentli-

che unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, 

darf die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder die andere Ge-

sellschaft keine Ausgabeaufschläge berechnen.

A] BQXbUcRUbYSXd Ycd TYU NUbWyde^W _VVU^ je \UWU^* TYU TUb

Gesellschaft von der Kapitalverwaltungsgesellschaft selbst, 

einer anderen Verwaltungsgesellschaft oder einer Gesell-

schaft, mit der die Kapitalverwaltungsgesellschaft durch 

eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung 

verbunden ist, als Verwaltungsvergütung für die von der Ge-

sellschaft gehaltenen Anteile oder Aktien berechnet wurde.

(10) Steuern.

 Die Beträge berücksichtigen die aktuellen Umsatzsteuersät-

ze. Bei einer Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersat-

zes werden die genannten Bruttobeträge bzw. Prozentsätze 

entsprechend angepasst.

(11) Zuwendungen.

 Zuwendungen, welche die Kapitalverwaltungsgesellschaft, 

der persönlich haftende Gesellschafter und der geschäfts-

führende Kommanditist der Gesellschaft bei Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben für die Gesellschaft von Dritten erhalten, 

werden auf ihre jeweilige Vergütung angerechnet und sind 

bei übersteigender Höhe an die Gesellschaft auszukehren. 

Vergütungen im Sinne des vorstehenden Absatzes 4 fallen 

hierunter nicht.
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§ 9 Ausschüttung

(1) Die verfügbare Liquidität der Gesellschaft soll an die Anle-

ger ausgezahlt werden, soweit sie nicht nach Auffassung 

der Geschäftsführung der Gesellschaft für die gemäß § 2 

erfolgenden Investitionen und Reinvestitionen bzw. als an-

gemessene Liquiditätsreserve zur Sicherstellung einer ord-

nungsgemäßen Fortführung der Geschäfte der Gesellschaft 

bzw. zur Erfüllung von Zahlungsverbindlichkeiten oder zur 

Substanzerhaltung bei der Gesellschaft benötigt wird.

(2) Die Höhe der gemäß Absatz 1 an die Anleger zu leistenden 

Auszahlungen wird nach Ablauf des jeweiligen Geschäfts-

jahres in Prozent der geleisteten Kommanditeinlage festge-

setzt; dabei wird die Kommanditeinlage, die der Anleger erst 

während des abgelaufenen Geschäftsjahres geleistet hat, 

nach dem Verhältnis der seit der Leistung bis zum Ende des 

abgelaufenen Geschäftsjahres vergangenen Zeit in Tagen 

zum Geschäftsjahr (also zeitanteilig/pro rata temporis) be-

rücksichtigt.

(3) Die Höhe der Auszahlungen kann variieren. Es kann zur Aus-

setzung der Auszahlungen kommen.

§ 10 Geschäftsjahr und Dauer

(1) <Qc ?UcSXwVdcZQXb TUb ?UcU\\cSXQVd RUWY^^d Q] ., BQ^eQb

und endet am 31. Dezember.

(2) Die Gesellschaft ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag 

der Gesellschaft bis zum 31.12.2039 befristet. Sie wird nach 

Ablauf dieser Dauer aufgelöst und abgewickelt (liquidiert).

(3) Im Rahmen der Liquidation der Gesellschaft werden die lau-

fenden Geschäfte beendet, etwaige noch offene Forderun-

gen der Gesellschaft eingezogen, das übrige Vermögen in 

Geld umgesetzt und etwaige verbliebene Verbindlichkeiten 

der Gesellschaft beglichen. Ein nach Abschluss der Liqui-

dation verbleibendes Vermögen der Gesellschaft wird nach 

den Regeln des Gesellschaftsvertrages und den anwendba-

ren handelsrechtlichen Vorschriften verteilt.

§ 11 Berichte

(1) Spätestens sechs Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres 

TUb ?UcU\\cSXQVd UbcdU\\d TYU ?UcU\\cSXQVd UY^U^ BQXbUcRUbYSXd

gemäß § 158 KAGB in Verbindung mit § 135 KAGB, auch 

in Verbindung mit § 101 Absatz 2 KAGB. Für den Fall einer 

Beteiligung nach § 261 Absatz 1 Nummer 3 bis 6 KAGB sind 

die in § 148 Absatz 2 KAGB genannten Angaben im Anhang 

TUc BQXbUcRUbYSXdUc je ]QSXU^,

(2) <Ub BQXbUcRUbYSXd Ycd RUY TU^ Y] NUb[QeVc`b_c`U[d e^T Y^ TU^

wesentlichen Anlegerinformationen angegebenen Stellen er-

hältlich; er wird ferner im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

B( `;12>A;4 12> .;9.42/216;4A;42;

§ 12 Änderung der Anlagebedingungen

Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen ändern; es gilt 

k /34 C9?:,

Treuhandvertrag

zwischen dem Anleger (Treugeber)

und der

BVT Treuhandgesellschaft mbH (Treuhandkommanditist)

über eine Kommanditbeteiligung an der

BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH & Co. Ge-

schlossene Investment KG (Investmentgesellschaft)

extern verwaltet durch die

derigo GmbH & Co. KG, München (Kapitalverwaltungsgesell-

schaft)

Hinweise des Treuhandkommanditisten

Der Anleger gibt mit dem unterschriebenen Zeichnungsschein 

ein Angebot zum Abschluss dieses Treuhandvertrages ab. Der 

Treuhandvertrag kommt mit der Annahme des Vertragsangebots 

durch den Treuhandkommanditisten zustande. Der Treuhand-

kommanditist wird das Vertragsangebot des Anlegers anneh-

men, wenn die Zeichnung des Anlegers unter den Vorausset-
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zungen des Gesellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft 

angenommen wird.

Der Treuhandkommanditist übernimmt im Einvernehmen mit der 

Kapitalverwaltungsgesellschaft im eigenen Namen eine Kom-

manditbeteiligung an der Investmentgesellschaft und hält diese 

im Interesse und für Rechnung aller Anleger, die einen Anteil an 

der Investmentgesellschaft zeichnen und diesen Treuhandvertrag 

mit ihm schließen.

Der Treuhandkommanditist vermittelt dem Treugeber nach Maß-

gabe der Bestimmungen dieses Treuhandvertrages, des Ge-

sellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft sowie der An-

lagebedingungen der Investmentgesellschaft wirtschaftlich die 

Stellung eines Kommanditisten der Investmentgesellschaft.

Der Treuhandkommanditist hat die Beteiligung an der Invest-

mentgesellschaft und die zu der Beteiligung an der Investment-

gesellschaft gemachten Angaben, insbesondere im Verkaufs-

prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen, keiner 

eigenen Prüfung im Interesse des Treugebers unterzogen.

Dritte, insbesondere Vermittler, sind nicht befugt, im Namen des 

Treuhandkommanditisten Erklärungen abzugeben oder entge-

genzunehmen oder Auskünfte zu erteilen. Vollmachten, die An-

nahme des Vertragsangebots des Anlegers zu den Bedingungen 

dieses Treuhandvertrages zu erklären, bleiben hiervon unberührt.

§ 1 Gegenstand des Treuhandvertrages

(1) Der Treuhandkommanditist übernimmt und verwaltet die 

Kommanditbeteiligung an der Investmentgesellschaft nach 

Maßgabe des Zeichnungsscheins und hält diese treuhände-

risch im eigenen Namen, aber im Interesse und für Rech-

nung des Treugebers.

(2) Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, Kommanditbeteili-

gungen an der Investmentgesellschaft auch für andere Treu-

geber treuhänderisch zu übernehmen und zu verwalten so-

wie Treuhandaufgaben und ähnliche Aufgaben bei anderen 

Gesellschaften und für andere Personen wahrzunehmen. 

Der Treuhandkommanditist wird die Beteiligung des Treuge-

bers zusammen mit den Beteiligungen anderer Treugeber im 

Außenverhältnis als eine einheitliche Kommanditbeteiligung 

an der Investmentgesellschaft halten. Im Verhältnis zur In-

vestmentgesellschaft handelt der Treuhandkommanditist 

ausschließlich im Interesse und für Rechnung des jeweiligen 

Treugebers. Wirtschaftlich wird der Treugeber wie ein Kom-

manditist der Investmentgesellschaft behandelt, er hat die 

sich aus der Beteiligung ergebenden steuerlichen und wirt-

schaftlichen Folgen zu tragen.

(3) Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Treugeber und dem 

Treuhandkommanditisten richten sich nach diesem Treu-

handvertrag. Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Treu-

handkommanditisten und der Investmentgesellschaft, zwi-

schen dem Treugeber und der Investmentgesellschaft sowie 

zwischen den Treugebern untereinander richten sich nach 

dem Gesellschaftsvertrag und den Anlagebedingungen der 

Investmentgesellschaft.

^ * 8IMRI =VeJYRKW' YRH .YWOYRJXWTgMGLXIR HIW @VIY-

handkommanditisten

(1) Der Treuhandkommanditist ist über den rechtlich zwingend 

WUR_dU^U^ EY^TUcde]VQ^W XY^Qec ^YSXd fUb`nYSXdUd* TYU :U-

teiligung an der Investmentgesellschaft und die zu der Betei-

ligung an der Investmentgesellschaft gemachten Angaben 

vor Übernahme der Beteiligung im Interesse des Treugebers 

einer eigenen Prüfung zu unterziehen. Der Treugeber erkennt 

Q^* TQcc UY^U TUbQbdYWU NUb`nYSXde^W QeSX f_b 9RcSX\ecc

des Treuhandvertrages nicht bestanden hat. Das gilt insbe-

sondere für die Wirtschaftlichkeit, die Werthaltigkeit und die 

steuerlichen Folgen der Beteiligung an der Investmentgesell-

schaft sowie für den Inhalt des Verkaufsprospekts und der 

wesentlichen Anlegerinformationen.

(2) Der Treugeber erkennt an, dass die Erteilung von Auskünften 

vor dem Abschluss des Treuhandvertrages über den recht-

\YSX jgY^WU^TU^ M]VQ^W XY^Qec ^YSXd je TU^ HnYSXdU^ TUc

Treuhandkommanditisten gehört hat.

§ 3 Zahlung des Ausgabepreises und Ausführung der 

Zeichnung

(1) Nach den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages der In-

vestmentgesellschaft wird die angenommene Zeichnung je-

weils zum Letzten eines Monats, 24.00 Uhr, ausgeführt und 

die Beteiligung wird zu diesem Zeitpunkt wirksam, soweit 

die fällige Kommanditeinlage und der Ausgabeaufschlag bis 

zu diesem Tag auf das im Verkaufsprospekt genannte Konto 

der Investmentgesellschaft eingezahlt sind.

(2) Der Treuhandkommanditist übernimmt die Beteiligung je-

weils nur insoweit für den Treugeber als die Kommanditein-

lage und der Ausgabeaufschlag geleistet ist. Der Treugeber 

ist auch im Verhältnis zum Treuhandkommanditisten zur 

rechtzeitigen Zahlung der Kommanditeinlage und des Aus-

WQRUQeVcSX\QWc fUb`nYSXdUd,
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^ + >IGLXI YRH =gMGLXIR HIW @VIYLERHOSQQERHMXMW-

ten

(1) <Ub LbUeXQ^T[_]]Q^TYdYcd Ycd fUb`nYSXdUd* cUY^U JUSXdU e^T

HnYSXdU^ Qec TU] Vyb TU^ LbUeWURUb WUXQ\dU^U^ C_]]Q^-

ditanteil nach den Weisungen des Treugebers auszuüben, 

sofern ihm diese schriftlich erteilt werden.

(2) Der Treuhandkommanditist ist zur Ausführung einer Weisung 

TUc LbUeWURUbc ^YSXd fUb`nYSXdUd* c_gUYd TYUcUb LbUeXQ^T-

vertrag oder der Gesellschaftsvertrag oder die Anlagebedin-

gungen der Investmentgesellschaft dem entgegenstehen.

(3) Soweit der Treugeber aufgrund des Gesellschaftsvertrages 

oder der Anlagebedingungen der Investmentgesellschaft 

oder aufgrund der nachfolgend in diesem Treuhandvertrag 

erfolgten Abtretungen Forderungen und Rechte aus dem 

treuhänderisch gehaltenen Kommanditanteil in eigener Per-

son geltend machen kann, ist der Treuhandkommanditist 

je] LwdYWgUbTU^ ^YSXd fUb`nYSXdUd, <Qc WY\d Y^cRUc_^TUbU Vyb

die Geltendmachung von Auskunftsansprüchen.

(4) Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, die Stimmrechte 

des Treugebers in Gesellschafterversammlungen wahrzu-

nehmen, soweit der Treugeber an Gesellschafterversamm-

lungen nicht selbst teilnimmt und das Gesetz die Ausübung 

des Stimmrechts durch den Treuhandkommanditisten er-

laubt. Hierzu holt der Treuhandkommanditist rechtzeitig vor 

Gesellschafterversammlungen schriftliche Weisungen des 

Treugebers ein. Der Treuhandkommanditist kann dem Treu-

geber Vorschläge zur Ausübung des Stimmrechts machen. 

Er hat das Stimmrecht nach Maßgabe seines Vorschlags 

auszuüben, wenn dies gesetzlich zulässig ist und er keine 

abweichende Weisung des Treugebers erhält. Er darf von 

seinem Vorschlag nur abweichen, wenn er den Umständen 

nach annehmen darf, dass der Treugeber bei Kenntnis der 

Sachlage die abweichende Ausübung des Stimmrechts bil-

ligen würde. Macht der Treuhandkommanditist keinen Vor-

schlag zur Ausübung des Stimmrechts, so muss er sich der 

Stimme enthalten, sofern er keine Weisung erhält.

(5) <Ub LbUeXQ^T[_]]Q^TYdYcd Ycd fUb`nYSXdUd* A^V_b]QdY_^U^*

die er von Gesellschaftsorganen der Investmentgesellschaft 

oder von der Kapitalverwaltungsgesellschaft erhält, an den 

Treugeber weiterzuleiten, sofern ihm die Informationen 

schriftlich erteilt werden und entweder die Investmentge-

sellschaft oder die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der 

Treugeber die Kosten für die Weiterleitung übernimmt.

(6) Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, Untervollmachten 

zu erteilen oder sich zur Ausführung der ihm übertragenen 

Aufgaben geeigneter Erfüllungsgehilfen zu bedienen. Der 

Treuhandkommanditist sowie seine Vertreter sind von den 

Beschränkungen des §181 BGB befreit.

§ 5 Abtretung, Freistellung

(1) Der Treuhandkommanditist tritt hiermit sämtliche bestehen-

den und künftigen abtretbaren Forderungen und Rechte aus 

dem treuhänderisch gehaltenen Gesellschaftsanteil an den 

Treugeber ab, soweit diese anteilig nach dem Zeichnungs-

schein mittelbar auf den Treugeber entfallen. Der Treugeber 

nimmt diese Abtretung an.

(2) Der Treuhandkommanditist überträgt hiermit – zur Siche-

rung des Herausgabeanspruchs des Treugebers aus die-

sem Treuhandvertrag – dem Treugeber den treuhänderisch 

gehaltenen Gesellschaftsanteil, soweit er ihn anteilig für den 

Treugeber hält. Die Übertragung erfolgt unter der aufschie-

benden Bedingung der Fälligkeit des Herausgabeanspruchs 

und der Eintragung des Erwerbers im Handelsregister. Der 

Treugeber erklärt hiermit die Annahme.

(3) Der Treugeber übernimmt mit Abschluss des Treuhandver-

trages die anteilig nach Maßgabe des Zeichnungsscheins 

auf seine mittelbare Beteiligung entfallenden derzeitigen und 

künftigen Verbindlichkeiten des Treuhandkommanditisten, 

die aus der Beteiligung des Treuhandkommanditisten an 

der Investmentgesellschaft herrühren, insbesondere die Bei-

tragsschuld, mit der Wirkung, dass er als Schuldner an die 

Stelle des Treuhandkommanditisten tritt, §§ 414, 415 BGB.

(4) Zur Sicherung des Vergütungsanspruchs des Treuhandkom-

manditisten tritt der Treugeber hiermit dem dies annehmen-

den Treuhandkommanditisten von den auf den Treugeber 

entfallenden Auszahlungsansprüchen gegen die Investment-

gesellschaft denjenigen Teil ab, der betragsmäßig der gemäß 

nachfolgendem § 7 in Verbindung mit den Anlagebedingun-

gen der Investmentgesellschaft geschuldeten Vergütung 

entspricht. Der Treuhandkommanditist ist befugt, sich bei 

Fälligkeit seines Vergütungsanspruchs nach Maßgabe der 

Kontraktabrechnung der Kapitalverwaltungsgesellschaft aus 

den ihm abgetretenen Auszahlungsansprüchen zu befriedi-

gen.

§ 6 Haftung des Treuhandkommanditisten

Die Haftung des Treuhandkommanditisten richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen.
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§ 7 Vergütung

Der Treuhandkommanditist erhält für seine Tätigkeit eine Vergü-

tung nach Maßgabe der Anlagebedingungen der Investmentge-

sellschaft. Die Kontraktabrechnung erfolgt durch die Kapitalver-

waltungsgesellschaft.

§ 8 Rechtsnachfolge

(1) Der Treugeber ist berechtigt, über seine Forderungen und 

JUSXdU c_gYU cUY^U NUb`nYSXde^WU^ Qec TYUcU] LbUeXQ^T-

vertrag in entsprechender Anwendung des § 13 des Gesell-

schaftsvertrages der Investmentgesellschaft mit vorheriger 

schriftlicher Zustimmung des Treuhandkommanditisten zu 

verfügen. Die Zustimmung darf nur aus wichtigem Grund 

versagt werden.

(2) Beim Ableben eines Treugebers wird der Treuhandvertrag 

mit seinen Erben fortgesetzt. § 13 Absätze 6 bis 8 des Ge-

sellschaftsvertrages der Investmentgesellschaft werden auf 

den Treuhandvertrag entsprechend angewendet.

§ 9 Einräumung der handelsrechtlichen Kommanditis-

tenstellung

(1) Der Treugeber ist nach Maßgabe des Gesellschaftsvertra-

ges der Investmentgesellschaft berechtigt, vom Treuhand-

kommanditisten, soweit dieser seinen Gesellschaftsanteil für 

den Treugeber hält, die Einräumung der handelsrechtlichen 

Kommanditistenstellung bei der Investmentgesellschaft zu 

verlangen.

(2) Ab der Eintragung des Treugebers als Kommanditist im Han-

delsregister verwaltet der Treuhandkommanditist die Kom-

manditbeteiligung des Treugebers auf Wunsch in offener 

Stellvertretung bei entsprechender Anwendung der Bestim-

mungen dieses Treuhandvertrages.

§ 10 Beendigung des Treuhandvertrages

(1) Der Treuhandvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlos-

sen.

(2) Der Treuhandvertrag endet, ohne dass es einer Kündigung 

bedarf,

 a) wenn sein Zweck – etwa im Falle der Beendigung der 

Liquidation der Investmentgesellschaft – erreicht ist oder

 b) wenn sein Zweck – etwa im Falle der außerordentlichen 

Kündigung aus wichtigem Grund oder der Ausschließung 

aus der Investmentgesellschaft – fortgefallen ist.

(3) Der Treugeber ist berechtigt, den Treuhandvertrag jeder-

jUYd ]Yd UY^Ub >bYcd f_^ cUSXc E_^QdU^ je] BQXbUcU^TU je

kündigen. Sein Recht zur außerordentlichen Kündigung bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes bleibt hiervon unberührt. 

Die Kündigung hat schriftlich gegenüber dem Treuhandkom-

manditisten zu erfolgen.

(4) Endet der Treuhandvertrag nach vorstehendem Absatz 3, so 

erwirbt der Treugeber den auf ihn entfallenden Kommandit-

anteil des Treuhandkommanditisten im Wege der Sonder-

rechtsnachfolge gemäß § 5 Absatz 2 dieses Treuhandvertra-

ges.

§ 11 Datenerhebung und Datenverarbeitung

(1) Der Treuhandkommanditist erhebt zur Durchführung die-

ses Treuhandvertrages und des Gesellschaftsvertrages der 

Investmentgesellschaft die im Zeichnungsschein enthal-

tenen personenbezogenen Daten des Treugebers (Name, 

Vorname, Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, 

Anschrift, Telefon- und Telefaxnummern, E-Mail-Adresse, 

Bankverbindung, gezeichnete Kommanditeinlage, Ausgabe-

aufschlag, Datum und Ausführung der Zeichnung).

(2) Der Treuhandkommanditist erhebt zur Erfüllung steuerlicher 

HnYSXdU^ gUYdUbU Y^ TU^ PUYSX^e^Wce^dUb\QWU^ U^dXQ\dU^U

personenbezogene Daten des Treugebers (Finanzamt, Steu-

Ub^e]]Ub e^T KdUeUbYTU^dYm[QdY_^c^e]]Ub* 9^WQRU^ jeb

Beurteilung der steuerlichen Ansässigkeit des Treugebers).

(3) <Ub LbUeWURUb Ycd fUb`nYSXdUd* TU] LbUeXQ^T[_]]Q^TYdYcdU^

Änderungen der in den Zeichnungsunterlagen erfassten Da-

ten unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

(4) Der Treuhandkommanditist erhebt ferner zum Zweck der 

Geldwäscheprävention die gesetzlich vorgeschriebenen 

personenbezogenen Daten, einschließlich der Daten aus ei-

^U] jeb ATU^dYm[QdY_^ TUc LbUeWURUbc f_bWU\UWdU^ Q]d\YSXU^

Lichtbildausweis (Art und Nummer des Ausweises, ausstel-

lende Behörde, Ausstellungdatum und Gültigkeitsdauer des 

Ausweises) sowie Angaben zum Handeln für eigene oder 

fremde Rechnung sowie zur Eigenschaft einer politisch ex-

ponierten Person.

(5) Rechtsnachfolger des Treugebers haben dem Treuhand-

kommanditisten die in Absätzen 1 bis 4 bezeichneten Daten 

zu ihrer Person zu übermitteln.
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(6) Der Treuhandkommanditist ist berechtigt, die nach den Ab-

sätzen 1 bis 5 erhobenen Daten an die Investmentgesell-

schaft und die Kapitalverwaltungsgesellschaft

 a) zum Zweck der Verwaltung der mittelbaren Beteiligung 

des Treugebers an der Investmentgesellschaft,

 b) für steuerliche Zwecke (insbesondere zur Verarbeitung 

durch den Steuerberater der Investmentgesellschaft und 

durch die Steuerbehörden),

 c) zum Zweck der Geldwäscheprävention und

 d) zum Zweck der Abrechnung von Vergütungen durch die 

in die Vermittlung des Anteils des Treugebers eingeschal-

teten Vertriebsstellen zu übermitteln.

(7) Der Treuhandkommanditist kann unter Beachtung der für die 

Auftragsdatenverarbeitung geltenden gesetzlichen Bestim-

mungen die von der Investmentgesellschaft bestellte externe 

Kapitalverwaltungsgesellschaft mit der Datenerhebung und 

Datenverarbeitung beauftragen. Diese ist nach Maßgabe der 

Gesetze zur Beauftragung Dritter befugt.

§ 12 Schlussbestimmungen

(1) Mitteilungen an den Treugeber erfolgen an eine gemäß § 11 

erfasste Anschrift. Anschriftenänderungen müssen zwei Wo-

chen nach Eingang berücksichtigt werden.

(2) Ist oder wird ein Teil dieses Treuhandvertrages nichtig, so 

wird davon die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmun-

gen nicht berührt.

(3) Regelungslücken, gleich ob sie von Anfang an bestanden 

haben oder nachträglich entstanden sind, sind durch ergän-

zende Vertragsauslegung zu schließen.
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Abwicklungshinweise
Zusammen mit diesem Verkaufsprospekt erhalten Sie folgende 

Unterlagen:

& Wesentliche Anlegerinformationen

& Zeichnungsschein mit Widerrufsbelehrung und Informationen 

für den Verbraucher

& Selbstauskunft

Sollten diese Unterlagen dem Verkaufsprospekt nicht beiliegen, 

können Sie diese hier anfordern:

BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für in-

ternationale Vermögensanlagen mbH

Tölzer Straße 2

82031 Grünwald

Telefon: +49 89 38165-0

Telefax: + 49 89 38165-201

E-Mail: info@bvt.de

Wenn Sie sich zu einer Beteiligung an der Investmentgesellschaft 

entschlossen haben, verfahren Sie bitte wie folgt:

Zeichnungsschein

Bitte füllen Sie Ihren Zeichnungsschein vollständig aus. Bitte un-

terzeichnen Sie

& Ihre Vertragserklärung und

& Ihre Empfangsbestätigung sowie

& Ihre Selbstauskunft

und behalten Sie ein Exemplar für Ihre Unterlagen. Bitte senden 

Sie den Zeichnungsschein (samt Empfangsbestätigung) und die 

Selbstauskunft mit einer beglaubigten Fotokopie Ihres Personal-

ausweises oder Reisepasses an

BVT Beratungs-, Verwaltungs- und Treuhandgesellschaft für in-

ternationale Vermögensanlagen mbH

Tölzer Straße 2

82031 Grünwald

oder übergeben Sie den Zeichnungsschein (samt Empfangs-

bestätigung) und die Selbstauskunft Ihrem Berater, der Ihnen 

diesen Verkaufsprospekt ausgehändigt hat. Bitte bringen Sie zu 

dem Termin bei Ihrem Berater Ihren Personalausweis oder Rei-

sepass mit.

Ausgabepreis

Der Ausgabepreis ist die Summe aus der gezeichneten Kom-

manditeinlage und dem Ausgabeaufschlag.

Mindesthöhe der gezeichneten Einlage

Die Mindesthöhe der gezeichneten Kommanditeinlage beträgt 

10.000,00 EUR. Höhere Summen müssen ohne Rest durch 

1.000,00 EUR teilbar sein.

Ausgabeaufschlag

Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % der gezeichneten Komman-

diteinlage. Es steht der Kapitalverwaltungsgesellschaft frei, einen 

niedrigeren Ausgabeaufschlag zu berechnen.

Annahme der Zeichnung

Die Zeichnung ist angenommen, sobald Ihnen eine Annahmeer-

klärung des geschäftsführenden Kommanditisten der Invest-

mentgesellschaft oder der Kapitalverwaltungsgesellschaft zuge-

gangen ist.

Zahlung des Ausgabepreises, Einzahlungskonto

In der Annahmeerklärung werden Sie zur Zahlung des Ausgabe-

preises auf folgendes Konto aufgefordert werden:

Kontoinhaber: BVT Concentio Vermögensstrukturfonds III GmbH 

& Co. Geschlossene Investment KG

Kreditinstitut: Commerzbank AG

IBAN: DE64 7004 0041 0211 8453 00

BIC: COBADEFFXXX

Zahlungen auf andere Konten sind nicht zulässig. Dritte, insbe-

sondere Vermittler, sind nicht berechtigt, Zahlungen der Anleger 

entgegen zu nehmen.

Beginn der Beteiligung

Angenommene Zeichnungen werden jeweils zum Letzten eines 

Monats, 24.00 Uhr, ausgeführt und die jeweilige Beteiligung wird 

zu diesem Zeitpunkt wirksam, soweit die Kommanditeinlage und 

der Ausgabeaufschlag bis zu diesem Tag geleistet sind.







Kapitalverwaltungsgesellschaft

derigo GmbH & Co. KG
Rosenheimer Straße 141 h

81671 München

Telefon: +49 89 5480 660-0
Telefax: +49 89 5480 660-10

E-Mail: info@derigo.de
Internet: www.derigo.de
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